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I. Das Evaluationsprojekt  

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe1 dienen der Sicherung des soziokulturellen 

Existenzminimums für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.2 Das Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein mehrdimensionales Forschungsvorha-

ben zur Evaluation der Inanspruchnahme und der kommunalen Umsetzungspraxis zu 

diesen Leistungen konzipiert: Wird die Intention des Gesetzgebers auch tatsächlich 

erfüllt? Kommen die Leistungen bei den Leistungsberechtigten an? Und welche Fakto-

ren beeinflussen dies? Das Gesamtforschungsvorhaben besteht aus drei (eigenständi-

gen) Teilprojekten: einer qualitativen Implementationsstudie unter Leitung des Soziolo-

gischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI), einer Längsschnittbefragung von Leis-

tungsberechtigten und Wohnbevölkerung durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB), sowie der Messung des Erfüllungsaufwandes durch das Statisti-

sche Bundesamt (StBA). 

An der Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen 

für Bildung und Teilhabe wurde die zuständige Arbeitsgruppe des Bund-Länder-

Ausschusses nach § 18 c SGB II sowie die kommunalen Spitzenverbände beteiligt. 

Das BMAS hat einen Projektbeirat berufen, dem neben Bundes- und Landesministeri-

en auch der Deutsche Landkreistag (für die Bundesvereinigung der kommunalen Spit-

zenverbände) und der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge (in Exper-

tenfunktion) angehören. 

Der vorliegende Zwischenbericht dokumentiert zum einen den Arbeitsstand in allen 

drei Teilprojekten (vgl. II.). Zum anderen werden Ergebnisse einer bundesweiten Onli-

ne-Befragung bei allen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen zuständigen Leis-

tungsträgern (vgl. III.) sowie des Fragenprogramms zu diesen Leistungen aus der 

sechsten Welle des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS) des IAB dar-

gestellt (vgl. IV.). Für die gute Zusammenarbeit im ersten Projektjahr sowie die wertvol-

len Anmerkungen bei der Überarbeitung des Berichts danken die drei Teilprojekte 

herzlich Frau Ahuja, Frau Braun und Herrn Huwe vom Referat IIa1 sowie den Kollegin-

nen und Kollegen von Referat IIc3 im BMAS. 

 

  

                                                
1
  Gesetzliche Grundlage: § 28 und § 29 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsu-

chende (SGB II), § 34 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII), § 6b Bundeskinder-
geldgesetz (BKGG). 

2
  In abkürzender Ausdrucksweise werden in einigen Abschnitten dieses Zwischenberichts alle Leis-

tungsberechtigten bis unter 25 Jahren als „Kinder“ bezeichnet. 
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I.1  Leistungen zur Bildung und Teilhabe 

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets zum Jahresbeginn 2011 erweitern 

die Leistungen für Bildungs- und Teilhabe das System der sozialen Mindestsicherung 

in Deutschland. Die sieben Teilleistungen des Bildungs- und Teilhabepakets dienen 

dazu, das spezifische soziokulturelle Existenzminimum hilfebedürftiger Kinder, Jugend-

licher und junger Erwachsener zu sichern: 

  (1.) Übernahme der tatsächlichen Kosten für Tagesausflüge für Schüler und Schü-

lerinnen unter 25 Jahren und Kinder in Kindertageseinrichtungen, 

 (2.) Übernahme der tatsächlichen Kosten für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahr-

ten für Schüler und Schülerinnen unter 25 Jahren und Kinder in Kindertageseinrich-

tungen, 

 (3.) Mittel für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (sog. Schulbedarfspa-

ket) für Schüler und Schülerinnen unter 25 Jahren an allgemeinbildenden oder be-

ruflichen Schulen, sofern sie keine Ausbildungsvergütung erhalten (70 Euro zum 1. 

August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres), 

 (4.) Mittel für die Schülerbeförderung für Schüler und Schülerinnen unter 25 Jahren 

zur nächst gelegenen Schule, soweit sie erforderlich sind (zumutbare Eigenleistung 

in der Regel 5 Euro) und die Kosten nicht bereits von Dritten getragen werden, 

  (5.) Mittel für die schulischen Angebote ergänzende angemessene Lernförderung 

für Schüler und Schülerinnen unter 25 Jahren, 

 (6.) Mehraufwendungen zur Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpfle-

gung in einer Kindertageseinrichtung, in Kindertagespflege, in Schule oder Hort 

(Kosten abzüglich einem Euro Eigenanteil je Mittagessen), 

 (7.) Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-

schaft für Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren (monatlich bis zu 10 Euro für Mit-

gliedsbeiträge und Kurse). 

Bildungs- und Teilhabeleistungen werden auf Antrag gewährt. Lediglich der persönli-

che Schulbedarf (3.) ist im Grundantrag auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII 

enthalten und braucht nicht gesondert beantragt zu werden. In den anderen Rechts-

kreisen (z.B. bei Familien, die Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen) gilt auch hier-

für die Antragserfordernis. Anträge können auch konkludent gestellt werden (vgl. 

III.3.2). Die Leistungen werden im Regelfall als Sach- oder Dienstleistung (beispiels-

weise in Form personalisierter Gutscheine oder Direktzahlungen an die Leistungsan-

bieter) und nur in wenigen Ausnahmen als Geldleistung gewährt. Ausnahmsweise ist 

auch die nachträgliche Erstattung zuvor verauslagter Mittel möglich. 
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I.2 Die drei Teilprojekte 

I.2.1 Qualitative Implementationsstudie 

Ein Forschungsteam unter Leitung des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen 

(SOFI) e.V. untersucht zwischen Mai 2013 und März 2016 die Inanspruchnahme und 

Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) auf kommunaler Ebene 

(qualitative Implementationsstudie). Neben dem SOFI sind folgende Personen und 

Institutionen an der Untersuchung beteiligt:  

 Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt (FIA), Berlin, 

 Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller 

Universität Jena, 

 Petra Kaps. Evaluation und Politikberatung, Berlin (stellvertretende Projektleitung), 

 Lutz Wende OrganisationsBeratung, Alfter-Witterschlick, 

 Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V., Göttingen. 

Zentrale Erhebungsschritte der qualitativen Implementationsstudie sind eine bundes-

weite standardisierte Online-Befragung aller Leistungsträger und Vor-Ort-Erhebungen 

für die 29 kommunalen Fallstudien zu zwei Zeitpunkten 2013/14 und 2014/15, um Ver-

änderungen über die Zeit feststellen zu können. Landesregelungen werden in einer 

schriftlichen Länderbefragung erhoben.  

Mit der im Sommer und Herbst 2013 durchgeführten flächendeckenden Online-

Erhebung bei den Leistungsträgern wurden die lokalen Angebotsstrukturen, die Orga-

nisation der Leistungsprozesse und zentrale Daten zur Umsetzung der Leistungen für 

Bildung und Teilhabe erfragt. Auf der Grundlage einer typisierenden Auswertung wer-

den Kommunen für eine vertiefende Untersuchung ausgewählt. Die 29 Fallstudien-

Kommunen sollen sich beim Bezug der Sozialleistungen, die den BuT-Leistungen zu-

grunde liegen, beim Verwaltungsaufbau und bei der Umsetzung des Bildungs- und 

Teilhabepakets unterscheiden, und insgesamt sollen alle Flächen-Bundesländer, Städ-

te und Landkreise sowie Jobcenter in gemeinsamer und kommunaler Trägerschaft 

angemessen vertreten sein. (Zu den Auswahlkriterien vgl. II.1.4.) 

Im Mittelpunkt der Implementationsanalyse stehen die 29 kommunalen Fallstudien. In 

diesen Fallstudien werden institutionelle und individuelle Faktoren in der lokalen Aus-

gestaltung der BuT-Leistungen daraufhin untersucht, ob und wie sie sich fördernd oder 

hemmend auf die Inanspruchnahme auswirken. Zum einen sind die Organisations-

strukturen, die lokalen Kommunikationsstrukturen zur Umsetzung des 

Hinwirkungsgebots und die Interaktionsbeziehungen zwischen den Leistungsstellen, 

den Leistungsträgern und intermediären lokalen Akteuren darzustellen. Zum anderen 

werden Leistungsberechtigte und Leistungsanbieter zur Inanspruchnahme unter den 

Bedingungen der lokalen institutionellen Konstellationen sowie zur Bewertung der Leis-

tungen befragt. Somit werden Bedarfsstrukturen mit lokalen Angebotsstrukturen in Re-



16 

lation gesetzt. Zugleich werden aber auch die Rahmenbedingungen (andere Angebote, 

lokale Vorgeschichte, Landesregelungen) in die Analyse mit einbezogen. Die Analyse 

der Umsetzung soll alle Rechtskreise und möglichst viele beteiligte Akteure berücksich-

tigen, jedoch liegt der Schwerpunkt auf Leistungen nach SGB II und BKGG. Jeder be-

teiligten Kommune werden die sie betreffenden Erhebungsergebnisse als individuelles 

Fallstudienprofil zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden alle Ergebnisse in ano-

nymisierter Form aufbereitet.  

I.2.2 Längsschnittbefragung von Leistungsberechtigten und Wohnbevölkerung 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit 

wertet Daten des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) zur Inanspruch-

nahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe aus (Längsschnittbefragung von Leis-

tungsberechtigten und Wohnbevölkerung).  

Bei dem Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) handelt es sich um eine 

repräsentative Längsschnittbefragung von ca. 10.000 Haushalten und ihren Mitglie-

dern. Die Befragung umfasst sowohl Haushalte mit Bezug von SGB II- Leistungen als 

auch Haushalte der allgemeinen Wohnbevölkerung. Thematische Schwerpunkte bei 

den Befragungen zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des PASS 

sind die (Nicht-)Inanspruchnahme der Leistungen, die Kenntnis des Bildungs- und 

Teilhabepakets sowie die Bewertung durch die Leistungsberechtigten. Hierbei sind 

innerhalb gewisser Grenzen regionale Differenzierungen möglich, aber auch Verglei-

che mit Leistungsberechtigten aus anderen Rechtskreisen (z.B. nach BKGG) sowie mit 

Haushalten aus der Wohnbevölkerung im Allgemeinen (z.B. im Hinblick auf soziale 

Teilhabe). 

I.2.3 Messung des Erfüllungsaufwandes 

Das Statistische Bundesamt (StBA) untersucht den Erfüllungsaufwand für die kommu-

nalen Leistungsstellen, die Leistungsanbieter und die Leistungsberechtigten. Hierbei 

umfasst der Erfüllungsaufwand den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, 

die durch Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgerinnen und Bürgern, 

Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen. Die Messung des Erfüllungs-

aufwands hat weder die Berechnung gesamtwirtschaftliche Effekte zum Ziel, noch er-

geben sich hieraus Aussagen über den Nutzen des Bildungspakets.  

Dabei soll die Typisierung kommunaler Organisationslösungen, die das SOFI und sei-

ne Partnereinrichtungen auf Basis der flächendeckenden Online-Erhebung bei den 

Leistungsträgern entwickeln, auch dem Statistischen Bundesamt ermöglichen, reprä-

sentative Kommunen für seine Untersuchung auszuwählen.  
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I.3 Inhalte des ersten Zwischenberichts 

Der erste Zwischenbericht zur Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und 

Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe wird ein knappes Jahr nach Be-

ginn der Arbeit in den drei Teilprojekten vorgelegt. Die Gesamtredaktion lag beim For-

schungsteam der qualitativen Implementationsstudie (SOFI u.a.). Die Autorinnen und 

Autoren der einzelnen Berichtsteile sind im Innentitel ausgewiesen. 

Teil I des Zwischenberichts stellt die Teilprojekte vor und führt in die Untersuchungs-

konzepte ein. Teil II beschreibt die bisherigen Arbeitsstände in den Teilprojekten. In 

den Teilen III und IV werden Ergebnisse zweier Teilprojekte vertiefend dargestellt.  

So zeichnet in Teil III das Forschungsteam der qualitativen Implementationsstudie auf 

der Grundlage der bundesweiten Online-Befragung ein komplexes Bild der unter-

schiedlichen kommunalen Lösungen: Wie informieren die zuständigen kommunalen 

Leistungsträger über Leistungsansprüche? Wie gestalten sie Antragsverfahren? Wie 

organisieren und steuern sie die Leistungserbringung? Wie kooperieren sie mit den 

Anbietern? Welche Rolle spielen Schulen und Kindertageseinrichtungen? 

In Teil IV gibt das IAB auf der Grundlage des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Siche-

rung (PASS) für das Jahr 2012 erste Antworten aus der Sicht der Leistungsberechtig-

ten zu folgenden Fragen: Wie unterscheiden sich die Chancen von Kindern mit und 

ohne Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, BKGG u AsylbLG auf die vom Gesetzge-

ber für notwendig erachteten Bildungs- und Teilhabeleistungen? Existiert eine „Partizi-

pationslücke“? Kennen die potenziell berechtigten Haushalte mit niedrigen Einkommen 

die Fördermöglichkeiten? Was beeinflusst Antragstellung und Inanspruchnahme?  
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I.4 Untersuchungskonzepte 

I.4.1 Was heißt Inanspruchnahme? 

Ob die Leistungen für Bildung und Teilhabe von den Leistungsstellen erfolgreich um-

gesetzt werden und ob sie ihren Zweck erfüllen, wird vor allem anhand von Zahlen zur 

Inanspruchnahme erörtert. Damit können jedoch, je nach Studie oder Erhebung, ver-

schiedene Sachverhalte gemeint sein: von der Antragstellung bis zur Nutzung des ge-

förderten Angebots. Als zentrale Zielgröße der Evaluation ist der Begriff der Inan-

spruchnahme daher zunächst präzise zu bestimmen. Diese Begriffsbestimmung 

schließt zugleich eine Verständigung darüber ein, welche Faktoren Inanspruchnahme 

oder Nichtinanspruchnahme beeinflussen. 

Grundsätzlich bedeutet Inanspruchnahme, von einer Leistung Gebrauch zu machen, 

für die eine Person einen Rechtsanspruch hat. Die BuT-Leistung (als Bestandteil des 

Existenzminimums der Leistungsberechtigten) wird in der Regel als Sach- oder Dienst-

leistung der öffentlichen Hand erbracht, etwa durch Ausgabe eines Gutscheins oder 

durch Direktzahlung an den Anbieter. Hiervon ist die auf diese Weise finanzierte Leis-

tung eines Dritten zu unterscheiden. Auf die BuT-Leistung besteht unter bestimmten 

Voraussetzungen ein individueller Rechtsanspruch, der geltend gemacht werden kann, 

indem ein Antrag gestellt und dieser bewilligt wird. Dies ist jedoch nicht identisch mit 

der tatsächlichen Nutzung der zugehörigen Leistung. 

Erst durch die Nutzung der Leistungsangebote, also mit einer tatsächlichen Teilnahme 

an Fahrten und Ausflügen, am gemeinschaftlichen Mittagessen, an der Lernförderung 

oder an förderfähigen gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten in den Bereichen Sport, 

Spiel, Kultur und Geselligkeit lassen sich (teils erst langfristig) Teilhabeeffekte erzielen. 

Die Teilnahme an diesen Leistungsangeboten ist auch ohne die BuT-Leistung möglich, 

wenn vergleichbare vorrangige Leistungen zur Verfügung stehen. 

Der individuelle Rechtsanspruch wird (außer bei den pauschalierten Leistungen zum 

Schulbedarf im Rechtskreis SGB II) durch eine ausdrückliche Antragstellung geltend 

gemacht. Für das Entstehen von Bedarfen und das Einlösen von Ansprüchen auf BuT-

Leistungen müssen im Einzelfall die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:  

 Die betreffende Person ist nach einem der Rechtskreise leistungsberechtigt. 

 Die betreffende Person benötigt die jeweilige Leistung (insbesondere bei der Lern-

förderung). 

 Für die Leistung besteht ein Angebot. 

 Die betreffende Person bzw. ihre Erziehungsberechtigten haben ein Interesse da-

ran, die Leistung in der angebotenen Form in Anspruch zu nehmen.  

 Die betreffende Person bzw. ihre Erziehungsberechtigten stellen einen Antrag auf 

die Leistung. 
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 Für diese Leistung besteht keine Finanzierungsmöglichkeit durch Dritte, die vorran-

gig in Anspruch zu nehmen ist. 

 Der Antrag aus BuT-Leistungen wird positiv beschieden (weil ein Bedarf an BuT-

Leistungen festgestellt wird).  

 Das Dienstleistungsangebot ist so gestaltet, dass es von den potenziellen Nut-

zer/inne/n in Anspruch genommen werden kann (weil z.B. Zusatzkosten und weite-

re materielle Anforderungen wie Musikinstrumente, Sportbekleidung etc. aus ande-

ren Quellen erworben werden können oder zur Verfügung stehen, weil das Angebot 

vom Wohnort aus erreichbar ist etc.). 

 Die Anbieter der Leistung sind in der Lage und willens, die konkrete Art der BuT-

Leistungsgewährung durch die Leistungsstellen als Finanzierungsinstrument für ihr 

Angebot anzunehmen und die Leistung auf dieser Basis zu gewähren. Dabei sollte 

die Form der administrativen Abwicklung der Leistung keinen Negativanreiz erzeu-

gen, die Leistung für Leistungsberechtigte der BuT-Leistungen exklusiv oder in 

schlechterer Qualität als für alle anderen Nutzer/innen anzubieten.  

Sollte auch nur eine dieser Voraussetzungen fehlen, kann dies dazu führen, dass eine 

konkrete BuT-Leistung individuell nicht genutzt werden kann. Je nachdem, welche die-

ser Voraussetzungen notwendig und nicht erfüllt sind, d.h. welcher der genannten 

Punkte ausschlaggebend dafür ist, dass die jeweilige BuT-Leistungsart nicht beantragt, 

gewährt oder genutzt wird, hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Teilhabe-

chancen der betroffenen Person.  

Auf der Grundlage der Bedarfskonstruktionen für die einzelnen Leistungsarten und der 

damit verbundenen Voraussetzungen für das Entstehen von Bedarf und das Einlösen 

von Ansprüchen wird hier begrifflich unterschieden zwischen „dem Grunde nach“, „for-

mell“ und „materiell“ Leistungsberechtigten sowie den Leistungsberechtigten, die ihr 

Recht in Anspruch nehmen, indem sie von der beantragten und bewilligten Leistung 

auch Gebrauch machen:  

 Dem Grunde nach Leistungsberechtigte (Potenzial der Leistungsberechtigten im 

weiteren Sinne): Der Personenkreis, an den sich die BuT-Leistungen richten, wird 

unabhängig von potenziellem und faktischem Bedarf durch Alter, Betreuungs- und 

Schülerstatus bestimmt. Die Größe dieser Gruppe kann näherungsweise anhand 

der Zahl der leistungsberechtigten Personen im jeweiligen Alter bestimmt werden. 

Für Kinder unter sechs Jahren ist dazu der Betreuungsstatus festzustellen, für Ju-

gendliche oberhalb des schulpflichtigen Alters der Schülerstatus und ein eventuel-

les Einkommen aus Ausbildungsvergütung. Dieses Aggregat kommt als Ausgangs-

punkt für Bedarfsschätzungen in Betracht und wird durch die weiteren Bestimmun-

gen schrittweise ausdifferenziert. 

 Potenziell Leistungsberechtigte (Potenzial der Leistungsberechtigten im engeren 

Sinne): Nachfrage besteht und alle Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, der Be-

darf ist noch nicht festgestellt. Hier kommt es auf die für die Leistung erheblichen 
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persönlichen Tatbestände (den Status) wie auf von der Person unabhängige Tat-

bestände (das Bestehen förderfähiger Angebote, die Bedarfskonstruktion) an. Die-

se Gruppe besteht aus den Antragsteller/inne/n und einer unbekannten Gruppe von 

Leistungsberechtigten, die aus verschiedenen Gründen keinen Antrag stellen. 

 Materiell Leistungsberechtigte: Nachfrage besteht, ein Angebot ist vorhanden, ein 

Antrag wurde gestellt und der Bedarf ist festgestellt. Diese Gruppe setzt sich aus 

den Antragsteller/inne/n zusammen, deren Bedarfe und damit Rechtsansprüche 

anerkannt wurden. 

 Nutzer/innen: Diese Gruppe setzt sich aus den materiell Leistungsberechtigten zu-

sammen, die ihre Rechtsansprüche auf BuT-Leistungen auch einlösen, indem sie 

bestehende Leistungsangebote nutzen. Sie kann über Abrechnungsdaten der Leis-

tungsstellen abgebildet werden.  

 Nicht materiell Leistungsberechtigte: Diese Gruppe entsteht durch Ablehnung von 

Anträgen. Dies ist nur dann möglich, wenn einzelne Elemente der materiellen Leis-

tungsberechtigung nicht vorliegen. Denn wenn ein Bedarf festgestellt ist, besteht 

wegen des auf der Sicherung des Existenzminimums gegründeten Rechtsan-

spruchs für die Leistungsstelle kein Ermessensspielraum, die Leistung nicht zu ge-

währen. Die Größe dieser Gruppe kann über entsprechende Daten der Leistungs-

stellen ermittelt werden. 

Aus diesen fünf Gruppen der Leistungsberechtigung ergeben sich je drei Zustände von 

Inanspruchnahme und Nicht-Inanspruchnahme, die grundsätzlich messbar sind, wenn 

auch nicht alle gleichermaßen gut (vgl. Abbildung I.4-1): 

 Inanspruchnahme I (im weiteren Sinne): Die materiell leistungsberechtigten Perso-

nen haben einen Antrag gestellt, der bewilligt wurde. Die Bewilligung kann konklu-

dent sein. Antragsteller/innen, deren Anträge abgelehnt wurden, zählen hier nicht. 

Die Größe der Gruppe lässt sich aus der Zahl der bewilligten Anträge ermitteln.  

 Inanspruchnahme II (im engeren Sinne): Ein anerkannter BuT-Anspruch wurde 

geltend gemacht, indem ein Gutschein eingelöst wurde oder ein Anbieter eine Di-

rektzahlung erhielt. Daten dazu lassen sich aus den Zahlungsdaten zu den einzel-

nen Leistungsarten ermitteln. 

 Inanspruchnahme III (im erweiterten Sinne): Das mit den BuT-Leistungen finanzier-

te Angebot wird von den Leistungsberechtigten tatsächlich teilnehmend genutzt. 

 Nicht-Inanspruchnahme I (im weiteren Sinne): Potenziell Leistungsberechtigte ha-

ben keinen Antrag gestellt. Diese Größe der Personengruppe in diesem Zustand 

kann nur näherungsweise geschätzt werden, da nur für diejenigen Leistungsbe-

rechtigten Prozessdaten verfügbar sind, bei denen alle Ausschlusstatbestände be-

rücksichtigt wurden. Schätzungen sind auf Basis von Befragungsdaten zu den Mo-

tiven der Leistungsberechtigten (hier zur Nichtbeantragungen trotz Bedarfs) mög-

lich. 
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 Nicht-Inanspruchnahme II (im engeren Sinn): Materiell Leistungsberechtigte reali-

sieren ihren anerkannten Anspruch nicht, d.h. sie nutzen die mit BuT-Leistungen fi-

nanzierbaren Leistungen nicht. Es werden keine Leistungen abgerechnet. Die Grö-

ße der Personengruppe in diesem Zustand lässt sich durch die Differenz zwischen 

anerkannten Ansprüchen (bewilligten Anträgen) und Zahlungsfällen ermitteln. 

 Nicht-Inanspruchnahme III (im erweiterten Sinne): Materiell Leistungsberechtigte 

realisieren ihren anerkannten Anspruch nicht, sie nutzen die mit BuT-Leistungen fi-

nanzierbaren Leistungen nicht, es werden aber Leistungen abgerechnet. Die Größe 

der Personengruppe in diesem Zustand lässt sich nur durch Befragungsdaten er-

mitteln. 

Abb. I.4-1: Definition verschiedener Zustände der Leistungsberechtigung und der  
(Nicht-)Inanspruchnahme 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Je nachdem, auf welche Grundgesamtheit die Zahl der Nutzer/innen der BuT-

Leistungen bezogen wird und ob die Antragstellung, die Anerkennung von Bedarfen 

oder die tatsächliche Geltendmachung von Ausgaben für die Nutzung von Leistungs-

angeboten im Zähler einer so genannten Inanspruchnahme-Quote stehen, ergeben 

sich unterschiedliche Bilder der lokalen Implementation der BuT-Leistungen. 

Ob die Leistungsberechtigten einen Antrag stellen und ob sie auf Basis der Anerken-

nung des Anspruchs auf eine BuT-Leistung ein entsprechendes verfügbares Angebot 
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auch nutzen, unterliegt ihrer Wahlfreiheit, kann aber auch durch organisatorische oder 

andere Zugangshürden eingeschränkt sein. Wurde hingegen auf Antrag kein Bedarf 

festgestellt, dann besteht kein Rechtsanspruch auf die BuT-Leistungen. Die Frage 

nach der Inanspruchnahme stellt sich ohne einen Rechtsanspruch dann nicht.  

Die Nichtanerkennung eines Rechtsanspruchs hingegen kann zweierlei bedeuten: 

entweder besteht eine Nachfrage, die nicht den Regeln der BuT-Leistungen entspricht 

(beispielsweise wird Nachhilfe nachgefragt, die über die lokalen Regeln der Lernförde-

rung hinaus geht), oder das Angebot steht ohne Kostenbeteiligung der Nachfra-

ger/innen zur Verfügung und kann die Nachfrage im konkreten Fall decken.  

Stehen für alle BuT-Leistungen in lokal ausreichendem Umfang kostenpflichtige Ange-

bote entsprechend der Nachfrage der Leistungsberechtigten zur Verfügung und wer-

den sie nicht anderweitig und vorrangig erbracht, dann sollte sich die „Inanspruchnah-

me I“ dadurch erhöhen lassen, dass eine bessere Informationspolitik die Nachfrage 

beeinflusst und eine Optimierung der Prozessorganisation die Zugänge zu den Ange-

boten verbessert und die Gewährung von Ansprüchen beeinflusst.  

Im Umkehrschluss kann eine – bezogen auf die Grundgesamtheit der dem Grunde 

nach Leistungsberechtigten – niedrige „Inanspruchnahme I“ einerseits auf fehlende 

Angebote, ungenügende Informationspolitik und/oder nicht optimale Prozessorganisa-

tion verweisen. Im ersten Fall würden Bedarfe formal wegen fehlender Angebote nicht 

entstehen, obwohl es Nachfrage gibt. Im zweiten Fall wäre die Nachfrage (noch) nicht 

maximiert. Im dritten Fall wären Zugangswege (noch) nicht optimal gestaltet, würden 

Bearbeitungsprozesse zu lange dauern oder würde der Aufwand zur Durchsetzung der 

Ansprüche für die einzelnen Leistungsberechtigten in keinem angemessen Verhältnis  

zum möglichen Nutzen stehen.  

Eine bezogen auf die Gesamtheit der dem Grunde nach Leistungsberechtigten niedri-

ge „Inanspruchnahme I“ kann sich andererseits auch daraus ergeben, dass Leistungs-

berechtigten aus anderen Quellen auf den von den BuT-Leistungen abgedeckten sozi-

al- und bildungspolitischen Feldern mit Dienstleistungen versorgt sind. Hier würde Be-

darf nach den Regeln der BuT-Leistungen wegen der vorrangigen Verfügbarkeit ande-

rer Angebote, die womöglich sehr vielfältig sind und den Bedürfnissen und Wünschen 

der Leistungsberechtigten besonders gerecht werden, nicht entstehen können.  

Angesichts der Vielfalt der möglichen Maß- und Bezugsgrößen gilt es, mit dem For-

schungsvorhaben ein letztlich wohl mehrstufiges Maß für die Nutzung der Leistungen 

und für die der Deckung der entsprechenden Bedarfe des Existenzminimums zu entwi-

ckeln, das die lokale Umsetzungswirklichkeit möglichst genau abbildet und im Idealfall 

auch für interregionale Vergleiche geeignet ist. 

Idealtypisch ist – jeweils für jede der Leistungsarten – folgenden Fragen nachzugehen:  

 Welcher Anteil der dem Grunde nach leistungsberechtigten Personen ist für die 

jeweilige BuT-Leistungsart potenziell leistungsberechtigt? 

 Besteht für alle dem Grunde nach Leistungsberechtigten ein Leistungsangebot? 
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 Wie groß ist die Differenz zwischen den potenziell und den materiell Leistungsbe-

rechtigten?  

 Wie hoch ist der Anteil der formell Leistungsberechtigten, die die Leistungsangebo-

te hinter der jeweiligen BuT-Leistungsart tatsächlich nutzen und insofern ihr Recht 

auf BuT-Leistungen in Anspruch nehmen? 

 Wie groß ist die Differenz zwischen den materiell Leistungsberechtigten und den 

Nutzer/innen der mit BuT-Leistungen finanzierten Sach- und Dienstleistungen? 

Mit den empirischen Erhebungen zu den Fallstudien auf der lokalen Ebene werden die 

genannten Voraussetzungen für alle diese Schritte zur Inanspruchnahme untersucht. 

I.4.2 Maßgebliche Akteursgruppen für die Implementationsanalyse 

An der lokalen Umsetzung der BuT-Leistungen sind eine Vielzahl von Akteur/inn/en mit 

jeweils spezifischen Beiträgen beteiligt: die kommunalen Leistungsträger, die kommu-

nalen Leistungsstellen, Anbieter, Multiplikator/inn/en und Intermediäre und nicht zuletzt 

die Leistungsberechtigten. 

Leistungsträger der Bildungs- und Teilhabeleistungen sind die kreisfreien Städte und 

die Landkreise. Sie sollen darauf hinwirken, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu 

geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe erhalten, und da-

zu mit Schulen und Kindertageseinrichtungen, den Trägern der Jugendhilfe, den Ge-

meinden und Gemeindeverbänden, freien Trägern, Vereinen und Verbänden und sons-

tigen handelnden Personen vor Ort zusammenarbeiten. Ein Hinwirkungsgebot  besteht 

zwar nur im SGB II (§ 4 SGB II, es dürfte darüber aber auch Wirkung für die Erbrin-

gung der BuT-Leistungen in den anderen Rechtkreisen entfalten, denn es scheint we-

nig wahrscheinlich, dass die kommunalen Leistungsträger ihre Hinwirkungsaktivitäten 

so gestalten, dass sie Leistungsberechtigte spezieller Rechtskreise explizit diskriminie-

ren. 

Unter lokalen Leistungsstellen werden hier diejenigen kommunalen Ämter verstanden, 

die für die Wahrnehmung der Aufgaben bezüglich der BuT-Leistungen zuständig sind. 

In der Regel sind dies die Sozialämter für das SGB XII und das Asylbewerberleis-

tungsgesetz, die Wohngeldämter für das Bundeskindergeldgesetz und die Jobcenter 

für das SGB II. Welche Ämter genau in einer Kommune als Leistungsstellen die Aufga-

ben der administrativen Umsetzung der BuT-Leistungen wahrnehmen, ist von der Auf-

bauorganisation der Kommunalverwaltung abhängig und empirisch zu erheben. Dabei 

kann die Erbringung der BuT-Leistungen für einen Rechtskreis auch zwischen mehre-

ren Leistungsstellen aufgeteilt sein, die jeweils einzelne Aufgaben erfüllen. So kann 

zum Beispiel das Sozialamt für die Antragsbearbeitung für schulnahe BuT-Leistungen 

wie mehrtägige Fahrten und eintägige Ausflüge, das Schulamt aber für die Abrechnung 

dieser BuT-Leistungen zuständig sein.  

Anbieter stellen die Leistungen bereit, die mit BuT-Leistungen finanziert werden. Zu 

den Anbietern von Leistungen der soziokulturellen Teilhabe gehören insbesondere 
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Sport-, Kultur- und Bildungsvereine, Heimatvereine und andere Vereine, Musikschulen, 

konfessionelle Träger, freie Träger der Jugendhilfe und andere Initiativen in den Berei-

chen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit. Gemeinschaftliches Mittagessen bieten z.B. 

Caterer in Schulen und Kitas an. Anbieter von Lernförderung leisten eine die schuli-

schen Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung nach den Vorgaben der 

jeweiligen lokalen Leistungsträger. Die lokalen Gesellschaften für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr sind Anbieter für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern. 

Als Multiplikator/inn/en werden jene Akteure außerhalb der Leistungsstellen verstan-

den, die zu den BuT-Leistungen beraten, ohne zugleich Leistungen bereitzustellen. Zu 

dieser Gruppe zählen verschiedene Beratungsstellen, die Schulsozialarbeit oder Ver-

bände (wie der Stadt- bzw. Kreissportbund und die Wohlfahrtsverbände). Als Multipli-

kator/inn/en können je nach lokalem Netzwerk auch Familienhelfer/innen der kommu-

nalen Jugendhilfe, Streetworker/innen, Seelsorger/innen, Mitarbeiter/innen von Asyl-

bewerberunterkünften, Schuldnerberatungsstellen, Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe oder Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern gehören. Wesentliches 

gemeinsames Merkmal ist, dass sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Kompe-

tenz über die BuT-Leistungen informieren und aufklären und/oder individuelle Beratung 

für die BuT-Leistungsberechtigten anbieten.  

Intermediäre Akteure vereinen die funktionalen Rollen von Multiplikator/in und Anbieter 

in sich und üben, je nach BuT-Leistungsart, eine dieser Rollen aus. Dies gilt zuallererst 

für Schulen und Kindertagesstätten. Im Fall der mehrtägigen Fahrten und eintägigen 

Ausflüge sind sie funktional „Anbieter“, denn die jeweiligen Fachkräfte (Lehrkräfte bzw. 

Erzieher/innen) organisieren diese Ausflüge und Fahrten und bestimmen damit auch 

über deren Kosten. Für die Mittagsverpflegung können Schulen und Kitas in Einzelfall 

ebenfalls Anbieter sein, wenn sie diese selbst organisieren. In der Regel vermitteln 

Schulen aber lediglich zwischen der beauftragten Catering-Firma als Anbieter und den 

Leistungsberechtigten als Nutzer/inne/n der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, 

wobei die Schulen über das Abrechnungsverfahren zu dieser Leistung mitentscheiden. 

Für die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-

schaft sind Schulen und Kitas hingegen in der Regel „Multiplikatorinnen“, da sie hier 

lediglich zur Nutzung der BuT-Leistung informieren und beraten. Für die Lernförderung 

ist die Rolle der Schulen abhängig von den landesrechtlichen Regelungen und der lo-

kalen Ausgestaltung des Leistungsprozesses. Die intermediären Akteure können in je 

nach Leistungsart engeren oder weiteren Grenzen die Angebotsstrukturen und die 

Nachfrage nach BuT-Leistungen beeinflussen.   

Die BuT-Leistungsberechtigten bzw. ihre Erziehungsberechtigten spielen eine wichtige 

Rolle bei der lokalen Erbringung der BuT-Leistungen, denn sie sind die Nutzer/innen 

dieser Leistungen. Würden sie keine BuT-Anträge stellen, dann würde die lokale Inan-

spruchnahme der BuT-Leistungen, die beantragt werden müssen, bei null liegen. Inso-

fern ist die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen davon abhängig, wie die Leistungs-

berechtigten den Zugang zu den BuT-Leistungen erleben und bewerten.  
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I.4.3 Der Einfluss von Leistungsorganisation und Rahmenbedingungen 

Arbeitsgrundlage für die Implementationsanalyse sind verschiedene Hypothesen dazu, 

wodurch die lokale Inanspruchnahme der BuT-Leistungen beeinflusst werden kann. 

Diese werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Auf der Seite der Leistungsorganisation (lokaler Governance) können folgende Aspek-

te einen Einfluss auf die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen haben (vgl. Abbildung 

I.4-2): 

 Eine aktive Aufklärung und Beratung über die BuT-Leistungen und das lokale An-

gebot fördert das Wissen der Leistungsberechtigten um die Fördermöglichkeiten 

und kann dazu beitragen, die Nachfrage nach BuT-Leistungen zu erhöhen. 

 Alle Aktivitäten, die auf ein vielfältiges lokales Angebot und dessen übersichtliche 

Darstellung zielen, erweitern die Einsatzmöglichkeiten für die BuT-Leistungen. 

Auch wenn die Leistungsstellen selbst keine Angebote schaffen oder bereitstellen 

müssen, können die BuT-Aufwendungen für die Leistungsberechtigten zusätzliche 

Nutzungen bewirken. Zu untersuchen ist daher auch, wie weit die bestehenden An-

gebotsstrukturen sich an steigende Nachfrage anpassen können.  

 Durch Transparenz der vorhandenen Angebote für die potenziellen Leistungsbe-

rechtigten, durch ein effizientes Abrechnungsverfahren sowie durch eine struktu-

rierte Kooperation der Leistungsstellen mit Anbietern und Multiplikator/inn/en kön-

nen die lokalen die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der BuT-Leistungen ver-

bessern. 

 Ein niedrigschwelliger Zugang zu den BuT-Leistungen über ein möglichst einfaches 

und unaufwändiges Verfahren der Antragstellung, ein möglichst transparentes, 

aufwands- und schnittstellenarmes Bewilligungsverfahren und passgenaue Arten 

der Leistungsgewährung können die Leistungsberechtigten zur Nachfrage nach 

BuT-Leistungen motivieren und damit positiv auf die Inanspruchnahme wirken. 

Folgende Aspekte der externen Rahmenbedingungen können einen Einfluss auf die 

Inanspruchnahme der BuT-Leistungen haben (vgl. Abbildung I.4-2): 

 Wenn, zum Beispiel durch Fördermittel des Landes, den Bedarf deckende vorran-

gige Leistungen vorhanden sind, dann besteht kein Rechtsanspruch auf eine För-

derung über BuT-Leistungen.  

 Bundes- oder landesrechtliche Regeln und untergesetzliche Vorgaben können die 

Erbringung der BuT-Leistungen beeinflussen, wenn sie durch Detailregelungen auf 

eine der Seiten der lokalen Governance einwirken. 

 Die lokale Vorgeschichte, die kommunale Sozialpolitik vor der Einführung der BuT-

Leistungen, kann einen Einfluss sowohl auf die Angebotsstruktur als auch auf die 

Aufbau- und Ablauforganisation der Erbringung der BuT-Leistungen haben und da-

rüber die Inanspruchnahme beeinflussen. 
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Abb. I.4-2: Dimensionen der Inanspruchnahme von BuT-Leistungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Da für den Erhalt von BuT-Leistungen grundsätzlich eine Antragstellung erforderlich ist 

und zugleich ein Wahlrecht besteht, ob Leistungsberechtigte bestimmte lokale Angebo-

te nutzen wollen, setzt die Inanspruchnahme eine individuelle Nachfrageentscheidung 

voraus. Diese wird durch Information der potenziell Leistungsberechtigten und durch 

die örtliche Ausgestaltung der Antrags- und Bewilligungsverfahren beeinflusst. Die Ad-

ressat/inn/en bewerten aber auch die Qualität, die Bedarfsgerechtigkeit und den mögli-

chen Teilhabeeffekt der angebotenen BuT-Leistungen. Ob sie diese tatsächlich nach-

fragen, hängt daher auch von ihrer Lebenslage, ihren Lebensführungsmustern und 

individuellen Präferenzen ab. 

Der von den potenziell Leistungsberechtigten bzw. ihren Erziehungsberechtigten sub-

jektiv wahrnehmbare Nutzen der Beantragung von BuT-Leistungen ist durch Agieren 

der Leistungsstellen und Anbieter in der Öffentlichkeit sowie durch das Agieren der 

Leistungsstellen und Multiplikator/inn/en in Beratungsgesprächen beeinflussbar. Die 

intermediären Akteure können über Information und Beratung die Nachfrage nach BuT-

Leistungen (in ihrer Rolle als Multiplikator/inn/en) beeinflussen, sie können zugleich (in 

ihrer Rolle als Anbietende) das Angebot und darüber ebenfalls die Inanspruchnahme 

beeinflussen. 

Die Implementationsanalyse wird diese vorläufigen Annahmen über Wirkungszusam-

menhänge, die Inanspruchnahme und Nutzung von BuT-Leistungen beeinflussen, 
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durch Befragung aller Akteursgruppen im Rahmen der Fallstudien überprüfen. Auch 

die Untersuchungskonzepte der beiden anderen Teilprojekte zielen auf solche Wir-

kungszusammenhänge: Die Panel-Erhebung zu Bildung und Teilhabe, indem sie nach 

dem Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen, nach der Kenntnis der BuT-

Leistungen und Haushalte, nach Antragstellung und Nutzung fragt, und die Messung 

des Erfüllungsaufwands, indem sie Zeitaufwand und Kosten bei Leistungsstellen, Leis-

tungsanbietern und Leistungsberechtigten erhebt. 

I.4.4 Bildung und Teilhabe im Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 

(PASS)  

Seit 2006 führt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) die jährliche Panel-Erhebung „Ar-

beitsmarkt und soziale Sicherung“ durch. Seit der sechsten Erhebungswelle enthält 

das Panel (die Datengrundlage wird in I.2.2 erläutert) Fragen zur Teilnahme von Kin-

dern und Jugendlichen an den Teilhabedimensionen, die mit den Leistungen zur Bil-

dung und Teilhabe gefördert werden sollen, und zur Inanspruchnahme der Leistungen 

durch anspruchsberechtigte Haushalte mit niedrigen Einkommen. (Fragenummern im 

folgenden Text verweisen auf die Dokumentation des Erhebungsmoduls im Anhang 2.) 

Im Modul „Soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen“ wird für jedes Kind bzw. für 

jede/n Schüler/in unter 25 Jahren im Haushalt erhoben, ob sie an den relevanten Bil-

dungs- und Teilhabedimensionen partizipieren (vgl. Fragen HH 85 - HH 93). Hierbei 

wird einzeln erfragt, ob das Kind ein warmes Mittagessen in der Kita, im Hort oder in 

der Schule erhält, ob es in der Regel an eintägigen oder mehrtägigen Ausflügen teil-

nimmt, ob es bezahlte Nachhilfe erhält und ob es Mitglied in einem Verein oder einer 

Gruppe ist. Die Angaben stammen dabei jeweils von der Person, die das Haushaltsin-

terview beantwortet hat (im Folgenden: Haushaltsvorstand). Sie werden nacheinander 

für jedes Haushaltsmitglied in der relevanten Altersgruppe erhoben3, unabhängig da-

von, ob der Haushalt aufgrund der finanziellen Situation leistungsberechtigt ist oder 

nicht. Dadurch können differenzierte Analysen durchgeführt und leistungsberechtigte 

Haushalte mit finanziell gesicherten Haushalten verglichen werden. 

Aus demselben Grund wird auch die Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets für 

alle Haushaltsvorstände, unabhängig von der Zusammensetzung (ob im Haushalt Kin-

der leben) und von der Leistungsberechtigung (ob es ein Niedrigeinkommenshaushalt 

ist) abgefragt (vgl. Frage HH 94). Bei Kenntnis folgen noch Nachfragen zu den zentra-

len Informationsquellen. 

Das Kernmodul zu Bildung und Teilhabe erhalten dann lediglich die leistungsberechtig-

ten Haushalte. Vergleichbar zur Erhebungslogik im Modul „Soziale Teilhabe“ wird dann 

das Frageprogramm wiederum für jedes potenziell leistungsberechtigte Kind unter 18 

                                                
3
  Beispielsweise macht die Mutter (= Haushaltsvorstand) zunächst die Angaben zur Teilhabe (in fünf 

ausgewählten Dimensionen) für ihre 5-jährige Tochter und dann folgen die identischen Fragen noch 
einmal für ihren 10-jährigen Sohn. 
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Jahren bzw. für jede/n Schüler/in unter 25 Jahren nacheinander erhoben (vgl. Fragen 

HH 99 - HH 127). Im Mittelpunkt stehen dabei die Antragsstellung der Einzelleistungen, 

die tatsächliche Inanspruchnahme (d.h. Nutzung), mögliche Gründe der Nicht-

Inanspruchnahme trotz Antragstellung (d.h. Nicht-Nutzung) sowie Verbesserungsvor-

schläge hinsichtlich der Antragsstellung und Ausgestaltung der neuen Leistung seitens 

der Empfänger. Dabei werden die Aspekte zur Antragsstellung und Inanspruchnahme 

für sechs der sieben Leistungsarten einzeln erhoben. Nur die Leistungsart Schulbedarf 

wird in PASS nicht explizit abgefragt, da diese für ALG-II-Bezieher im Rahmen der Be-

willigung der Hauptleistung automatisch gewährt wird und kein gesonderter Antrag 

notwendig ist. Die Angaben zu möglichen Verbesserungsvorschlägen wurden offen 

erhoben und mithilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienschemas zusammengefasst 

(vgl. Berg u.a. 2013 sowie IV.4).  

Zusätzlich zu den eigens für die Evaluation des Bildungs- und Teilhabepaketes entwi-

ckelten Modulen werden im Rahmen des Standard-Frageprogramms des Personenin-

terviews für Jugendliche ab 15 Jahren umfassende Informationen zur Bildung, zu den 

Freizeitaktivitäten und zum sozialen Teilhabeempfinden erhoben. 

I.4.5 Messung des Erfüllungsaufwands  

Auf der Grundlage des Arbeitsprogramms „Bessere Rechtsetzung" vom 28. März 2012 

führt die Bundesregierung in ausgewählten Lebens- und Rechtsbereichen Untersu-

chungen zum Erfüllungsaufwand durch. Einer der zu untersuchenden Bereiche ist die 

„Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets“. Messauftrag ist die Untersuchung des 

laufenden Erfüllungsaufwands für die Leistungen nach §§ 28, 29 SGB II, §§ 34, 34a 

SGB XII, § 6b Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BKGG sowie § 2 AsylbLG bei den „Normadres-

saten“ Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Betrachtet werden die Pro-

zesse der Antragstellung, der Antragsbearbeitung und der Abrechnung, die sich jeweils 

aus weiteren Teilprozessen zusammensetzen und den verschiedenen Normadressaten 

zugewiesen werden können (siehe Abbildung 1.4-1). So gehören beispielsweise 

Unterstützungsleistungen bei der Antragstellung ebenso wie die Bereitstellung von 

Nachweisen zum Prozess der Antragstellung. Der Antragsbearbeitung innerhalb der 

Leistungsstellen kann neben dem Teilprozess der Bearbeitung und Dokumentation des 

Antrags auch die Kommunikation mit Leistungsberechtigten und -anbietern zugeordnet 

werden. Der Prozess der Abrechnung enthält sowohl die Abrechnung der Leistungsan-

bieter, Einzelfallabrechnungen durch Leistungsberechtigte als auch die Abrechnung 

und Zahlung durch die Leistungsstellen selbst. Von den Prozessen der Antragstellung 

und der Abrechnung können alle drei Normadressaten betroffen sein; die Antragsbear-

beitung wird in den Leistungsstellen der Verwaltung vorgenommen.  
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Abb. 1.4-1: Betrachtete Prozesse und Teilprozesse nach Normadressaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: StBA, eigene Darstellung 

Ausgehend von einem übergeordneten allgemeingültigen Prozess wird bei der Ermitt-

lung des Erfüllungsaufwands dort differenziert, wo die unterschiedliche Gestaltung von 

Prozessen zu anderen Zeit- und Kostenaufwänden führt. Zur Erklärung der Varianz in 
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den Erfüllungsaufwand benannt werden. Mögliche Einflussgrößen könnten u. a. die 

Leistungsart oder einzelne der vom SOFI genutzten Unterscheidungsvariablen4 sein. 

Zudem werden Aussagen über die Beziehung zwischen der Höhe der Inanspruchnah-

me von BuT-Leistungen (Teilprojekt SOFI) und des Erfüllungsaufwands angestrebt. 

  

                                                
4
  Die Unterscheidungs- bzw. Auswahlvariablen sind Bundesland, Städtestruktur, Aufgabenwahrneh-

mung nach SGB II, Information/Beratung der Leistungsberechtigten, Ämterzuständigkeit, dezentrale 
Antragstellung, Leistungsgewährung in Gutscheinform und das Vorhandensein eines Kartensystems 
(vgl. hierzu II.1.4 und II.3). 
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II. Das erste Jahr – Arbeitsstand der drei  

Teilprojekte 

II.1 Online-Erhebung in den kommunalen Leistungsstellen  

(Teilprojekt SOFI u.a.) 

Ausgangspunkt aller weiteren Erhebungsschritte zur Implementation war eine bundes-

weite Online-Erhebung bei den kommunalen Trägern der Bildungs- und Teilhabeleis-

tungen. Diese Erhebung ist zum Berichtszeitpunkt abgeschlossen. Erfragt wurden 

Grundinformationen zu den lokalen Angebotsstrukturen, zu Organisation und Steue-

rung der Leistungsprozesse sowie zur Umsetzung und Inanspruchnahme der Leistun-

gen. Um die Auswahl der Fallstudieneinheiten für die qualitative Implementationsstudie 

sowie für die Messung des Erfüllungsaufwandes durch das Statistische Bundesamt zu 

unterstützen, wurde ein vorläufiger Datensatz in einem ersten Schritt typisierend aus-

gewertet. Weitere deskriptive Auswertungen und eine Faktoren- und Clusteranalyse 

des endgültigen Datensatzes schlossen sich im zweiten Schritt an. Die Ergebnisse 

werden unter III. ausführlich dargestellt.  

II.1.1 Vorbereitung: Expert/inn/enworkshop und Pretest 

Zur Vorbereitung der empirischen Erhebungen wurde am 14. Juni 2013 in Göttingen 

ein zweitägiger Workshop mit kommunalen Expert/inn/en durchgeführt, um die unter-

schiedlichen lokalen Lösungen bei der Regelung der organisatorischen Zuständigkei-

ten für die verschiedenen Rechtskreise besser zu verstehen (SOFI u.a. 2013).5 Der 

Workshop diente dazu, mit Mitarbeiter/inne/n kommunaler Leistungsstellen die bis da-

hin vom Forschungsteam entwickelten Hypothesen zu diskutieren. Im Mittelpunkt stan-

den Fragen zu den Zusammenhängen zwischen speziellen Organisationslösungen und 

der Inanspruchnahme sowie zu lokalen Erfahrungen und Problemen bei der Umset-

zung des Bildungs- und Teilhabepakets.  

Nicht zuletzt wurde der Workshop zu einem Pretest des Erhebungsbogens mit den 

Teilnehmenden genutzt. In Kleingruppen wurde dabei jeweils ein Abschnitt der Ent-

wurfsfassung des Erhebungsbogens im Detail diskutiert. Nachdem die Teilnehmenden 

sich einen Überblick über den betreffenden Abschnitt verschaffen konnten, wurden die 

Fragen durch ein Mitglied des Forschungsteams schrittweise aufgerufen. Dabei wurde 

jeweils gefragt, ob die Fragen aus der Sicht der Expert/inne/n verständlich und sinnvoll 

gestellt seien und ob gegebenenfalls Veränderungen vorgenommen werden sollten. 

Die Rückmeldungen aus diesem Pretest wurden protokolliert. Auf diese Weise wurde 

eine Vielzahl von Konkretisierungen und Ergänzungen am Erhebungsbogenentwurf 

angeregt, die in die nachfolgende Überarbeitung eingingen.  

                                                
5
  Die Teilnehmer/innen an dem Workshop konnten zum einen über den Verteiler des Vereins für Sozial-

planung (VSOP) und zum anderen mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände der deutschen 
Landkreise und der deutschen Städte gewonnen werden. Das Untersuchungsteam möchte hierfür al-
len beteiligten Personen und Institutionen herzlich danken.  
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Nach dem Pretest im Rahmen des Workshops wurde der Erhebungsbogen vom For-

schungsteam entsprechend der daraus gewonnen Erkenntnisse überarbeitet. Auch 

Rückmeldungen des BMAS und des Deutschen Landkreistags flossen in die Überar-

beitung des Erhebungsbogens ein. Mit dem Teilprojekt des Statistischen Bundesamts 

wurde der Erhebungsbogen in verschiedenen Entwurfsfassungen vor und nach dem 

Expert/inn/enworkshop abgestimmt. Während der Überarbeitung wurden die am Work-

shop beteiligten lokalen Expert/inn/en außerdem gebeten zu prüfen, welche der ge-

planten statistischen Angaben zur Sozialstruktur und zur lokalen Leistungsgewährung 

(Teil III.A bis III.C des Erhebungsbogens) aus kommunaler Sicht aktuell mit vertretba-

rem Aufwand (d.h. ohne aufwändige Zusatzerhebungen oder Datenabfragen bei ande-

ren Stellen) zu beantworten seien. Auch diese Rückmeldungen wurden bei der Über-

arbeitung des Erhebungsbogens berücksichtigt. 

II.1.2 Umsetzung und Rücklauf 

Der Erhebungsbogen wurde als webbasiertes Erhebungs-Tool programmiert und nach 

einem technischen Pretest durch das Forschungsteam auf der Website 

https://www.but-evaluation.de/ zur Beantwortung bereitgestellt. In einem abschließen-

den technischen Pretest am 22. Juli 2013 wurden insbesondere noch einmal alle Filter-

funktionen getestet, Fehler behoben sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Die technische, inhaltliche und redaktionelle Erarbeitung des Erhebungsbogens war 

am 23. Juli 2013 abgeschlossen. 

Der den Kommunen vorgelegte Fragenkatalog enthielt 257 Fragen, von denen 103 

Filterfragen sind, d.h. solche, die sich nur bei spezifischen Antworten auf vorausgegan-

gene Fragen öffneten. Der Erhebungsbogen gliederte sich in fünf Abschnitte:  

 Leistungsgewährende Stellen, 

 Organisation und Koordination bereichsübergreifend, 

 Datenerfassung und Statistik, 

 Einzelne BuT-Leistungsarten, 

 Abschließende Bewertung. 

Das Forschungsteam erstellte parallel zum Erhebungstool einen bundesweiten Ad-

ressverteiler für die bundesweite Online-Erhebung. Auf dessen Basis wurden mit 

Schreiben vom 22. Juli 2013 alle Landrätinnen und Landräte der Kreise, die Direktorin-

nen und Direktoren der Regionalverbände, die Regierenden Bürgermeister der Stadt-

staaten, die Oberbürgermeister/innen und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte 

per Email um Beteiligung ihrer Kommune an der Online-Erhebung gebeten. Diesem 

Anschreiben war ein mit den Bundesländern abgestimmtes Empfehlungsschreiben des 

BMAS als Auftraggeber mit „Bitte um Teilnahme an einer Evaluation der bundesweiten 

Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe“ sowie eine 

Projektskizze beigefügt. 
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Da in einzelnen Kommunen verschiedene Ämter für die Leistungen für Bildung und 

Teilhabe zuständig sind, die Beantwortung der komplexen Online-Erhebung aber durch 

eine Person vor Ort koordiniert werden sollte, wurde die Einladung direkt an die kom-

munalen Spitzen gesendet. Diese wurden gebeten, die Anfrage an die in ihrer Kom-

munalverwaltung zuständige Person weiterzuleiten. So sollte erreicht werden, dass die 

Fragen für alle Rechtskreise gleichermaßen beantwortet werden. 

Um möglichst viele Kommunen für die Beteiligung an der Befragung zu gewinnen, wa-

ren die drei kommunalen Spitzenverbände um Unterstützung gebeten worden. Der 

Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag kamen der Bitte nach und ver-

sandten über ihre internen Verteiler je eigene Schreiben, in denen sie die Befragung 

unterstützen und den Mitgliedskommunen die Beteiligung empfahlen. 

Über den für die Online-Erhebung erstellten Adressverteiler wurden zunächst 397 

Kommunen (darunter drei Städteregionen und die drei Stadtstaaten) zur Teilnahme 

eingeladen. Fehlende Adressen wurden später ergänzt, so dass insgesamt 405 Kom-

munen Anschreiben mit Zugangscodes erhielten. In 16 Fällen nannten die Kommunen 

zusätzliche Auskunftspersonen, so dass insgesamt 421 gültige Zugangscodes verge-

ben wurden.  

Vom 23. Juli bis zum 13. September 2013 stand den Kommunen für alle Fragen und 

Kommentare zur Online-Erhebung ein Supportteam aus Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter von SOFI und Zoom e.V. zur Verfügung, das täglich von 9 bis 13 Uhr unter einer 

zentralen Telefonnummer und darüber hinaus jederzeit per Email erreichbar war. Für 

alle Email-Anfragen wurde eine besondere Mail-Adresse eingerichtet. Das Support-

team verzeichnete insgesamt 148 Kontakte.  

Im Verlauf der Befragung baten viele Kommunen um eine individuelle Fristverlänge-

rung, da sie sich aufgrund der Urlaubszeit außerstande sahen, den Erhebungsbogen 

bis zum ursprünglich vorgesehenen Termin vollständig auszufüllen. Auch diesen 

Kommunen sollte die Teilnahme an der Befragung ermöglicht werden. In Absprache 

mit dem BMAS wurde die Frist für diese Kommunen bis zum 13. September 2013 ver-

längert. In wenigen Fällen wurde Kommunen eine Nachfrist bis zum 30. September 

2013 eingeräumt.  

Nach Ablauf der vereinbarten Nachfristen lagen 36 Erhebungsbögen mit Kontaktdaten 

der Ansprechpersonen vor, die begonnen, jedoch nicht abgeschlossen worden waren. 

Diese Auskunftspersonen wurden noch einmal telefonisch kontaktiert, mit dem Ergeb-

nis, das weitere 30 Erhebungsbögen in die endgültige Auswertung einbezogen werden 

können. Zwei weitere Kommunen, die wegen fehlender Adressen erst nachträglich zur 

Teilnahme eingeladen worden waren, schlossen den Erhebungsbogen noch bis zum 

30. November 2013 ab. Tabelle II.1-1 gibt eine nach Bundesländern und Leistungsträ-

gerschaft differenzierte Übersicht über die Kommunen, die an der Online-Befragung 1 

teilgenommen haben. 
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Tab. II.1-1: Teilnehmende Kommunen nach Bundesländern und Leistungsträgerschaft 

Land   

Landkreise ein-

schließlich Regional-

verbände  

Kreisfreie Städte und 

Stadtstaaten 
Gesamt 

    Ist Soll Ist Soll 
Ausschöp-
fung  

Schleswig-Holstein  
mit Job-
center zkT 

1 2 - -   

  
mit Job-
center gE 

8 9 2 4   

  Gesamt 9 11 2 4 73,30% 

Hamburg' 
mit Job-
center zkT 

- - - -   

  
mit Job-
center gE 

- - 1 1   

  Gesamt - - 1 1 100% 

Niedersachsen  
mit Job-
center zkT 

12 17 - -   

  
mit Job-
center gE 

18 21 7 8   

  Gesamt 30 38 7 8 80,40% 

Bremen 
mit Job-
center zkT 

- - -     

  
mit Job-
center gE 

- - 2 2   

  Gesamt - - 2 2 100% 

Nordrhein-Westfalen 
mit Job-
center zkT 

10 12 6 6   

  
mit Job-
center gE 

18 20 16 15   

  Gesamt 28 32 22 22 92,50% 

Hessen 
mit Job-
center zkT 

13 14 2 2   

  
mit Job-
center gE 

6 7 2 3   

  Gesamt 19 21 4 5 88,50% 

Rheinland- Pfalz  
mit Job-
center zkT 

5 5 - -   

  
mit Job-
center gE 

18 20 11 11   

  Gesamt 23 25 11 11 94,40% 

Baden-Württemberg   
mit Job-
center zkT 

9 9 2 2   

  
mit Job-
center gE 

19 26 6 7   

  Gesamt 28 35 8 9 81,80% 

Bayern 
mit Job-
center zkT 

8 6 4 4   

  
mit Job-
center gE 

51 64 15 22   
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Land   

Landkreise ein-

schließlich Regional-

verbände  

Kreisfreie Städte und 

Stadtstaaten 
Gesamt 

    Ist Soll Ist Soll 
Ausschöp-
fung  

  Gesamt 59 70 19 26 81,30% 

Saarland 
mit Job-
center zkT 

2 3 - -   

  
mit Job-
center gE 

3 3 - -   

  Gesamt 5 6 - - 83,30% 

Berlin 
mit Job-
center zkT 

- - - -   

  
mit Job-
center gE 

- - 1 1   

  Gesamt - - 1 1 100% 

Brandenburg  
mit Job-
center zkT 

6 7 - -   

  
mit Job-
center gE 

7 7 3 4   

  Gesamt 13 14 3 4 88,90% 

Mecklenburg-
Vorpommern  

mit Job-
center zkT 

- 1 - -   

  
mit Job-
center gE 

4 5 2 2   

  Gesamt 4 6 2 2 75% 

Sachsen 
mit Job-
center zkT 

4 6 - -   

  
mit Job-
center gE 

4 4 3 3   

  Gesamt 8 10 3 3 84,60% 

Sachsen-Anhalt  
mit Job-
center zkT 

6 6 - -   

  
mit Job-
center gE 

5 5 1 3   

  Gesamt 11 11 1 3 85,70% 

Thüringen  
mit Job-
center zkT 

2 4 1 1   

  
mit Job-
center gE 

11 13 4 5   

  Gesamt 13 17 5 6 78,30% 

Gesamt Zahl Ist   250 296 90 105 340/ 84,8% 

mit Jobcenter zkT 
gesamt  

  78 92 15 15 93 = 86,9% 

mit Jobcenter gE 
gesamt  

  172 204 75 90 247 = 84,0% 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.2, eigene sekundärstatistische Auswertungen. 

Alle Kommunen, die den Fragebogen bis zum 30. November 2013 abgeschlossen hat-

ten, wurden in die deskriptive Auswertung der Erhebung einbezogen. In die multivaria-
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te Analyse (vgl. II.1.4) wurden dagegen nur jene 309 Kommunen einbezogen, die den 

Fragebogen bereits bis zum ursprünglich vorgesehenen Ende der Befragung am 13. 

September 2013 abgeschlossen hatten. 

II.1.3 Datensatz für deskriptive und multivariate Analyse 

Nach dem 30. November 2013 wurde ein endgültiger Datensatz erzeugt, der die 

Grundlage für alle folgenden Auswertungen bildete. Bei der Bereinigung  wurden die 

fünf Fälle zusammengeführt, in denen ein Bogen der Kommune vorlag und eine zu-

sätzliche Auskunftsperson beim Jobcenter einen weiteren Erhebungsbogen ausgefüllt 

und abgesandt hatte. Bei divergierenden Angaben von Kommune und Jobcenter wurde 

im Einzelnen entschieden, welche Angabe übernommen wurde oder ob die abwei-

chenden Antworten als neuer Variablenwert codiert wurden. Im Datensatz werden für 

diese fünf Kommunen nur die zusammengeführten Daten verwendet. 

Nach der Datenbereinigung wurde allen Fällen der zugehörige Kreisschlüssel und das 

Bundesland zugeordnet. Dies erleichtert die Zusammenführung des Datensatzes mit 

weiteren, z.B. sekundärstatistischen Daten sowie die Fallauswahl für die nächsten Er-

hebungsschritte. Der Datensatz auf der Grundlage der Befragung besteht aus 1.727 

Ausgangsvariablen. Für die typisierende Fallauswahl und die deskriptive Auswertung 

wurden dem Datensatz weitere generierte Variablen hinzugefügt. 

II.1.4 Typisierende Merkmale für multivariate Analyse und Auswahlverfahren  

Die Informationen aus der Online-Erhebung zu den BuT-Leistungsprozessen bei den 

kommunalen Leistungsstellen wurden im Zuge der Auswertung zu einer Reihe typisie-

render Organisationsmerkmale verdichtet. Nähere Ausführungen zu den Auskünften, 

auf denen diese verdichteten Variablen beruhen, finden sich in Teil III dieses Berichts, 

der die Ergebnisse der Online-Erhebung aufbereitet. Der Datensatz typisierender Vari-

ablen erfüllte zwei Funktionen:  

 Mittels einer Faktoren- und Clusteranalyse sollte überprüft werden, ob sich für aus-

gewählte Merkmale der BuT-Leistungsprozesse in den Kommunen typische statis-

tische Zusammenhänge zeigen. Dazu wurde ergänzend zur deskriptiven Auswer-

tung mit den gebildeten Variablen eine Faktoren- und Clusteranalyse durchgeführt. 

Die Faktor- und die Clusterlösungen, die sich ergaben, werden unter III.11 darge-

stellt (vgl. unten: III.10). 

 Aus der Online-Erhebung sollten Auswahlkriterien für Kommunen gewonnen wer-

den, in denen Fallstudien für die qualitative Implementationsanalyse (SOFI u.a.) er-

stellt und Erhebungen zum Erfüllungsaufwand (StBA) durchgeführt werden. Diese 

Kommunen sollen sich beim Bezug von Grundsicherungsleistungen, beim Verwal-

tungsaufbau und bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets unterschei-

den. Die verdichteten Organisationsvariablen dienten dazu, die Varianz in den 

Ausgangsdaten zu beschreiben, die im weiteren Auswahlverfahren erhalten bleiben 

sollten.  
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Übersicht II.1-1 weist aus, welche dieser Merkmale in den Datensatz für die multivaria-

te Analyse eingingen und welche dieser Variablen dem Auswahlverfahren für die Fall-

studien und für die Messung des Erfüllungsaufwands zugrunde lagen.  

Übersicht II.1-1: Merkmalssatz für multivariate Analyse und Auswahlverfahren 

Merkmalsgruppe/Merkmal Werte 

Multi-

variate 

Analyse 

Auswahl-

verfahren 

Identifizierende Merkmale 

  Bundesland 01 bis 16  X 

Status der Kommune    

  Art des Leistungsträgers 

1 Landkreis ohne Delegation 

2 Landkreis mit Delegation 

3 kreisfreie Stadt b.u. 100.000 Ew 

4 kreisfreie Großstadt 100.000 Ew u.m. 

5 große Großstadt 500.000 Ew. u.m. 

6 Städteregion/ Regionalverband 

7 Stadtstaat 

Cluster-
Beschrei-
bung 

X 

  Aufgabenwahrnehmung im  
  SGB II 

1 nur gE nimmt Aufgaben wahr 

2 gE, vollständig an Kommune  
übertragen 

3 gE, teilweise an Kommune  
übertragen 

4 zkT 

Cluster-
Beschrei-
bung 

X 

Hinwirkung auf Inanspruchnahme 

  Wie werden Leistungs- 

  berechtigte informiert 

1 Leistungssachbearbeitung,  
Informationsmaterial 

2 besondere Beratungsangebote 

Faktor-
lösung 

X 

  Wer berät zu BuT-Leistungen 

0 Kommune berät nur zu einzelnen Leis-
tungsarten 

1 Kommune berät zur Mehrzahl der 
Leistungsarten 

2 Dritte in Beratung einbezogen (schuli-
sche oder außerschulische Leistungen)  

3 Dritte in Beratung einbezogen (schuli-
sche und außerschulische Leistungen) 

Faktor-
lösung 

 

  Kooperation mit  
  Multiplikator/inn/en 

0 keine Kooperation genannt 

1 Information und Schulung 

2 eigene Gremien, Kostenübernahme 

Faktor-
lösung 

 

Verfahren der Antragstellung 

  Globalantrag möglich 
1 ja 

2 nein 

Faktor-
lösung X 

  Anträge können konkludent  
  gestellt werden 

1 ja 

2 nein 

Faktor-
lösung  

  Anträge können konkludent 
  bewilligt werden 

1 ja 

2 nein 

Faktor-
lösung  

  Dezentrale Antragstellung in 
  mindestens einer Leistungsart/  
  einem Rechtskreis möglich 

1 in Schule/Kita oder konkludent 

2 in Gemeindeämtern o.ä. 

Faktor-
lösung X 



38 

Merkmalsgruppe/Merkmal Werte 

Multi-

variate 

Analyse 

Auswahl-

verfahren 

  Zulässige Formen der  
  Antragstellung 

1 in mindestens einer Leistungsart nur 
schriftlich 

2 in allen Leistungsarten nur schriftlich 

3 in mindestens einer Leistungsart mit 
Vorlage eines Berechtigungsausweises 

4 in allen Leistungsarten mit Vorlage 
eines Berechtigungsausweises 

5 Sonstiges 

Faktor-
lösung 

 

Bewilligung 

  Welche Ämter sind zuständig 

0 in jedem Rechtskreis mehrere Ämter 

1 für jeden Rechtskreis genau ein Amt 

2 für alle Rechtskreise dasselbe Amt 

3 teils ein Amt, teils mehrere Ämter 

Cluster-
Beschrei-
bung 

X 

Abrechnung 

  Abrechnung über Sammellisten 
1 für eine Leistungsart 

2 für mehrere Leistungsarten 

Faktor-
lösung 

 

Steuerung und Verwaltung 

  Koordinierendes Arbeits- oder  
  Steuerungsgremium 

1 Ja, und zwar ... 

2 Nein 

Faktor-
lösung  

  Schriftliches, rechtskreisüber- 
  greifendes Gesamtkonzept 

1 Ja 

2 Nein 

Faktor-
lösung  

  Verwaltung der BuT-Leistungen  
  in zentraler Einheit 

1 Ja 

2 Nein 

Faktor-
lösung  

  Form der Kooperation mit 
  Anbietern 

0 keine Kooperation genannt  

1 Information, Schulung, Anbieterlisten  

2 eigene Gremien, Kostenübernahme 

Faktor-
lösung  

  Nutzung von Spielraum bei 
  Gestaltung der Leistungen 

1 bei bis zu drei Regelungen (von neun) 

2 bei vier u. m. Regelungen (von neun) 

Faktor-
lösung  

Form der Leistungserbringung 

  Gutscheine in mindestens einer 
  Leistungsart 

1 nein 

2 ja 

Faktor-
lösung 

X 

  Einsatz von Kartensystemen 

0 kein Kartensystem 

1 Kartensystem, aber nicht für BuT 

2 Karten für BuT verwendet / geplant 

 X 

Rahmenbedingungen 

  Vorrangige Leistungen zu  
  berücksichtigen 

0 keine 

1 wenigstens für eine Leistungsart 

Cluster-
Beschrei-
bung 

 

  Änderungen der  
  Angebotslandschaft 

1 Konstanz 

2 Erweiterung 

3 Substitution 

4 Reduktion. 

Cluster-
Beschrei-
bung 

 

  Potenzialdichte*)  
Cluster-
Beschrei-
bung 

Kontroll-
variable 

Quelle: Online-Erhebung 2013; Ausgangsdaten für Organisationsmerkmale vgl. deskriptive Ergebnisse in 
III.2 bis III.8.  

*) Potenzialdichte: Bezieher/innen sozialer Mindestsicherung b.u. 25 Jahren 31.12.2011/ 
Einwohner/innen b.u. 25 Jahren Mai 2011 (Zensus), vgl. die Erläuterungen in III.1. 
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Für den nächsten Untersuchungsschritt war aus den Kommunen, die an der Online-

Befragung teilgenommen hatte, eine qualitative Quotenstichprobe der Kommunen zu 

ziehen, die für weitere Erhebungen angesprochen werden sollten. Dabei waren die 

Anforderungen an das Auswahlverfahren für die Implementationsstudie besonders 

komplex: Die 29 Fallstudien (vgl. dazu unten: II.1.5) sollen nicht nur Organisations-

merkmale berücksichtigen, sondern zudem sollen alle Flächen-Bundesländer, Städte 

und Landkreise sowie Jobcenter in gemeinsamer und kommunaler Trägerschaft in an-

gemessenem Verhältnis vertreten sein. Die Quotenstichprobe für die Fallstudien be-

rücksichtigte folgende Merkmale: 

 Status der Kommune:  

- Bundesland 

- Art des Leistungsträgers 

- Aufgabenwahrnehmung im SGB II 

 Organisationsvariablen: 

- Wie werden Leistungsberechtigte informiert 

- Welche Ämter sind zuständig 

- Dezentrale Antragstellung möglich 

- Gutscheine in wenigstens einer Leistungsart 

- Einsatz von Kartensystemen 

Beginnend mit den ersten Status- und Organisationsvariablen wurde die Sample-

Lösung schrittweise so optimiert, dass sich für alle einbezogenen Merkmale möglichst 

geringe Abweichungen von den Verteilungen in der Online-Erhebung ergaben. Da sich 

die Güte der Auswahl danach bemisst, wie weit die gefundene Sample-Lösung die 

Varianz der befragten Kommunen erhält, wurde nach Abschluss der Auswahl die Ver-

teilung in der Grundgesamtheit und der gebildeten Stichprobe für zwei weitere Kont-

rollvariablen ermittelt: für den Anteil der Kommunen mit geringer Potenzialdichte6 und 

für die Anteile an den in der multivariaten Analyse identifizierten Cluster (vgl. unten: 

III.10). 

Dem Teilprojekt des StBA stellte das SOFI zur Auswahl der Kommunen, die für die 

Messung des Erfüllungsaufwands gewonnen werden sollten, eine anonymisierte Datei 

mit den gleichen Auswahlmerkmalen zur Verfügung. Da für die Erhebungen zum Erfül-

lungsaufwand nicht alle Bundesländer zu berücksichtigen sind und die genaue Zahl der 

zu befragenden Kommunen nicht vorab feststand, passte das StBA das Auswahlver-

fahren seinem Untersuchungsplan entsprechend an. Jedoch ist gewährleistet, dass 

                                                
6
  Die Potenzialdichte setzt die Zahl der Bezieher/innen sozialer Mindestsicherung bis unter 25 Jahren 

zum 31.12.2011 ins Verhältnis zu den Einwohner/innen bis unter 25 Jahren (Mai 2011,Zensus), vgl. die 
Erläuterungen in III.1. Kontrolliert wurde für die Anzahl der Kommunen, deren Potenzialdichte um mehr 
als eine Standardabweichung unter dem Mittelwert lag. 
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beide Teilprojekte ihre Fallauswahl für die gleichen Organisationsmerkmale kontrollie-

ren. 

Ab Anfang Januar 2014 bat das Teilprojekt Qualitative Implementationsanalyse die 

ausgewählten 29 Kommunen um weitere Mitwirkung an der Untersuchung. Zum Be-

richtszeitpunkt Ende Februar 2014 hatten sich 21 der ausgewählten Kommunen zur 

weiteren Teilnahme bereit erklärt. Sechs Kommunen wünschten keine weiteren Erhe-

bungen. An ihrer Stelle wurden fünf weitere Kommunen angesprochen, die den ur-

sprünglich angefragten bei den berücksichtigten Merkmalen möglichst ähnlich waren. 

Eine dieser nachgezogenen Kommunen hat die Teilnahme zugesagt, in den übrigen 

steht die Entscheidung noch aus. Gleiches gilt noch für zwei Kommunen aus der ur-

sprünglichen Stichprobe. 

II.1.5 Erhebungsprogramm für Fallstudien 

In den Fallstudien sollen erstens die Prozesse der Leistungsorganisation genauer un-

tersucht werden, um Erklärungen zu möglichen hemmenden und fördernden Faktoren 

auf Ebene der lokalen Governance zu gewinnen. Zweitens soll untersucht werden, aus 

welchen Motiven Leistungsberechtigte BuT-Leistungen in Anspruch nehmen oder nicht 

in Anspruch nehmen. Drittens sollen die Angebotsstruktur und die Motivation der An-

bieter untersucht werden, Dienstleistungen in einer Form zur Verfügung zu stellen, die 

den Einsatz von BuT-Leistungen ermöglicht. Viertens soll der Einfluss externer Rah-

menbedingungen auf die Implementation der BuT-Leistungen erhoben werden.  

Die Vielzahl der dazu notwendigen Informationen wird bei den zuständigen Leistungs-

stellen, den Multiplikator/inn/en und den Anbietern über Expert/inn/eninterviews und 

Gruppendiskussionen (Welle 1a), Fokusgruppen mit Fallvignetten (Welle 2) und über 

Dokumentenanalysen gewonnen. Zusätzlich wird in jeder Fallstudieneinheit eine lokale 

Online-Erhebung bei den Leistungsanbietern (Online-Erhebung 2) durchgeführt. Die 

Informationen von den Leistungsberechtigten werden wiederum über Interviews ge-

wonnen (Welle 1b). 

Zur Vorbereitung der Erhebungen sowie für die weiteren fallstudienbezogenen Auswer-

tungen wird im Rahmen der Auftaktgespräche den Kontaktpersonen in den Kommunen 

eine Liste mit potenziell relevanten Dokumenten vorgelegt, mit der Bitte, diese dem 

Forschungsteam zur Verfügung zu stellen. Zudem wird im Verlauf der ersten Welle die 

Verfügbarkeit statistischer Daten vor Ort erfragt. Auf dieser Basis wird in der zweiten 

Jahreshälfte 2014 durch das Forschungsteam ein Standard zur Datenabfrage in allen 

Fallstudieneinheiten erstellt. 

Um die Expert/inn/eninterviews und Gruppendiskussionen zu entlasten und stattdes-

sen Erfahrungs- und Bewertungsfragen zu den Bildungs- und Teilhabeleitungen in den 

Vordergrund zu stellen, wird die jeweilige Organisation der Leistungsprozesse vor Ort 

ebenfalls schon im Rahmen eines Antrittsbesuchs oder eines längeren Telefonats ge-

nauer rekonstruiert, als dies im Rahmen der standardisierten Online-Erhebung möglich 

war. Auskunftspersonen hierfür sind Mitarbeiter/innen der Leistungsstellen, die die 
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Prozessorganisation möglichst präzise beschreiben kann. Die konkreten Gesprächsin-

halte sind dabei abhängig vom Vorwissen über die Leistungsprozesse aus der Online-

Erhebung 1 und der Dokumentenanalyse zum jeweiligen Fall. Alle folgenden Erhe-

bungsschritte bauen auf dieser zeitlich vorgelagerten Rekonstruktion der Soll-Seite der 

örtlichen Leistungsprozesse auf.  

Im Rahmen der qualitativen Erhebungen werden in Welle 1a Expert/inn/eninterviews 

und Gruppendiskussionen beim jeweils zuständigen kommunalen Leistungsträger und 

beim lokalen Jobcenter (für den Bereich des SGB II) durchgeführt. Zunächst wird mit-

tels problemzentrierter Expert/inn/eninterviews die operativ zuständige mittlere Füh-

rungsebene (kommunale Sozialplanung, Abteilungsleitung Wohngeldamt, Abteilungs-

leitung Sozialamt oder Schulverwaltungsamt, zuständige Teamleitung Jobcenter) zu 

kommunalen Schwerpunkten bei der Umsetzung der BuT-Leistungen, zu Begründun-

gen und Bewertungen organisatorischer Entscheidungen bei der Umsetzung, zur Hin-

wirkung auf die Inanspruchnahme der Leistungen sowie zu ihren Einschätzungen für 

möglich Gründe einer (Nicht-)Inanspruchnahme befragt. Vorgesehen sind auf dieser 

Ebene zwei Expert/inn/eninterviews pro Fallstudieneinheit. 

Die jeweilige Führungsebene (kommunale Amtsleitung, Geschäftsführung Jobcenter) 

wird dann in die Befragung einbezogen, wenn ein Gespräch ausdrücklich erwünscht 

ist, wenn es von der operativen Ebene empfohlen wird oder wenn die betreffende Per-

son in der Online-Erhebung 1 als besonders relevanter Akteur genannt wurde.  

Die Arbeitsebene (Leistungssachbearbeitung, Beratung im zuständigen kommunalen 

Amt oder Jobcenter) wird im Rahmen von Gruppendiskussionen zu praktischen Belan-

gen der Umsetzung (Erfahrungen und Probleme mit der Organisation des Leistungs-

prozesses, hemmende und fördernde Faktoren bei der Inanspruchnahme, Erfahrungen 

im Umgang mit Leistungsberechtigten, Einschätzungen zum Angebot, Zusammenar-

beit mit Anbietern und Multiplikator/inn/en) befragt. Die Gruppendiskussionen stehen 

am Ende der Erhebungen in Welle 1a. Pro Fallstudieneinheit sind in Welle 1a bis zu 

zwei Gruppendiskussionen vorgesehen. 

Schließlich werden in der ersten Untersuchungswelle auch Leistungsanbieter und Mul-

tiplikator/inn/en in den Fallstudieneinheiten befragt. Die Leistungsanbieter (Sportverei-

ne bzw. Sportverbände, freie Träger der Jugendhilfe, Musikschulen, sonstige Anbieter 

von Freizeiten, Anbieter von Lernförderung) werden über Expert/inn/eninterviews zu 

ihren jeweiligen Angeboten, deren Passung zu den Leistungsmerkmalen der Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe, ihre Arbeitsweisen zur Einlösung der Leistungsan-

spruchs der Leistungsberechtigten, zu ihrer Sicht auf die lokalen Netzwerke und Infra-

strukturen, zur lokalen Informationspolitik über die Leistungen und zu strukturellen wie 

individuellen Gründen für Nicht-Inanspruchnahme befragt. Um relevante lokale Anbie-

ter zu identifizieren, werden die Mitarbeiter/innen der Leistungsstellen um Unterstüt-

zung gebeten.  

Zentrale Multiplikator/inn/en (in Schulen, bei Kita-Trägern, in Beratungsstellen) werden 

in Expert/inn/eninterviews oder Gruppendiskussionen zu ihren jeweiligen Aufgaben und 
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Arbeitsweisen im lokalen Netzwerk, zu ihrer Sicht auf die lokalen Netzwerke und Infra-

strukturen, zur lokalen Informationspolitik über die Leistungen und zu Gründen für den 

lokalen Grad der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen befragt. Bei 

der Auswahl relevanter Gesprächspartner werden wiederum die Mitarbeiter/innen der 

Leistungsstellen um Unterstützung gebeten. 

Insgesamt ergibt sich damit in Welle 1a in jeder der 29 Fallstudieneinheiten ein Ge-

sprächsprogramm von etwa acht Expert/inn/eninterviews und Gruppendiskussionen 

zuzüglich der Prozessrekonstruktion. Die genaue Zahl kann aber durch unterschiedli-

che Organisation der Leistungsprozesse vor Ort sowie durch die Identifikation weiterer 

relevanter Akteure im Forschungsprozess variieren. 

Im Zeitraum zwischen September und Dezember 2014 sind in Welle 1b Interviews mit 

Leistungsberechtigten in allen Fallstudieneinheiten geplant. Diese sollen nach der loka-

len Informationspolitik, der Umsetzungspraxis der Anbieter, ihren eigenen Nutzungsin-

teressen, ihrer persönlichen Nutzungspraxis und zu eventuellen Nutzungshürden be-

fragt werden. Sie werden auch zu Selbsteinschätzungen dazu gebeten, wie sich in 

Folge der Nutzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen ihre soziale Teilhabe verän-

dert hat. Hierfür wird bereits in Welle 1a der Zugang zu möglichen Interviewpart-

ner/inne/n angebahnt.   
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II.2 Längsschnittbefragung von Leistungsberechtigten und  

Wohnbevölkerung (IAB) 

II.2.1. Zentrale Fragestellungen und Analyseperspektiven 

Im Folgenden werden erste Auswertungsergebnisse der 6. Welle des Panels „Arbeits-

markt und soziale Sicherung“ (PASS) dargestellt. Damit kann die Situation der leis-

tungsberechtigten Kinder und Jugendlichen in ihren Haushalten im Jahr 2012 (Befra-

gungszeitraum Februar 2012 bis September 2012) abgebildet werden, also ca. ein 

Jahr nach der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den ersten Zwi-

schenbericht stehen bei den Auswertungen folgende vier Aspekte im Mittelpunkt: 

(1.) Stratifizierung der sozialen und kulturellen Teilhabe im Kindes- und Jugendalter 

Hierbei wird untersucht, inwieweit sich Leistungsberechtigte und Nichtleistungsberech-

tigte hinsichtlich der sozialen und kulturellen Teilhabedimensionen unterscheiden und 

ob eine „Partizipationslücke“ besteht, die auf eine Benachteiligung hinweist. Als Teilha-

bedimensionen können fünf im Bildungs- und Teilhabepaket geförderte Formen der 

Partizipation herangezogen werden: gemeinsames Mittagessen, ein- und mehrtägige 

Ausflüge, Lernförderung sowie Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen. Zusätz-

lich werden zentrale Einflussgrößen dieser Teilhabedimensionen offengelegt. 

(2.) Kenntnis als zentrale Voraussetzung der Inanspruchnahme des Bildungs- und 

Teilhabepakets 

Um Erkenntnisse zu einer möglichen Selektivität bei der Antragstellung bzw. der Inan-

spruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets zu erhalten, werden die Determinan-

ten der Kenntnis leistungsberechtigter Haushalte untersucht. Des Weiteren wird die 

Nutzung verschiedener Informationsquellen beleuchtet, wobei auch nach unterschiedli-

chen Gruppen (z. B. Rechtskreisen) differenziert wird.  

(3.) Antragsstellung und Inanspruchnahme: Nutzung7 der Leistungen aus dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket. 

Im Vordergrund steht hier die Frage, wer die Leistungsarten des Bildungs- und Teilha-

bepakets beantragt und später auch in Anspruch genommen hat. Neben den reinen 

Antragsstellungs- und Inanspruchnahmequoten sollen hier auch die zentralen Einfluss-

größen offengelegt werden, die eine Antragstellung begünstigen oder hemmen. In ei-

nem zweiten Schritt sollen dann auch gesondert Faktoren und Gründe für die Nichti-

nanspruchnahme von bereits beantragten Leistungen für Bildung und Teilhabe analy-

siert werden. 

(4.) Verbesserungsvorschläge und Wünsche aus der Perspektive von Leistungsbe-

rechtigten 

                                                
7
  Die Implementationsstudie verwendet Inanspruchnahme als Oberbegriff für Antragstellung, Nutzung 

und Teilnahme an Leistungen (vgl. die Begriffsklärungen in I.4.1). Entsprechend der Formulierung im 
Frageprogramm des PASS wird in der Auswertung der Befragungsdaten Antragstellung und Inan-
spruchnahme im Sinne tatsächlicher Nutzung unterschieden.  
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Die Verbesserungsvorschläge und Wünsche beziehen sich dabei sowohl auf das An-

tragsverfahren wie auch auf mögliche Aktivitäten, die durch das Bildungs– und Teilha-

bepaket zusätzlich gefördert werden sollten.  

Für den vorliegenden Ergebnisbericht können aufgrund der Datenlage ausschließlich 

Querschnittsanalysen durchgeführt werden. Basis sind dabei je nach Fragestellung die 

Haushalte, in denen Kinder und Jugendliche bzw. Schüler unter 25 Jahren leben oder 

die Kinder und Jugendlichen selbst (siehe II.2.2). In einem ersten Schritt werden zur 

Deskription Ergebnisse der bivariaten Analysen wie Kreuztabellenanalyse oder Grup-

penvergleiche vorgestellt. So werden die soziale Teilhabe, die Antragsstellung und 

Inanspruchnahme sowie die Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets nach ausge-

wählten Merkmalen differenziert beleuchtet. Herangezogen werden hierfür sowohl re-

gionale (z.B. Wohnort) und haushaltstrukturelle Merkmale (z.B. Haushaltstyp, Anzahl 

der Geschwister oder Anzahl der Schulkinder) als auch Merkmale des Leistungsbe-

rechtigten selbst (z.B. Geschlecht, Alter und Schulbesuch der Kinder und Jugendli-

chen) sowie Merkmale der Mutter (Bildungsniveau, Sprachkenntnisse sowie Erwerbs-

status). In einem zweiten Schritt werden dann multivariate logistische Regressionen 

geschätzt, um die Einflussgrößen der jeweiligen zu erklärenden Variablen offenzule-

gen. Nur so kann jeweils der Effekt einer Einflussgröße unter der Kontrolle der anderen 

einbezogenen Faktoren betrachtet werden. Für die Analyse der Verbesserungsvor-

schläge und Wünsche der anspruchsberechtigten Haushalte wurden zunächst die of-

fenen Angaben jeweils mithilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienschemas zusam-

mengefasst und deskriptiv ausgewertet. Basis der Häufigkeitsauszählung sind dabei 

die Haushalte, die jeweils mindestens einen Vorschlag zu den Aspekten machten.  

Die Ergebnisse der Auswertungen finden sich in Kapitel IV, in den folgenden Kapiteln 

soll zunächst die Datengrundlage genauer beschrieben werden. 

II.2.2. Die Datengrundlage PASS 

Datenbasis der durchgeführten Analysen ist das Panel „Arbeitsmarkt und soziale Si-

cherung“ (PASS), das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auf-

trag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durchgeführt wird. Seit 2006 

nehmen jährlich ungefähr 15.000 Personen in ca. 10.000 Haushalten teil. Etwa zwei 

Drittel der Teilnehmer konnten bereits über mehrere Jahre wiederholt befragt werden. 

Diese Studie ist im Rahmen der SGB-II-Forschung am IAB angesiedelt, deren gesetzli-

cher Auftrag es ist, die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistun-

gen zur Sicherung des Lebensunterhalts des SGB II zu untersuchen. Bei der Entwick-

lung der Studie wurden vier zentrale Fragestellungen berücksichtigt 

(Achatz/Hirseland/Promberger 2007): 

(1.) die Dynamik des Grundleistungsbezugs, d.h. welche Wege führen in den bzw. wel-

che Wege führen aus dem Grundleistungsbezug; 

(2.) die materielle und soziale Lage der SGB-II-Leistungsbezieher/innen und die Ver-

änderungen im Leistungsbezug; 
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(3.) die subjektiven Bewältigungsprozesse und Handlungsorientierungen der SGB-II-

Leistungsbezieher/innen im Zeitverlauf; 

(4.) der Kontakt zu den Trägern der Grundsicherung und der institutionellen Hand-

lungspraxis zur Eingliederung in Arbeit. 

Aufgrund des innovativen Stichprobendesigns (Rudolph/Trappmann 2007) und des 

breiten Fragespektrums bietet jedoch PASS Analysepotenzial über diesen Kernbereich 

hinaus. Mit seinen im Moment sechs verfügbaren Erhebungswellen kann diese Befra-

gung als wichtige Datenbasis für die Arbeitsmarkt-, Sozialstaats- und Armutsforschung 

in Deutschland angesehen werden (Trappmann u.a. 2013; Trappmann u.a. 2010). 

Erhebungsinstrumente und ihre Inhalte 

Im PASS werden sowohl auf Haushaltsebene als auch auf Personenebene mittels ei-

gener Fragebögen Informationen erhoben. Zunächst wird in jedem Haushalt das soge-

nannte Haushaltsinterview mit dem Haushaltsvorstand durchgeführt. Anschließend 

werden alle Mitglieder ab 15 Jahren im Haushalt mithilfe des Personenfragebogens 

interviewt. Die Interviews werden dabei entweder telefonisch (CATI) oder persönlich-

mündlich (CAPI) durchgeführt. Für fremdsprachige Teilnehmer besteht auch die Mög-

lichkeit, auf Russisch oder Türkisch befragt zu werden. 

Das Haushaltsinterview umfasst jene Themenbereiche, die den Haushalt insgesamt 

betreffen oder sich auf die Situation der Haushaltsmitglieder unter 15 Jahren beziehen. 

Im Personeninterview steht dagegen die persönliche Lebenssituation im Vordergrund 

(für einen detaillierten Überblick zu dem Frageprogramm vgl. Beste u.a. 2013). 

Die relevanten Module zur Evaluation des Bildungs- und Teilhabepakets sind Teil des 

Haushaltsfragebogens. Das Frageprogramm zur sozialen Teilhabe sowie zur Kenntnis 

und Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets, das für die Evaluation neu 

entwickelt wurde, wird in I.4.4 vorgestellt (ein Fragebogenauszug befindet sich im An-

hang 2). 

Zusätzlich zu den eigens für die Evaluation des Bildungs- und Teilhabepaktes entwi-

ckelten Modulen werden im Rahmen des Standard-Frageprogramms des Personenin-

terviews für Jugendliche ab 15 Jahren weitreichende Informationen zur Bildung, zu den 

Freizeitaktivitäten und zum sozialen Teilhabeempfinden erhoben. Im Themenbereich 

Bildung wird die aktuelle schulische und berufliche Ausbildung sowie der höchste vor-

handene Abschluss erfasst. Des Weiteren wurden – jedoch nur in den ersten drei Wel-

len – Angaben zu den Bildungsaspirationen von Eltern erhoben. Zum Themenbereich 

soziale Teilhabe werden Angaben zur subjektiv wahrgenommenen gesellschaftlichen 

Integration sowie zum gesellschaftlichen Status abgefragt. Des Weiteren wird im Rah-

men des Personenfragebogens erfasst, ob man einer Religionsgemeinschaft angehört, 

aktiv in Parteien, Kirche und Vereinen ist, welche Freizeitaktivitäten ausgeübt werden 

und – ab Welle 5 – welche man gerne ausüben würde. Zudem gibt es noch ein 

Schwerpunktmodul zu sportlichen Aktivitäten, das in den Wellen 6 bis 8 in PASS im-

plementiert ist. Auf der Haushaltsebene sind darüber hinaus noch Einzelaspekte inhalt-
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lich relevant, die im Rahmen der Erfassung des Lebensstandards bzw. von Unterver-

sorgungslagen erhoben werden, wie beispielsweise die Möglichkeit, ins Theater oder 

Kino zu gehen, ein Restaurant zu besuchen oder Freunde zum Essen nach Hause 

einzuladen. PASS verfügt demnach über ein breites Fragespektrum, um vielfältige 

Fragestellungen zur (Nicht-)Inanspruchnahme der BuT-Leistungen und ihre Wirkungen 

zu untersuchen. 

II.2.3. Grundgesamtheit und Untersuchungspopulation der 6. Befragungswelle 

Im Rahmen der 6. Welle wurden insgesamt 14.613 Personen über 15 Jahren in 9.513 

Haushalten befragt (Berg u.a. 2013: 19 ff.). Je nach Fragestellung ergeben sich jedoch 

unterschiedliche Untersuchungspopulationen, die nachfolgend kurz beschrieben wer-

den sollen. 

Die Auswertungen zur sozialen Teilhabe stützen sich auf alle Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren bzw. Schüler unter 25 Jahren (n=5.222). Für die Inanspruchnahme 

von Leistungen zu Bildung und Teilhabe wurde dieser Personenkreis weiter einge-

schränkt, da zusätzlich noch eine potenzielle Leistungsberechtigung für die neuen 

Leistungen vorliegen muss. Die Untersuchungspopulation reduziert sich auf 3.103 Kin-

der und Jugendliche in 1.780 Haushalten. Zu den Angaben über die Kinder und Ju-

gendlichen (z.B. Alter oder Geschlecht) wurden in einem zweiten Schritt Informationen 

auf Haushaltsebene (z.B. Haushaltstyp und Region) sowie Informationen zur Mutter8, 

unter anderem zur Bildung und zum Migrationshintergrund, zugespielt. Wurde mit den 

Jugendlichen ab 15 Jahren ein eigenes Personeninterview geführt, konnte der Daten-

satz mit diesen direkt erhobenen Angaben erweitert werden (z.B. schulischer Ab-

schluss). 

Tab. II.2-1: Untersuchungspopulation (Kinder und Jugendliche unter 25 
Jahre) – (haushalts-)strukturelle Merkmale 

 Gesamt 
BuT-

Anspruch 

Kein BuT-

Anspruch 

 In % N In % N In % N 

Region       

West 84,0 4072 76,9 2341 86,3 1731 

Ost 16,0 1150 23,1 762 13,7 388 

Haushaltstyp       

Paar-Haushalt 80,7 3229 58,7 1535 87,6 1694 

Alleinerziehende 14,9 1581 35,3 1299 8,4 282 

Sonstiger Haushaltstyp 4,4 412 6,0 269 3,9 143 

                                                
8
  Analog zum Vorgehen in anderen Studien beziehen wir uns hier auf die Merkmale der Mütter, da in 

Deutschland die Verantwortung zur Betreuung von vor allen Dingen jüngeren Kindern noch überwie-
gend von Müttern übernommen wird (s.z.B. Schmiade/Spiess 2010:18). . 
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 Gesamt 
BuT-

Anspruch 

Kein BuT-

Anspruch 

 In % N In % N In % N 

Anzahl der Geschwister im 
Haushalt 

      

0 25,9 1454 26,3 883 25,8 571 

1 48,5 2049 34,4 1045 53,0 1004 

2 17,8 1081 22,2 665 16,4 416 

3 und mehr 7,7 638 17,0 510 4,8 128 

Sozialhilfe seit 2011       

Nein  97,4 4968 89,1 2849 100,0 100 

Ja 2,6 254 10,9 254 0,0 0 

Wohngeld/Kinderzuschlag seit 
2011 

      

Nein  91,5 4456 64,7 2337 100,0 2119 

Ja  8,5 766 35,3 766 0,0 0 

ALG-II-Bezug seit 2011       

Nein 84,0 2584 33,2 470 100,0 2114 

Ja 16,0 2633 66,8 2633 0,0 0 

Bezugsdauer ALG II       

Kein Bezug  76,3 1802 26,5 279 92,0 1523 

bis 1 Jahr 4,8 577 11,1 386 2,9 191 

1-2 Jahre 3,5 607 8,9 457 1,8 150 

2-3 Jahre 2,7 515 8,9 436 0,8 79 

über 3 Jahre 12,7 1721 44,6 1545 2,6 176 

Armutsniveau des Haushalts       

nicht arm  81,8 3326 57,0 1489 89,6 1837 

relativ arm (>40 % bis <=60 %) 14,1 1454 32,6 1252 8,3 202 

Streng arm (<=40 %) 4,1 394 10,4 338 2,1 56 

Gesamt  100,0 5222 100,0 3103 100,0 2121 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Die Tabellen II.3-1 und II.3-2 geben einen Überblick zu den wichtigsten soziodemogra-

phischen Merkmalen der Untersuchungspopulation auf Personenebene, differenziert 

nach (haushalts-)strukturellen Merkmalen sowie nach Merkmalen des Kindes und der 

Mutter. 
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Tab. II.3-2: Untersuchungspopulation (Kinder und Jugendliche unter 25 Jahre)  
– Merkmale des Kindes und der Mutter 

 Gesamt BuT-Anspruch 
Kein BuT-

Anspruch 

 In % N In % N In % N 

Altersgruppe        

Unter 3 16,9 984 21,7 666 15,4 318 

4 bis unter 6 15,6 792 17,7 481 14,9 311 

7 bis unter 12 33,5 1687 35,0 1016 33,0 671 

13 bis unter 17 26,8 1433 20,4 764 28,8 669 

18 bis unter 25 Jahre 7,3 326 5,2 176 7,9 150 

Geschlecht        

Männlich 51,2 2647 48,8 1543 52,0 1104 

Weiblich 48,8 2575 51,2 1560 48,0 1015 

Betreuung Kita/ Schulkind       

Keine Betreuung 11,6 629 15,8 432 10,2 197 

In Betreuung 88,4 4349 84,2 2528 89,8 1821 

Migrationshintergrund des Kin-
des 

      

Nein 77,9 3701 61,2 1956 83,1 1745 

Ja 22,1 1521 38,8 1147 16,9 374 

Deutschkenntnisse der Mutter        

Gar nicht 2,3 106 5,3 87 1,3 19 

Zufrieden 3,8 330 10,4 284 1,7 46 

(Sehr) gut 12,4 723 20,6 529 9,8 194 

Muttersprache 81,5 3547 63,8 1899 87,2 1648 

Bildung der Mutter       

niedrig 5,3 420 14,0 355 2,4 65 

mittel 56,0 3069 63,2 1948 53,7 1121 

Hoch 38,7 1310 22,7 545 43,9 765 

Erwerbstätigkeit der Mutter       

Nicht erwerbstätig 29,1 2115 55,1 1671 20,9 444 

bis 15 Std. erwerbstätig. 16,8 789 14,5 422 17,5 367 

16 bis 30 Std. erwerbstätig 26,7 971 13,8 396 30,7 575 

mehr als 30 Std. erwerbstätig 18,6 820 9,4 302 21,5 518 

Erwerbsstatus unbekannt 8,9 527 7,2 312 9,4 215 

Gesamt  100,0 5222 100,0 3103 100,0 2121 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Möchte man als Differenzierungsmerkmal den Rechtskreis der Leistungsberechtigten 

betrachten, müssen bei der Interpretation der PASS-Ergebnisse Einschränkungen ge-

macht werden. Tabelle II.3-1 zeigt, dass die unterschiedlichen Beziehergruppen in 

PASS unterschiedlich gut repräsentiert sind.  

Die Gruppe der Leistungsberechtigten gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz wird 

aufgrund des Stichprobendesigns und der dadurch erwarteten zu geringen Fallzahlen 

in PASS nicht explizit erhoben und kann somit nicht gesondert betrachtet werden. Un-
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terrepräsentiert ist in PASS außerdem die Gruppe der Sozialhilfeempfänger nach SGB 

XII (n=254). Die Fallzahlen für Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit ALG-II-

Bezug (n=2.633) bzw. Bezug von Wohngeld/Kinderzuschlag (n=766) sind dagegen 

ausreichend groß, um auch differenzierte Analysen durchzuführen. Des Weiteren wird 

im Rahmen von PASS zwar nach dem Bezug der relevanten Leistungen (aktuell bzw. 

seit 2011) gefragt, jedoch ist nicht identifizierbar, welcher Transferleistungsbezug mit 

der Antragsstellung bzw. mit der Inanspruchnahme zeitlich zusammenfällt. Zudem ist 

die Differenzierung nach Rechtskreisen über den gesamten Zeitraum nicht trennscharf: 

Ein Haushalt kann beispielsweise seit Januar 2011 sowohl ALG II als auch Kinderzu-

schlag und Wohngeld bezogen haben, wenngleich diese Leistungen nicht nebeneinan-

der bezogen werden können. Aussagen über den jeweiligen Rechtskreis sind daher 

nur eingeschränkt möglich.  

Zur Beantwortung der Kenntnis und zur Analyse der Verbesserungsvorschläge muss 

grundsätzlich die Ebene der Kinder und Jugendlichen verlassen werden. Denn beide 

Aspekte werden im Rahmen des Haushaltsinterviews lediglich vom Haushaltsvorstand 

für den gesamten Haushalt erhoben. Demnach umfasst die Untersuchungspopulation 

dann jene Haushalte, in denen leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche leben 

(n=1.780) bzw. in denen mindestens ein Antrag für die neuen BuT-Leistungen gestellt 

wurde (n=897). Tabelle II.3-3 zeigt diese verschiedenen Gruppen auf Haushaltsebene. 

Tab. II.3-3: Untersuchungspopulation – Haushalte 

Haushalte … Anteile in % (gewichtet) 
N 

(ungew.) 

 Basis: Haushalte (mit…)  

 Insgesamt  Kindern 
BuT-
Anspruch 

BuT-
Antrag  

 

insgesamt 100% -- -- -- 9315 

mit Kindern (unter 18 Jahren 
bzw. Schülern unter 25 Jah-
ren) 

21,6% 100% -- -- 3101 

mit leistungsberechtigten 
Kindern  

4,7% 21,9% 100% -- 1780 

mit mind. einem gestellten 
BuT-Antrag(a) 

-- 9,8% 44,8% 100% 897 

mit mind. einer BuT-
Leistung(a) 

-- 8,5% 39,0% 87,1% 807 

Anm.: (a) Informationen zur Antragsstellung/Inanspruchnahme der Leistungsart „Schulbedarf“ können 
auf der Grundlage von PASS nicht gegeben werden. 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
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II.3 Messung des Erfüllungsaufwands  

Der nachstehende Sachstandsbericht behandelt die Ergebnisse der ersten 

explorativen Befragung des Statistischen Bundesamts (StBA) zu den Aufwänden, die 

den verschiedenen Normadressaten bei der Beantragung und Inanspruchnahme von 

Bildungs- und Teilhabeleistungen entstehen, und die auf dieser Grundlage entwickelte 

Konzeption für die Haupterhebung zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands. Zunächst 

werden die wesentlichen Ergebnisse der explorativen Vorerhebung beschrieben. Im 

Anschluss daran werden die Ermittlung der Fallzahlen sowie das Vorgehen bei der 

Auswahl der zu befragenden Kommunen dargestellt. Es folgt der geplante Ablauf der 

Datenerhebung für jede an der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets beteilig-

ten Akteure. Der Sachstandsbericht endet mit einem Ausblick. 

II.3.1 Explorative Vorerhebung 

Die explorative Befragung diente der inhaltlichen Erschließung des Untersuchungsge-

genstands, insbesondere bezüglich der relevanten Prozessschritte und Aktivitäten. Sie 

umfasste zum einen Leitfadeninterviews bei verschiedenen vom Bildungs- und Teilha-

bepaket betroffenen Akteuren. Zum anderen wurde durch eine Internetrecherche ein 

Vergleich von Antragsformularen vorgenommen. 

Im Rahmen der Vorbefragungen fanden 25 Vor-Ort-Interviews statt, davon 

 sechs mit Leistungsstellen 

 zwölf mit Leistungsanbietern der Wirtschaft sowie 

 sieben mit Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, um stellvertretend für die 

Leistungsberechtigten Informationen zum Prozess der Antragstellung zu erhalten. 

Ferner wurden 45 weitere Leistungsanbieter telefonisch interviewt. Insgesamt hat sich 

gezeigt, dass bei der Datenerhebung vier konkrete Akteure – Leistungserbringer (im 

Folgenden als Leistungsstellen bezeichnet), Leistungsberechtigte, Schul- und Kitaver-

waltungen sowie Leistungsanbieter – zu berücksichtigen sind. Sie können folgenden 

Normadressaten9 zugewiesen werden:  

 Leistungsstellen (Normadressat Verwaltung), 

 Leistungsberechtigte (Normadressat Bürgerinnen und Bürger), 

 Schul- und Kitaverwaltungen (Normadressat Verwaltung)10, 

                                                
9
  Im Interesse einer einheitlichen Methodik zur Messung des Erfüllungsaufwands ordnet das Statistische 

Bundesamt die an den BuT-Leistungen beteiligten Akteure den drei Normadressaten Verwaltung, Bür-
ger/inn/en und Wirtschaft zu. Akteursgruppen, die in der Implementationsstudie als Multiplikator/inn/en 
und Intermediäre gesondert angesprochen werden, sind hier teils der Verwaltung, teils den Anbietern 
zugeordnet. 

10
  In diesem Projekt wird unter Kitaverwaltung die organisatorische Arbeit in einer Kita verstanden, die 

(anders als in Schulen) nicht in einem separaten Sekretariat erbracht sondern in der Regel von der Ki-
taleitung übernommen wird. Die Schul- und Kitaverwaltungen werden somit einheitlich dem Normad-
ressat Verwaltung zugeordnet. Städtische Kitas lassen sich der kommunalen Verwaltung zuordnen. Ki-
tas der freien Träger, z. B. der Kirchen und der freien Wohlfahrtspflege, sind häufig gemeinnützig ori-
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 Leistungsanbieter (Normadressaten Wirtschaft und Verwaltung). 

Des Weiteren hat sich bei den Interviews herausgestellt, dass der Erfüllungsaufwand 

durch die Leistungsart beeinflusst wird. So ist im Rahmen der Antragstellung und An-

tragsbearbeitung die Leistungsart Lernförderung für alle Normadressaten überdurch-

schnittlich aufwändig. Die Berechtigung des Schülers oder der Schülerin muss bei-

spielsweise durch Vorlage von Leistungseinschätzungen, Zeugnissen u. ä. nachgewie-

sen werden, was Aufwand bei den Schulverwaltungen auslöst. Den Leistungsberech-

tigten wiederum obliegt die Suche einer geeigneten Nachhilfeinstitution, die sich als 

zeitintensiv und schwierig erweisen kann. Vom Leistungsanbieter wird die Erstellung 

personenbezogener Angebote verlangt, was aufwändiger ist als die Übersendung der 

sonst üblichen Preislisten oder Flyer. Diese hohen leistungsspezifischen Anforderun-

gen schlagen sich letztlich bei den Leistungsstellen durch einen erhöhten inhaltlichen 

Prüfaufwand nieder.  

Der Abrechnungsprozess, der vorwiegend bei den Normadressaten Wirtschaft und 

Verwaltung anfällt, wird insbesondere für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung als 

aufwandsintensiv beschrieben. Bei ausgewählten Leistungsarten, insbesondere bei der 

Schülerbeförderung, ist außerdem zu prüfen, ob ein vorrangiger Leistungsträger exis-

tiert. 

Die verschiedenen Rechtskreise, in denen BuT-Leistungen beantragt werden können, 

haben nur geringe Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Die übergeordneten Pro-

zessschritte und die damit einhergehenden Aufwände werden weitgehend als unab-

hängig vom Rechtskreis dargestellt. Eine Ausnahme gilt für den Schulbedarf, der im 

Grundantrag auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII enthalten ist, in anderen 

Rechtskreisen gesondert beantragt werden muss. Mit Blick auf die IT-Umsetzung hat 

sich zudem gezeigt, dass je nach Rechtskreis, SGB II-Trägerschaft und kommunaler 

Softwarenutzung verschiedene Fachanwendungen zum Einsatz kommen, die den Ar-

beitsprozess auch beeinflussen können (z. B. Reduzierung des Eingabeaufwandes, 

automatische Generierung von Bescheiden).  

Als Besonderheit in der Prozessgestaltung ist hervorzuheben, dass die Antragstellung 

häufig nicht bzw. nicht vollständig durch die Leistungsberechtigten selbst erfolgt, son-

dern dass aktive Unterstützungsleistungen durch andere Normadressaten erbracht 

werden. Diese Unterstützungsleistungen werden im Folgenden als „stellvertretender 

Bürgeraufwand“ bezeichnet, die damit verbundenen Aufwände werden den jeweiligen 

Akteuren zugerechnet. Zudem hat sich gezeigt, dass die alleinige Messung der laufen-

den Zeit- und Kostenaufwände für die Hinwirkungspflichten gemäß § 4 Abs. 2 Sät-

ze 2 ff. SGB II in der Praxis nicht möglich ist, weil der Erfüllungsaufwand nach Rechts-

kreisen nicht trennscharf ermittelt werden kann.  

Bei der Analyse von Anträgen auf BuT-Leistungen wurden zufällig ausgewählte Formu-

lare aus allen Bundesländern berücksichtigt. Verglichen wurden insbesondere der An-

                                                                                                                                          
entiert und handeln somit nicht wirtschaftlich, weshalb sie in diesem Projekt ebenfalls dem Normadres-
sat Verwaltung zugeordnet werden. 
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tragstyp (z. B. Einzelantrag, Sammelantrag), der Umfang der Fragestellungen sowie 

Art und Menge der zu erbringenden Nachweise. Weiterhin wurde geprüft, ob und in-

wieweit sich die zu machenden Angaben und einzureichenden Dokumente für Erst- 

und Folgeanträge unterscheiden.  

Der Antragsvergleich hat ergeben, dass allein aus dem Umfang und der Gestaltung der 

Antragsformulare keine Rückschlüsse auf den damit verbundenen Zeitaufwand gezo-

gen werden können. Die verschiedenen Antragstypen unterscheiden sich im Hinblick 

auf die Anzahl der geforderten Informationen und Nachweise nur geringfügig. Zudem 

konnten die aus den Vorgesprächen gewonnenen Erkenntnisse zum Einfluss der Leis-

tungsart auf den Erfüllungsaufwand (z. B. bei der Lernförderung) durch den Antrags-

vergleich gestützt werden. 

Nach Auswertung der explorativen Befragung ist es trotz der identifizierten Unterschie-

de möglich, die Prozessschritte in einem übergeordneten Prozess zu standardisieren. 

Innerhalb der Prozesse Antragstellung, Antragsbearbeitung und Abrechnung lassen 

sich über alle Leistungsarten, Rechtskreise und kommunalen Umsetzungsformen hin-

weg notwendige Abläufe für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets identifi-

zieren. So sind beispielsweise bei der Antragsbearbeitung in den Leistungsstellen fol-

gende Prozessschritte erforderlich: 

 Vollständigkeitsprüfung der Angaben im Antragsformular und der beizufügenden 

Nachweise, 

 Inhaltliche Bearbeitung des Falls (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Festset-

zung der Leistungshöhe und des Bewilligungszeitraums), 

 Abstimmung mit anderen Stellen/Behörden bzgl. vorrangiger Leistungen,  

 gegebenenfalls Rückfragen/Nachforderung fehlender Angaben, Unterschriftsleis-

tungen bzw. Nachweise beim Leistungsberechtigten, 

 Einpflegen der Daten in die Fachanwendung,  

 Anlegen/Ergänzen einer Handakte,  

 Ausfertigung des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheids,  

 gegebenenfalls Erstellung von Gutscheinen, 

 Versand des Bescheids und gegebenenfalls von Gutscheinen an den Leistungsbe-

rechtigten, 

 gegebenenfalls Versand eines Informationsschreibens über die Bewilligung an den 

Anbieter und, 

 Ablage einer Kopie des Bescheids in der Handakte, elektronische Archivierung. 

Die herausgearbeiteten Prozessschritte können zudem projektspezifisch angepassten 

Aktivitäten aus dem Standardkosten-Modell (SKM) zugeordnet werden. Tabelle II.3-1 

zeigt das Spektrum der Aktivitäten, die bei den vier Akteuren im Rahmen von Antrag-

stellung, Antragsbearbeitung und Abrechnung anfallen können. Dabei lässt sich fest-
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stellen, dass für Leistungsstellen, Schul- und Kitaverwaltungen sowie Leistungsanbie-

ter teilweise identische Aktivitäten anfallen. So existiert für diese drei Akteure jeweils 

die Aktivität Sachbearbeitung, allerdings können darunter auch unterschiedliche Tätig-

keiten subsummiert werden. Bei der Verwaltung sind dies u. a. die Registratur des An-

trags und Dateneingabe bei der Antragsbearbeitung, während bei den Leistungsanbie-

tern bspw. das Führen von Listen (z. B. Teilnehmerliste zum Mittagessen) zur Sach-

bearbeitung gehört. 

Tab. II.3-1: Aktivitäten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets nach 
Akteuren 

 Akteure im BuT-Prozess 

 Leistungsstellen 
Leistungsberech-

tigte 

Schul- und Kita-

verwaltungen 

Leistungsanbie-

ter 

A
k
ti
v
it
ä
te

n
 z

u
r 

U
m

s
e
tz

u
n
g
 d

e
s
 B

u
T

-P
a
k
e
ts

 

- Vertraut machen - - 

Beratung 
Inanspruchnahme 
fachlicher Bera-
tung  

Beratung Beratung 

- 

Sammlung und 
Zusammenstel-
lung von Daten 
und Informationen  

Erstellung von 
Nachweisen 

Erstellung von 
Nachweisen 

Unterstützung bei 
der Antragstellung 

Formulare ausfül-
len Unterstützung bei 

der Antragstellung 
Unterstützung bei 
der Antragstellung Schriftstücke auf-

setzen 

- 
Zahlungen anwei-
sen/erbringen 

- - 

Sachbearbeitung - Sachbearbeitung Sachbearbeitung 

Prüfung   Prüfung 

Interne Kommuni-
kation 

- 
Interne Kommuni-
kation 

Interne Kommuni-
kation 

Externe Kommu-
nikation 

- 
Externe Kommu-
nikation 

Externe Kommu-
nikation 

Datenübermittlung Datenübermittlung Datenübermittlung Datenübermittlung 

Archivierung 
Unterlagen kopie-
ren, abheften, 
abspeichern 

Archivierung Archivierung 

- 
Warte- und Wege-
zeiten 

- - 

Quelle: StBA, eigene Darstellung 
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II.3.2 Geplanter Ablauf der Datenerhebung 

Das Vorgehen bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwands strukturiert sich nach den an 

der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets beteiligten Akteuren, die einem oder 

mehreren der drei Normadressaten zugerechnet werden. Bei den vier zu betrachten-

den Akteuren – Leistungsstellen, Leistungsberechtigte, Schul- und Kitaverwaltungen 

sowie Leistungsanbieter (vgl. II.3.3 bis II.3.6) – werden die Prozesse „Antragstellung“, 

„Antragsbearbeitung“ und „Abrechnung“ untersucht. 

Die Daten werden mittels Befragungen erhoben. Dabei wird beabsichtigt, die einzelnen 

Akteure jeweils innerhalb der ausgewählten Kommunen zu interviewen. Gegebenen-

falls werden Leistungsberechtigte, Schul- und Kitaverwaltungen sowie Leistungsanbie-

ter auch aus anderen Kommunen in die Untersuchung einbezogen. Im ersten Teil der 

Feldphase erfolgt die Messung bei den Leistungsstellen (Normadressat Verwaltung, 

siehe II.3.3). Die Fallzahlen werden in enger Zusammenarbeit mit SOFI und dem IAB 

ermittelt.  

Ermittlung der Fallzahlen für die Antragstellung und Antragsbearbeitung 

Für die Berechnung des Erfüllungsaufwands ist neben dem Zeitaufwand die Fallzahl 

entscheidend. In diesem Projekt entspricht ein Fall sowohl für die Antragstellung als 

auch für die Antragsbearbeitung einem Antrag auf BuT-Leistungen11. Da die Berech-

nung des Erfüllungsaufwands je Leistungsart erfolgt, wird die Fallzahl bzw. die jährliche 

Anzahl der Anträge für jede einzelne Leistungsart berechnet und ausgewiesen.  

Die jährliche Fallzahl für den Erfüllungsaufwand der Antragstellung und Antragsbear-

beitung ist die Anzahl der gestellten Erst- und Folgeanträge auf eine bestimmte BuT-

Leistung pro Kalenderjahr im Bundesgebiet.  

Weiterhin beruht die Berechnung der Fallzahlen auf der Grundannahme, dass ein An-

trag pro Kind und Leistung gestellt wird. Da die Anzahl der Anträge auf BuT-Leistungen 

zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Statistik erfasst ist, beruht die Schätzung der Fallzah-

len auf Daten mehrerer Statistiken.12 

Um die jährliche Anzahl der Anträge pro Leistungsart schätzen zu können, muss zu-

nächst die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder aller BuT-relevanten Rechtskreise 

ermittelt werden. Dazu zählt die Anzahl der Kinder unter 25 Jahren13, die in Haushalten 

mit Leistungen nach den fünf betroffenen Rechtskreisen (SGB II, SGB XII, Wohngeld 

                                                
11

  Für die Fallzahl ist es unerheblich, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wurde, weil die Aufwände für 
die Antragstellung und -bearbeitung auch bei ablehnender Bescheidung anfallen. 

12
  Quellen: Sozialhilfestatistik 2012, Statistisches Bundesamt; Statistik der Bedarfsgemeinschaften nach 

SGB II 2012, Bundesagentur für Arbeit; Statistik der Wohngeldhaushalte 2012, Statistisches Bundes-
amt; Statistik über Kinderzuschlagsfälle, Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit 2012; Statistik 
über Asylbewerberleistungen 2012, Statistisches Bundesamt; Mikrozensus 2012, Statistisches Bun-
desamt. 

13
  Bei der Leistungsart soziale und kulturelle Teilhabe gilt abweichend die Anzahl der Kinder bis zur Voll-

endung des 18. Lebensjahres. Im Folgenden werden zur sprachlichen Vereinfachung nur noch die 
Kinder und Jugendlichen unter 25 Jahren genannt. Vgl. Fn. 1 
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und Kinderzuschlag (BKGG) oder AsylbLG) leben oder selbst eine dieser Leistungen 

erhalten.  

Da die Statistiken der einzelnen Rechtskreise unabhängig voneinander geführt werden, 

sind einige Haushalte doppelt gezählt. Solche Doppelzählungen gibt es ausschließlich 

im Bereich der Haushalte mit Wohngeldempfängern, in denen auch SGB II-, SGB XII- 

oder Kinderzuschlagsempfänger leben. Die Anzahl der Kinder in diesen sogenannten 

Mischhaushalten müssen wegen der Doppelzählung von der Gesamtanzahl der BuT-

berechtigten Kinder abgezogen werden, um die Zahl der BuT-berechtigten Kinder im 

Bundesgebiet zu ermitteln. Diese dient als Basis zur weiteren Berechnung der tatsäch-

lich gestellten Anträge pro Leistungsart in einem Kalenderjahr. Für diese Berechnun-

gen können Daten der Bundesagentur für Arbeit und Ergebnisse aus dem Panel „Ar-

beitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) des IAB herangezogen werden. Darin sind 

gewichtete Anteile der tatsächlich gestellten Anträge an allen potenziell durch Lei-

tungsberechtigte zu stellenden Anträgen enthalten. Werden diese Anteile für jede Leis-

tungsart mit der ermittelten Gesamtanzahl der BuT-berechtigten Kinder unter 25 Jah-

ren bzw. unter 18 Jahren multipliziert, ergeben sich die jährlichen Fallzahlen der ein-

malig gestellten Anträge pro Leistung auf Bundesebene. Hierbei handelt es sich um die 

Summe der einmaligen Antragsstellungen (aus Sicht der Leistungsberechtigten) inner-

halb des Referenzzeitraumes von einem Kalenderjahr. Die Anzahl der wiederholten 

Antragsstellungen (Folgeanträge) innerhalb eines Jahres bleibt hier zunächst noch 

unberücksichtigt. Um diese zu berechnen, muss die jährliche Periodizität einer Leis-

tungsart bei der Fallzahlenberechnung noch mit einbezogen werden. 

Die Periodizität ergibt sich aus dem Bewilligungszeitraum. Daraus lässt sich ableiten, 

wie häufig ein Folgeantrag pro Jahr gestellt werden muss, um die entsprechende Leis-

tung weiterhin zu erhalten. Der Bewilligungszeitraum orientiert sich in der Regel an der 

Bewilligung der Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, BKGG oder AsylbLG. Es exis-

tieren jedoch neben den regelmäßig anfallenden Leistungen (Mittagessen, Teilhabe, 

Schülerbeförderung) fallbezogene Leistungen (z. B. Klassenfahrt, Lernförderung), die 

abweichende Bewilligungszeiträume erfordern können. Darüber hinaus können die 

unterschiedlichen Regelungen der Kommunen einen Einfluss auf den Bewilligungszeit-

raum haben. Die jährliche Fallzahl einer Leistung ergibt sich demnach aus der Multipli-

kation der Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres einmalig gestellten Anträge mit 

der jeweiligen Periodizität. 

Ermittlung der Fallzahlen für die Leistungsabrechnung 

Neben der Anzahl der Anträge für die Antragstellung und Antragsbearbeitung einer 

Leistung sind die jährlichen Fallzahlen der Abrechnungsvorgänge je Leistungsart zu 

ermitteln.  

Die jährliche Fallzahl für den Erfüllungsaufwand der Leistungsabrechnung entspricht 

der Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen pro Leistungsart und pro Kalen-

derjahr im Bundesgebiet. 
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Nur diejenigen Fälle, in denen der Antrag bewilligt und die Leistung auch tatsächlich in 

Anspruch genommen wurde, werden von den Leistungsstellen abgerechnet und folg-

lich bei der Fallzahl berücksichtigt. Der Anteil der BuT-berechtigten Kinder, die Leis-

tungen in Anspruch genommen haben (prozentuale Inanspruchnahme), kann ebenfalls 

für jede Leistungsart aus dem PASS-Panel entnommen werden. Eine weitere Quelle 

für die prozentuale Inanspruchnahme je Leistung bietet die Umfrage zur Inanspruch-

nahme der Leistungen des BuT-Paketes des Instituts für Sozialforschung und Gesell-

schaftspolitik von 2013 (Apel/Engels 2013). Die sich aus beiden Untersuchungen erge-

benden Anteile aller Leistungsarten können auf die Gesamtanzahl der BuT-

berechtigten Kinder übertragen werden. 

Auswahl der Kommunen 

Mit der Befragung wird angestrebt, die Ergebnisse zum Erfüllungsaufwand den Resul-

taten der Implementationsstudie gegenüberzustellen. Deshalb wurde in Absprache mit 

dem SOFI die dort angewandte Methodik zur Kommunenauswahl durch das StBA 

übernommen. Dazu wurde jeder der vom SOFI ausgewählten 29 Kommunen ein statis-

tischer Zwilling zugeordnet. Statistische Zwillinge weisen die gleichen Ausprägungen in 

denjenigen Merkmalen auf, die bei einer Erhebung von Interesse sind und von denen 

angenommen wird, dass sie einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten. Für die 

Fallauswahl des SOFI waren insgesamt acht Merkmale (oder Variablen) maßgeblich 

(vgl. II.1.4): 

 Bundesland, 

 Städtestruktur (Arten der kommunalen Gebietskörperschaften in Zusammenhang 

mit einer Klasseneinteilung der Stadtgröße nach Einwohnerzahlen), 

 Aufgabenwahrnehmung nach SGB II (gemeinsame Einrichtung/zugelassener 

kommunaler Träger), 

 Ämterzuständigkeit (Formen der Organisation bezüglich der Anzahl der bei der 

Bescheiderstellung involvierten Ämter, z. B. zentralisiert in einem Amt für alle 

Rechtkreise, dezentralisiert in mehreren Ämtern für jeden Rechtskreis), 

 Information und Beratung der Leistungsberechtigten (Formen der 

Hinwirkungspflichten wie z. B. besondere Beratungsangebote, Beratung bei der An-

tragstellung der Grundleistung), 

 Dezentrale Antragstellung (Antragstellung auch in nicht bescheidenden Stellen 

möglich, z. B. in Schulen/Kitas oder Gemeindeämtern), 

 Leistungsgewährung in Gutscheinform (Gutscheine werden als Leistungsabrech-

nungsform an die Leistungsberechtigten ausgegeben) und 

 Vorhandensein eines Kartensystems für Leistungsempfänger (ein Kartensystem ist 

als Nachweis für die BuT-Berechtigung und Leistungsgewährung vorhanden). 
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Zur Bestimmung des statistischen Zwillings pro Kommune wurde eine Übereinstim-

mung von sieben der acht aufgeführten Merkmale angestrebt. Das Merkmal Bundes-

land ist von vornherein bei der Fallauswahl ausgeschlossen worden, da mit Einschluss 

dieses Merkmals kaum statistische Zwillinge vorhanden sind. Um trotzdem eine Da-

tenbasis für das gesamte Bundesgebiet zu gewährleisten, wurde darauf geachtet, dass 

die Auswahl der Kommunen regional gestreut ist (Nord, Ost, Süd und West).  

Für zehn der 29 von SOFI ausgewählten Kommunen konnte mindestens ein statisti-

scher Zwilling gefunden werden. Bei den verbleibenden 19 Kommunen wurde sukzes-

siv auf die Übereinstimmung einzelner Variablen verzichtet. Das Resultat ist eine Liste 

von 29 Kommunen, die zum Teil Übereinstimmungen mit allen sieben, zum Teil aber 

auch mit sechs oder fünf Merkmalen aufweisen.  

Für Kommunen mit mehreren statistischen Zwillingen musste eine Methode gefunden 

werden, um eine geeignete Fallauswahl zu treffen. Dazu wurden Merkmale herange-

zogen, die wahrscheinlich einen Einfluss auf den Erfüllungsaufwand haben (z. B. die 

Potenzialdichte, die den prozentualen Anteil der BuT-Berechtigten an allen Einwohnern 

unter 25 Jahre darstellt, vgl. III.1). 

Es wird angestrebt, zehn bis 15 der 29 ausgewählten Kommunen zu befragen. Zuerst 

werden die Kommunen mit den meisten Übereinstimmungen zu den SOFI-Kommunen 

kontaktiert. Je nach Rücklaufquote werden in einem zweiten Schritt weitere Kommunen 

ausgewählt. Die befragten Kommunen bleiben anonym.  

II.3.3 Messung bei Leistungsstellen (Normadressat Verwaltung) 

Zu betrachtende Kostenarten und weitere qualitative Themenkomplexe 

Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-

pakets umfasst der Erfüllungsaufwand der Leistungsstellen den Zeitaufwand für sämtli-

che administrative Arbeitsschritte von der Antragstellung bis zu dem Abrechnungsver-

fahren mit Leistungsanbietern oder Leistungsberechtigten. Bei der Antragstellung ist 

die aktive Unterstützung der Leistungsberechtigten, welche von den Leistungsstellen 

erbracht wird, zu beachten. Bei der Antragsbearbeitung sind insbesondere interne 

Verwaltungsprozesse, fortwährende Dokumentationstätigkeiten und die Erstellung so-

wie der Versand des Antragbescheids für den Erfüllungsaufwand von Bedeutung. Da-

bei ist auch die vielfältige Kommunikation und Kooperation mit Leistungsberechtigten, 

Leistungsanbietern und anderen Behörden zu berücksichtigen. Bei der Abrechnung 

von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets gehört die Rechnungsprüfung, die 

Überweisung bzw. Auszahlung an Leistungsanbieter oder Leistungsberechtigte und die 

(elektronische) Abrechnungsdokumentation zum Erfüllungsaufwand der Verwaltung. 

Neben der reinen Bearbeitungszeit wird die Verfahrensdauer, also die Zeitdauer vom 

Eingang des vollständigen Antrags bis zur Bescheidung, zusätzlich in die Betrachtung 

einbezogen (Bruttozeit). Zwar stellt die Verfahrensdauer keinen Erfüllungsaufwand dar, 

sie soll jedoch der Nettobearbeitungszeit gegenüber gestellt werden. Dadurch kann 
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aufgezeigt werden, wie hoch das Potenzial zur Verfahrensbeschleunigung ist, wenn 

Liege- und Wegezeiten innerhalb von Behörden reduziert werden können. Darüber 

hinaus kann mit diesen Angaben die von den Leistungsberechtigten eingeschätzte 

Wartezeit auf den Bescheid validiert werden (siehe unten). 

Bei der Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe werden SOFI u.a. ausgewählte Fragen zum Erfüllungs-

aufwand der Leistungsstellen (mit)erheben. Damit soll der Befragungsumfang vergrö-

ßert und eine konsistente Darstellung der Projektergebnisse ermöglicht werden. 

Zu Befragende 

Der Erfüllungsaufwand soll für alle zuständigen Leistungsstellen einer Kommune ermit-

telt werden. Demnach müssen je nach kommunaler Organisationsform Interviews ent-

weder bei einer zentralen BuT-Stelle oder bei mehreren Leistungsstellen (z. B. Jobcen-

ter, Sozial- und Wohngeldamt) geführt werden. Primär sollen diejenigen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter befragt werden, die in den Leistungsstellen mit der Bearbeitung der 

BuT-Anträge betraut sind. Dabei kann es sich auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter handeln, denen die Abrechnung der BuT-Leistungen obliegt (z. B. im Bereich 

Haushalt). 

Gegebenenfalls stehen jedoch nicht alle beteiligten Leistungsstellen einer Kommune 

für Interviews zur Verfügung. Für die Entscheidung, ob in diesen Kommunen Befra-

gungen durchgeführt werden ist maßgeblich, welche Rechtskreise und somit wie viele 

BuT-Berechtigte durch die befragungsbereiten Leistungsstellen abgedeckt werden 

können. Stehen beispielsweise in einer Kommune die Sachbearbeiterinnen und Sach-

bearbeiter des Jobcenters und des Sozialamtes für Interviews zur Verfügung und sind 

damit 80 Prozent aller BuT-Berechtigten der Kommune abgedeckt, so kann diese für 

die Hauptbefragung vorgesehen werden. 

Ablauf der Messungen 

Die Messungen sind als Vor-Ort-Befragungen in den ausgewählten Kommunen ge-

plant. Die Interviews werden in Abhängigkeit von der Anzahl der teilnehmenden Sach-

bearbeiterinnen und Sachbearbeiter mindestens einen halben, höchstens einen gan-

zen Arbeitstag in Anspruch nehmen. Von Seiten des StBA führen jeweils zwei bis drei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Befragungen durch.  

Es ist geplant, die Interviews anhand eines einleitenden Fragebogens sowie eines Er-

hebungsbogens (für die quantitativen Aspekte) durchzuführen. Der einleitende Frage-

bogen soll dazu dienen, Sachverhalte zu erfragen, die den Arbeitsprozess maßgeblich 

beeinflussen und daher bei der Messung berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig 

sollen Aufwände identifiziert und beziffert werden, die nicht Bestandteil der reinen An-

tragsbearbeitung sind (Schulungen, Kooperation mit Leistungsanbietern u. ä.). Der 

Erhebungsbogen kommt bei der Ermittlung der Zeit- und Kostenaufwände zum Einsatz 

und ist nach dem Gesamtprozess in „Antragstellung“, „Antragsbearbeitung“ und „Ab-
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rechnung“ gegliedert. Die Abfrage der Zeitaufwände erfolgt entlang detaillierter Pro-

zessschritte. Im Anschluss werden die ermittelten Werte den projektspezifisch ange-

passten Aktivitäten aus dem Standardkosten-Modell (SKM) zugewiesen. Beispielswei-

se werden die Prozessschritte „Registratur des Antrags“, „Anlegen des Falles in elekt-

ronischen Systemen“, „Verfassen von Schreiben“, „Anweisen von Zahlungen“ der Akti-

vität „Sachbearbeitung“ zugeordnet. Zusätzlich werden für jeden Arbeitsschritt die 

Sachkosten nach Art und Höhe sowie der Einfluss bestimmter Faktoren (Leistungsart, 

Rechtskreis, Erst-/Folgeantrag u. ä.) auf die Zeit- und Kostenaufwände erfragt. Die 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erhalten zudem Gelegenheit, Verbesse-

rungs- und Vereinfachungsvorschläge zu unterbreiten.  

II.3.4 Messung bei Leistungsberechtigten (Normadressat Bürgerinnen und  

Bürger) 

Zu betrachtende Kostenarten und weitere qualitative Themenkomplexe  

Der Fokus der Aufwandsermittlung bei den Leistungsberechtigten liegt auf der Antrag-

stellung. Dazu gehört neben dem eigentlichen Ausfüllen und Einreichen des Antrags 

und der gegebenenfalls erforderlichen Beschaffung von Nachweisen auch die Einho-

lung von Informationen im Vorfeld der Antragstellung sowie der Zeit- und Kostenauf-

wand, der durch Rückfragen oder Nachforderungen der zuständigen Behörde entsteht. 

Je nach Leistungsart und kommunaler Umsetzung der Leistungsgewährung kann auch 

die Abrechnung, z. B. bei Direktzahlung von Schülerbeförderung oder bei Rückerstatt-

ungen von Vereinsbeiträgen, Erfüllungsaufwand beim Leitungsberechtigten verursa-

chen.  

Ergänzend werden Wege- und Wartezeiten in die Betrachtung einbezogen. Sofern bei 

der Antragstellung eine Behörde aufgesucht wurde, wird hierfür eine standardisierte 

Wegezeit angesetzt. Die Höhe der Wegezeit hängt dabei von der Verwaltungsebene 

ab und ist jeweils für den Hin- und Rückweg wie folgt unterteilt14: 

 Gemeinde: 15 Minuten 

 Kreis: 22 Minuten 

 Regierungsbezirk: 59 Minuten 

Zudem wird für den Zeitaufwand der Antragstellung die Wartezeit in der Behörde erho-

ben. Zur Ermittlung der Verfahrensdauer fließt daneben auch die Wartezeit auf den 

Bescheid ab vollständiger Abgabe des Antrags in die Betrachtung ein. 

Zu Befragende 

Für den Normadressat Bürgerinnen und Bürger sollen vorrangig Leistungsberechtigte 

befragt werden, die bereits einen Antrag auf mindestens eine Leistung des Bildungs- 

                                                
14

  Vgl. Leitfaden für die Ex-ante-Abschätzung der Bürokratiekosten nach dem Standardkosten-Modell, 
November 2008. 
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und Teilhabepakets gestellt haben. Es wird vermutet, dass eher Personen mit höherem 

Antragsverständnis an der direkten Befragung teilnehmen. Um jedoch eine möglichst 

breite Abdeckung der unterschiedlichen Schwierigkeiten bei der Antragstellung und 

den damit zusammenhängenden Zeitaufwänden zu erreichen, sollen zusätzlich Ex-

pert/inn/en stellvertretend Auskunft über den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und 

Bürger geben. Mögliche Expert/inn/en sind Schulsozialarbeiter/innen sowie die Schul- 

und Kitaverwaltungen. 

Es ist vorgesehen, in ca. der Hälfte der Kommunen, bei denen der Erfüllungsaufwand 

der Leistungsstellen ermittelt wird (also in rund sechs Kommunen), ergänzende Inter-

views mit Leistungsberechtigten und stellvertretenden Expert/inn/en durchzuführen. Zu 

den unterschiedlichen Leistungsarten werden dabei in Abhängigkeit zur Heterogenität 

der Antworten jeweils bis zu zehn Datensätze pro Kommune angestrebt. Dabei kann 

die Anzahl an erhobenen Datensätzen je nach Leistungsart variieren. Dies ist insbe-

sondere darauf zurückzuführen, dass die Leistungen Schulbedarf, Schülerbeförderung 

und Lernförderung im Vergleich zu den anderen BuT-Leistungen relativ selten bean-

tragt werden. So ist der Schulbedarf vor allem von den Leistungsberechtigten geson-

dert zu beantragen, die BuT-Leistungen auf Basis des BKGG (Wohngeld und Kinder-

zuschlag) erhalten. Die Schülerbeförderung kann nur in Bundesländern betrachtet 

werden, in denen sie keine vorrangige Leistung darstellt. Auch hat sich in der Praxis 

gezeigt, dass für die Lernförderung vergleichsweise selten ein Antrag gestellt wird. Des 

Weiteren ist zu beachten, dass ein Leistungsberechtigter in der Regel. mehrere der 

insgesamt sieben verschiedenen BuT-Leistungsarten beantragt und insofern auch über 

mehrere Leistungen Auskunft geben kann. Demnach können aus einem Interview 

mehrere Datensätze zu verschiedenen Leistungsarten hervorgehen. Es wird ange-

strebt, pro Kommune rund 15 Leistungsberechtigte jeweils nach mehreren Leistungsar-

ten zu befragen. 

Ablauf der Messungen 

Die Befragungen der Leistungsberechtigten und stellvertretenden Experten können 

sowohl telefonisch als auch vor Ort geführt werden. Bei den Leistungsberechtigten 

selbst ist die Wahl der Erhebungsmethode von der eingesetzten Form der Rekrutie-

rung in der Kommune abhängig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bür-

ger für die Befragung zu gewinnen: Sofern in der für Bildung und Teilhabe zuständigen 

Behörde Wartezeiten vor Ort anfallen, können diese für das Interview genutzt werden 

bzw. die Rekrutierungen in dieser Zeit stattfinden und die Interviews im Anschluss an 

die Termine geführt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Leis-

tungsberechtigten ein Anschreiben von der zuständigen Behörde erhalten, in dem sie 

um die Teilnahme an der Befragung gebeten werden. Nach freiwilliger Meldung per 

beigelegtem Formular (inkl. Angabe der Telefonnummer) und Rückumschlag erfolgt 

das Interview telefonisch. Zudem wäre es denkbar, Bürgerinnen und Bürger nach di-

rekter Ansprache durch die zuständige Behörde zu Gruppen- oder Einzelinterviews 
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einzuladen. Weitere Optionen ergeben sich gegebenenfalls durch die bei der Messung 

der Leistungsstellen gewonnenen Erkenntnisse. 

Die Interviews werden mit Hilfe eines projektspezifischen standardisierten Fragebo-

gens geführt. Der Fragebogen teilt sich in vier Bereiche. Als erstes werden allgemeine 

Fragen zur Antragstellung gestellt. Dazu gehören z. B. die beantragte Leistungsart, 

erbrachte Nachweise und die subjektiv empfundene Schwierigkeit der Antragstellung. 

Fragen zum Zeitaufwand bilden den zweiten Block. Diese sind differenziert nach acht 

Aktivitäten, die bei der Antragstellung anfallen können. Zusätzlich werden hierunter 

Wege- und Wartezeiten erfragt. Es folgt jeweils ein kurzer Block zu entstandenen 

Sachkosten (z. B. Porto) sowie Vereinfachungs- und Verbesserungsvorschlägen. 

II.3.5 Messung bei der Schul- und Kitaverwaltung (Normadressat Verwaltung) 

Zu betrachtende Kostenarten und weitere qualitative Themenkomplexe  

Bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sind bestimmte Teilprozesse der 

Schul- und Kitaverwaltungen dem Normadressaten Verwaltung zuzuordnen. Davon 

können jene Aufgaben und Prozesse abgegrenzt werden, die Schulen und Kitas aus 

ihrer Funktion als Leistungsanbieter erwachsen (vgl. II.3.6). Beispielsweise handelt 

eine Schule bei einem Schulausflug ausschließlich als Anbieter; dagegen wird sie bei 

der Leistungsart Lernförderung durch das Ausstellen von Nachweisen als Verwaltung 

tätig. 

Für Letztere fällt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schul- und Kitaverwal-

tung durch unterschiedliche Tätigkeiten Erfüllungsaufwand an. So ist insbesondere der 

Zeitaufwand zu berücksichtigen, der durch das Erstellen von Nachweisen (z. B. über 

die Notwendigkeit der Lernförderung, Schulbescheinigungen) oder durch die Doku-

mentation und Archivierung der Vorgänge entsteht. Zusätzlich werden Antragsformula-

re und Informationsflyer ausgelegt und vor Ort potenzielle Leistungsberechtigte über 

BuT-Leistungsmöglichkeiten beraten. Darüber hinaus unterstützt die Schul- und Kita-

verwaltung aktiv bei der Antragstellung, indem etwa Nachweise beim Leistungsanbieter 

(z. B. Kostenvoranschläge von Nachhilfeinstituten) oder sonstige Informationen für die 

Leistungsberechtigten beschafft werden. Diese Unterstützungsleistung umfasst auch 

etwaige Rücksprachen sowie die Übermittlung von Nachweisen und Antragsformularen 

an Leistungsberechtigte und/oder Leistungsstellen.  

Zu Befragende 

Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Schulsekretariaten sind Kitaleitun-

gen (siehe Fußnote 10) zu den zeitlichen Aufwänden bei der Umsetzung des Bildungs- 

und Teilhabepakets zu befragen. In ca. jeder zweiten Kommune, bei der der Erfül-

lungsaufwand der Leistungsstellen ermittelt wird, sollen Interviews durchgeführt wer-

den. Zu den unterschiedlichen Leistungsarten werden dabei jeweils fünf bis zehn Inter-

views angestrebt. 
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Ablauf der Messungen 

Die Befragungen von Schulsekretariaten und Kitaleitungen werden telefonisch oder vor 

Ort durchgeführt. Die Kontaktdaten können eigenständig recherchiert werden. Um die 

Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, kann gegebenenfalls auch ein Kontakt über die 

Leistungsstellen vermittelt werden. Die Interviews werden mittels eines projektspezifi-

schen Standardfragebogens geführt. Entsprechend der oben genannten Zusammen-

hänge nehmen die Fragen zum Zeitaufwand bei der Antragstellung einen zentralen 

Stellenwert ein. Zusätzlich werden die Sachkosten (z. B. Druck- und Portokosten) so-

wie mögliche Vereinfachungs- und Verbesserungsvorschläge abgefragt. 

II.3.6  Messung bei Leistungsanbietern (Normadressat Wirtschaft und  

Verwaltung) 

Zu betrachtende Kostenarten und weitere qualitative Themenkomplexe  

Bei den Leistungsanbietern bezieht sich die Messung des Erfüllungsaufwands auf die 

Teilprozesse „Antragstellung“ und „Abrechnung“. Insgesamt werden beim Leistungs-

anbieter sowohl die Prozessschritte betrachtet, die ihm originär zuzuweisen sind, als 

auch jene, die er stellvertretend für die Leistungsberechtigten übernimmt (stellvertre-

tender Bürgeraufwand).  

Im Rahmen der Beantragung von BuT-Leistungen entsteht den Leistungsanbietern in 

der Regel Aufwand für die Bereitstellung von Nachweisen zur Vorlage bei der Behörde 

(z. B. ausgefüllte Anlagen zum Antragsformular, Bestätigung von Vereinsmitgliedschaf-

ten, Kostenvoranschläge). Zu den Unterstützungsleistungen für BuT-Berechtigte gehö-

ren beispielsweise Beratungen zu Möglichkeiten und Modalitäten der BuT-

Inanspruchnahme oder Hilfestellungen beim Ausfüllen der Antragsformulare. Der Ab-

rechnungsprozess beinhaltet insbesondere die Erfassung und Pflege von Listen oder 

Programmen mit Informationen zu den Leistungsberechtigten (Name, Bewilligungszeit-

raum), die Erstellung bzw. Sammlung der abzurechnenden Belege sowie die Abrech-

nung mit der Leistungsstelle. Zusätzlich fließt der Aufwand, der für die Kommunikation 

mit den Leistungsstellen oder den Leistungsberechtigten anfällt (z. B. Beantwortung 

von Rückfragen), in die Betrachtung ein.  

Zu Befragende  

Es wird angestrebt, in ca. der Hälfte der Kommunen, bei denen der Erfüllungsaufwand 

der Leistungsstellen ermittelt wird (also in rund sechs Kommunen), Leistungsanbieter 

zu befragen. Dabei sollen alle zu untersuchenden Leistungsarten15 sowie die beiden 

möglichen Normadressatenkreise Verwaltung und Wirtschaft berücksichtigt werden. 

                                                
15

  Eine Ausnahme stellt die Leistungsart Schulbedarf dar, da diese für die Leistungsanbieter keinen Erfül-
lungsaufwand verursacht. Zudem wird den bisherigen Kenntnissen nach vermutet, dass Anbietern der 
Leistung Schülerbeförderung kein Mehraufwand für Empfänger von BuT-Leistungen im Vergleich zu 
Schülern, deren Beförderung anderweitig finanziert wird, entsteht. 
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Für den Bereich Verwaltung werden beispielsweise Schulen befragt, die typischerwei-

se die Leistungsarten Schulausflüge und Klassenfahrten anbieten, aber auch für die 

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung zuständig sein können. Demnach kann eine be-

fragte Schule in der Regel zu zwei Leistungsarten Auskunft geben. Als Vertreter der 

Wirtschaft stehen insbesondere private Einrichtungen wie Musik- und Tanzschulen, 

Sportvereine u. ä. für die Leistungsart soziale und kulturelle Teilhabe, Essensanbieter 

u. ä. für die Leistungsart gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie Nachhilfeinstitute 

und Fördervereine für die Leistungsart Lernförderung im Fokus. Voraussichtlich kön-

nen pro Kommune rund 15 Leistungsanbieter befragt werden. 

Ablauf der Messungen 

Die Befragungen von Leistungsanbietern sollen vorwiegend telefonisch durchgeführt 

und gegebenenfalls durch Vor-Ort-Interviews ergänzt werden (z. B. bei der aufwands-

intensiven Leistungsart gemeinschaftliche Mittagsverpflegung). Eine eigenständige 

Recherche der Kontaktdaten kann auch für die Leistungsanbieter vorgenommen wer-

den. In der explorativen Phase hat sich bereits gezeigt, dass je nach interner Arbeits-

organisation der leistungsanbietenden Einrichtungen und Unternehmen Befragungen 

mit mehreren Personen erforderlich sein können. Für die Durchführung telefonischer 

Interviews wird in Abhängigkeit von der Anzahl der zu befragenden Mitarbeiter/innen 

ein durchschnittlicher Zeitaufwand von etwa einer Stunde je Leistungsanbieter ange-

nommen. Als Erhebungsunterlagen dienen ein Fragebogen zum Erfassen struktureller 

und allgemeiner aufwandsrelevanter Informationen sowie ein Erhebungsbogen zur 

Ermittlung der Zeit- und Kostenaufwände für einzelne Prozessschritte. Die Dokumenta-

tion der erhobenen Werte erfolgt nach projektspezifischen Standardaktivitäten für die 

Leistungsanbieter. 

II.3.7  Ausblick 

Aktuell findet bis Ende Mai 2014 die Feldphase zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands 

bei den Leistungsstellen (Normadressat Verwaltung) der ausgewählten Kommunen 

statt. Anschließend werden die Daten ausgewertet, mit dem SOFI abgestimmt und an 

das BMAS übermittelt. Ab Juni/Juli 2014 folgt die Feldphase zur Ermittlung des Erfül-

lungsaufwands bei den anderen Akteuren.  

Die für die Schätzung der Höhe des Erfüllungsaufwands erforderliche Datenauswer-

tung orientiert sich an dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-

aufwands“ (StBA 2012) und umfasst alle Akteure, die vom Bildungs- und Teilhabepaket 

tangiert sind. Der Erfüllungsaufwand pro Leistungsart wird je Akteur fallbezogen und 

hochgerechnet auf das ganze Bundesgebiet pro Jahr ausgewiesen. Für die Normad-

ressaten Wirtschaft und Verwaltung erfolgt die Darstellung monetarisiert, für die Bürge-

rinnen und Bürger in Stunden und gegebenenfalls in Euro für Sachkosten. 

Die Ergebnisse werden differenziert nach den drei Teilprozessen „Antragstellung“, „An-

tragsbearbeitung“ und „Abrechnung“ aufbereitet und der Erfüllungsaufwand der vier 
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Akteure wird getrennt voneinander ausgewiesen. Zeigt sich im Rahmen der Haupter-

hebung, dass spezifische Merkmalsausprägungen Varianz in der Höhe des Erfüllungs-

aufwandes erzeugen, so werden auch diese Unterschiede offengelegt. Als Unterschei-

dungsmerkmale kommen z. B. die Bearbeitung von Erst- oder Folgeanträgen, die Äm-

terzuständigkeit oder die Möglichkeit der dezentralen Antragstellung in Frage. 

Um die quantitativen Ergebnisse für alle Akteure und Leistungsarten vergleichbar zu 

halten, wird bei der Ergebnisdarstellung auf projektspezifisch angepasste Aktivitäten 

des Erfüllungsaufwands aggregiert. Qualitativ erhobene Vereinfachungs- und Verbes-

serungsvorschläge werden nach thematischen Kriterien gegliedert dargestellt. Eine 

inhaltliche Bewertung der Vorschläge durch das StBA erfolgt nicht. 

Darüber hinaus sollte es aufgrund der im Kontext der Fallauswahl gebildeten statisti-

schen Zwillinge (siehe Abschnitt II.3.2) möglich sein, allgemeine Aussagen über die 

Beziehung zwischen der Höhe der Inanspruchnahme und des Erfüllungsaufwands tref-

fen zu können und diese Aussagen soweit wie möglich in einen Zusammenhang mit 

den von SOFI u.a. erbrachten Erkenntnissen zu setzen. 

Um ein (fiktives) Beispiel zu nennen: Eine relativ hohe Inanspruchnahme von BuT-

Leistungen durch die Leistungsberechtigten geht in der Regel mit einem vergleichswei-

se hohen Erfüllungsaufwand bei den Leistungsstellen einher. So ist anzunehmen, dass 

u. a. die Möglichkeit der dezentralen Antragstellung die Inanspruchnahme begünstigt, 

hingegen den Verwaltungsaufwand erhöht usw. 

Die Ergebnisse werden nach Abstimmung mit den Erkenntnissen aus den Feldstudien 

vom SOFI zunächst dem BMAS präsentiert. Anschließend werden sie in Zusammen-

hang mit den anderen Ergebnissen des Gesamtforschungsvorhabens dem Projektbei-

rat vorgestellt. Das StBA erstellt einen Endbericht, der als Teil in den 2. Zwischenbe-

richt des Gesamtforschungsvorhabens integriert wird. 
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II.4. Nächste Untersuchungsphase 

In diesem Zwischenbericht präsentieren sich die drei Teilprojekte mit ihren jeweiligen 

Arbeitsständen als „work in progress“. 

Für die Qualitative Implementationsstudie (SOFI u.a.) liegt mit der bundesweiten Onli-

ne-Erhebung bei den Leistungsträgern ein erstes Untersuchungsergebnis vor, das so-

wohl einen Eigenwert als Informationsgrundlage für das Gesamtvorhaben hat als auch 

zur Vorbereitung der vorgesehenen Fallstudien dient. Das IAB hat mit der Auswertung 

der sechsten Welle des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung PASS die Analy-

semöglichkeiten aufgezeigt, welche die Längsschnittbefragung von Leistungsberechtig-

ten und Wohnbevölkerung eröffnet. Das Statistische Bundesamt hat die Messung des 

Erfüllungsaufwands explorativ vorbereitet.  

Es war in diesem Zwischenbericht noch nicht möglich, die Sichtweisen der Leistungs-

stellen und der Leistungsberechtigten aufeinander zu beziehen. Andere 

Akteursgruppen – Anbieter und Multiplikator/inn/en – haben im bisher erhobenen Mate-

rial noch keine Stimme.  

Die bevorstehende zweite Untersuchungsphase eröffnet nun die Chance, Befunde und 

Zugänge der drei Teilprojekte zu integrieren. Für die Implementationsanalyse und für 

die Messung des Erfüllungsaufwands hat die Feldphase für die vertiefenden Erhebun-

gen in ausgewählten Kommunen begonnen. Beide Erhebungsprogramme sind multi-

perspektivisch angelegt: Das Forschungsteam von SOFI und anderen befragt nicht nur 

Führungs- und Fachkräfte der Leistungsstellen, sondern auch Mitarbeiter/innen von 

Leistungsanbietern sowie Dritte, die zwischen Angebot und Nachfrage vermitteln. Im 

Herbst 2014 werden Interviews mit Leistungsberechtigten folgen. Das Statistische 

Bundesamt spricht die gleichen Akteursgruppen als Normadressat/inn/en an.  

Der zweite Zwischenbericht, der im Februar 2015 vorliegen wird, wird daher erstmals 

die Sichtweisen aller Akteursgruppen zu einem mehrdimensionalen Bild der kommuna-

len Leistungen zur Bildung und Teilhabe zusammenführen können. Die erweiterte Da-

tengrundlage eröffnet den Teilteams die Möglichkeit, ihre Ergebnisse interpretativ zu 

verknüpfen. Begünstigt wird dies durch eine bessere zeitliche Synchronisation der Er-

hebungen zur Implementationsstudie und zur Messung des Erfüllungsaufwands, durch 

einheitliche Kriterien der Fallauswahl und durch Abstimmungen zu den Erhebungsin-

strumenten. Die Implementationsstudie kann für die geplante Befragung von Leis-

tungsberechtigten auf Erkenntnisse des IAB zu den Faktoren zurückgreifen, die unglei-

che Kenntnis und Inanspruchnahme von Teilhabemöglichkeiten beeinflussen. Zugleich 

kann sie im Rahmen der Fallstudien gezielt danach fragen, was unterschiedliche Ge-

staltungen der Leistungsprozesse für die Familien, Kinder und Jugendlichen bedeuten, 

denen die Leistungen zugute kommen sollen. 
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III. Kommunale Lösungen für Leistungen zu  

Bildung und Teilhabe 

III.1. Leistungsträger in der Online-Erhebung 2013 

Bestandteil der Implementationsanalyse im Rahmen des Forschungsprojektes  „Eva-

luation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung 

und Teilhabe“ war eine bundesweite Online-Erhebung im Sommer 2013 (vgl. II.1).Im 

Folgenden werden Ergebnisse dieser Erhebung dargestellt. Angaben zur Datengrund-

lage der Tabellen beziehen sich auf die jeweiligen Fragen im Erhebungsbogen; dieser 

ist in Anhang 1 dokumentiert. 

An der Online-Erhebung 2013 beteiligten sich 340 Kommunen (Im Folgenden: „einbe-

zogene Leistungsträger“, davon 91 Kommunen mit Jobcenter in zugelassener kommu-

naler Trägerschaft (zkT) und 249 Kommunen mit Jobcenter in gemeinsamer Einrich-

tung (gE). Sie verteilen sich auf 250 Landkreise einschließlich Regionalverbände und 

90 kreisfreie Städte und Stadtstaaten (vgl. Tabelle III.1-1).16. 

III.1.1 Einwohnerzahlen und Potenzialdichte 

Insgesamt 77 der einbezogenen Leistungsträger haben weniger als 100.000 Einwoh-

ner/innen, 246 einbezogene Leistungsträger haben zwischen 100.000 und 

500.000 Einwohner/innen und 17 einbezogene Leistungsträger haben mehr als  

500.000 Einwohner/innen (vgl. Tabelle III.1-1). 

Die Gesamtzahl der Einwohner/innen unter 25 Jahren mit Bezug von Sozialleistungen, 

die den BuT-Leistungen zugrunde liegen, d.h. von Leistungen nach dem SGB II, SGB 

XII, BKGG u AsylbLG beschreibt näherungsweise das Potenzial der BuT-Leistungs-

berechtigten. Ihr Anteil an der Bevölkerung dieser Altersgruppe wird als Potenzialdichte 

bezeichnet. Dieser Wert liegt für die 340 einbezogenen Leistungsträger bei durch-

schnittlich knapp 15 %, weist aber eine erhebliche Spannweite auf (vgl. Tabelle  

III.1-2).17 

In den Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohner/innen und zwischen 100.000 

und 500.000 Einwohner/innen ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede in den 

Potenzialdichten. 77 % der Kommunen dieser Größenordnung weisen eine Potenzial-

dichte von unter 20 % auf. Bei den Kommunen ab 500.000 Einwohner/inne/n sind es 

nur 47 %. Mehr als die Hälfte hat eine höhere Potenzialdichte (vgl. Tabelle III.1-2). 

 

 

                                                
16

  Da die Fallzahlen für Regionalverbände und Stadtstaaten jeweils zu klein sind, werden für alle folgen-
den Auswertungen die Regionalverbände zu den Landkreisen und die Stadtstaaten zu den kreisfreien 
Städten zugerechnet, sofern sie nicht gesondert ausgewiesen werden. 

17
  Für einen Fall liegen keine ausreichenden Daten vor, so dass nur 339 Kommunen in die deskriptiven 

Auswertungen einbezogen werden können. 
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Tab. III.1-1: Leistungsträger nach Art und Einwohner/innen 

    

unter 

100.000 

EW 

100.000 

bis un-

ter 

500.000 

EW 

über 

500.000 

EW 

Gesamt 

Landkreis einschließlich Regio-
nalverbände/Städteregionen 

Anzahl 45 199 6 250 

  % 58,4 80,9 35,3 73,5 

Kreisfreie Städte und Stadtstaa-
ten. 

Anzahl 32 47 11 90 

  % 41,6 19,1 64,7 26,5 

Gesamt Anzahl 77 246 17 340 

  % 100 100 100 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.2 und eigene sekundärstatistische Auswertungen 

Anmerkungen: Regionalverbünde und Städteregionen sind Landkreisen zugeordnet, Stadtstaaten  
kreisfreien Städten 

Tab. III.1-2: Potenzialdichte nach Einwohnerzahl der Kommune 

  Bevölkerung insgesamt  
 

Potenzialdichte gruppiert 
unter 100.000 
EW 

100.000 bis 
unter 500.000 
EW 

über 500.000 
EW 

Gesamt 

unter 10% N 22 83 3 108 

  % 28,6 33,9 17,6 31,9 

10 bis unter 20% N 37 107 5 149 

  % 48,1 43,7 29,4 44 

20 bis unter 30% N 15 46 8 69 

  % 19,5 18,8 47,1 20,4 

über 30% N 3 9 1 13 

  % 3,9 3,7 5,9 3,2 

Gesamt N 77 245 17 339 

  % 100 100 100 100 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter der Länder, eigene Auswertungen 

Zwischen kreisfreien Städten und Stadtstaaten einerseits und Landkreisen einschließ-

lich Regionalverbänden andererseits zeigen sich deutlichere Unterschiede. In den je-

weiligen kommunalen Größenklassen weisen die Landkreise und Regionalverbände 

durchschnittlich deutlich kleinere Potenzialdichten auf als die kreisfreien Städte und 

Stadtstaaten. 
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Tab. III.1-3: Potenzialdichte (Mittelwerte) nach Art und Größe des Leistungsträgers 

    Landkreis Kreisfreie Stadt 

    Potenzialdichte  Potenzialdichte  

unter 100.000 Einwohner/innen Mittelwert 12,3% 19,0% 

100.000 bis unter 500.000 Einwoh-
ner/innen 

Mittelwert 13,0% 20,2% 

über 500.000 Einwohner/innen Mittelwert 13,1% 22,9% 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.2 und eigene sekundärstatistische Auswertungen; N=339 

III.1.2 Zuständigkeiten für die Aufgabenwahrnehmung in den einbezogenen 

Leistungsträgern 

Der kommunale Leistungsträger kann die BuT-Leistungen je nach lokaler Situation und 

Landesrecht selbst erbringen, als Landkreis oder Regionalverband Gemeinden zur 

Aufgabenerfüllung heranziehen oder als Kommune mit Jobcenter in gemeinsamer Ein-

richtung die Aufgaben zur Erbringung der BuT-Leistungen nach § 44b Abs. 4 SGB II 

vom Jobcenter übertragen bekommen. 

Heranziehung von Gemeinden 

Von den 250 einbezogenen Landkreisen und Regionalverbänden haben insgesamt 

15 % Gemeinden bzw. Gemeindeverbände zur Erbringungen der BuT-Leistungen her-

angezogen (vgl. Tabelle III.1-4).  

In rund drei Viertel der Fälle findet eine Heranziehung aller Gemeinden statt, in rund 

einem Viertel der Fälle werden einzelne Gemeinden herangezogen. Wenn Landkreise 

Aufgaben an kreisangehörige Gemeinden übertragen, dann werden diese Aufgaben an 

durchschnittlich zehn, in Einzelfällen an eine bis maximal 24 Gemeinden delegiert.  

Vier heranziehende Landkreise geben an, über keine für die Delegationsgemeinden 

einheitlichen Regelungen für die Zuständigkeiten bei der Erbringung der BuT-

Leistungen zu verfügen. Diese vier Landkreise umfassen überdurchschnittlich viele 

Delegationsgemeinden und liegen alle in einem Bundesland.  

Wenn in den Landkreisen eine kreisangehörige Stadt mit Sonderstatus liegt, so nimmt 

häufig keine die BuT-Leistungen betreffenden Aufgaben wahr. Wenn die Städte mit 

Sonderstatus BuT-Leistungen erbringen, dann nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 

(BKGG) oder nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).  

Aufgabenübertragung von gemeinsamen Einrichtungen an Kommunen  

Für insgesamt 242 von 249 einbezogenen Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung lie-

gen Angaben zur Übertragung von Aufgaben zur Erbringung der BuT-Leistungen an 

die Kommune nach § 44b Abs. 4 SGB II vor (vgl. Tabelle III.1-5). 
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Tab. III.1-4: Heranziehung kreisangehöriger Gemeinden  
zur Erbringung der BuT-Leistungen 

    Häufigkeit %  

Delegation  an alle 28 71,8 

  
an einzel-
ne 

11 28,2 

  Gesamt 39 100 

Keine Dele-
gation  

  211   

Gesamt   247   

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.2.1. 

Tab. III.1-5: Übertragung von BuT-Aufgaben nach SGB II an die Kommune 

 
Häufigkeit Prozent 

Das gE-Jobcenter  nimmt alle Aufgaben zur Erbrin-
gung der BuT-Leistungen wahr 

152 62,8 

Alle Aufgaben zur Erbringung der BuT-Leistungen 
sind an die Kommune übertragen 

9 3,7 

Einzelne Aufgaben zur Erbringung der BuT-
Leistungen sind an die Kommune übertragen, und 
zwar ... 

81 33,5 

Gesamt 242 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.3.1. 

Knapp zwei Drittel dieser Kommunen gab an, dass das Jobcenter in gemeinsamer Ein-

richtung diese Leistungen vollständig selbst erbringt. In einem Drittel der Fälle wurden 

Teilaufgaben an die Kommune übertragen, in nur wenigen Fällen alle Aufgaben zur 

Erbringung der BuT-Leistungen (vgl. Tabelle III.1-5). Dass 2013 37 % der Kommunen 

mit Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung mindestens teilweise Aufgaben an die 

Kommunen übertragen haben, entspricht den Erhebungen von Kaltenborn und Kaps 

aus dem Jahr 2012, die einen Wert von 38 % der damals befragten Jobcenter in ge-

meinsamer Einrichtung ermittelten (vgl. Kaltenborn/Kaps 2013: 40).18 

Wenn das Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung einzelne Aufgaben zur Erbringung 

der BuT-Leistungen an die Kommune übertragen hat, dann handelt es sich in gut der 

Hälfte dieser Fälle um alle Aufgaben außer dem Schulbedarf nach dem SGB II (vgl. 

Tabelle III.1-6). Das entspricht rund einem Sechstel aller Kommunen mit Jobcentern in 

gemeinsamer Einrichtung.  

                                                
18

  Da die Frage nach der Übertragung an die Kommune bei Kaltenborn/Kaps (2013) für die einzelnen 
BuT-Leistungen separat gestellt wurde, unterscheiden sich die Antworten bzgl. der Teilübertragung 
und sind in dieser Hinsicht nicht vergleichbar.  
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Tab. III.1-6: Umfang der Aufgabenübertragung nach SGB II vom Jobcenter an Kommunen 

Aufgaben Anzahl  Prozent 

Alle Aufgaben in allen Leistungsarten außer Schul-
bedarf 

45 55,6 

alle Aufgaben in einer oder mehreren Leistungsarten 14 17,3 

Einzelne Verfahrens-/ Aufgabenbereiche in einzelnen  
Leistungsbereichen 

13 16,1 

Übergreifende/ Grundsatzaufgaben für BuT 6 7,4 

k.A. 3 3,7 

Gesamt 81 100% 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.3.1. 

In deutlich weniger Fällen wurden entweder alle Aufgaben für mindestens eine bis ma-

ximal fünf Leistungsarten an die Kommune übertragen, in ebenso wenigen Fällen wur-

den einzelne Prozess-Schritte für die Erbringung einzelner BuT-Leistungsarten - bei-

spielweise die Abrechnung von gemeinschaftlichem Mittagessen oder Teilhabeleistun-

gen mit Anbietern - an die Kommune übertragen wurden. In wenigen Fällen  wurden 

die Kommunen mit übergreifenden Aufgaben zur Umsetzung der BuT-Leistungen be-

traut, beispielweise mit der Koordinierung von Leistungsanbietern oder der Öffentlich-

keitsarbeit, während die Leistungserbringung im engeren Sinne beim Jobcenter in ge-

meinsamer Einrichtung liegt.  
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III.2 Hinwirkung, Information und Beratung  

Die Nachfrage nach BuT-Leistungen kann durch den Grad des Wissens der Leistungs-

berechtigten über die Art der Leistungen und die Voraussetzungen, die sie für die In-

anspruchnahme erfüllen müssen, beeinflusst werden. (Zu Kenntnis als Voraussetzung 

der Antragstellung vgl. IV.2.) 

Wenn Informationen bereitgestellt werden, müssen die Leistungsberechtigten diese 

Information finden und verstehen. Gelingt dies nicht, kann es zumindest einem Teil der 

Leistungsberechtigten schwer fallen, die Leistungen in Anspruch zu nehmen. Gehen 

Leistungsträger hingegen aktiv auf die Leistungsberechtigten zu, um sie über die Leis-

tungen, deren Voraussetzungen und die Möglichkeiten der Antragstellung zu informie-

ren und zu beraten, kann dies die Nachfrage nach BuT-Leistungen befördern.  

Darüber hinaus besteht im SGB II nach § 4 Abs. 2 ein Hinwirkungsgebot. Es verpflich-

tet die kommunalen Leistungsträger dafür zu sorgen, dass einerseits „Kinder und Ju-

gendliche Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teil-

habe erhalten“. Andererseits sollen die Leistungsträger „die Eltern unterstützen und in 

geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Leistungen für Bildung 

und Teilhabe möglichst in Anspruch nehmen“. 

Beratung und Information zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen können die Leis-

tungsstellen durch eigens eingerichtete kommunale Beratungsstellen oder durch An-

bieter von BuT-Leistungen bzw. Multiplikator/inn/en erbringen. 

Als Anbieter, die Leistungsberechtigte informieren, benannten die befragten Leistungs-

träger in der Online-Erhebung häufig Sportvereine, Musikschulen, Nachhilfe-Institute, 

Caterer. Aber auch Schulen und Kindertagesstätten wurden darunter gezählt, sofern 

diese beispielsweise Klassenfahrten organisieren.  

Unter dem Begriff „Multiplikator/in“ werden sowohl Einrichtungen als auch Einzelperso-

nen erfasst, die entweder aufgrund ihrer für den BuT-Leistungsprozess spezifisch aus-

gewiesenen Funktion oder aber aufgrund ihrer besonderen Nähe zu potenziell BuT-

Leistungsberechtigten eine wichtige Informations- und Vermittlungsfunktion überneh-

men oder innehaben. In der Online-Erhebung 2013 wurden als Multiplikator/innen ge-

nannt: sogenannte Bildungslotsen, Schulsozialarbeiter/innen, kommunale Erzie-

hungsberatungsstellen und von den Leistungsträgern beauftragte Dritte, zu deren spe-

zifisch ausgewiesenen Teil- oder auch Hauptaufgaben die Information und Beratung 

über BuT-Leistungen gehört. Als Einrichtungen, denen aufgrund ihres s Kontakts mit 

der Zielgruppe eine Multiplikatorenfunktion bei der Beratung über die BuT-Leistungen 

zukommt, erwähnen die Kommunen einerseits Schulen und Kindertagesstätten sowie 

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, andererseits Sozial- und Schuldnerberatungs-

stellen, Migrant/inn/enberatung und ähnliche Beratungsstellen. Den örtlichen Dachver-

bänden der Wohlfahrtspflege und den Kreis- bzw. Stadt-Sportverbänden werden eben-

falls Multiplikatorenfunktionen zugeschrieben. 

Auch die Anbieter von Leistungen selbst nehmen nach den Angaben der Online-

Erhebung 2013 in relevantem Umfang Multiplikationsaufgaben wahr (vgl. hierzu die 
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Ergebnisse der explorativen Vorerhebung des StBA unter II.3.1). Dabei überlagern sich 

Anbieter- und Multiplikator/inn/enrolle, wenn Anbieter über eine mögliche Förderung 

durch BuT-Leistungen für ihre Angebote informieren und Interessierte über das Verfah-

ren der Beantragung der BuT-Leistungen beraten. III.2.1 Nutzung verschiedener Infor-

mations- und Beratungswege  

Informationswege zu BuT-Leistungen 

In der Online-Erhebung 2013 erfassten mehrere Fragebatterien rauf, auf welchen We-

gen Informationen über die BuT-Leistungen vor Ort kommuniziert werden. Tabelle III.2-

1 bildet in einem Überblick die Bedeutung verschiedener Instrumente und Wege der 

Information für die Leistungsträger und Leistungsstellen ab. 

Tab. III.2-1: Wege der Information und Beratung von Leistungsberechtigten 

  Landkreis Kreisfreie Stadt Gesamt 

  Anzahl % Anzahl % 
Anzahl 
Nennungen 

% 

In laufenden Gesprächen 233 95,5 85 98,9 323 95,6 

Antragsformulare zum 
Download 

221 90,7 83 96,6 309 91,5 

Informationsmaterialien 221 90,7 82 95,5 308 91,2 

Zentrale Homepage 178 73,3 71 83,0 254 75,3 

Lokale Medien 169 69,6 64 73,9 237 70 

Kommunale Telefonnummer 95 38,9 38 44,3 135 40 

Kommunale Beratungsstelle 54 21,9 24 28,4 79 23,5 

Andere digitale Kanäle 12 4,9 5 5,7 17 5 

Beauftragung Dritter 7 2,8 2 2,3 9 2,6 

Sonstiges 77 31,6 40 45,5 120 35,3 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.B.1, Mehrfachantworten möglich, N=340 

Zu dem von rund 90 % der einbezogenen Leistungsträger gewährleisteten „Standard“ 

gehört jeweils die Information über BuT-Leistungen in Gesprächen mit Leistungsbe-

rechtigten im Rahmen der Fallbearbeitung, eine Download-Möglichkeit für Antragsfor-

mulare sowie der Einsatz von gedruckten Informationsmaterialien. Dabei gaben in ei-

ner Zusatzfrage knapp drei Viertel aller einbezogenen Leistungsträger an, nicht nur 

zentral bereitgestellte Informationsmaterialien zu nutzen, sondern auch eigene Infor-

mationsmaterialien erstellt zu haben.  
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Genutzt werden diese schriftlichen Materialien in mehr als drei Vierteln der Fälle in der 

Beratung durch die Leistungsstellen, aber auch zum Auslegen in öffentlichen Räumen 

und zum Versand an Schulen und Kindertagesstätten (vgl. Tabelle III.2-2). 

Tab. III.2-2: Einsatz von Informationsmaterialien 

 
Antworten % 

Auslegen/Aushängen in Einrichtungen 273 88,3 

Bei Erstantragstellung 261 84,5 

In allen Beratungsgesprächen 254 82,2 

Versand an Schulen und Kitas 234 75,7 

Versand an Leistungsanbieter 172 55,7 

Versand an potenzielle Leistungsbe-
rechtigte 

149 48,2 

Versand an andere Multiplikator/inn/en 140 45,3 

Sonstiges 35 11,3 

Quelle: OL1, Frage II.B.1.4, Mehrfachantworten möglich, N=308 

In jeweils rund der Hälfte der Fälle werden Informationsmaterialien direkt an Leistungs-

berechtigte, an Leistungsanbieter oder auch an Multiplikator/inn/en versendet. Zur die-

ser Gruppe gehören laut den zugehörigen Freitextangaben neben den Dachverbänden 

(Wohlfahrt, Sport) auch einzelne Beratungs- und Begegnungseinrichtungen aus den 

Bereichen offene Jugendarbeit, Kinder und Familie, Soziales, Arbeitslosigkeit und Bil-

dung sowie Gemeinwesen- und Quartiersarbeit.  

75 % der einbezogenen Leistungsträger gaben an, dass eine zentrale Homepage zu 

BuT-Leistungen existiert, rund 70 % gaben an, dass lokale Medien zur Information ge-

nutzt werden. In deutlich weniger als der Hälfte der Fälle wurden jeweils persönlich 

oder telefonisch erreichbare spezielle Informations- und Beratungsangebote zu BuT-

Leistungen angegeben. Rund 40 % der Leistungsträger gaben an, ein telefonisches 

Informationsangebot vorzuhalten, ein knappes Viertel hat eine kommunale Beratungs-

stelle eingerichtet.  

Eine Beauftragung externer Dritter19 mit der Information und Öffentlichkeitsarbeit zu 

BuT-Leistungen findet nur in wenigen Fällen statt. Beauftragt wurden Träger aus dem 

Bereich der anbieter- bzw. zielgruppenbezogenen Verbände (Kinderschutzbund, 

Volkshochschule, Stadtsportbund usw.) benannt.  

Unter „Sonstiges“ wurden in Tabelle III.2-1 Angaben in Freitextfeldern zusammenge-

fasst 28 Kommunen gaben hier an, gezielt Multiplikator/inn/en zu informieren oder zu 

                                                
19

  Explizit ausgeschlossen war bei den Antwortoptionen zu dieser Frage die Schulsozialarbeit. 
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schulen. 23 Fälle schreiben potenzielle BuT-Leistungsberechtigte direkt an, um gezielt 

auf die Antragsmöglichkeiten für BuT-Leistungen hinzuweisen. Dies erfolgt entweder 

regelmäßig in Verbindung mit der Aussendung von Bescheiden für die zugrunde lie-

gende Sozialleistung, oder anlassbezogen, wenn beispielsweise zu Beginn eines 

Schulhalbjahres Antragsformulare für BuT-Leistungen versandt werden. Vereinzelt 

gaben Kommunen an, über das Auslegen oder Ausbringen von Informationsmaterialien 

an geeigneten Stellen im öffentlichen Raum breit für das Bildungs- und Teilhabepaket 

zu werben: Berichtet wurden Plakataktionen im öffentlichen Nahverkehr, Plakatflä-

chenkampagnen oder in einem Fall die Nutzung von Dienstfahrzeugen als Werbeträger 

für BuT-Leistungen. 

Häufig wird auf Teilnahme an oder Organisation von Veranstaltungen in Schulen und 

Kindergärten (für Eltern, für Multiplikator/inn/en) hingewiesen. Besonders erwähnens-

wert ist die Vorgehensweise einer Kommune, welche Gruppenveranstaltungen für Leis-

tungsberechtigte nach dem SGB II durchführt und dies als einen erfolgreichen Weg zur 

Erhöhung der Inanspruchnahme wertet: „Das Projekt der Einstiegsoffensive soll allen 

Leistungsberechtigten nach dem SGB II zielorientierte Unterstützung anbieten. Insbe-

sondere Neukunden werden in einer zweiwöchigen Vortragsreihe über Informationen 

und spezielle Themeninhalte informiert. Ein Modul dieser Reihe ist das Thema Bildung 

und Teilhabe. Dort werden Leistungsbezieher mit Kindern und Jugendlichen über das 

Bildungs- und Teilhabepaket an einem Vormittag informiert. Infomappen mit Antrags-

unterlagen und Infomaterial werden ausgeteilt und falls gewünscht, Anträge bereits vor 

Ort ausgefüllt. Durch den direkten Kontakt mit den Kunden konnten wir hier die An-

tragsquoten nachweislich steigern.“ 

Mit Blick auf den Hinwirkungs-Auftrag der Kommunen gegenüber potenziellen BuT-

Leistungsberechtigten mit Migrationshintergrund wurde nach der Verfügbarkeit mehr-

sprachiger Informationen gefragt. Tabelle III.2-3 zeigt, dass schriftliche Informations-

materialien am häufigsten in mehreren Sprachen eingesetzt werden. Eine mehrspra-

chige Homepage und mehrsprachige Antragsformulare finden sich deutlich seltener.  

Tab. III.2.3: Mehrsprachigkeit der Materialien und Informationswege 

  Anzahl  Davon mehrsprachig  

Gedruckte Informationsma-
terialien 

308 88 28,60% 

Zentrale Homepage 254 23 9,10% 

Downloadbare Antragsfor-
mulare 

309 10 3,20% 

Quelle: OL1, Fragen II.B.1, II.B.1.3, II.B.1.4 und II.B.1.5 

Nahezu alle der 88 Kommunen, die mehrsprachige Informationsmaterialien zu den 

BuT-Leistungen anbieten, stellen diese in mehr als zwei Sprachen zur Verfügung. Als 

höchster Wert wurden elf Sprachen genannt.  
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Besondere Beratungsangebote 

Über mehrere Verdichtungsschritte wurde eine Variable gebildet, die erfasst, ob vom 

Leistungsträger besondere interaktive Formen der Beratung über die BuT-Leistungen 

zur Verfügung gestellt werden. Sie nimmt die Ausprägung 1 an, wenn ausschließlich 

die Leistungssachbearbeitung, Antragsformulare und gedruckte Materialien über die 

BuT-Leistungen informieren. Sie nimmt die Ausprägung 2 an, wenn eine separate 

kommunale Beratungsstelle betrieben wird, die über Angebote und BuT-Leistungen 

informiert und im Einzelfall auch berät, oder wenn potenzielle Antragsteller/innen sich 

über eine speziell für BuT-Angelegenheiten eingerichtete kommunale Telefonnummer 

beraten lassen können20 (vgl. Tabelle III.2-4). 

Tab. III.2-4: Art der Beratungsangebote 

  Gesamt  Mit Jobcenter zkT Mit Jobcenter gE 

Leistungssachbearbei-
tung, Info  

142 42,0% 28 30,1% 114 46,5% 

Besondere Beratungsan-
gebote  

196 58,0% 65 69,9% 131 53,5% 

Gesamt 338 100% 93 100% 247 100% 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.B.1, eigene Berechnungen 

Die Auswertung zeigt, dass die Mehrheit der Leistungsträger nicht nur passive, son-

dern auch interaktive Formen der Information potenziell Leistungsberechtigter entwi-

ckelt haben. Eine Aufschlüsselung der Daten nach Kommunen mit Jobcenter in ge-

meinsamen Einrichtungen und als zugelassene kommunale Träger zeigt dabei, dass 

insbesondere in der letzten Gruppen entsprechende Aktivitäten angegeben werden: 

70% der Kommunen mit Jobcenter als zkT sind im Sinne der Hinwirkung besonders 

aktiv.. Ob die Trägerschaft der Grundsicherungsstellen  tatsächlich Einfluss auf  eine 

aktive Ausgestaltung der Informationspolitik hat, wird im Rahmen der Fallstudien zu 

klären sein. Auch Aussagen über Zusammenhänge zwischen Informationswegen und 

Inanspruchnahmen werden erst für die Fallstudien möglich sein.     

III.2.2 Schulungen zu den BuT-Leistungen in den Leistungsstellen  

Für die Information und Beratung der potenziell BuT-Leistungsberechtigten durch die 

Leistungsstellen sind Wissensressourcen vieler Mitarbeitenden der Verwaltung erfor-

derlich. Die Mitarbeitenden sollen potenzielle BuT-Leistungsberechtigte im Leistungs-

prozess wahrnehmen, informieren und angemessen beraten. Zudem sollen die zu-

ständigen Mitarbeitenden die lokal definierten Prozessschritte der Leistungserbringung 

(vgl. III.3 bis III.6) sicher umsetzen. Beides, eine aufmerksame Beratungshaltung und 

eine qualitativ gute und sichere Leistungsbearbeitung kann Einfluss auf die Inan-

spruchnahme der BuT-Leistungen nehmen.  

                                                
20

  Außerdem wurden die offenen Antworten unter „Sonstiges“ recodiert. Wenn sie ähnliche Angebote 

beschreiben, wurde ihnen das Variablenlabel 2 zugewiesen. 
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Deshalb wurden die Kommunen danach gefragt, ob und wie die Vermittlung der erfor-

derlichen Kompetenzen an die Mitarbeitenden in den Leistungsstellen organsiert wurde 

(vgl. Tabelle III.2-5).  

Tab. III.2-5: Schulung von Mitarbeiter/inne/n der Kommunalverwaltung zu BuT 

  
gesamt 

mit Jobcenter 

zkT 

mit Jobcenter 

gE 

    Anzahl % Anzahl %  

Alle, die mit potientiell Leistungsberechtig-
ten in Kontakt kommen 

126 37,1  47 51,6 79 31,7 

Alle, die an der Erbringung der BuT-
Leistungen beteiligt sind 

226 66,5 66 72,5 160 64,3 

Nein, nur einzelne Mitarbeiter/innen 71 20,9 10 9,9 62 24,9 

Nein, keine Schulung 20 5,9 5 4,4 15 6,4 

Quelle: OL1, Frage II.B.4: Mehrfachantworten möglich, N=340. 

Zwei Drittel der einbezogenen Leistungsträger gaben an, dass alle an der Erbringung 

unmittelbar beteiligten Mitarbeiter/innen zu BuT-Leistungen geschult wurden. In rund 

38 % der Fälle wurden auch andere Mitarbeiter/innen mit möglichem Kontakt zu Leis-

tungsberechtigten geschult. In einem Fünftel der Kommunen wurden nur einzelne Mit-

arbeiter/innen geschult. Knapp 6 % Kommunen gaben an, keine Schulungen durchge-

führt zu haben.  

Die Differenzierung der Leistungsträger nach Trägerschaft der Jobcenter ergibt deutli-

che Unterschiede im Hinblick auf den Einsatz von Schulungen. 52 % der Kommunen 

mit Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft gaben an, alle potenziell mit 

Leistungsberechtigten in Kontakt kommenden Mitarbeitenden geschult zu haben, wäh-

rend dies nur 32 % der Kommunen mit einem Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung 

angaben. 73 % der Kommunen mit Jobcenter in zugelassener kommunaler Träger-

schaft gaben an, alle Fachkräfte geschult zu haben, die direkt an der Erbringung der 

BuT-Leistungen beteiligt sind. Bei den Kommunen mit Jobcenter in gemeinsamer Ein-

richtung galt dies nur für 64 %. Dies kann auf einen unterschiedlichen Spezialisie-

rungsgrad des gesamten Prozesses der Leistungserbringung hinweisen. 

Von den Kommunen, die angaben, nur die unmittelbar an der Erbringung von BuT-

Leistungen Beteiligten zu schulen, führten fast ein Drittel interne Schulungen und 

Workshops durch, in je rund 23 % der Fälle wurden entweder nur externe oder sowohl 

interne als auch externe Schulungsangebote genutzt (Tabelle III.2-6). In knapp 15 % 

der Freitextantworten wurden Dienstbesprechungen als Instrument der Wissensver-

mittlung erwähnt.  
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Tab. III.2-6: Schulungsformen für Mitarbeitende, die an der Erbringung beteiligt sind   

Recodierte Freitextantworten, gruppiert Anzahl  %  

Interne Infoveranstaltun-
gen/Schulungen/Workshops 

68 29,8 

Interne und externe Formate 53 23,2 

Externe Schulung/ Fortbildungsangebote 52 22,8 

Information bei Dienstbesprechungen/ Fachauf-
sicht 

33 14,5 

k.A. 22 9,7 

Gesamt 228 100 

Quelle: OL1, Frage II.B.4.2: Freitextrecodierung, N=228. 

Kommunen, in denen alle Mitarbeitenden mit Kontakt zu BuT-Leistungsberechtigten 

geschult wurden, nutzten häufiger einmalige und kürzere interne Informationsveranstal-

tungen. 

Kommunen, die angeben, dass keine Schulungen stattgefunden haben bzw. nur ein-

zelne Personen geschult wurden, können Mitarbeitende auf andere Weise angemes-

sen auf die Umsetzung des BuT-Paketes vorbereitet haben. Umgekehrt zeigen die 

Angaben jedoch, dass der größte Teil der Leistungsstellen Mitarbeiter/inn/en im Rah-

men von Schulungen oder anderen Formaten organisierter Kompetenzvermittlung aktiv 

und systematisch auf die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets vorbereitet hat.   

III.2.3 Einbeziehung von externen Dritten in Information und Beratung  

Multiplikator/inn/en  

Bei der Ansprache potenziell BuT-Leistungsberechtigter spielen nach Angaben der 

einbezogenen Leistungsträger Multiplikator/inn/en wie Schulen, Kindertagesstätten, 

Schulsozialarbeiter/inn/en, aber auch verbandliche Einrichtungen eine große Rolle, da 

diese in einem im Vergleich zu den Leistungsstellen häufigerem und möglicherweise 

auch vertrauensvollerem Kontakt mit den potenziell BuT-Leistungsberechtigten stehen 

und folglich leichteren Zugang zu ihnen haben können.  

Auf die Frage, wie Multiplikator/inn/en einbezogen werden, um die BuT-Angebote 

transparent zu machen und die Nutzung der BuT-Leistungen zu befördern, gaben zwei 

Drittel der Leistungsträger an, für diese Einrichtungen und Ansprechpersonen Informa-

tions- und Schulungsveranstaltungen zum Einsatz der BuT-Leistungen durchzuführen 

(vgl. Tabelle III.2-7). Dabei wurden unter „Sonstiges“ sowohl Veranstaltungen angege-

ben, in denen Mitarbeiter/innen dieser Einrichtungen als Multiplikator/inn/en informiert 

werden, als auch Veranstaltungen in Kooperation mit Multiplikator/inn/en zur Informati-

on der BuT-Leistungsberechtigten. 
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Tab. III.2-7:Einbeziehung Multiplikator/inn/en in Information und Beratung 

 
Anzahl % 

Informationsveranstaltungen der Kommune 229 67,4 

Arbeitsgremium zwischen Leistungsträger und Multi-
plikator/inn/en 

16 4,7 

Kommune fördert die Kosten 6 1,8 

Sonstiges 100 29,4 

Quelle: OL1, Frage II.B.3: Mehrfachantworten möglich, N=340. 

Ein gemeinsames Arbeitsgremium wurde nur in 5 % der Fälle erwähnt. An solchen 

Gremien nehmen mehrheitlich nicht nur staatliche und schulische Akteure, sondern 

auch Vereine und Verbände für die Seite der Anbieter teil. Aufgabe dieser Gremien ist 

in den meisten Fällen neben gegenseitiger Information auch die Abstimmung von Ver-

fahren bzw. problembezogene Beratung zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-

paketes.  

Unter „Sonstiges“ erwähnen 27 Kommunen darüber hinaus, situativ und bedarfsbezo-

gen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung zu stehen und Material zu BuT-Leistungen 

für Multiplikator/inn/en zur Verfügung zu stellen. 21 Kommunen gaben gezielte pro-

aktive Informations- und Austauschformate wie Veranstaltungen und die Versendung 

von Informationen für Multiplikator/inn/en und Anbieter an.  

Auch die Schulsozialarbeit wird in vielen Fällen mit Informations- und Beratungsaufga-

ben für die Erbringung von BuT-Leistungen betraut. Rund 15 % der einbezogenen 

Leistungsträger gaben an, in Zusammenhang mit der Einführung der BuT-Leistungen 

erstmalig Ressourcen für Schulsozialarbeit mit der bereitgestellt zu haben, dass diese 

als Multiplikator/in für diese Leistungen wirkt (vgl. Tabelle III.2-8). Rund 40 % der ein-

bezogenen Leistungsträger hatten aus diesem Grund zusätzliche Ressourcen für 

Schulsozialarbeit für BuT-Leistungen bereitgestellt zu haben. In fast allen dieser Fälle 

wurde diese Schulsozialarbeit bis 2013 über den erhöhten Bundesanteil an den Kosten 

der Unterkunft zumindest mitfinanziert.  

Der Anteil der Leistungsstellen, die entsprechende Ressourcen einsetzen, steigt mit 

der Potenzialdichte, also mit dem potenziellen Beratungs- und Informationsbedarf.  

Anbieter/inn/en  

Leistungsanbieter sollten erstens gut über die Bildungs- und Teilhabeleistungen infor-

miert sein, um nachfragende Leistungsberechtigte über die BuT-Leistungen beraten zu 

können. Zweitens sollten die Angebote und damit die Anbieter für die potenziell BuT-

Leistungsberechtigten möglichst transparent sein, um die Nachfrage nach diesen An-

geboten zu fördern und darüber die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu optimie-

ren. Drittens können die Leistungsstellen den Prozess der Erbringung von BuT-

Leistungen optimieren, wenn die Anbieter über den lokalen Abrechnungsprozess zur 

Finanzierung von Angeboten durch BuT-Leistungen gut informiert sind und deshalb 
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dafür Sorge tragen, ihre Angebote als BuT-Leistungen für die Zielgruppe zugänglich zu 

machen.  

Der kommunale Leistungsträger kann zum Informationsaustausch mit den Anbie-

ter/inne/n und darüber zur Förderung der Inanspruchnahme von BuT-Leistungen ein 

gemeinsames Arbeitsgremium moderieren, kann ihnen gezielt Informations- bzw. 

Schulungsveranstaltungen zum Einsatz der BuT-Leistungen anbieten oder auch Kos-

ten bezuschussen, die Anbietern im Rahmen ihrer Informationsaktivitäten über die be-

stehenden lokalen Angebote entstehen.  

Rund 55 % der einbezogenen Leistungsträger bieten Informationsveranstaltungen für 

potenzielle Anbieter/innen an, 49 % bündeln Informationen über Anbieter/innen, um 

Angebote gegenüber potenziellen BuT-Leistungsberechtigten transparent zu machen 

(vgl. Tabelle III.2-9).  

Wie bei der Zusammenarbeit mit Multiplikator/inn/en beziehen nur wenige Leistungs-

träger mit Vertreter/innen von Anbietern in ein gemeinsames Arbeitsgremium ein. Nach 

den Freitextantworten unter „Sonstiges“ wird in 15 der angegebenen 22 Fälle dieses 

Gremium nicht nur zur Information und Herstellung von Transparenz gegenüber den 

Leistungsanbietern genutzt, sondern auch zur Abstimmung über Verfahren und konkre-

te Vereinbarungen. In neun Kommunen wurde angegeben, dass sowohl Anbieter als 

auch Multiplikator/inn/en aus mehreren Bereichen einbezogen werden, beispielsweise 

Anbieter von gemeinschaftlichem Mittagessen, von Lernförderung und Sportverbände. 

In den anderen Fällen werden Anbieter aus einzelnen BuT-Leistungsbereiche oder 

Schulen und Kindertagesstätten als Anbieter von Leistungen in solche Gremien einbe-

zogen.  

In neun Kommunen wurde angegeben, dass sowohl Anbieter als auch Multiplika-

tor/inn/en aus mehreren Bereichen einbezogen werden, beispielsweise Anbieter von 

gemeinschaftlichem Mittagessen, von Lernförderung und Sportverbände. In den ande-

ren Fällen werden Anbieter aus einzelnen BuT-Leistungsbereiche oder Schulen und 

Kindertagesstätten als Anbieter von Leistungen in solche Gremien einbezogen.   

Unter den 166 einbezogenen Leistungsträgern, die Informationen über die vorhande-

nen Angebote bündeln, gaben 60 % an, diese Informationen als Listen in Papierform 

potenziell BuT-Leistungsberechtigten zur Verfügung zu stellen, 41 % gaben an, diese 

Informationen auf einer Homepage verfügbar zu machen, ein Drittel benannte sonstige 

Formen (vgl. Tabelle III.2-10). 

Die Freitextantworten zu sonstigen Formen des Umgangs mit der Angebotslandschaft 

ergibt, dass 26 Leistungsträger solche Informationen verwalten, um sie mündlich im 

Bedarfsfall weitergeben zu können. Zehn Leistungsträger geben diese Informationen 

als Flyer oder Broschüre weiter, acht Leistungsträger bieten Onlinerecherchemöglich-

keiten bzw. Anbieterdatenbanken an.21 In fünf Fällen werden die Informationen nur für 

interne Abrechnungs- oder Prüfzwecke gesammelt.   

                                                
21

  Hierunter fallen auch Leistungsträger, die den Einsatz einer so genannten Bildungskarte angeben. 
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Tab. III.2-8: Zusätzliche oder erstmalige  Ressourcen für Schulsozialarbeit wegen  
Information und Beratung zu BuT-Leistungen 

  Ja, erstmalig 
Ja, zusätzliche 

Ressourcen 
Nein Gesamt 

  Anzahl 
Zeilen-
prozent 
(%) 

Anzahl 
Zeilen-
prozent 
(%) 

Anzahl 
Zeilen-
prozent 
(%) 

Anzahl 

nach Potenzialdichte 

unter 10% 7 6,5 35 32,7 65 60,7 107 

10 bis unter 20% 23 15,9 63 43,4 59 40,7 145 

20 bis unter 30% 17 24,6 30 43,5 22 31,9 69 

über 30 % 2 15,4 6 46,2 5 38,5 13 

Gesamt 49 14,7 134 40,1 151 45,2 334 

nach Bundesländern 

Schleswig-
Holstein 

2 18,2 4 36,4 5 45,5 11 

Hamburg 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

Niedersachsen 6 16,7 15 41,7 15 41,7 36 

Bremen 0 0 1 50,0 1 50,0 2 

Nordrhein-
Westfalen 

21 42 26 52,0 3 6,0 50 

Hessen 1 4,3 11 47,8 11 47,8 23 

Rheinland-Pfalz 1 2,8 23 63,9 12 33,3 36 

Baden-
Württemberg 

2 5,9 7 20,6 25 73,5 34 

Bayern 4 4,9 23 28,0 55 67,1 82 

Saarland 1 20 2 40,0 2 40,0 5 

Berlin 0 0 1 100 0 0 1 

Brandenburg 3 20 6 40 6 40 15 

Mecklenburg-
Vorpommern 

1 16,7 4 66,7 1 16,7 6 

Sachsen 0 0 4 36,4 7 63,6 11 

Sachsen-Anhalt 5 41,7 6 50 1 8,3 12 

Thüringen 2 10,5 3 15,8 14 73,7 19 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.B.5 
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Tab. III.2-9: Zusammenarbeit mit Anbietern bei Beratung und Information 

 
Anzahl % 

Kommune bezuschusst die Kosten, die Anbietern 
entstehen 

6 1,8 

gemeinsames Arbeitsgremium  22 6,5 

Kommune bietet Informationsveranstaltungen zum 
Einsatz von BuT-Leistungen an 

188 55,3 

Kommune bündelt Informationen über Angebote 166 48,8 

davon      

Bündelung Informationen und Infoveranstaltungen 76 22,4 

Entweder Bündelung oder Infoveranstaltungen  203 59,8 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.B.2: Mehrfachantworten möglich, N=340 

Tab. III.2-10: Bündelung von Informationen über Anbieter 

  Anzahl Anteil in % 

Homepage 68 41 

Papierform 99 59,6 

Sonstiges 52 31,3 

Quelle: OL1, Frage II.B.2.3, Mehrfachantworten möglich, N=166 

III.2.4 Beratung potenziell Leistungsberechtigter zu den BuT-Leistungsarten 

Zu allen BuT-Leistungsarten wurde je einzeln erfragt, wer potenziell Leistungsberech-

tigte bei der Antragstellung berät und unterstützt. Die dahinter liegende Annahme ist, 

dass möglichst niedrigschwellige Beratungsangebote zur Inanspruchnahme der BuT-

Leistungen beitragen. 

Bei den offenen Antworten wurde nach Kommunen unterschieden, in denen aus-

schließlich der Leistungsträger bzw. andere Leistungsstellen in der Verwaltung be-

nannt wurden, und solchen, in denen neben Leistungsstellen auch Dritte als Bera-

tungsinstanzen benannt wurden. Zu den benannten Dritten gehören vor allem Schulen 

(126 Nennungen), Kindertagesstätten (98 Nennungen) und Schulsozialarbeit (79 Nen-

nungen), deutlich seltener Verbände und Vereine.  

Eine Differenzierung nach den einzelnen BuT-Leistungsarten zeigt Unterschiede (vgl. 

Tabelle III.2-11). Dass Dritte vergleichsweise häufig bei Anträgen auf Leistungen zu  

Ausflügen, mehrtägigen Fahrten und zum Mittagessen mitwirken, ist mit der häufig 

direkten organisatorischen Beteiligung von Schulen und Kindertagesstätten bei der 

Erbringung dieser BuT-Leistungen zu erklären.  

Die Angaben zu den einzelnen BuT-Leistungsarten wurden zudem zu einer summari-

schen Aussage über alle Leistungsarten verdichtet (vgl. Tabelle III.2-12). Mehr als der 
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Hälfte der einbezogenen Leistungsträger gab an, dass Dritte als Multiplikator/inn/en an 

der Beratung und Information über die Mehrheit der BuT-Leistungsarten beteiligt sind.  

  



Tab. III.2-11: Beratung und Unterstützung potenziell Leistungsberechtigter durch Leistungsstellen oder Dritte 

  Ausflüge Fahrten Schulbedarf Beförderung Lernförderung Mittagessen Teilhabe 

  Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

k.A. 21 6,2 22 6,5 27 7,9 36 10,6 26 7,6 25 7,4 31 9,1 

Leistungsstellen  100 29,4 102 30,0 153 45,0 167 49,1 115 33,8 103 30,3 135 40,0 

auch Dritte [i] 219 64,4 216 63,5 160 47,1 137 40,3 199 58,5 212 62,4 184 54,0 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.5, IV.B.5, IV.C.5, IV.D.5, IV.E.5, IV. F.6 und IV.G.5, N=340 

[i] Hiermit sind keine internen Dritten gemeint, sondern Einrichtungen/ Organisatoren und Akteure außerhalb von Verwaltung 

Tab. III.2-12:Beratung überwiegend mit oder ohne Beteiligung von Dritten 

    Keine Angabe 
überwiegend nur 

Leistungsstellen   

überwiegend 

Beteiligung auch 

Dritter   

    Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Landkreis einschl. Regi-
onalverbände 

mit Job-
center zkT 

2 2,6 28 36,8 46 60,5 

  mit Job-
center gE 

9 5,2 64 36,8 101 58,0 

Kreisfreie Städte einschl. 
Stadtstaaten 

mit Job-
center zkT 

1 6,7 5 33,3 9 60,0 

  mit Job-
center gE 

8 10,7 13 17,3 54 72,0 

Gesamt   20 5,9 110 32,4 210 61,8 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage I.2 und eigene Berechnungen aus IV.A.5, IV.B.5, IV.C.5, IV.D.5, IV.E.5, IV.F.6 und IV.G.5, N=340 

 



Information und Beratung für so genannte Schwellenhaushalte  

Für Familien mit niedrigem Einkommen, aber ohne Ansprüche auf die den BuT-

Leistungen zugrunde liegenden Sozialleistungen, die sogenannten Schwellenhaushal-

te, besteht ein besonderer Bedarf an Informationen zu den BuT-Leistungen. Sie haben 

zwar einen Anspruch auf diese Leistungen, wenn Ansprüche auf BuT-Leistungen 

selbst bedarfsauslösend sind. Sie durchlaufen aber keinen der Regel-Prozesse der 

Leistungsverwaltung, in dem andere potenziell BuT-Leistungsberechtigten beim Bezug 

von Sozialleistungen, die den BuT-Leistungen zugrunde liegen, auf die Leistungen für 

Bildung und Teilhabe aufmerksam gemacht werden. 

Insgesamt 28 % der einbezogenen Leistungsträger nannten zusätzliche e Aktivitäten, 

um diese Schwellenhaushalte gezielt anzusprechen. In fast der Hälfte der 90 hierzu 

vorliegenden Freitextangaben beschränken sich diese Aktivitäten auf Verfahrensschrit-

te im Zusammenhang mit einer Sozialleistung (Information, Beantragung, Bescheide), 

mit denen auf die Möglichkeit von BuT-Leistungen schon hingewiesen wird, wenn noch 

kein Antrag auf Sozialleistung gestellt oder bearbeitet ist. So würden beispielsweise auf 

Nachfrage von potenziell BuT-Leistungsberechtigten entsprechende Hinweise auf die 

Zugangsvoraussetzungen gegeben. Hier wird die Information über die BuT-Leistungen 

nicht als Bringschuld der Leistungsträger verstanden. In anderen Fällen werden Veran-

staltungen mit und bei Multiplikator/inn/en sowie Instrumente der Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit zur Ansprache von Schwellenhaushalten genutzt.  

Tab. III.2-13: Wege der Ansprache sogenannter Schwellenhaushalte 

  Häufigkeit  

Anteil an 

allen 

Kommunen 

Im Zusammenhang mit Verfahren zu SGB II, SGB XII, BKGG, 
AsylbLG- oder BuT-Leistung 

39 11,5 

Im Zusammenhang mit anderen kommunalen Leistungen (Kin-
der- und Jugendschutz; Sozialarbeit; Migrationsfachdienste) 

8 2,40% 

Presse/ Öffentlichkeitsarbeit  12 3,50% 

In Verbindung mit/bei Multiplikator/inn/en 24 7,10% 

In Verbindung mit anderen Berechtigungssystemen/ Leistungen 7 2,10% 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.B.6, N=90 

Nur einzelne Kommunen informieren Eltern oder Jugendliche gezielt im Zusammen-

hang mit der Erbringung anderer kommunaler Leistungen über die BuT-Leistungen. 

Dies geschieht offenbar vor allem im Bereich der Jugendhilfe oder in Verbindung mit 

kommunalen Kartensystemen, die nicht oder nicht nur für die Erbringung von Bildungs- 

und Teilhabeleistungen genutzt werden (wie Sozial- oder Familienpässe für die verbil-

ligte Nutzung lokaler Dienstleistungen). Insgesamt werden Schwellenhaushalte nach 
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den Daten der Online-Erhebung 2013 nur in sehr begrenztem Maße gezielt auf die 

Möglichkeit von Bildungs- und Teilhabeleistungen angesprochen. 

III.3 Beantragung von BuT-Leistungen 

Die von der Kommune gewählte Organisation der Antragstellung kann Einfluss auf die 

Inanspruchnahme von BuT-Leistungen haben (vgl. Abschnitt I.4.3 und Abbildung I.4-2). 

Deshalb wurden in der Online-Erhebung 2013 verschiedene Aspekte der Antragstel-

lung abgefragt. 

III.3.1 Ort der Antragstellung 

Aus Sicht der Leistungsberechtigten ist wichtig, wo sie einen Antrag auf BuT-

Leistungen stellen sollen und welche Unterlagen dafür eingereicht werden müssen. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme dürfte umso höher sein, je einfacher eine 

Antragstellung möglich ist. Dass dies dezentral möglich ist, kann ein Element eines aus 

Sicht der Leistungsberechtigten einfachen Antragsverfahrens sein.  

Umgekehrt kann aus der Perspektive der Verwaltungsorganisation angenommen wer-

den, dass der Verwaltungsaufwand umso höher ist, je dezentraler die Antragstellung 

geregelt ist, da dann in der Regel mehrere Schnittstellen zwischen Antragsannahme 

und Antragsbearbeitung überwunden werden müssen.  

Nach § 16 Abs. 1 SGB I können Anträge auf Sozialleistungen grundsätzlich bei jedem 

Leistungsträger und jeder Gemeinde abgegeben werden und müssen an den zustän-

digen Leistungsträger weiter geleitet werden. Dennoch ist in der Ablauforganisation der 

Leistungserbringung in der Regel ein Soll-Prozess definiert, mit dem bestimmt wird, wo 

die Anträge gestellt werden sollen.  

Um diesen Soll-Prozess zu erfassen, wurde gefragt „Wo sollen potenziell Leistungsbe-

rechtigte einen Antrag auf Leistung X stellen?“22  

  

                                                
22

  Die Kommunen haben teilweise auch angegeben, wo der Antrag jenseits des Soll-Prozesses abgege-
ben werden kann. Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn Kommunen die Antwortoptionen „Schu-
le“ und „Kita“ genutzt haben, ohne zugleich eine konkludente Antragstellung vorzusehen. In diesen Fäl-
len kann ein Antrag in der Schule und/oder der Kindertageseinrichtung nur angenommen und von dort 
aus an die zuständige Stelle weiter geleitet werden. 
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Tab. III.3-1a: Ämter/Institutionen, bei denen Anträge gestellt werden sollen (eintägige 
Ausflüge und mehrtägige Fahrten) 

  eintägige Ausflüge mehrtägige Fahrten 

  
SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

(Kreis-) 
Jobcenter 

79,7 16,5 16,2 10,6 10,6 80,0 16,2 16,2 10,3 10,3 

(Kreis-) 
Sozialamt 

18,2 68,2 67,9 75,9 68,2 18,8 68,2 67,9 76,2 68,8 

(Kreis-) 
Schulamt  

1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 

(Kreis-)  
Jugendamt 

5,3 5,9 5,9 5,6 5,3 4,1 5,6 5,6 5,3 5,0 

(Kreis-)Amt für 
Wohnungsfragen 

1,5 8,8 7,1 2,4 1,8 1,5 9,4 7,4 2,9 2,6 

Ein Amt in Ge-
meinden  

8,8 15,3 14,7 17,1 17,1 7,9 15,3 15,0 17,1 17,4 

Mehrere Ämter in 
Gemeinden 

2,1 3,8 3,8 3,8 4,1 2,9 4,7 4,7 4,7 5,0 

Amt der Regi-
on/des Regional-
verbands 

0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,3 

Schulen 12,1 11,8 11,5 11,8 10,9 10,6 10,9 10,9 10,9 10,6 

Kitas 11,2 10,9 10,6 10,9 10,3 10,0 10,3 10,3 10,3 10,0 

Sonstiges 3,2 3,8 4,1 3,8 9,1 2,4 3,5 3,8 3,5 8,5 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.2, IV.B.2; N=340. Angaben in Prozent. 
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Tab. III.3-1b: Ämter/Institutionen, bei denen Anträge gestellt werden sollen (Schulbedarf  
und Schülerbeförderung) 

  Schulbedarf Schülerbeförderung 

  
SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

(Kreis-) 
Jobcenter 

85 16,5 16,5 10,0 10,0 71,8 15,3 15,3 10,0 9,7 

(Kreis-) 
Sozialamt 

7,6 69,1 68,5 74,1 66,8 18,5 62,4 62,1 68,5 61,5 

(Kreis-) 
Schulamt  

0,6 1,5 1,5 1,2 1,2 7,6 8,2 8,2 8,2 7,4 

(Kreis-)  
Jugendamt 

2,1 4,7 4,7 4,1 4,1 4,1 5,3 5,3 4,7 4,7 

(Kreis-)Amt für 
Wohnungsfragen 

0,9 8,5 7,1 2,1 1,8 4,1 5,3 5,3 4,7 4,7 

 Ein Amt in Ge-
meinden  

5,9 14,4 13,8 14,4 14,4 4,1 5,3 5,3 4,7 4,7 

Mehrere Ämter in 
Gemeinden 

2,4 4,7 4,7 4,1 4,4 2,4 3,8 3,8 3,8 4,1 

Amt der Regi-
on/des Regional-
verbands 

0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,3 

Schulen 2,1 3,5 3,5 2,9 2,4 6,8 6,2 6,2 6,2 6,2 

Kitas 0,9 1,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sonstiges 3,2 4,1 4,4 4,1 9,4 5,0 5,9 6,2 5,9 10,9 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.C.2, IV.D.2; N=340. Angaben in Prozent. 
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Tab. III.3-1c: Ämter/Institutionen, bei denen Anträge gestellt werden sollen  
(Lernförderung und Mittagsverpflegung) 

 
Lernförderung Mittagsverpflegung 

 

SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

SGB 
II 

WoG 
Kind 
Z 

SGB 
XII 

Asylb 
LG 

(Kreis-)  
Jobcenter 

78,5 16,2 16,2 10,3 10,3 76,5 16,2 16,2 10,3 10,3 

(Kreis-)  
Sozialamt 

19,4 67,6 67,6 75,6 68,5 20,3 67,4 67,1 75,0 67,4 

(Kreis-) 
Schulamt  

2,1 2,4 2,4 2,1 2,1 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 

(Kreis-)  
Jugendamt 

4,4 5,3 5,3 5,3 4,7 7,7 8,8 8,8 8,5 8,2 

(Kreis-)Amt für 
Wohnungsfragen 

1,2 7,6 6,5 2,1 1,8 1,8 7,6 6,8 2,4 1,8 

Ein Amt in Ge-
meinden  

7,1 13,5 13,5 15,3 15,6 8,0 15,0 14,4 16,8 16,8 

Mehrere Ämter in 
Gemeinden 

2,9 5,0 5,0 5,0 5,3 3,2 4,7 4,7 4,7 5,3 

Amt der Regi-
on/des Regional-
verbands 

0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,3 

Schulen 11,5 11,2 11,2 11,2 10,9 13,2 12,9 12,9 12,9 12,6 

Kitas 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 12,1 11,8 11,8 11,8 11,5 

Sonstiges 3,2 4,7 5,0 4,4 9,4 3,53 5,0 5,6 5,0 10,0 

Quelle: Online-Befragung 2013, FragenIV.E.2; IV.F.3; N=340. Angaben in Prozent. 
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Tab. III.3-1c: Ämter/Institutionen, bei denen Anträge gestellt werden sollen  
(soziokulturelle Teilhabe) 

  Soziokulturelle Teilhabe 

  SGB II WoG KindZ 
SGB 
XII 

Asylb 
LG 

(Kreis-)Jobcenter 79,1 16,2 16,2 10,3 10,3 

(Kreis-)Sozialamt 19,1 68,2 67,9 76,2 69,7 

(Kreis-)Schulamt  0,9 1,5 1,5 1,2 1,2 

(Kreis-)Jugendamt 4,1 5,0 5,0 5,0 4,4 

(Kreis-)Amt für 
Wohnungsfragen 

1,8 8,5 7,1 2,6 2,1 

Ein Amt in Gemein-
den  

7,9 14,1 13,5 15,9 15,6 

Mehrere Ämter in 
Gemeinden 

2,6 5,0 5,0 5,0 5,3 

Amt der Region/des 
Regionalverbands 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

Schulen 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 

Kitas 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 

Leistungsanbieter 6,2 5,6 5,6 5,6 5,3 

Sonstiges 2,6 4,1 4,4 3,8 9,1 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.G.2; N=340. Angaben in Prozent. 

In den Tabelle III.3-1a-d wird deutlich, dass das Jobcenter und die Sozialämter die 

zentralen für die Antragstellung zuständigen Leistungsstellen sind. Im SGB II wird das 

Jobcenter von ca. vier Fünfteln als die Stelle angegeben, bei der Anträge gestellt wer-

den sollen. Der Anteil differiert je nach Leistungsart und ist mit 72 % bei der Schülerbe-

förderung am niedrigsten und mit 85% beim Schulbedarf am höchsten. Dass Jobcenter 

nicht für BuT-Leistungen nach SGB II zuständig sind, erklärt sich zum einen aus der 

Übertragung von Aufgaben an die Kommune in gemeinsamen Einrichtungen sowie aus 

der Möglichkeit, auch Schulen und/oder Kindertagesstätten als zuständige Stellen an-

geben zu können. 

Das Sozialamt ist in allen anderen Rechtskreisen das für die Antragstellung dominie-

rende Amt, der Anteil schwankt zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln. Schulämter, 

Jugendämter und Ämter für Wohnungsfragen werden jeweils von unter 10 % der 

Kommunen benannt, jeweils mit Schwerpunkten in einzelnen Leistungsarten oder 

Rechtskreisen. Das Schulamt wird besonders häufig als Stelle genannt, bei der Anträ-

ge auf Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung gestellt werden sollen. Das Ju-

gendamt wird am häufigsten bei der Beantragung gemeinschaftlicher Mittagsverpfle-

gung erwähnt. Die Ämter für Wohnungswesen werden insbesondere in den Rechts-

kreisen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld und Kinderzuschlag) genannt. 
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Ein Gemeindeamt oder mehrere werden außerhalb des SGB II relativ häufig (in ca. 20 

% aller Fälle) als Stellen für eine Antragstellung genannt. Lediglich bei der Schülerbe-

förderung ist der Anteil deutlich geringer.  

Eine Antragstellung in Schulen/Kindertagesstätten oder bei Leistungsanbietern ist je 

nach Leistungsart unterschiedlich häufig möglich, maximal in 13 % der Fälle für eine 

Antragstellung auf Übernahme der Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpfle-

gung in Schulen. Insbesondere bei Schulbedarf (jenseits des Rechtskreises SGB II) 

und bei der Schülerbeförderung ist der Anteil der Kommunen, in denen die Anträge in 

Schulen gestellt werden sollen niedriger. 

Die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ wurde am häufigsten im Rechtskreis Asylbewerber-

leistungsgesetz in allen Leistungsarten gewählt, weil für diesen Rechtskreis in mehre-

ren Kommunen das Ordnungsamt, die Ausländerbehörde oder ähnliche  Stellen zu-

ständig sind, die als Antwortoption nicht vorgegeben waren. Bei den Einträgen zu 

„Sonstiges“ in den anderen Rechtskreisen wurden ein Amt für Soziale Integration, ein 

Amt für Wohnen und Migration, ein Nahverkehrsbetrieb, Bildungsbüros oder speziell 

eingerichtete BuT-Stellen genannt. Einige wenige Kommunen führten explizit aus, dass 

die Anträge in Schulen abgegeben (nicht gestellt) werden können, andere gaben unter 

„Sonstiges“ an, dass die Anträge bei den kreisangehörigen Gemeinden gestellt werden 

sollen.  

In 69 bis 80 % der Kommunen sollen die Anträge für eine Leistungsart in einem 

Rechtskreis bei genau einem Amt abgegeben werden. Ist dies der Fall, handelt es sich 

in der Regel um das Jobcenter oder das Sozialamt. Typische Konstellationen, in denen 

Anträge bei mehreren Ämtern gestellt werden sollen, sind: 

 Antragstellung in Jobcenter und Sozialamt (z.B. bei Übertragung der Aufgaben an 

die Kommune in Kommunen mit Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung), 

 Antragstellung in einem Amt und Schule/Kita und 

 Antragstellung in einem Kreis-Amt und einem oder mehreren Gemeindeämtern. 

In 24 Fällen ist ein Amt für die Annahme von Anträgen für alle Leistungsarten in allen 

Rechtskreisen genannt: Je zehn Mal werden hier das Jobcenter und das Sozialamt 

erwähnt, einmal das Jugendamt und drei Mal ein Amt in den Gemeindeverwaltungen, 

ohne das hier spezifiziert werden kann, um welches Gemeindeamt es sich handelt. 

Zur Überprüfung, wie häufig eine dezentrale Antragstellung möglich ist, wurde aus den 

Antworten auf mehrere Fragen eine neue Variable mit folgenden Ausprägungen gebil-

det (vgl. Tabelle III.3-2): 

 keine dezentrale Antragsstellung möglich, 

 dezentral für alle Leistungsarten in mindestens einem Rechtskreis und 

 dezentral für einzelne Leistungsarten. 

Als „dezentrale“ Antragstellung wurden Antworten auf folgende Fragen zu Leistungsar-

ten nach Rechtskreisen gewertet: 
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 Wenn geantwortet wurde, dass Anträge bei Schule, Kita, anderen Leistungsanbie-

tern, bei Gemeindeämtern oder anderen Einrichtungen gestellt werden sollen (On-

line-Erhebung 2013, Fragen IV.A.2, IV.B.2, IV.C.2, IV.D.2, IV.E.2, IV.F.3 und 

IV.G.2), 

 wenn auf die Frage nach den sonstigen Stellen, bei denen Anträge gestellt werden 

sollen, erläutert wurde, dass eine Antragstellung in Schulen, Kindertagesstätten, 

bei Leistungsanbietern oder bei dezentralen Gemeindeämtern möglich ist (Online-

Erhebung 2013, Fragen IV.A.2.1, IV.B.2.1, IV.C.2.1, IV.D.2.1, IV.E.2.1, IV.F.3.1 und 

IV.G.2.1), 

 wenn auf die Frage, ob eine dezentrale Antragstellung möglich sei, erläutert wurde, 

dass eine Antragstellung bei Schule, Kita, anderen Leistungsanbietern, Gemeinde-

ämtern oder anderen Einrichtungen  möglich ist. (Online-Erhebung 2013, 

IV.A.3_text, IV.B.3_text, IV.C.3_text, IV.D.3_text, IV.E.3_text, IV.F.4_text und 

IV.G.3_text) oder 

 wenn die Frage nach der Möglichkeit einer konkludenten Antragstellung in den ver-

schiedenen Leistungsarten bejaht wurde (Online-Erhebung 2013, Frage II.C.4.1). 

Die Unterscheidung zwischen der zweiten und dritten Ausprägung der so generierten 

Variable beruht auf der Überlegung, dass es für die einzelnen Leistungsberechtigten 

nur darauf ankommt, ob sie ihre Anträge in dem für sie zuständigen Rechtskreis für alle 

Leistungsarten bei der gleichen Institution stellen können. Hingegen kann es aus Ver-

waltungsperspektive gute Gründe dafür geben, dass Kommunen die Antragstellung für 

einzelne Leistungsarten bei einer spezialisierten Fachstelle bündeln.  

In den 102 Einheiten, in denen in mindestens einem Rechtskreis für alle Leistungsarten 

eine dezentrale Antragstellung möglich ist, ist dies bei vier Fünfteln über die Gemein-

deämter oder die Bürgerbüros in Stadtteilen möglich, bei einem Fünftel über Schulen 

und/oder Kindertagesstätten (vgl. Tabelle III.3-2). 

Tab. III.3-2: Dezentrale Antragstellung über alle Leistungsarten 

  Häufigkeit Prozent 

keine dezentrale Antragstellung möglich 118 34,7 

dezentral für alle Leistungsarten in mindes-
tens einem Rechtskreis 

102 30,0 

dar. in Schulen/Kitas etc. 21   

dar. in Gemeindeämtern 81   

dezentral nur für einzelne Leistungsarten 120 35,3 

Gesamt 340 100,0 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.2 + 3, IV.B.2+3, IV.C.2+3,  
IV.D.2+3, IV.E.2+3, IV.E.2+3, IV.F.3+4, IV.G.2+3 
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III.3.2 Verfahren der Antragstellung  

Auch das Wie einer Antragstellung kann die Inanspruchnahme beeinflussen. Dem Fra-

genprogramm lagen eine Reihe von Annahmen zugrunde: Ist für jede BuT-Leistung ein 

einzelner Antrag zu stellen, könnte die Inanspruchnahme je nach Leistungsart niedriger 

sein als bei einem Globalantrag oder einer konkludenten Antragstellung, Muss jede 

Einzelleistung vorab schriftlich auf einem definierten Antragsformular beantragt wer-

den, kann die Inanspruchnahme geringer sein, als wenn auch eine mündliche Antrag-

stellung möglich ist. Je weniger Formulare und Nachweise für eine Antragstellung vor-

gelegt werden müssen, desto geringer ist der Aufwand für die Erlangung der BuT-

Leistungen.   

Zunächst wurde die grundsätzliche Möglichkeit von Globalanträgen und konkludenten 

Anträgen erhoben. Zudem wurde für die einzelnen Leistungsarten nach der Form der 

Antragstellung und nach bei Folgeanträgen benötigten Unterlagen gefragt. Nach § 37 

Abs. 1 Satz 2 SGB II besteht – mit Ausnahme der Leistung für den Schulbedarf im 

Rechtskreis SGB II – neben dem Antrag auf die Hauptleistungen in der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende für alle anderen Leistungsarten eine gesonderte Antragserfor-

dernis.23 

Globalantrag 

Eine Form, die Antragstellung zu vereinfachen, stellt der so genannte Globalantrag dar. 

Hiermit ist eine Antragstellung dem Grunde nach gemeint. Direkt bei der Beantragung 

von Sozialleistungen wird unabhängig von einem konkreten Bedarf auch ein Antrag auf 

BuT-Leistungen gestellt. Dies wird vom Deutschen Verein für die BuT-Leistungen emp-

fohlen: „Der Vorteil eines Globalantrags bzw. eines Antrags dem Grunde nach liegt 

darin, dass er für die Leistungsberechtigten anspruchssichernd wirkt. Bei einer späte-

ren Konkretisierung wird die Leistung rückwirkend ab Antragstellung erbracht. Dies 

eröffnet insbesondere die Möglichkeit der Summierung von Teilhabeleistungen nach 

§ 28 Abs. 7 SGB II, zum Beispiel für die Teilnahme an einer Freizeit.“ (DV-

Empfehlungen 2012: 12). 

Wie der Tabelle III.3-3 zu entnehmen ist, nutzen gut 40 % der Kommunen die Möglich-

keit eines Globalantrages. Aus den erläuternden Freitextantworten geht jedoch hervor, 

dass nicht in allen diesen Kommunen ein Globalantrag in allen Rechtskreisen möglich 

ist. In mehreren Fällen wird angegeben, dass er nur für das SGB II eingesetzt wird, in 

Einzelfällen auch umgekehrt in allen Rechtskreisen außer dem SGB II. 

In Kommunen mit Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft findet der Glo-

balantrag häufiger Anwendung als in Kommunen mit Jobcenter in gemeinsamer Ein-

richtung. Besonders häufig finden sich Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die den 

                                                
23

  Analog zum SGB II ist für den Schulbedarf auch im Rechtskreis SGB XII (nach § 34a Abs. 1 Satz 1 
SGB XII) „gesonderter“ Antrag notwendig. In den anderen Rechtskreisen muss auch für den Schulbe-
darf ein ausdrücklicher Antrag auf Bewilligung des Schulbedarfspakets gestellt werden. 
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Globalantrag nutzen, besonders selten ist dies in Bayern, Rheinland-Pfalz, Mecklen-

burg-Vorpommern, dem Saarland und Thüringen der Fall. 

Tab. III.3-3 : Möglichkeit eines Globalantrages nach Trägerschaft SGB II  

 
Globalantrag Kein Globalantrag   

  Anzahl 
Zeilen-
prozent 

Anzahl 
Zeilen-
prozent 

Gesamt 

Gesamt 139 41,1 199 58,9 338 

Jobcenter zkT 44 48,4 47 51,6 91 

Jobcenter gE  95 38,5 152 61,5 247 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen I.3 und II.C.3 

Nach einem Globalantrag können verschiedene Verfahrensschritte folgen, um eine 

BuT-Leistung tatsächlich zu erhalten. In den offenen Erläuterungen zum Globalantrag 

fanden sich folgende Varianten:  

 Nach dem Stellen des Globalantrages schließt sich ein konkludentes Verfahren an,  

 Es werden ohne weitere Nachweise Gutscheine an die Leistungsberechtigten ver-

schickt, die diese bei Leistungsanbietern einlösen können oder  

 Der Globalantrag dient allein der Fristwahrung, die Inanspruchnahme einer be-

stimmten Leistung erfordert jedoch weitere Einzelanträge bzw. Nachweise. 

Konkludente Antragstellung 

Eine weitere Form der vereinfachten Antragstellung ist die so genannte konkludente 

Antragstellung. Diese bedeutet, dass die Leistungsberechtigten vor der Nutzung einer 

konkreten BuT-Leistung keinen weiteren Antrag mehr zu stellen brauchen.24 Sie kön-

nen stattdessen einem Leistungsanbieter nachweisen, dass sie Sozialleistungen be-

ziehen, und daraufhin die Leistung des Anbieters direkt in Anspruch nehmen. Der Leis-

tungsanbieter rechnet anschließend seine Leistungen direkt mit der BuT-

Leistungsstelle ab. 

Tab. III.3-4: Möglichkeit konkludenter Antragstellung 

Können Anträge konkludent gestellt 

werden? 

  Häufigkeit % 

Ja 76 22,6 

Nein 261 77,4 

Gesamt 337 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.4 

                                                
24

  Sie müssen gegebenenfalls einen Globalantrag bei der grundlegenden Beantragung der Sozialleistung 
gestellt haben. 
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Insgesamt gaben 76 Kommunen an, dass bei ihnen in mindestens einer Leistungsart 

und einem Rechtskreis eine konkludente Antragstellung möglich ist (Tabelle III.3-4). 

Nach Leistungsarten und Rechtskreisen findet sich die konkludente Beantragung am 

häufigsten für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, am seltensten bei der Schü-

lerbeförderung (vgl. Tabelle III.3-5). 

Tab. III.3-5: Möglichkeit konkludenter Antragstellung nach Rechtskreisen  
und Leistungsarten 

  SGB II WoG KindZ 
SGB 

XII 
AsylbLG 

eintägige Ausflüge 44 41 41 40 36 

mehrtägige Fahrten 39 36 36 36 31 

Schulbedarf 32 25 25 30 26 

Schülerbeförderung 25 22 22 23 20 

Lernförderung 25 20 20 21 17 

Mittagsverpflegung 57 50 49 47 41 

Soziokulturelle Teilhabe 37 33 33 32 28 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.4.1, N=76 

In den Erläuterungen der zugehörigen Freitextantworten wurden zum Beispiel folgende 

Anwendungsvarianten genannt: 

 Für Ausflüge und Klassenfahrten sowie Mittagsverpflegung werden von der Schule 

bzw. dem Essensanbieter Sammellisten mit den teilnehmenden Kindern und Ju-

gendlichen an die Leistungsstelle gesandt, ein individueller Antrag ist nicht notwen-

dig. 

 Nach einem Globalantrag sind keine Einzelanträge für Ausflüge, Klassenfahrten 

oder soziokulturelle Teilhabe mehr notwendig, die Einreichung von Belegen ist aus-

reichend. Ein Beispiel ist folgende Erläuterung: „Es genügt, wenn die Leistungsbe-

rechtigten nach der erstmaligen formellen Leistungsbeantragung entsprechende 

Unterlagen z.B. der Schule oder des Sportvereins usw. vorlegen.“ 

 Trotz eigentlich vorgesehener individueller Antragstellung für jede BuT-Leistung, 

die in Anspruch genommen werden soll, wird der Antrag in einer Leistungsart als 

Antrag auf alle BuT-Leistungsarten gewertet. „Eine Antragstellung wird generell als 

konkludente Willenserklärung der Eltern auf alle BuT-Leistungen angesehen, auch 

ohne dass dies per Vordruck kommuniziert wird.“  

III.3.3 Form der Antragstellung 

Die Kommunen wurden danach gefragt, wie ein Antrag auf BuT-Leistungen gestellt 

werden muss: Schriftlich, mündlich, telefonisch, durch Vorlage eines Berechtigungs-

ausweis oder in sonstiger Form.25 In der Regel gaben die Kommunen an, dass ver-

                                                
25

 Als Antwortoptionen waren vorgegeben: schriftlich (formlos, mit Antragsvordruck, per Email, per 

Fax), mündlich (bei Vorsprache, zur Niederschrift, Antragsvordruck mit Fachkraft), telefonisch (vorab 
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schiedene Formen der Antragstellung möglich sind, die Anträge also häufig nicht der 

Schriftform bedürfen (vgl. Tabelle III.3-6). 

Um zu prüfen, wie häufig Kommunen zum einen auf einer schriftlichen Antragstellung 

bestehen und zum anderen eine Antragstellung durch Vorlage eines Berechtigungs-

ausweises möglich ist, wurde aus den Antworten auf die zugehörigen Fragen zu den 

verschiedenen Leistungsarten eine verdichtete Variable „Form der Antragstellung“ ge-

bildet. Unterschieden wird nach zwei Kriterien mit je zwei Ausprägungen:  

 Anträge bedürfen in mindestens einer oder in mehreren Leistungsarten der Schrift-

form. 

 Kommunen sehen in einer oder in allen Leistungsarten die Möglichkeit vor, eine 

Leistung nach Vorlage eines Berechtigungsausweises in Anspruch nehmen zu 

können.26 

Tab. III.3-6: Form der Antragstellung nach Leistungsarten 

  Schriftlich Mündlich telefonisch 

Vorlage d. 

Berechtigungs-

Ausweises 

Sonstiges 

  N % N % N % N % N % 

eintäg. Ausflüge 330 97,1 264 77,6 188 55,3 82 24,1 18 5,3 

mehrtägige Fahrten 329 96,8 266 78,2 186 54,7 73 21,5 19 5,6 

Schulbedarf 324 95,3 258 75,9 176 51,8 41 12,1 65 19 

Schülerbeförderung 320 94,1 251 73,8 165 48,5 33 9,7 19 5,6 

Lernförderung 329 96,8 263 77,4 177 52,1 55 16,2 18 5,3 

Mittagsverpflegung 330 97,1 269 79,1 182 53,5 60 17,6 21 6,2 

Soziokulturelle Teil-
habe 

330 97,1 271 79,7 186 54,7 45 13,2 16 4,7 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.4, IV.B.4, IV.C.4, IV.D.4, IV.E.4, IV.F.5, IV.G.4 

In der Hälfte der Fälle (vgl. Tabelle III.3-7) trifft keine dieser vier Ausprägungen zu. 12 

% der Kommunen fordern für alle Leistungsarten ausschließlich eine schriftliche An-

tragstellung. Dies kann zumindest für einen Teil der potenziell BuT-

Leistungsberechtigten eine Schwelle zur Inanspruchnahme darstellen.  

Zudem wurde danach gefragt, ob bei Folgeanträgen jeweils alle für den Antrag benö-

tigten Unterlagen wieder neu eingereicht werden müssen oder nicht. 

 

                                                                                                                                          
zur Fristwahrung, zur Niederschrift, Antragsvordruck mit Fachkraft), Vorlage von Berechtigungsaus-
weis bei Leistungserbringer, Sonstiges. 

26
  Alle anderen Konstellationen, die von diesen vier Ausprägungen nicht erfasst sind, wurden unter Sons-

tiges zusammengefasst. 
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Tab. III.3-7: Form der Antragstellung: schriftlich bzw. per Vorlage Berechtigungsausweis 

Antragstellung ist ... möglich Häufigkeit Prozent 

in mindestens einer Leistungsart nur schriftlich 16 4,7 

in allen Leistungsarten nur schriftlich 39 11,5 

in mindestens einer Leistungsart mit Vorlage Berechtigungsausweis[1] 98 28,8 

in allen Leistungsarten mit Vorlage Berechtigungsausweis 17 5 

Sonstiges 170 50 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.4, IV.B.4, IV.C.4, IV.D.4, IV.E.4, IV.F.5 und IV.G.4 

Die Ausprägungen 1 und 3 überschneiden sich. Es kann vorkommen, dass in einer Leistungsart nur eine 
schriftliche Antragstellung möglich ist und in einer anderen Leistungsart die Leistung nach Vorlage eines 
Berechtigungsausweises in Anspruch genommen werden kann. In diesem Fall wurde die Ausprägung 
„Berechtigungsausweis“ prioritär behandelt. 

In etwas weniger als der Hälfte der Kommunen ist es erforderlich, bei einem Folgean-

trag alle Unterlagen neu einzureichen (vgl. Tabelle III.3-8). Beim Schulbedarf ist der 

Anteil geringer, bei der Lernförderung höher. Beides passt zur Logik der beiden Leis-

tungsarten: Für den Schulbedarf ist im schulpflichtigen Alter ein gesonderter Nachweis 

nicht regelmäßig notwendig. Bei der Lernförderung muss hingegen die individuelle 

Notwendigkeit und die Geeignetheit des Angebots belegt werden. 
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III.4 Bewilligung von BuT-Leistungen 

Auch wie das Verfahren zur Bewilligung von Anträgen auf BuT-Leistungen in den 

Kommunen geregelt ist, kann Einfluss auf die Inanspruchnahme dieser Leistungen 

haben (vgl. I.4.3 und Abbildung I.4-2). Deshalb wurden in der Online-Erhebung 2013 

verschiedene Aspekte zur lokalen Aufbau- und Ablauforganisation der Bewilligung von 

BuT-Leistungen abgefragt.  

III.4.1 Zuständigkeit für die Bewilligung 

Je einheitlicher die Bewilligung der BuT-Leistungen organisiert ist, desto einfacher soll-

ten anschließende Elemente des Leistungsprozesses (Abrechnung, Zahlbarmachung, 

Dokumentation, Überprüfung und Rückforderungen) gestaltet werden können. Die Zu-

ständigkeit für die Bewilligung von Anträgen auf BuT-Leistungen erscheint deshalb für 

das Verwaltungsverfahren in den Leistungsstellen, aber auch für die Bereitschaft von 

Anbietern, sich den zugehörigen Abrechnungsverfahren zu stellen, als zentral.  

Analog zur Antragstellung wurde den Kommunen in der Online-Erhebung 2013 Tabel-

len vorgelegt, in denen sie für jede Leistungsart angeben sollten, welches Amt für die 

Bewilligung der Leistungen in welchem Rechtskreis zuständig ist. Zur Vereinfachung 

für die Ausfüllenden wurde jedoch als Antwortmöglichkeit vorgegeben, dass dieselben 

Ämter zuständig seien, wie die unter „Antragstellung“ angegebenen. Wenn so geant-

wortet wurde, öffnete sich die Tabelle zur Bewilligung im Online-Fragebogen nicht.  

Die große Mehrheit der Kommunen gab an, dass die jeweils genannten Ämter sowohl 

für die Antragstellung als auch für die Bewilligung zuständig seien. Je nach Leistungs-

art gaben lediglich 27 bis 33 Kommunen an andere Ämter an als für die Antragstel-

lung.27 Demnach sind in den meisten Kommunen für Antragsstellung und Bewilligung 

von BuT-Leistungen die gleichen Leistungsstellen zuständig (vgl. Tab. III.3-1 zur An-

tragstellung). 

Daraus ergibt sich, dass auch für die Bewilligung nicht immer nur ein Amt je Leistungs-

art oder Rechtskreis zuständig ist.28 Die Angaben der Kommunen zur Bewilligung der 

einzelnen BuT-Leistungen wurden über mehrere Schritte zu einer Variablen mit vier 

Ausprägungen verdichtet: 

 In jedem Rechtskreis ist mehr als ein Amt für die Bewilligungen der jeweiligen Leis-

tungsarten zuständig. 

 Je nach Rechtskreis sind ein oder mehrere Ämter für die Bewilligung für verschie-

dene Leistungsarten zuständig. 

                                                
27

  In der Rubrik „Sonstiges“ sind in erster Linie Ämter genannt, die nicht in der Auswahlliste verfügbar 
waren. 

28
  Bei den Angaben zur Zuständigkeit für die Bewilligung muss berücksichtigt werden, dass manche der 

Antworten auf die vorausgegangene Frage zur Antragstellung (vgl. III.3.1) auch auf das Abgeben des 
Antrages abzielten. Wurde in diesen Fällen ebenfalls angegeben, dass dieselben Ämter zuständig sind 
wie bei der Antragstellung, ergeben sich ungenaue Angaben. Da aus der Praxis jedoch bekannt ist, 
dass tatsächlich auch verschiedene Ämter für die Bewilligung derselben Leistungsart in demselben 
Rechtskreis zuständig sein können (z.B. bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung), konnten zu-
treffende und ungenaue Angaben nicht immer sicher unterscheiden. 
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 In jedem Rechtskreis ist genau ein Amt für die Bewilligung der jeweiligen Leis-

tungsarten zuständig. 

 Über alle Rechtskreise ein genau ein Amt für die Bewilligung aller Leistungsarten 

zuständig. 

Tab. III.4-1: Zuständigkeit für Bewilligung 

  Häufigkeit Prozent 

in jedem Rechtskreis mehr als ein Amt 
zuständig 

92 27,1 

für jeden Rechtskreis genau ein Amt 
zuständig 

119 35 

für alle Rechtskreise immer dasselbe 
Amt zuständig 

21 6,2 

je nach Rechtkreis eine oder mehrere 
Zuständigkeit(en) oder unbekannt 

108 31,8 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.7, Fragen IV.B.7, Fragen IV.C.7, Fragen IV.D.7, Fragen 
IV.E.7, Fragen IV.F.8 und Fragen IV.G.7, eigene Berechnungen. 

Insgesamt streut die Zuständigkeit für die unterschiedlichen Leistungsarten in den ver-

schiedenen Rechtskreisen relativ stark (vgl. Tabelle III.4-1). In 35 % der Kommunen ist 

jeweils genau ein Amt für die Bewilligungen aller Leistungsarten in einem Rechtskreis 

zuständig. In 6 % der Kommunen ist sogar ein zentrales Amt für die Bewilligung von 

BuT-Leistungen in allen Rechtskreisen zuständig. In der Mehrheit der Kommunen  sind 

jedoch in mindestens einem Rechtskreis verschiedene Ämter an der Bewilligung der 

verschiedenen BuT-Leistungsarten beteiligt. 

Typische Beispiele für den Fall, dass in jedem Rechtskreis für die Bewilligung der BuT-

Leistungen mehr als ein Amt zuständig ist: 

 Für eine BuT-Leistungsart ist rechtskreisübergreifend ein spezielles Amt zuständig, 

z.B. für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung das Jugendamt oder für die 

Schülerbeförderung das Schulamt. Für die anderen Leistungsarten ist ein anderes 

Amt zuständig, zum Beispiel das Sozialamt. 

 Bei Fällen einer Teilübertragung der Aufgaben von Jobcentern in gemeinsamer 

Einrichtung an die Kommune im SGB II ist das Jobcenter für den Schulbedarf zu-

ständig, für die anderen Leistungsarten ein kommunales Amt. Zugleich sind die Zu-

ständigkeiten für die unterschiedlichen Leistungsarten quer zu den Rechtskreisen 

auf unterschiedliche Ämter aufgeteilt, zum Beispiel auf das Sozialamt und das Ju-

gendamt. 

Typische Beispiele für den Fall, dass je nach Rechtkreis ein oder mehrere Ämter für 

die Bewilligung der verschiedenen BuT-Leistungsarten zuständig sind: 

 Das Jobcenter ist für die Bewilligungen aller BuT-Leistungen nach dem SGB II zu-

ständig, das Sozialamt für die Bewilligungen aller BuT-Leistungen nach dem 
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SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz. Für die Leistungsberechtigten 

nach dem Bundeskindergeldgesetz hingegen ist für die Schülerbeförderung und die 

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung das Sozialamt, für die anderen Leistungen 

aber das Amt für Wohnungswesen zuständig.  

Typische Beispiele für den Fall, dass für die Bewilligung der BuT-Anträge in jedem 

Rechtskreis genau ein Amt zuständig ist: 

 Das Jobcenter ist für die Bewilligung im SGB II zuständig, das Sozialamt für alle 

anderen Rechtskreise. 

 Das Jobcenter ist für die Bewilligung im SGB II zuständig, das Amt für Wohnungs-

wesen für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte, das Sozialamt für das 

SGB XII und die Ausländerbehörde für Bewilligungen auf der Grundlage des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes. 

Typische Beispiele für den Fall, dass für alle Rechtskreise immer genau dasselbe Amt 

zuständig ist: 

 Das Jobcenter ist für alle Rechtskreise und Leistungsarten zuständig. 

 Das Sozialamt ist für alle Rechtskreise und Leistungsarten zuständig. 

III.4.2 Verfahren der Bewilligung  

Die Erhebung ging von der Annahme aus, dass vor allem drei Verfahrensaspekte die 

Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen beeinflussen können: die 

Möglichkeit einer konkludenten Bewilligung, die Bewilligungszeiträume und die Dauer 

der Antragsbearbeitung. 

Konkludente Bewilligung 

Eine konkludente Bewilligung ist eine Bewilligung ohne Bescheiderstellung. Das Land 

Niedersachsen formuliert diese Möglichkeit in seinen Hinweisen so:  

„Die Bescheidung der Anträge kann dann außer durch Bewilligungsbescheid auch 

konkludent durch Erbringung der Leistung oder Aushändigung eines Gutscheins oder 

eines Dokuments erfolgen, mit dem der Inhaber die Berechtigung zum Bezug einer 

zwischen dem Träger und dem Erbringer der Leistung vereinbarten Sach- oder Dienst-

leistung nachweist.“ ([Niedersächsische Hinweise 2012: 5f) 

Insgesamt wird die Möglichkeit einer konkludenten Bewilligung offenbar häufiger ge-

nutzt als die der konkludenten Antragstellung (vgl. Tabelle III.4-2). Setzt man beide 

Antworten ins Verhältnis zueinander, zeigt sich, dass viele Kommunen, die eine konk-

ludente Antragstellung nutzen, nicht gleichzeitig auch eine konkludente Bewilligung 

nutzen, und umgekehrt. 
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Tab. III.4-2: Konkludente Antragstellung und Bewilligung 

  Konkludente Bewilligung 

  Ja Nein Gesamt 

Konkludente Antragstel-
lung 

Anzahl Anzahl Anzahl 

Ja 37 39 76 

Nein 60 201 261 

  97 240 337 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen II.C.4 und II.C.5 

Bewilligungszeiträume  

Die Kommunen wurden dazu befragt, ob sie den Bewilligungszeitraum grundsätzlich 

an den der zugrunde liegenden Sozialleistungen koppeln. Dies ist in 92 % der Kommu-

nen, die hierzu Angaben machen, der Fall. Die verbleibenden Kommunen entkoppeln 

die Bewilligungszeiträume teils für alle Leistungsarten und Rechtskreise, teils nur für 

einzelne Leistungsarten. Am häufigsten ist dies für die Lernförderung der Fall.  

Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II sollen Leistungen in der Regel für sechs Monate 

bewilligt werden. Im Fall, dass „eine Veränderung der Verhältnisse in diesem Zeitraum 

nicht zu erwarten ist“, kann der Bewilligungszeitraum auch auf zwölf Monate ausge-

dehnt werden. Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB XII soll eine Bewilligung für zwölf Monate 

erfolgen.  

Diese Zeitspannen finden häufig für die Bewilligung der BuT-Leistungen Anwendung.  

Auf die weiter gehende Frage nach dem maximalen Bewilligungszeitraum für die jewei-

ligen Leistungen gaben je nach Leistungsart mindestens 75 % in der Regel sogar ca. 

90 % aller antwortenden Kommunen an, dass der Bewilligungszeitraum sechs oder 

zwölf Monate beträgt. Die niedrigeren Werte finden sich bei den anlassbezogenen 

Leistungsarten „eintägige Ausflüge“ und „mehrtägige Fahrten“. Die übrigen Kommunen 

gaben abweichende Bewilligungszeiträume von entweder weniger als sechs Monaten 

oder zwischen sechs und zwölf Monaten an. Lediglich vier Kommunen sehen für Leis-

tungen zur soziokulturellen Teilhabe auch längere maximale Bewilligungszeiträume 

von 18 bzw. 24 Monaten vor. 

Dauer der Antragsbearbeitung 

Die Kommunen wurden gebeten anzugeben, wie viel Zeit von der Antragsstellung bis 

zur Bewilligung der einzelnen BuT-Leistungen benötigt wird. Je nach Leistungsart sind 

jeweils rund 280 Kommunen dieser Bitte nachgekommen. Es ergeben sich für die un-

terschiedlichen Leistungsarten mittlere Bearbeitungsdauern von zehn bis 15 Tagen von 

der Antragstellung bis zur Bewilligung (vgl. Tabelle III.4-3). Der Median liegt für vier 

Leistungsarten (eintägige Ausflüge, mehrtägige Fahrten, Schulbedarf und Mittagsver-
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pflegung) bei sieben Tagen. Für die Leistungsarten mit den längsten Bearbeitungsdau-

ern sind die größten Schwankungen zu verzeichnen. 

Nach den Erläuterungen in den Freitextantworten können die rechnerischen Werte 

aber höchstens als Annäherungen dienen. Allein 75 Kommunen gaben an, dass die 

Bearbeitungsdauern mitunter erheblich abweichen könnten, weil die Anträge häufig 

unvollständig seien und dadurch lange Verzögerungen aufträten. Weitere 

29 Kommunen geben an, dass es zu erheblichen jahreszeitlich bedingten Schwankun-

gen kommt, dass sich Schwankungen aus der wechselnden Anzahl der mit der Bear-

beitung befassten Mitarbeiter/innen ergeben oder dass die Bearbeitung in den ver-

schiedenen Ämtern sehr unterschiedlich lange dauert. Manche Kommunen gaben Min-

destbearbeitungsdauern an, andere hingegen maximale Bearbeitungsdauern.29 

  

                                                
29

  In den letzteren Fällen wurden Höchstwerte der Bearbeitungsdauer von einem Jahr angegeben. Somit 
sind die angegeben Werte nicht vergleichbar. Sie bilden lediglich eine grobe Orientierung. 



Tab. III.4-3: Bearbeitungsdauer in den verschiedenen Leistungsarten 

 

eintägige 

Ausflüge 

Mehrtägige 

Fahrten 
Schulbedarf 

Schülerbe-

förderung 

Lernför-

derung 

Mittagsver-

pflegung 

Teilhabe-

leistungen 

N 282 283 280 272 286 282 282 

Mittelwert in Tagen 10,3 10,1 10,2 14 15,2 13,2 12,8 

Median inTagen 7 7 7 10 14 7 10 

Standardabweichung 10,2 8,9 14,2 25,8 17,8 26,3 17,9 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.12 

 

  



III.5 Abrechnung von BuT-Leistungen 

Wie die Soll-Verfahren der Antragstellung und der Bewilligung kann schließlich auch 

die Organisation des Verfahrens zur Abrechnung von BuT-Leistungen Einfluss auf die 

Inanspruchnahme dieser Leistungen haben (vgl. I.4.3 und Abbildung I.4-2). Deshalb 

wurden in der Online-Erhebung 2013 verschiedene Aspekte zur lokalen Organisation 

der Abrechnung von BuT-Leistungen erfasst. 

In der Prozesskette der Leistungserbringung folgt nach der Antragstellung und der Be-

willigung die Abrechnung der Leistung. Wenn BuT-Leistungen zwar einfach beantragt 

und schnell bewilligt werden, sich die Abrechnung aber aufwändig oder langwierig ge-

staltet oder der Prozess intransparent ist, können Leistungsanbieter entscheiden, ihre 

Dienstleistungen nicht über die BuT-Leistungen finanzieren zu wollen. Dies kann sich 

nachteilig auf die Zugangschancen von Kindern und Jugendlichen aus BuT-

leistungsberechtigten Familien auf lokale Angebote in den Bereichen Bildung und Teil-

habe auswirken und damit die Inanspruchnahme der entsprechenden BuT-Leistungen 

negativ beeinflussen.   

III.5.1 Zuständigkeit für die Abrechnung der BuT-Leistungen 

Die Kommunen wurden gefragt, wer jeweils für die Abrechnung der einzelnen BuT-

Leistungsarten zuständig ist. Analog zur Frage der Bewilligung hatten die Kommunen 

die Möglichkeit zu antworten, dass es sich um dieselben Ämter handelt wie bei der 

Bewilligung (vgl. III.4.1).  

In je nach BuT-Leistungsart zwischen 87 und 95 % der Fälle sind die für die Antragstel-

lung zuständigen Stellen auch für die Abrechnung der BuT-Leistungen zuständig (vgl. 

Tabelle III.5-1).30 Nach Verdichtung der Antworten zu einer Variable mit vier Ausprä-

gungen ist in deutlich mehr Kommunen je Rechtskreis mehr als ein Amt für die Ab-

rechnung zuständig, als dies bei der Bewilligung von Anträgen der Fall ist. Umgekehrt 

gibt es weniger Fälle, in denen für jeden Rechtskreis genau ein Amt für die Abrech-

nung der BuT-Leistungen zuständig ist.31 

Kombiniert man die Antworten bezüglich der Zuständigkeiten für Antragstellung, Bewil-

ligung und Abrechnung, so geben je nach Rechtskreis zwischen 37 % (Asylbewerber-

leistungsgesetz) und 46 % (§ 6 BKGG Kinderzuschlag) der Kommunen an, dass je-

weils dasselbe Amt für alle drei Prozessschritte zuständig ist (vgl. Tabelle III.5-2).32 Im 

                                                
30

  Entsprechend dem Antwortverhallten zur Bewilligung führt dieses Verhalten auch an dieser Stelle da-
zu, dass kaum Antworten in der Rubrik „Sonstiges“ zu finden sind. Es handelt sich dann meist um 
Amtsbezeichnungen, die nicht in der Auswahlliste zu finden waren. 

31
  Zur Antwortverteilung bezüglich der Bewilligungen von Anträgen auf BuT-Leistungen vgl. Tabelle III.4-1. 

Die Beispiele, die für die verschiedenen Ausprägungen bei der Zuständigkeit für die Bewilligung der 
Anträge genannt wurden (III.4.1), gelten gleichermaßen auch für die Zuständigkeit für die Abrechnung 
der BuT-Leistungen. 

32
 In einigen wenigen Fällen liegt zwar in jedem Rechtskreis für alle Leistungsarten dieselbe Antwort für 

Antragstellung, Bewilligung und Abrechnung vor, es handelt sich jedoch um die Antworten „ein bzw. 
mehrere Gemeindeämter“, „der Region / des Regionalverbands“ bzw. „Sonstiges“ aus denen nicht zu 
entnehmen ist, ob es sich auch wirklich bei jeder Antwort um dasselbe Amt handelt oder aber nur die 
Kategorie deckungsgleich ist. 
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Umkehrschluss bedeutet dies, dass in mehr als der Hälfte der Kommunen pro Rechts-

kreis mehrere Ämter für die aufeinander folgenden Prozessschritte zuständig sind. Da-

raus ergeben sich Schnittstellen, die gut organisiert werden müssen, um Komplikatio-

nen bei der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen zu vermeiden. 

Tab. III.5.1: Zuständigkeit Abrechnung 

  Häufigkeit Prozent 

in jedem Rechtskreis mehr als ein Amt 
zuständig 

125 36,8 

für jeden Rechtskreis genau ein Amt zu-
ständig 

94 27,6 

für alle Rechtskreise immer dasselbe Amt 
zuständig 

19 5,6 

je nach Rechtkreis eine oder mehrere 
Zuständigkeit(en) oder unbekannt 

102 30,0 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.8, Fragen IV.B.8, Fragen IV.C.8, Fragen IV.D.8, Fragen 
IV.E.8, Fragen IV.F.9 und Fragen IV.G.8, eigene Berechnungen 

 



Tab. III.5-2: Zuständigkeit für Antragstellung, Bewilligung und Antragstellung je Rechtskreis für alle Leistungsarten 

  SGB II   WOG   KINDZ   SGB XII   AsylbLG   

  N % N % N % N % N % 

Dasselbe Amt 139 40,9 154 45,3 157 46,2 140 41,2 125 36,8 

Unklare Antworten 2 0,6 7 2,1 7 2,1 9 2,6 13 3,8 

Mehrere Ämter 199 58,5 179 52,6 176 51,8 191 56,2 202 59,4 

Gesamt 340 100 340 100 340 100 340 100 340 100 

Quelle: Onlinebefragung 2013, eigene Berechnungen aus Fragen zu Antragstellung, Bewilligung und Abrechnung. 



 

III.5.2 Verfahren der Abrechnung von BuT-Leistungen 

In Bezug auf Verfahren der Abrechnung wurde danach gefragt, ob Sammellisten zur 

Abrechnung zum Einsatz kommen oder ob Einzelabrechnungen vorgenommen wer-

den. 

Tab. III.5-3: Form der Abrechnung von BuT-Leistungen 

 
Anzahl % 

Abrechnungsform: Einzelabrechnung 323 95 

Abrechnungsform: über Sammellisten 237 69,7 

Abrechnungsform: Sonstiges 27 7,9 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.9, N=34. Mehrfachantworten. 

Eine Einzelabrechnung von BuT-Leistungen ist in fast allen Kommunen gegeben (Tab. 

III.5.-3). Nur in drei Kommunen, die diese Abrechnungsform nicht angebe, könnte dies 

mit konkludenter Antragstellung und Bewilligung zusammenhängen. Weitere vier 

Kommunen, die Einzelabrechnung nicht nennen, gaben unter „Sonstiges“ den Einsatz 

einer Bildungskarte an.33 

In rund 70 % der Kommunen werden Sammellisten zur Abrechnung eingesetzt, vor 

allem bei der Abrechnung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (vgl. Tab. III.5-4).  

Tab. III.5-4: Leistungsarten, in denen Sammellisten zum Einsatz kommen 

 
Anzahl 

Eintägige Ausflüge 55 

mehrtägige Fahrten 41 

Schulbedarf 7 

Schülerbeförderung 27 

Lernförderung 51 

Mittagsverpflegung 231 

Soziokulturelle Teilhabeleistungen 61 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.9.1. 

Ein gutes Drittel der Kommunen nutzt Sammellisten zur Abrechnung einer BuT-

Leistungsart (überwiegend der Mittagsverpflegung), 14 % der Kommunen nutzen diese 

Möglichkeit für zwei BuT-Leistungsarten und 19 % der Kommunen für drei bis sieben 

BuT-Leistungsarten (vgl. Tab III.5-5).  

Diejenigen Kommunen, die auf die Frage nach der Abrechnungsform „Sonstiges“ ant-

worteten, verwiesen zum Beispiel auf die Nutzung von Kartensystemen für die Abrech-

nung der BuT-Leistungen oder auf die Zahlung von Pauschalen an die Leistungsanbie-

ter (insbesondere beim gemeinschaftlichen Mittagessen).  

                                                
33

  In diesen Fällen wird die Abrechnung der BuT-Leistungen über eine webbasierte Plattform abgewi-
ckelt, in der jeder Einzelfall erfasst wird. Die Leistungssachbearbeitung wird aber von aufwändigen 
Einzelabrechnungen befreit. 
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Tab. III.5-5: Anzahl der Leistungsarten, für die Sammellisten eingesetzt werden 

  Häufigkeit Prozent 

Eine Leistungsart 121 35,6 

Zwei Leistungsarten 49 14,4 

Drei Leistungsarten 26 7,6 

 Vier Leistungsarten 23 6,8 

Fünf Leistungsarten 12 3,5 

Sechs Leistungsarten 2 0,6 

Sieben Leistungsarten 1 0,3 

Keine Sammellisten bzw. 
keine Angabe 

106 31,2 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.9, eigene Berechnungen 
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III.6 Art der Leistungserbringung  

Die BuT-Leistungen für eintägige Ausflüge, mehrtägige Fahrten, gemeinschaftliches 

Mittagessen, Lernförderung und soziokulturelle Teilhabe sollen im Regelfall durch 

Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen 

oder Direktzahlungen an die Anbieter der Leistungen erbracht werden. Die BuT-

Leistungen für Schulbedarf und Schülerbeförderung sollen als Geldleistung erbracht 

werden. Die kommunalen Leistungsträger bestimmen, in welcher Form sie die Sach- 

und Dienstleistungen erbringen.  

Seit dem 1. August 2013 können neben den Leistungen für den Schulbedarf und die 

Schülerbeförderung auch die Leistungen für eintägige Ausflüge und mehrtägige Fahr-

ten als Geldleistung erbracht werden. Für die eintägigen Ausflüge, für mehrtägige 

Fahrten,für Lernförderung, Mittagessen und soziokulturelle Teilhabe können nun von 

den Leistungsberechtigten verauslagte Geldmittel ausnahmsweise nachträglich erstat-

tet werden, wenn eine Deckung des Bedarfs durch Sachleistungen oder Gutscheine 

„ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war“ (§ 30 Satz 1 

Nr. 2 SGB II).34  

Die Art der Leistungserbringung kann Einfluss auf die Inanspruchnahme der BuT-

Leistungen haben. Deshalb wurde für sechs BuT-Leistungsarten (alle außer Schulbe-

darf), erhoben, in welcher Art sie erbracht werden (vgl. Tab. III.6-1).  

Tab. III.6-1: Art der Leistungserbringung nach Leistungsarten 

  Gutschein 
Personenbez. 

Direktzahlung 

Erstattung 

vorfinanzierter 

Leistungen 

Sonstiges 

  N % N % N % N % 

eintägige Ausflüge 40 11,8 309 90,9 268 78,8 33 9,7 

mehrtägige Fahrten 33 9,7 321 94,4 255 75,0 25 7,4 

Schülerbeförderung 13 3,8 117 34,4 248 72,9 86 25,3 

Lernförderung 103 30,3 284 83,5 132 38,8 14 4,1 

Mittagsverpflegung 106 31,2 278 81,8 171 50,3 40 11,8 

Soziokulturelle Teilha-
be 

109 32,1 289 85 230 67,6 27 7,9 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.9, IV.B.9, IV.D.9, IV.E.12, IV.F.10, IV.A.9. Mehrfachantwor-
ten möglich. 

Bei den Kommunen, die keine Gutscheine einsetzen, ist zumeist sowohl eine perso-

nenbezogene Direktzahlung an die Leistungsanbieter als auch eine ausnahmsweise 

                                                
34

  Diese Gesetzesänderung trat während des Zeitraums der Online-Erhebung 1 in Kraft. Insofern ist hier 
nicht auszuschließen, dass ein Teil der Kommunen auf der Basis der alten Rechtslage, ein anderer 
Teil der Kommunen auf Basis der neuen Rechtslage geantwortet hat. 
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nachträgliche Erstattung verauslagter Geldmittel an die Leistungsberechtigten möglich 

(vgl. Tab. III.6-1).  

Die personenbezogene Direktzahlung an Anbieter ist bei der großen Mehrzahl der 

Kommunen in fünf der sechs ausgewiesenen Leistungsarten möglich. Lediglich bei der 

Schülerbeförderung gaben nur 35 % der Kommunen eine solche Möglichkeit an.  

Die ausnahmsweise nachträgliche Erstattung verauslagter Geldmittelan die Leistungs-

berechtigten ist bei der Lernförderung am seltensten vorgesehen (nur in 39 % der 

Kommunen), während sie besonders häufig bei der Schülerbeförderung, bei eintägigen 

Ausflügen und mehrtägigen Fahrten genannt wurde. Bei der Schülerbeförderung ga-

ben 61 befragte Leistungsträger unter „Sonstiges“ an, dass Geldleistungen direkt an 

die Leistungsberechtigten bzw. deren Eltern gezahlt werden. 

In der Regel finden sich in den einzelnen Kommunen je nach BuT-Leistungsart ver-

schiedene Arten der Leistungserbringung. Darin wird eine auf die einzelnen BuT-

Leistungen lokal zugeschnittene Prozessgestaltung sichtbar. 

Gutscheine 

Je nach Leistungsart nutzen bis zu 109 einbezogene Leistungsträger Gutscheine als 

Art der Leistungserbringung für die Bildungs- und Teilhabeleistungen. Summiert man 

die Antworten über alle sechs Leistungsarten35, dann setzte die Hälfte der befragten 

Leistungsträger (170) in mindestens einer BuT-Leistungsart Gutscheinverfahren. Die 

Mehrheit dieser Kommunen nutzt Gutscheine in einer bis drei BuT-Leistungsarten. In 

einigen Fällen wird auch die Schülerbeförderung als Sachleistung über Gutscheine, in 

einem Drittel der Fälle als Sachleistung über Direktzahlung an die Leistungsanbieter 

erbracht (vgl. Tab. III.6-2). 

In der Mehrzahl der Fälle kommen dabei Papier-Gutscheine mit und ohne konkrete 

Geldwerte zum Einsatz. In wenigen Einzelfällen wurde der Einsatz von Chipkarten oh-

ne Zahlungsfunktion angegeben (vgl. Tab. III.6-3). 

Die überwiegende Mehrheit der Kommunen nutzt Papiergutscheine, je zur Hälfte mit 

oder ohne konkreten Geldwert. Insgesamt gaben nur drei einbezogene Leistungsträger 

an, dass sie Chipkarten einsetzten. In den offenen Antworten unter „Sonstiges“ wurden 

aber noch elektronische Gutscheine im Rahmen einer webbasierten Kartenlösung so-

wie Kostenübernahmeerklärung genannt. 36  

 

                                                
35

  Dazu wurde eine neue dichotome Variable (Einsatz von Gutscheinen ja/nein) gebildet, in der die Ant-
worten auf die Frage II.C.8, II.C.8.1 und 8.2 sowie die Fragen zur Leistungserbringung in den einzel-
nen Leistungsarten einschließlich der dazugehörigen Freitextantworten (IV.A.9 usw.) zusammenge-
führt wurden. 

36
  In Frage II.C.8 wurde generell nach dem Einsatz von Gutscheinen gefragt. Hier bejahten 152 den Ein-

satz von Gutscheinen. Die Differenz zu den hier genannten 170 Kommunen ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass in den Freitextantworten gegebene Antworten zur Nutzung von Kostenübernahmebescheini-
gungen bzw. von Kartensystemen zur Vorlage beim Leistungsanbieter  auch als Einsatz von Gutschei-
nen gewertet wurde. 
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Tab. III.6-2: Zahl der Leistungsarten mit Gutscheinverfahren 

  Häufigkeit Prozent 

Kein Einsatz von Gutscheinen 170 50 

Einsatz von Gutscheinen in mindestens 
einer Leistungsart 

170 50 

…in einer Leistungsart 48 14,1 

…in zwei Leistungsarten 42 12,4 

…in drei Leistungsarten 33 9,7 

…in vier Leistungsarten 15 4,4 

…in fünf Leistungsarten 25 7,4 

…in sechs Leistungsarten 7 2,1 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A.9,  IV.B.9,  IV.D.9,  IV.E.12,  IV.F.10,  IV.A.9, eigene Be-
rechnungen 

Anmerkung: Als Gutscheinverfahren wurden hier auch der Einsatz von Kartensystemen und die Ausstel-
lung von Kostenübernahmeerklärungen gezählt. 

Tab. III.6-3: Art der Gutscheinverfahren 

  Anzahl 

Papier-Gutschein ohne konkreten Geldwert 105 

Papier-Gutschein mit festem Geldwert 98 

Chipkarte mit Zahlungsfunktion 0 

Chipkarte ohne Zahlungsfunktion 3 

Sonstiges 6 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.8.1 

Einsatz lokaler Kartensysteme  

Viele Kommunen nutzten schon lange vor der Einführung der Bildungs- und Teilhabe-

leistungen verschiedene Kartensysteme (Sozialpässe, Familienpässe etc.), um ein-

kommensschwachen Personen den Zugang zu verschiedenen sozialen, kulturellen, 

Bildungs- und sonstigen Freizeit-Dienstleistungen in der Kommune oder der Region zu 

erleichtern. Diese Kartensysteme können je nach lokaler Organisationsentscheidung 

auf verschiedene Weisen in die Erbringung der BuT-Leistungen eingebunden werden 

und so eventuell den Zugang der Leistungsberechtigten zu den BuT-Leistungen er-

leichtern. Sie können aber auch völlig unabhängig von den BuT-Leistungen existieren 

und von den potenziell BuT-Leistungsberechtigten wie auch von anderen Personen für 

Zwecke genutzt werden, die jenseits der BuT-Leistungen liegen.  
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Rund 24 % der befragten Leistungsträger verfügen über ein derartiges Kartensystem 

(vgl. Tabelle III.6-4.).37 Nur ein knappes Drittel von ihnen setzt dieses Kartensystem in 

verschiedener Weise auch für die Erbringung der BuT-Leistungen ein. 26 Leistungsträ-

ger nutzen das Kartensystem entweder aktuell für die Erbringung der BuT-Leistungen 

oder gaben an, dies in Kürze tun zu wollen. 

Tab. III.6-4: Nutzung von Kartensystemen 

  Häufigkeit Prozent 

kein Kartensystem 259 76,2 

Kartensystem, aber nicht für BuT 55 16,2 

Kartensystem für BuT verwendet / geplant 26 7,6 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen II.C. 2, II.C.2.1 und II.C.2.2. 

  

                                                
37

  Die in Tabelle III.6-4 aufgeführten Ausprägungen gehen auf eine neu gebildete Variable zurück, in der 
neben den Antworten auf die Fragen II.C.2 und II.C.2.1 auch die offenen Antworten eingeflossen sind. 
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III.7 Besonderheiten einzelner Leistungsarten  

Die gesetzliche Konstruktion der BuT-Leistungen eröffnet den Leistungsträgern unter-

schiedliche lokale Gestaltungsspielräume. So ist beispielsweise beim Schulbedarf ge-

nau definiert, wie hoch die Leistung ist, wann sie zu zahlen ist und dass sie als Geld-

leistung zu erbringen ist. Hingegen setzt beispielsweise die Bewilligung von Lernförde-

rung voraus, dass sie schulische Angebote ergänzt und angemessen ist., Was das 

aber genau heißt, ist lokal zu entscheiden. Die Lernförderung muss zudem geeignet 

und zusätzlich erforderlich sein, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen fest-

gelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen, und hängt damit auch vom Landesrecht 

ab. Die Kommunen müssen entscheiden, obLernförderung als Sach- oder in Form von 

personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen erbracht wird. Außerdem können 

die Leistungsträger hier auch Einfluss auf die Preise der Angebote nehmen, indem sie 

Förderhöchstgrenzen festlegen. 

Zu allen BuT-Leistungsarten wurden den Kommunen in der Online-Erhebung 2013 

deshalb neben Fragen zur Organisation und Steuerung der BuT-Leistungserbringung 

auch spezifische Fragen zur lokalen Ausgestaltung der Leistungen gestellt. Neben den 

Antworten zu diesen Fragen werden im Folgenden die von den Kommunen benannten 

Probleme und Verbesserungswünsche in Bezug auf die einzelnen Leistungsarten dar-

gestellt. 

III.7.1 Eintägige Ausflüge 

Bei den eintägigen Ausflügen stellt sich die Frage, ob diese Ansprüche auch für Kinder 

in Kindertagespflege in Betracht kommen. Das SGB II und das SGB XII differenzieren 

ausdrücklich zwischen den Begriffen Kindertageseinrichtung (vgl. § 28 Abs. 2 Satz 2 

SGB II bzw. § 34 Abs. 2 SGB XII) und Kindertagespflege (vgl. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

SGB II bzw. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Der Wortlaut dieser Normen bezieht 

sich zwar auf Aufwendungen für Ausflüge von Kindern, die eine „Kindertageseinrich-

tung“ besuchen, jedoch ergibt sich aus dem Bericht des Bundestagsausschusses für 

Arbeit und Soziales vom 2. Dezember 2010, dass der Begriff „Kindertageseinrichtung“ 

im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets weit zu verstehen ist und auch die „Kinder-

tagespflege“ erfassen soll.  38  

In der Online-Erhebung wurde deshalb auch nach der lokalen Praxis der Übernahme 

von Kosten für eintägige Ausflüge in der Kindertagespflege gefragt.  

                                                
38

  Der Deutsche Verein führt hierzu aus: „Das SGB VIII (…) unterscheidet ausdrücklich zwischen Tages-
einrichtungen und Kindertagespflege. Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt (vgl. § 22 Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII). Folglich könnte man schlussfolgern, dass die Kindertagespflege aufgrund ihrer ande-
ren Struktur gegenüber der Kindertageseinrichtung bewusst aus dem Anwendungsbereich herausge-
nommen wurde. Allerdings finden sich im Bericht des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales 
vom 2. Dezember 2010 Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff ‚Kindertageseinrichtung‘ im Sinne des 
Bildungs- und Teilhabepakets weit zu verstehen ist und auch die Kindertagespflege erfassen soll.“ 
(DV-Empfehlungen 2012: 20f.) 
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Tab. III.7-1: Leistungen für eintägige Ausflüge von Kindern in der Kindertagespflege 

  N % 

Übernahme der Kosten für eintägige Ausflüge in Kindertagespflege 204 62,2 

Keine Übernahme der Kosten für eintägige Ausflüge in Kindertages-
pflege 

124 37,8 

Gesamt 328 96,5 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.A.10 

Insgesamt übernehmen 62 % der befragten Leistungsträger die Kosten für eintägige 

Ausflüge in der Kindertagespflege. Es ergeben sich keine größeren Abweichungen bei 

Differenzierungen nach der Art des Leistungsträgers oder Trägerschaft im SGB II.  

Zu allen Leistungsarten wurden die Kommunen offen danach gefragt, welche Probleme 

bei der von ihnen gewählten Form der Erbringung der Leistung auftreten, z.B. bezüg-

lich lokaler Organisationsschritte, Bearbeitungsdauern, verfügbarer Angebotsstruktu-

ren, landesrechtlicher und bundesrechtlicher Vorgaben usw. Bei den eintägigen Aus-

flügen melden Leistungsträger keine Probleme.  

Tab. III.7-2: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für  
eintägige Schul- und Kitaausflüge 

 
N % 

Keine Probleme 147 43,2 

Problem Abläufe 74 21,8 

Keine Antwort 64 18,8 

hoher Verwaltungsaufwand 41 12,1 

Sonstiges 14 4,1 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.A.11 

129 einbezogene Leistungsträger benannten Probleme, vor allem in zwei Bereichen: 

 Abläufe  

Hier wurde zunächst darauf hingewiesen, dass die Anträge auf Übernahme von 

Leistungen meistens erst sehr kurzfristig vor oder sogar erst nach Durchführung 

der Ausflüge bei der Leistungsstelle eingehen und deshalb das eigentlich vorgese-

hene Sachleistungsprinzip nicht eingehalten werden kann.39 Darüber hinaus wurde 

von einigen Kommunen geschildert, dass eine Abrechnung über Schulen oder Kin-

dertagesstätten daran scheitere, dass nicht gleichzeitig ein Bankkonto genutzt und 

eine Barkasse eingerichtet werden kann. Andere Leistungsträger verwiesen darauf, 

dass Kosten nicht erstattet werden können, wenn notwendige Folgeanträge ver-

gessen werden oder Quittungen nicht verfügbar sind. Wieder andere machten auf 

                                                
39

  Hier scheint die Gesetzesänderung zum 1. August 2013 Abhilfe geschafft zu haben. Die Online-
Erhebung begann aber vor dieser Änderung. 
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die saisonal unterschiedlichen Antragszahlen aufmerksam, die zu schlecht steuer-

barem Anstau bei der Antragsbearbeitung führen.40  

 Verwaltungsaufwand 

Das Verhältnis zwischen zu leistenden Beträgen und dem damit verbundenen Ver-

waltungsaufwand wird als inadäquat bemängelt. Oft handele es sich bei den zu er-

stattenden Kosten um Beträge unter fünf Euro, für die ein eigenes Verfahren in 

Gang gesetzt werden müsse. Dies führe für die Verwaltung zu einer enormen Be-

lastung. Gleichzeitig würden Eltern auf die Beantragung solcher BuT-Leistungen 

verzichten, weil der Aufwand als nicht gerechtfertigt angesehen werde. Einige 

Kommunen berichteten darüber, dass die Abwicklung der BuT-Leistungen aus die-

sem Grund über Fördervereine erfolgt. 

Auf die Frage, wodurch die Umsetzung der Leistung für eintägige Schul- bzw. Kitaaus-

flüge erleichtert bzw. verbessert werden könnte, nannten die einbezogenen Leistungs-

träger vier Aspekte (vgl. Tab. III.7-3): die nachträgliche Erstattung, die durch die Ge-

setzesänderung zum 1.8.2013 ermöglicht wurde, Verfahrensvereinfachung durch pau-

schalierte Lösungen, eine Vereinfachung bei Antrags- und Abrechnungsverfahren und 

klare und einheitliche Regelungen zu Ausflügen in Schulferien. 

Zur Verfahrensvereinfachung durch Pauschalierungen werden von den einbezogenen 

Leistungsträgern drei Varianten vorgeschlagen:  

 Den Schulen bzw. Kindertagesstätten solle ein Budget zur Verfügung gestellt wer-

den, so dass diese darüber entscheiden könnten, für welche Kinder die Kosten 

übernommen werden. 

 Die Eltern sollten Pauschalen überwiesen bekommen – entweder pro Ausflug oder 

pro Schuljahr. 

 Die Kosten für eintägige Ausflüge sollten in den Regelsatz der Grundleistung auf-

genommen. 

Einbezogene Leistungsträger, die eine Vereinfachung bei Antrags- und Abrechnungs-

verfahren als wünschenswert benennen, beziehen sich beispielsweise auf die Nutzung 

von Sammellisten, das Einrichten von Konten bei Schulen und Kindertagesstätten zur 

einfacheren Erstattung der Leistungen und auf die Nutzung von Globalanträgen. 

III.7.2 Mehrtägige Fahrten 

Bei den mehrtägigen Fahrten ist zu klären, ob diese Leistungen in schulfreien Zeiten 

ebenfalls im Rahmen der Leistungen nach § 28 Absatz 2 SGB II erstattet werden. 146 

einbezogene Leistungsträger gaben an, die BuT- Leistungen für mehrtägige Ausflüge 

auch in schulfreien Zeiten zu übernehmen, 185 verneinen dies (vgl. Tabelle III.7-4). 

Kreisfreie Städte und Stadtstaaten übernehmen diese Kosten häufiger als Landkreise, 

und Kommunen mit Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft häufiger als 
                                                
40

  Vor den Weihnachts- und Sommerferien häufen sich demnach die Ausflüge der Schulklassen und 
damit die Anträge auf entsprechende BuT-Leistungen. 
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Kommunen mit Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung (gE). Auch mit steigender Po-

tenzialdichte werden Kosten für Fahrten in schulfreien Zeiten häufiger übernommen. 

Nur 38% der einbezogenen Leistungsträger mit einer Potenzialdichte unter 10 % er-

statten diese Kosten. Bei den Leistungsträgern mit einer Potenzialdichte von mehr als 

30 % tun dies 62 %. 

Tab. III.7-3:  Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für Eintägige Schul-  
und Kitaausflüge 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 209 61,5 

Nachträgliche Erstattung möglich (erledigt) 44 12,9 

Pauschale Budgets (Schule/Leistungsberechtigte) 33 9,7 

Antrags- und Abrechnungslösungen verbessern 29 8,5 

Frühzeitige Planung 10 2,9 

verbesserte Kommunikation mit Akteur/innen 3 0,9 

gesetzliche Regelungen oder Landesrichtlinien 3 0,9 

Hinweise auf gute Praxis 3 0,9 

Angebotserweiterung vor Ort 2 0,6 

Längere Bewilligungszeiträume 2 0,6 

Schnellere Bearbeitung ermöglichen 2 0,6 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.A.12 

Tab. III.7.4: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für mehrtägige Fahrten 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 169 49,7 

Probleme Abläufe 78 22,9 

Keine Antwort 75 22,1 

Höhe der Kosten 9 2,6 

Arbeitsaufwand 4 1,2 

Abgrenzung Ferienfreizeiten 1 0,3 

Sonstiges 4 1,2 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.B.11 

Im Vergleich zu den eintägigen Ausflügen berichteten weniger Kommunen über spezi-

fische Probleme bei den mehrtägigen Ausflügen (vgl. Tab. III.7-5). Einige Kommunen 

betonten explizit, dass es sich bei der Übernahme der Kosten für Klassenfahrten um 

eine lang eingespielte Praxis handele. Schon zu Zeiten des Bundessozialhilfegesetzes 

sei dies so gehandhabt worden. Über 70 % der einbezogenen Leistungsträger beton-

ten, dass keine Probleme vorliegen, oder sie antworteten nicht auf diese Frage. Die 

benannten Probleme sind zum allergrößten Teil auf den Ablauf der Leistungserbrin-

gung bezogen:  
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 Häufig wurde hier angemerkt, eine Geldleistung sei praxisnäher als das Sachleis-

tungsprinzip.41  

 Leistungsträger erwähnten, dass die Anträge zu spät gestellt würden und deshalb 

eine Bearbeitung vor Beginn mehrtägiger Ausflüge schwer zu sichern sei. Anträge 

würden aber auch zu früh gestellt und könnten dann noch nicht bearbeitet werden. 

Gerade Klassenfahrten würden oftmals sehr früh angekündigt und die Schulen 

möchten auch frühzeitig das Geld einsammeln. Mitunter kollidiere dies mit lokalen 

Regelungen, ab wann vor Beginn der Klassenfahrt die Kosten erstattet werden 

können. Hinzu kommt teilweise, dass die Anträge auf zugrunde liegende Sozialleis-

tung noch nicht bewilligt sind.  

 Darüber hinaus wurden praktische Probleme mit fehlenden Konten oder mit Rück-

erstattungen in Fällen genannt, in denen nicht alle Kosten für die Klassenfahrt be-

nötigt wurden.  

 Neun Kommunen wiesen darauf hin, dass sehr hohe Kosten von Klassenfahrten 

ein Problem seien. Die einen beklagen, dass diese Kosten für Leistungsberechtigte 

übernommen würden, weil keine Obergrenzen bestehen, andere geringverdienen-

de Eltern ohne BuT-Leistungsanspruch für ihre Kinder diese Kosten aber nicht oder 

kaum bezahlen könnten. Aus Hessen wurde berichtet, es gebe eine vom Land de-

finierte Obergrenze, die in Anträgen übertroffen wird.  

Verbesserungspotenziale bei der BuT-Leistung für mehrtägige Fahrten (vgl. Tab. III.7-

6) werden in der Mehrheit der Nennungen bei Antrags- und Abrechnungslösungen ge-

sehen: Gewünscht wird die Entwicklung eines möglichst einfachen Systems, das den 

Aufwand durch fehlende Konten bei den Schulen und Kindertagesstätten, durch zu 

frühe oder späte Beantragung, mögliche Rückforderungen usw. minimieren würde. 

Einige Leistungsträger regten an, dass Schulen ein Budget erhalten, über das diese 

Kosten abgedeckt werden, ohne dass die Leistungsstellen eingeschaltet werden müss-

ten. Zudem werden gesetzliche Präzisierungen gewünscht, welche Leistungen einer 

Klassenfahrt durch die BuT-Leistungen zu finanzieren sind. Beispielsweise wurde 

mehrfach erwähnt, dass unklar sei, ob die BuT-Leistung auch einen Schüleraustausch 

finanzieren könne. 

III.7.3 Schulbedarf 

Da die BuT-Leistung Schulbedarf klar definiert ist, wurde keine Frage zu ihrer lokalen 

Ausgestaltung gestellt. 

Auf die Frage nach Problemen gaben bei dieser Leistungsart nur wenige einbezogene 

Leistungsträger eine Antwort (vgl. Tabelle III.7-7). Dabei ging es vor allem um drei As-

pekte:  

                                                
41

 Seit der Gesetzesänderung zum 1. August 2013 ist die Geldleistung möglich. 
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 In den Bundesländern, in denen die Sommerferien erst im September enden, stehe 

zum 1. August oft noch keine Schulbescheinigung als Voraussetzung zum Nach-

weis des Schulbesuchs zur Verfügung, was die Antragsbearbeitung erschwere.  

Tab. III.7-5: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für mehrtägige Fahrten 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 250 73,5 

Antrags- und Abrechnungslösungen verbessern 57 16,8 

Information + Kommunikation 10 2,9 

Abwicklung über Schulen 7 2,1 

Gesetzlich Regelungen 7 2,1 

Kostenbegrenzung 5 1,5 

Längere Bewilligungszeiträume 2 0,6 

Höheres Elterninteresse 1 0,3 

Sonstiges 1 0,3 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.B.12 

Tab. III.7-6: Leistungen für mehrtägige Ausflüge in schulfreien Zeiten 

  

Werden Leistungen für mehrtägige 

Ausflüge in schulfreien Zeiten erb-

racht? 

  

  Ja  Nein Gesamt 

  N % N %   

Landkreis 100 68,5 144 77,9 244 

Kreisfreie Stadt 46 31,5 41 22,1 87 

Mit Jobcenter in 
zkT 

45 30,8 44 23,8 89 

Mit Jobcenter in 
gE 

101 69,2 141 76,2 242 

Gesamt 146 100 185 100 331 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.B.10, I.2 und I.3 

 Die Stichtagsregelung, nach der die Leistungen am 1. August und 1. Februar eines 

Jahres an die zum Stichtag Leistungsberechtigten ausgezahlt werden sollen, passe 

nicht zum Bewilligungstermin der zugrunde liegenden Sozialleistung in der Mitte 

des Monats. Flüchtlinge, die im Laufe des Schuljahres einreisen und besonders 

bedürftig sind, erhielten aufgrund der Stichtagsregelung keine Leistungen für den 

Schulbedarf. 

 Die unterschiedlichen Antragsregelungen für die verschiedenen Rechtskreise seien 

den Leistungsberechtigten schlecht zu kommunizieren. Es sei schwer vermittelbar, 

dass die BuT-Leistung für den Schulbedarf im SGB II und SGB XII nicht gesondert 
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beantragt werden muss, dies aber in den anderen Rechtskreisen (z.B. bei Familien, 

die Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen) erforderlich ist. 

Tab. III.7-7: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für Schulbedarf 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 200 58,8 

Keine Antwort 81 23,8 

Probleme mit Ablauf 27 7,9 

Unterschiede zwischen Rechtskrei-
sen 

15 4,4 

Stichtagsproblematik 7 2,1 

Förderung zu niedrig 4 1,2 

Hoher Verwaltungsaufwand 4 1,2 

Folgeanträge 1 0,3 

Motivation der Leistungsberechtigten 1 0,3 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.C.9 

Entsprechend beziehen sich die Anmerkungen zum Verbesserungspotenzial auch vor 

allem auf diese Aspekte (vgl. Tab. III.7-8). 32 der Leistungsträger, die konkrete Anre-

gungen geben, benennen den Wunsch einer einheitlichen Regelung für alle Rechts-

kreise. Weitere 13 einbezogene Leistungsträger betonen, dass eine Auszahlung unab-

hängig vom Stichtag unproblematisch möglich wäre. 

Tab. III.7-8: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung „Schulbedarf“ 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 276 81,2 

Vereinheitlichung für Rechtskreise 32 9,4 

veränderte Zahlungen 13 3,8 

Abwicklung über Schulen 4 1,2 

Sonstiges 15 4,4 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.C.10 

III.7.4 Schülerbeförderung 

Die BuT-Leistungen für Schülerbeförderung berücksichtigen die für den Besuch der 

nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs erforderlichen tatsächlichen 

Aufwendungen für Schüler/innen, die auf Schülerbeförderung angewiesen sind. Die 

Leistungen sind zu erbringen, soweit die Aufwendungen nicht von Dritten übernommen 

werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, sie aus 

dem Regelbedarf zu bestreiten. Daraus ergibt sich, dass ein gewisser Eigenanteil aus 

dem Regelsatz zu berücksichtigen ist. Bis zum 1. August 2013 gab es keine Regel zur 
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anzurechnenden Höhe dieser Eigenbeteiligung. Deshalb wurden die Leistungsträger 

zu ihrem Umgang damit befragt (vgl. Tabelle III.7-9). 

Tab. III.7-9: Höhe der Eigenbeteiligung bei Schülerbeförderung 

Schülerbeförderung: Höhe der Eigenbeteiligung 

Mittelwert in Euro 5,61 

Median in Euro 5 

Standardabweichung 5,08 

Minimum in Euro 0 

Maximum in Euro 43,25 

Quelle: Online-Befragung, Frage IV.D.11, N=293 

Die große Mehrheit der befragten Leistungsträger gab an, als Eigenanteil genau den 

seit August 2013 im Gesetz genannten Richtwert von 5 Euro festgelegt zu haben. Ins-

gesamt 26 Leistungsträger geben an, dass bei ihnen kein Eigenanteil anfällt; bei vier 

von ihnen dürfte das daran liegen, dass der Eigenanteil von anderen übernommen 

wird. Der Mittelwert der genannten Eigenanteile liegt bei 5,61 Euro, das Maximum bei 

43,25 Euro, wobei dieser Eigenanteil von Dritten übernommen wird. Eine Übernahme 

durch Dritte wurde von insgesamt 13 einbezogenen Leistungsträgern erwähnt und ist 

möglicherweise als vorrangige Leistung zu verstehen. 

Die Leistungsträger wurden auch dazu befragt, welche Kriterien sie für die nächstgele-

gene Schule geltend machen. Die Hälfte der einbezogenen Leistungsträger gab an, die 

Wünsche der Leistungsberechtigten nach einer bestimmten Schulträgerschaft oder 

einer fachlicher Ausrichtung zu berücksichtigen. 65 einbezogene Leistungsträger nann-

ten konfessionsgebundene Gründe, 144 die berufsfachliche Ausrichtung der Schulen 

als akzeptierten Grund. Von weiteren 59 einbezogenen Leistungsträgern werden sons-

tige Gründe akzeptiert. Diese sind vielfältig und reichen von der grundsätzlichen Ak-

zeptanz aller Schulen über die Berücksichtigung ärztlicher Atteste, die Nicht-Annahme 

an der eigentlich nächstgelegenen Schule, gesundheitliche Problemen, bis hin zu Ein-

zelfallentscheidungen. 

Häufig stehen für die Schülerbeförderung vorrangige Leistungen zur Verfügung (siehe 

Abschnitt III.9.1). Auf die offene Frage nach Umsetzungsproblemen bei der Schülerbe-

förderung (vgl. Tabelle III.7-10) vermelden manche Kommunen mit vorrangigen Leis-

tungen als positiv, der Bearbeitungsaufwand sei reduziert. Andere führen hingegen 

einem erhöhten Bearbeitungsaufwand an, weil die vorrangigen Leistungen nicht für alle 

Schüler/innen gelten oder die dort zu erbringenden Eigenbeteiligungen höher sind als 

der festgelegte Betrag für die Eigenbeteiligung für die BuT-Leistung.  

Manche der Kommunen mit vorrangigen Leistungen gaben an, dass die Beförderungen 

zur allgemeinbildenden Schule erstattet werden, nicht jedoch die zur berufsbildenden 

Schule. Andere gaben an, dass über vorrangige Leistungen die Schülerfahrkarte ab-

züglich eines Eigenanteils von 6,70 Euro erstattet werde, anschließend aber für den 
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Differenz von 1,70 Euro zum nach den Regeln der BuT-Leistung gültigen Eigenanteil 

von 5 Euro ein weiterer Antrag auf Kostenübernahme gestellt werde. Die Verwaltungs-

kosten, so die Kritik in diesem Fall, überschritten den Gegenwert der Förderung um ein 

Vielfaches. 

Unter „Sonstiges“ finden sich in Tabelle III.7-10 unterschiedliche Aspekte: Die aufwän-

dige gerichtsfeste Prüfung von Entfernungen zur Schule mit verschiedenen Routenpla-

nern, die unklaren Definitionen, was unter nächstgelegener Schulen zu verstehen sei, 

der Umgang mit Rückforderungen, wenn die Schülerkarte noch gültig ist, der Sozial-

leistungsanspruch aber erloschen ist.  

Vor allem wurde jedoch der unverhältnismäßige Aufwand thematisiert, der sowohl den 

Leistungsstellen als auch für den Leistungsanbietern bei der Berücksichtigung des Ei-

genanteils entstehe. Als Beispiel wurden Abrechnungsverfahren mit Beförderungsun-

ternehmen erwähnt, nach denen die Kommunen die Kosten abzüglich des Eigenbei-

trages überweisen, den die Unternehmen dann eigenständig im Einzelfall erheben 

müssen.  

Tab. III.7-10: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für Schülerbeförderung 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 171 50,3 

Keine Antwort 88 25,9 

Eigenbeteiligung/Aufwand 24 7,1 

Hoher Aufwand 18 5,3 

Unterschiedliche Regelung vorrangige Leistungen 8 2,4 

Antragsfragen 7 2,1 

Missbräuchliche Nutzung 1 0,3 

Sonstiges 23 6,8 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.D.15 

Als Verbesserungspotenzial gaben die Kommunen an, dass der Eigenanteil entfallen 

könne. Die Bewilligungszeiträume sollten verlängert, den Einsatz von Gutscheinen 

oder Kartensystemen solle ermöglicht werden oder die Kosten sollten in den Regelsatz 

einbezogen werden (vgl. Tab. III.7-11). Unter „Sonstiges“ sind hier beispielsweise Ver-

änderungsbedarfe bei der Einbeziehung von Waldorfschulen und bestimmte landes-

rechtliche Regelungen eingeordnet. Unter die gesetzlichen Regelungswünsche fallen 

auch Präzisierungen zur Definition der nächstgelegenen Schule. 
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Tab. III.7-11: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für Schülerbeförderung 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 257 75,6 

Wegfall Eigenbeteiligung 40 11,8 

Andere Leistungsgewährung 11 3,2 

Gesetzliche Regelungen 9 2,6 

Antragsfragen 2 0,6 

Sonstiges 21 6,2 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.D.16 

III.7.5 Lernförderung 

Die kommunalen Leistungsträger wurden danach befragt, welche Bescheinigungen für 

die Bewilligung von Lernförderung vorgelegt werden müssen. Aus Tabelle III.3-13 geht 

hervor, dass in fast allen Fällen die Bestätigung einer Lehrkraft erforderlich ist, in 114 

die der Schulleitung und in 34 sogar ein Beschluss der Zeugniskonferenz. 

Tab. III.7-12: Bei Antrag auf Lernförderung vorzulegende Nachweise  

Bestätigung der Lehrkraft 303 

Zeugnisse 200 

Bestätigung des Schulleiters 114 

Einzelne Nachweise in zu fördernden Fächern o.ä. 90 

Beschluss einer Zeugniskonferenz 34 

Fördervereinbarung zw. Eltern, Schülern/Schülerinnen und 
Lehrkräften 

28 

Sonstiges 23 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.E.14, Mehrfachantworten, N=340 

In den meisten Fällen sind mehrere Nachweise erforderlich. Der Tabelle III.7-14 kann 

entnommen werden, welche Kombinationen von Bescheinigungen dabei notwendig 

sind, um Lernförderung zu erhalten. Es wird deutlich, dass in 83 Kommunen nur ein 

Nachweis und in weiteren 126 zwei Nachweise angefordert werden. In 122 Kommunen 

jedoch werden drei oder mehr Nachweise angefordert. In den Antworten unter „Sonsti-

ges“ erläutern einige Kommunen, dass es in mehreren Bundesländern vom Land ent-

worfene Bescheinigungen gibt, die von der Schule ausgestellt werden müssen. Zum 

anderen wurden Gutachten angesprochen, die zur Abgrenzung von § 35a SGB VIII bei 

Legasthenie- und Dyskalkulietherapien notwendig sind, um zu prüfen, ob vorrangige 

Leistungsansprüche bestehen. In Einzelfällen wurden aber auch als Verfahren ge-
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nannt, dass z.B. Schulsozialarbeiter/innen mit den Schüler/innen, für die ein Antrag auf 

Lernförderung gestellt wird, eine Lernstandserhebung durchführen. 

Tabelle III.7-14: Kombination von erforderlichen Nachweisen für Lernförderung 

Sechs Nachweise 

(5) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Einzel-
nachweise zu den zu fördernden Fächern, Beschluss der Zeugniskonferenz, 
Fördervereinbarung (5) 

Fünf Nachweise 

(11) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Einzel-
nachweise zu den zu fördernden Fächern, Beschluss der Zeugniskonferenz 
(8)  

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Einzel-
nachweise zu den zu fördernden Fächern, Fördervereinbarung (2)  

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Be-
schluss der Zeugniskonferenz, Fördervereinbarung (1) 

Vier Nachweise 

(31) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Einzel-
nachweise zu den zu fördernden Fächern (14) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Be-
schluss Zeugniskonferenz (6) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Einzelnachweise zu den zu fördern-
den Fächern, Fördervereinbarung (5) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Einzelnachweise zu den zu fördern-
den Fächern, Beschluss der Zeugniskonferenz, (4) 

Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung, Einzelnachweise zu den zu för-
dernden Fächern, Beschluss der Zeugniskonferenz, Fördervereinbarung (1) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Beschluss der Zeugniskonferenz, 
Fördervereinbarung (1) 

Drei Nachweise  

(75) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Einzelnachweise zu den zu fördern-
den Fächern (42) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Bestätigung der Schulleitung (13) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Fördervereinbarung (5) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse, Beschluss der Zeugniskonferenz (4) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Bestätigung der Schulleitung, Einzelnachweise 
zu den zu fördernden Fächern (3) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Bestätigung der Schulleitung, Fördervereinba-
rung (3) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Bestätigung der Schulleitung, Beschluss der 
Zeugniskonferenz (2) 

Bestätigung der Schulleitung, Zeugnisse, Einzelnachweise zu den zu för-
dernden Fächern (2) 

Bestätigung der Schulleitung, Zeugnisse, Fördervereinbarung (1) 

Zwei Nachweise 

(126) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse (82) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Bestätigung der Schulleitung (31) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Einzelnachweise zu den zu fördernden Fächern 
(4) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Fördervereinbarung (3) 

Bestätigung der Schulleitung, Zeugnisse (3) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Beschluss der Zeugniskonferenz (1) 

Zeugnisse, Einzelnachweise zu den zu fördernden Fächern (1) 

Bestätigung der Lehrkräfte, Zeugnisse (1) 

Ein Nachweis 

(83) 

Bestätigung der Lehrkräfte (64) 

Bestätigung der Schulleitung (19) 

Quelle: Online-Erhebung, Frage IV.E.14 

Die Frage, ob neben Gruppenangeboten der Lernförderung auch Einzelangebote ge-

fördert werden, wird nahezu durchgängig bejaht. Lediglich neun Kommunen erklären, 
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dass bei ihnen keine Einzelangebote möglich sind. Als Kriterien für die Bewilligung für 

Einzelförderung wurden in der Regel Stellungnahmen der Schule über den Bedarf 

und/oder die Einhaltung der Kostenobergrenzen genannt. 

Die Kostenobergrenzen wurden sowohl für Einzel- als auch Gruppenangebote erho-

ben. So wurden die Kommunen gebeten, sowohl Angaben zur maximalen Förderhöhe 

pro Zeiteinheit und Schüler/in, als auch zur Länge der Zeiteinheiten zu machen. Die 

vorliegenden Antworten sind jedoch wegen vieler fehlender Werte und mangelnder 

Vergleichbarkeit nur begrenzt verwertbar.  

Des Weiteren wurde danach gefragt, ob der Leistungsträger bei der Lernförderung 

bestimmte Höchstgrenzen in Form eines bestimmten monetären Betrags pro Monat, 

einer maximalen Anzahl von Förderterminen pro Monat, einer bestimmten Anzahl von 

Fächern oder einer bestimmte Obergrenze bei der Gruppengröße festgesetzt hat. Wie 

Tabelle III.7-15 zeigt, gibt es solche Höchstgrenzen in insgesamt 144 Fällen.  

Tab. III.7-15: Existenz von Höchstgrenzen bei der Lernförderung 

  Regelungen Höchstgrenzen Lernförderung 

  Ja Nein 

  N % N % 

Landkreis 97 67,4 148 78,7 

Kreisfreie Stadt 47 32,6 40 21,3 

Mit Jobcenter in zkT 45 31,3 45 23,9 

Mit Jobcenter in gE 99 68,8 143 76,1 

Gesamt 144 100 188 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.E.11, I.2 und I.3, N=332 

Wie Tabelle III.7-15 verdeutlicht, sind kreisfreie Städte und zugelassene kommunale 

Träger bei der Festsetzung solcher Höchstgrenzen überrepräsentiert. Am häufigsten 

werden dabei Höchstgrenzen bezüglich der Termine pro Monat (82) und der Anzahl 

der Fächer (77) genannt. Bei den Terminen pro Monat ergibt sich eine große 

Spannbreite – von vier bis zu 40 Terminen.42 Die Obergrenze bei der Anzahl der Fä-

cher liegt in 50 Fällen bei zwei Fächern, in 24 Fällen bei drei Fächern. 

Bei der Prüfung der „Geeignetheit“ der Leistungsanbieter gaben 204 Leistungsträger 

an, dass sie selbst (zumindest auch) diese Prüfung durchführen, in 102 Fällen wird sie 

durch die Schulen durchgeführt und in 79 Fällen durch Dritte (Mehrfachnennungen 

waren möglich). In diesen Fällen wurden häufig auch die Eltern als Prüfinstanz für An-

bieter genannt. Bei der Prüfung werden folgende Unterlagen angefordert: 

 Polizeiliches Führungszeugnis (in 75 Fällen), 

                                                
42

  Aus den Freitextantworten geht jedoch hervor, dass zum Teil eine Höchstgrenze pro Monat bzw. pro 
Schuljahr angegeben wurde. 
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 Gesundheitszeugnis (in zwei Fällen), 

 Nachweis der fachlichen Eignung (in 216 Fällen), vor allem durch die Vorlage von 

Zeugnissen und Abschlüssen bei Einzelpersonen und /oder 

 „Sonstiges“ (in 98 Fällen), wobei hier viele inhaltliche Überschneidungen zu den 

vorhergehenden Kategorien bestehen.). 

Neben gewerblichen Anbietern (322 Fälle) kommen ältere Schüler/innen (274 Fälle) 

und ehemalige Lehrkräfte in Frage. Eltern wurden nur in 28 Fällen genannt. 112 Leis-

tungsträger nennen noch weitere Anbieter, insbesondere Student/inn/en. 

Im Gegensatz zu den bislang beschriebenen Leistungsarten liegen für die Lernförde-

rung deutlich mehr Problembeschreibungen vor (vgl. Tab. III.7-16). Insgesamt 112 

Kommunen berichteten von Problemen mit der Umsetzung der Lernförderung. Viele 

bemängelten zunächst, dass die Antragserfordernisse zu kompliziert und umfangreich 

seien. Die erforderlichen Dokumente, die die Notwendigkeit der Lernförderung belegen 

können, seien eine hohe Herausforderung. In manchen Kommunen müssen diese 

auch für jeden Folgeantrag wieder vorgelegt werden. Da der Bewilligungszeitraum aber 

in vielen Fällen kürzer sei als der Bedarf, werde der Aufwand hierdurch zusätzlich er-

höht. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass die Kommunen die Leistung zwar bewilligen 

müssen, trotz der umfangreichen Dokumente aber einerseits oft nicht beurteilen könn-

ten, ob die Leistung wirklich notwendig ist und ob es sich damit um die gesetzlich an-

gedachte Leistung oder um einfache Nachhilfe handelt. Andererseits kann häufig nicht 

beurteilt werden, ob die für Lernförderung einzusetzenden Fachkräfte wirklich qualifi-

ziert sind. Aus diesem Grund bezeichneten sich manche Leistungsstellen als Bewilli-

gungsinstanz ohne Prüfmöglichkeit. 

Die meisten der Beiträge, die in Tabelle III.7-16 unter dem Oberbegriff „unklare gesetz-

liche Vorgaben“ bei der Umsetzung von Lernförderung zusammen gefasst sind, drehen 

sich um die Präzisierung der im Gesetz verwandten Begriffe „angemessen“, „geeignet“ 

und „zusätzlich erforderlich“ (§ 28 Abs. 5 SGB II). Bei der konkreten Nachfrage, an 

welchen Kriterien sich die Kommune im Hinblick auf die Definition der „wesentlichen 

Lernziele“ orientiert, antworteten 129 kommunale Leistungsträger mit einem Hinweis 

auf landesrechtliche Vorgaben oder Arbeitshilfen der Länder, des Städtetages oder des 

Deutschen Vereins, ohne genauer darauf einzugehen, was genau diese Vorgaben 

oder Hinweise inhaltlich vorsehen. 95 Leistungsträger nannten die Versetzungsgefähr-

dung als wesentliches Kriterium, bzw. bei Schularten, in denen keine Versetzung an-

steht, die allgemeine Erreichung der Lernziele. Bei weiteren 29 ist die Versetzung nicht 

das allein entscheidende Kriterium: Auch eine Chancenverbesserung könne akzeptiert 

werden, insbesondere die der Chancen auf einen Ausbildungsplatz. In einigen Antwor-

ten wird darauf hingewiesen, dass Eigenverschulden an den Lerndefiziten ausdrücklich 

ausgeschlossen sein muss bzw. dass zusätzlich zu der prognostizierten Versetzungs-

gefährdung auch eine Prognose vorliegen muss, wie die Lernförderung den Status 

verändern wird. 
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Die „Probleme im Ablauf“ beziehen sich vor allem auf fehlende Unterlagen, die zur Prü-

fung/Bewilligung erforderlich seien und darauf, dass sich Lehrkräfte nicht ausreichend 

kümmern. Unter „fehlender Information“ ist z.B. die Angabe zugeordnet, dass oftmals 

der Unterschied zwischen Nachhilfe und erforderlicher Lernhilfe nicht bekannt ist. In 

dieser Kategorie sind aber auch Klagen darüber enthalten, dass Lehrkräfte nicht aus-

reichend informiert sind und Eltern falsche Angaben machen, die von der Leistungs-

stelle korrigiert werden müssen.18 Leistungsträger – vor allem aus dem ländlichen 

Raum – geben schließlich an, dass das Angebot an Lernförderungseinrichtungen nicht 

ausreichend sei. 

Tab. III.7-16: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für Lernförderung 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 107 31,5 

Keine Antworten 82 24,1 

Antragserfordernisse (zu viel, zu kompliziert) 46 13,5 

Probleme im Ablauf 30 8,8 

Unklare gesetzliche Vorgaben 20 5,9 

Bedarfsdeckung 18 5,3 

Qualitätskontrolle schwierig 16 4,7 

Fehlende Informationen 5 1,5 

Sonstiges 16 4,7 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.E.19. 

Zu diesen Problemanmeldungen passen die Anmerkungen zu Verbesserungspotenzia-

len bei der Lernförderung (vgl. Tab. III.7-17). Da sich Kommunen damit inhaltlich über-

fordert sehen, die Notwendigkeit und Angemessenheit der Förderung einzuschätzen, 

regen 42 Leistungsträger an, dass die Abwicklung komplett an die Schulen bzw. Bil-

dungsbehörden abgegeben werden solle.  

Tab. III.7-17: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für Lernförderung 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 187 55 

Gesetzesebene 57 16,8 

Abwicklung komplett über Schulen/Bildungsbehörden 42 12,4 

Veränderte Leistungsprozess 30 8,8 

Kooperation mit Leistungsanbietern/Schule 5 1,5 

Sonstiges 19 5,6 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.E.20. 

Für die Leistungsstelle bedeute es Verwaltungsaufwand, der sich letztlich darauf be-

schränkt, die Unterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen,  ohne aber Einhaltung der ge-
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setzlichen Vorgaben beurteilen zu können. Die Unklarheit darüber, was als erforderlich 

und angemessen und zusätzlich angesehen wird, veranlasst 57 Leistungsträger, sich 

Veränderungen auf gesetzlicher Ebene zu wünschen. 

Unter „Sonstiges“ einige Beiträge zugeordnet, die betonten, dass die ausreichende 

Förderung jedes einzelnen Kindes Aufgabe der Schule sei. Daher müsse zunächst 

grundsätzlich gefragt werden, wie die Schulen ihrer Aufgabe besser gerecht werden 

können. 

III.7.6 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 

Insgesamt 56 Kommunen (das entspricht einem Sechstel der antwortenden Leistungs-

träger) gaben an, dass der Eigenanteil von einem Euro, der den Leistungsberechtigten 

für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung berechnet wird, übernommen werde: In 34 

Fällen durch freiwillige kommunale Leistungen, in zwei Fällen durch Stiftungen. Unter 

den verbleibenden 20 Kommunen, die „Sonstiges“ als Finanzierungsquelle angegeben 

haben, schränkten einige ein, dass die Übernahme des Eigenanteils nicht für alle, son-

dern nur für Kinder in Kindertagesstätten und in der Tagespflege gelte. Andere nannten 

private Spender/innen oder Wohlfahrtsverbände und Fördervereine, die den Eigenan-

teil übernehmen. 

Einige wenige Kommunen sprachen die Bedarfsdeckung als Problem an. Wie die 

Schätzungen der Kommunen in Tabelle III.7-18 zeigen, ist weder  in allen Schulen und 

Kindertagesstätten noch bei allen Tagespflegeinrichtungen bzw. Tagesmüttern/-vätern 

eine Mittagsverpflegung verfügbar. Die Spannweite reicht 5 % Schulen und Kitas mit 

Essensangebot bis zu einem vollständigen Angebot. Bei den Schulen liegt der Median 

bei 75 %, d.h. die Hälfte der Kommunen, die hierzu Einschätzungen abgaben, geht 

davon aus, dass Drei Viertel der Schulen und mehr Mittagessen anbieten. Bei den Ki-

tas und den Tagespflegeeinrichtungen liegt der Median mit 90% deutlich höher. 

Tab. III.7-18: Anteile der Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen/ 
Tagesmütter mit gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung 

  Schule Kita 
Tagesmütter/ 

Tagespflege 

N 275 262 184 

Mittelwert in % 70,5 81,8 69,6 

Median in % 75,0 90,0 90,0 

Minimum in % 5,0 5,0 0,0 

Maximum in % 100 100 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.F.12 und 13 

Je höher der Anteil der potenziell Leistungsberechtigten in einer Kommune ist, desto 

höher ist der Anteil der Einrichtungen, die eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 

anbieten (vgl. Tabelle III.7-19). 
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60 % der befragten kommunalen Leistungsträger erstatten im Rahmen der BuT-

Leistungen das Hortmittagessen auch in Ferienzeiten. Aus den Bewertungen zur ge-

meinschaftlichen Mittagsverpflegung ergibt sich, dass die Abwicklung insbesondere in 

Kommunen mit vielen verschiedenen Einrichtungen und verschiedenen Caterern als 

unübersichtlich und kompliziert angesehen wird. In einigen Kommunen muss mit jedem 

Caterer ein anderes Abrechnungsmodell verabredet werden. Zusätzlicher Aufwand 

entsteht teils für die Leistungsstelle, teils für die Leistungsanbieter durch die Erhebung 

des Eigenbeitrages von einem Euro (vgl. Tab. III.7-20).  

Tab. III.7-19: Anteile der Schulen, Kitas, Tagespflegeeinrichtungen mit dem Angebot  
gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung nach Potenzialdichte 

    Schulen Kitas Tagespflege 

    Mittelwert in % Mittelwert in % Mittelwert in % 

Potenzialdichte unter 10% 60,3 70,8 63,5 

  10 bis unter 20% 70,8 83,8 65,5 

  20 bis unter 30% 83,1 92,1 78,4 

  30 bis unter 40% 73,1 84,9 99,2 

  40 bis unter 50% 99,0 100 100 

  über 50% 98,0 100 . 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.F.12 und 13; Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter der 
Länder und eigene sekundärstatistische Auswertungen. 

Tab. III.7-20: Probleme bei der Umsetzung der BuT-Leistung für  
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung“ 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 128 37,6 

Probleme mit Abwicklung/Hoher Aufwand 104 30,6 

Keine Antwort 71 20,9 

Eigenanteil 18 5,3 

Probleme mit Anträgen/Folgeanträgen 8 2,4 

Bedarfsdeckung 3 0,9 

Inanspruchnahme nicht gewünscht 1 0,3 

Sonstiges 7 2,1 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.F.14 

Dieser Eigenanteil bzw. der Wunsch nach einem vereinfachten Abrechnungsverfahren 

stand auch im Zentrum der Anregungen für Veränderungen (vgl. Tab. III.7-21). So äu-

ßerten 46 Kommunen den Wunsch, den Eigenanteil abzuschaffen. Darüber hinaus 

wurde angeregt, dass auf eine Einzelerfassung in XSozial verzichtet werden solle. Wo 

ansonsten über Sammellisten mit den Leistungsanbietern abgerechnet wird, entstehe 

ein zusätzlicher Aufwand allein zu statistischen Zwecken. Solange eine Einzelerfas-

sung notwendig sei, regten einige Kommunen eine Abrechnung über Pauschalen an. 

Andere sprachen sich dafür aus, dass die Schulen ein Budget für das Mittagessen zur 
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Verfügung gestellt bekommen sollten, über welches das Mittagessen abgewickelt wer-

den könne. Unter „Sonstiges“ sind u.a. Antworten zusammen gefasst die grundsätzlich 

dafür plädieren, das Mittagessen für alle Schüler/innen unentgeltlich anzubieten. 

 

Tab. III.7-21: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für gemeinschaftliche  
Mittagsverpflegung 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 199 58,5 

Eigenanteil abschaffen 46 13,5 

Pauschalen einführen/vereinfachte Abrechnung 35 10,3 

Längere Bewilligungszeiträume 6 1,8 

Abwicklung über Schulen 17 5,0 

Einheitliche Verfahren 4 1,2 

Sonstiges 33 9,7 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.F.15. 

III. 7.7 Soziokulturelle Teilhabe 

Bei der Leistungsart der soziokulturellen Teilhabe wurde zum einen nach der Möglich-

keit des Ansparens von Leistungen gefragt. Dies ist in  326 der 329 antwortenden 

Kommunen möglich. Knapp zwei Drittel von ihnen beschränken die Möglichkeit des 

Ansparens von Leistungen auf den aktuellen Bewilligungszeitraum, gut ein Drittel gab 

an, dass das Ansparen auch über den aktuellen Bewilligungszeitraum hinaus möglich 

sei und die angesparte Summe bei bewilligten Folgeanträgen übertragen werden kön-

ne.  

Zum anderen wurde nach der Übernahme von Angeboten externer Akteure an Schulen 

und Kindertagesstätten (z.B. Theaterworkshops, Selbstverteidigungskurse o.ä.) ge-

fragt. 310 von 329 Kommunen übernehmen solche Kosten. 

In 227 Fällen liegen Angaben zur Zahl der Leistungsanbieter vor, die den kommunalen 

Leistungsträgern bekannt sind. Die Zahlen reichen von null bis 3.000. Der Mittelwert 

liegt bei knapp 300 und der Median bei 158. Der Großteil der Leistungsträger hat  es 

mit einem überschaubaren Anteil von Leistungsanbietern zur Förderung der soziokultu-

rellen Teilhabe zu tun, eine kleinere Zahl von Kommunen jedoch mit sehr vielen.  

Die meisten Probleme mit der Umsetzung der Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe 

(vgl. Tab. III.7-22), betreffen die Abwicklung der Leistung. Aus Sicht der Kommunen, 

die Probleme anmelden, behindert vor allem das Sachleistungsprinzip einen reibungs-

losen Ablauf. Das wird z.B. darauf zurückgeführt, dass Vereine aufgrund mangelnder 

personeller Ressourcen auf einer Einzugsermächtigung zur Bezahlung des Vereinsbei-

trages bestehen. Aber auch der Aufwand, ordnungsgemäße Bescheinigungen bei Fa-

milienbeiträgen zu erhalten, wird als groß und aus Sicht einiger Leistungsträger als 
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unverhältnismäßig beschrieben. Gerade in größeren Kommunen hätten die Fachkräfte 

zur Abrechnung der Leistung mitunter mit sehr vielen verschiedenen Leistungsanbie-

tern zu tun, was einen hohen Verwaltungsaufwand zur Folge habe.  

22 Kommunen wiesen daraufhin, dass die Leistungen in etlichen Fällen nicht die Kos-

ten decken. Dies hat nicht nur mit höheren Beiträgen für Vereine oder Musikschulen zu 

tun, sondern auch mit erforderlichen Fahrtkosten, insbesondere in Flächenlandkreisen, 

die nicht erstattungsfähig sind. 

Tab. III.7-22: Probleme bei der Umsetzung der Leistung für Soziokulturelle Teilhabe 

  Häufigkeit Prozent 

Keine Probleme 117 34,4 

Keine Antwort 83 24,4 

Hoher Aufwand durch Sachleistungsprinzip 58 17,1 

Leistung zu niedrig 22 6,5 

Probleme im Ablauf 16 4,7 

Hoher Aufwand durch verschiedene Anbieter 7 2,1 

Stigmatisierung 7 2,1 

Hoher Aufwand zur Erfassung 3 0,9 

geringe Inanspruchnahme 2 0,6 

Sonstiges 25 7,4 

Gesamt  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.G.13 

Tab. III.7-23: Verbesserungswünsche zur BuT-Leistung für soziokulturelle Teilhabe 

Thematische Bereiche Häufigkeit Prozent 

Keine Antwort 219 64,4 

Geldleistung 58 17,1 

Höhere Leistung 15 4,4 

Abwicklung über Anbieter 11 3,2 

Information 3 0,9 

Klarstellung Ausrüstung 2 0,6 

breitere Leistungspalette 1 0,3 

Lösung interner Schnittstellen 1 0,3 

Sonstiges 30 8,8 

  340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage IV.G.14. 

Die Mehrzahl Veränderungswünsche (vgl. Tabelle III.7-23) bezog sich auf die generelle 

Erlaubnis, Geldleistungen zu bewilligen. Hierdurch wäre es nach Ansicht der Kommu-

nen möglich, auf gesonderte Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern zur Abrech-

nung von Gutscheinen o.ä. zu verzichten. Ein kleinerer Teil wünschte sich grundsätz-

lich höhere Leistungen im Bereich der Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe. Einige 
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wenige Kommunen sprachen sich dafür aus, die Abwicklung der Leistungen an die 

Leistungsanbieter zu übertragen.  
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III.8 Steuerung und Verwaltung 

III.8.1 Steuerung 

Angesichts des vorrangigen Sachleistungsprinzips und der potenziell auf mehrere Stel-

len verteilten Zuständigkeit in den unterschiedlichen Rechtskreisen und bei den unter-

schiedlichen Leistungsarten ist von einem hohem Steuerungs- und Koordinierungsbe-

darf bei der kommunalen Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen auszuge-

hen.  

An der Einrichtung verschiedener Steuerungsinstrumente lassen sich dabei unter-

schiedliche Systematisierungsgrade und Gestaltungsstrategien im Umgang mit den 

besonderen Koordinations- und Steuerungsanforderungen ablesen. So kann bei-

spielsweise die Existenz eines besonderen, koordinierenden Steuerungsgremiums ein 

Hinweis darauf sein, dass der Gestaltung von Qualitätsentwicklungsprozessen bei der 

Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen eine besondere Bedeutung beige-

messen wurde. Die Erstellung eines eigenen Gesamtkonzepts zu den Bildungs- und 

Teilhabeleistungen deutet darauf hin, dass in die kommunale Umsetzung der Leistun-

gen strategische Überlegungen, Engagement und Planungsressourcen eingeflossen 

sind.  

Über ein lokales Arbeits- oder Steuerungsgremium zur Koordinierung der Erbringung 

der BuT-Leistungen außerhalb der bereits bestehenden kommunalen Rats- bzw. 

Kreistagsausschüsse verfügen knapp 23% der Leistungsträger. Die Differenzierung 

zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie zwischen Kommunen mit Jobcen-

ter in gemeinsamer Einrichtung (gE) und Kommunen mit Jobcenter in zugelassener 

kommunaler Trägerschaft (zkT) ergibt dabei nur geringfügige Unterschiede (Tabelle 

III.8-1).  

Tab. III.8-1: Lokales koordinierendes Arbeits- oder Steuerungsgremium 

    Ja Nein    

    N % N % Gesamt 

Landkreise mit Jobcenter zkT 17 22,4 59 77,6 76 

  mit Jobcenter gE 37 21,5 135 78,5 172 

Kreisfreie 
Städte 

mit Jobcenter zkT 4 26,7 11 73,3 15 

  mit Jobcenter gE 18 24,3 56 75,7 74 

gesamt   76 22,5 261 77,2 338 

Quelle: Onlineerhebung 2013, Frage II.A.1. 

Anmerkung: Eine Antwort in einem zusammengeführten Erhebungsbogen wurde aufgrund divergierender 
Angaben von Kommune und Jobcenter ausgeschlossen. 
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In den betreffenden Arbeits- oder Steuerungsgremien sind fast ausschließlich ver-

schiedene kommunale Verwaltungseinheiten und die Jobcenter vertreten, mehrheitlich 

ausschließlich auf der Leitungsebene, in einer kleineren Zahl von Kommunen auf Lei-

tungs- und Arbeitsebene. Nur sieben Kommunen gaben auch Dritte (Vertreter/inn/en 

von Verbänden, Vereinen und sonstige Multiplikator/inn/en) als Beteiligte an. 

Tabelle III.8-2 zeigt die Verteilung der kommunalen Leistungsträger hinsichtlich der 

Frage, ob ein entwickelt wurde. Rund 31 % der Kommunen haben ein rechtskreisüber-

greifendes Gesamtkonzept für die Erbringung von BuT-Leistungen entwickelt und 

schriftlich fixiert. In kreisfreien Städten findet sich ein solches Konzept dabei häufiger 

als in Landkreisen.  

Tab III.8-2: Lokales, rechtskreisübergreifendes Gesamtkonzept 

    Ja Nein Gesamt 

    N % N % N 

Landkreise mit Jobcenter zkT 22 28,9 54 71,1 76 

  mit Jobcenter gE 50 29,2 121 70,8 171 

Kreisfreie 
Städte 

mit Jobcenter zkT 5 33,3 10 66,7 15 

  mit Jobcenter gE 25 33,8 49 66,2 74 

Gesamt   102 30,5 234 70,1 334 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.A.2 

Weniger als die Hälfte der Kommunen (44 %) steuert die Erbringung der BuT-

Leistungen entweder über ein Gesamtkonzept oder über ein Arbeits- oder Steuerungs-

gremium (Tabelle III.8-3). Nur elf Prozent der Leistungsträger verwendet beide Steue-

rungsinstrumente, deutlich häufiger kommen sie alternativ zur Anwendung. In 56% der 

Kommunen wurde für die BuT-Leistungen offenbar kein besonderes, zusätzliches 

Steuerungsinstrument geschaffen. 

Eine wichtige Funktion bei der operativen Steuerung haben schriftlich fixierte Arbeits-

anleitungen zur Erbringung der BuT-Leistungen. Wie aus Tabelle III.8-4 ersichtlich 

wird, verfügen 238 Kommunen (rund 71 %) über eine solche schriftlich fixierte Arbeits-

anleitung, die sich meist (in 207 Kommunen oder 61 %) auf alle Rechtskreise erstreckt. 

In 31 Kommunen bestehen solche Arbeitshilfen nur für einzelne Rechtskreise, teils 

unter Einschluss des SGB II, teils ohne Berücksichtigung des SGB II Vereinzelt findet 

sich eine Beschränkung auf bestimmte Leistungsarten. 

Bei den Landkreisen mit Jobcentern in zugelassener kommunaler Trägerschaft (zkT) 

liegt der Anteil mit Arbeitsanleitungen um 14 Prozentpunkte höher als bei Landkreisen 

mit Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung (gE).  
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Tab. III.8-3: Besondere Steuerungsinstrumente für BuT-Leistungen 

  Häufigkeit Prozent 

Arbeits-/Steuerungsgremium                                       
oder schriftliches Gesamtkonzept 

148 43,5 

Davon:     

Beides 37 10,9 

nur Arbeits-/Steuerungsgremium  47 13,8 

nur schriftliches Gesamtkonzept 64 18,8 

Weder Arbeits-/Steuerungsgremium 
noch Gesamtkonzept 

186 54,7 

fehlend 6 1,8 

Quelle: Onlineerhebung 2013, Frage II.A.1 und II.A.2. 

Tab. III.8-4: Schriftlich fixierte Arbeitsanleitungen nach Art des Leistungsträgers und 
SGB-II-Trägerschaft 

    schriftlich fixierte lokale Arbeitsanleitungen 

    Nein 
Ja, für alle 
Rechtskreise. 

Ja, für einzelne 
Rechtskreise, 
und zwar:  

    N % N % N % Gesamt 

Landkreis 
mit Job-
center 
zkT 

16 21,1 45 59,2 15 19,7 76 

  
mit Job-
center gE 

61 35,7 101 59,1 9 5,3 171 

Kreisfreie 
Stadt 

mit Job-
center 
zkT 

3 20 10 66,7 2 13,3 15 

  
mit Job-
center gE 

17 23,3 51 69,9 5 6,8 73 

  gesamt  97 28,8 207 61,4 31 44,7 337 

Quelle: Onlineerhebung 2013, II.A.3, I.2 und I.3. 

 

Für die lokale Umsetzung der BuT-Leistungen können die Bundesländer je nach Auf-

sichtsregeln Empfehlungen aussprechen oder Vorgaben erlassen. Insgesamt nutzen 

die Länder nach Angaben der Kommunen häufiger Arbeitshilfen und Empfehlungen 
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(71 %) als verbindliche Vorgaben (18 %). Die Angaben der Kommunen aus den ein-

zelnen Bundesländern zeigen zum einen, dass die Länder mit unterschiedlichen In-

strumenten auf die kommunale Umsetzungspraxis einwirken und zum anderen, dass 

Kommunen aus dem jeweils gleichen Bundesland den Charakter der gleichen Unterla-

gen mehr oder weniger unterschiedlich bewerten. Von den 244 Kommunen, die auf 

Arbeitshilfen und Empfehlungen des Landes verweisen, haben 44 % diese für die loka-

le Ebene für verbindlich erklärt. 

Vereinbarungen mit Leistungsanbietern zum Verfahren der Leistungserbringung   

Aufgrund des Sachleistungsprinzips sind Kommunen bei der Umsetzung des Bildungs- 

und Teilhabepaketes in starkem Maße auf Dritte angewiesen. Dies betrifft nicht nur 

deren Funktion als Multiplikator/inn/en, die bereits in Kapitel III.2 dargestellt wurde, 

sondern auch ihre Rolle als Leistungsanbieter. Die Frage, welche Leistungen als BuT-

Leistungen gefördert werden können, hängt auch von der Verfügbarkeit und Gestal-

tung des Angebotes ab. Die Kommune kann dabei in beschränktem Umfang Einfluss 

auf die lokale Angebotslandschaft und die Leistungserbringung nehmen: Steuerungs-

möglichkeiten der Kommune bestehen sowohl bei der Anwendung von Kriterien für 

förderfähige Angebote als auch bei der Gestaltung der Finanzierungsbeziehungen zwi-

schen Leistungsträger und Leistungsanbietern. Als Instrumente können dabei schriftli-

che Vereinbarungen zwischen kommunalem Leistungsträger und Anbietern eingesetzt 

werden, die Verfahrensregeln der Leistungserbringung zum Gegenstand haben. Mit 

einer solchen Formalisierung können Kommunen die Prozesse der BuT-

Leistungserbringung optimieren und auch auf die Verlässlichkeit und Qualität des vor-

gehaltenen Angebotes Einfluss nehmen.  

Tab. III.8-5: Schriftliche Vereinbarungen zwischen Leistungsträgern und Anbietern 

    
Ja 

 

Nein 

  

    N 
Zeilen-
prozent 

N 
Zeilen-
prozent 

Gesamt 

Landkreis Mit Jobcenter zkT 19 25,0 57 75,0 76 

  Mit Jobcenter gE  48 27,7 125 72,3 173 

 Alle Landkreise 67 26,9 182 73,1 249 

Kreisfreie 
Stadt 

Mit Jobcenter zkT 9 60 6 40 15 

  Mit Jobcenter gE  34 45,9 40 54,1 74 

 Alle Städte 43 48,3 46 51,7 89 

 Gesamt   110 32,5 228 67,5 338 

Quelle: Onlineerhebung 2013, Fragen II.A.4, I.2 und I.3. 
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Ein Drittel der Kommunen hat schriftliche Vereinbarungen zum Verfahren der Leis-

tungserbringung mit Anbietern geschlossen. Dies gilt für ein Viertel der Landkreise, 

aber für die Hälfte der Städte.  

Kommunen, die schriftliche Vereinbarungen mit Anbietern getroffen haben, setzen die-

ses Instrument in den verschiedenen Leistungsbereichen in unterschiedlichem Aus-

maß ein. Vor allem für die Mittagsverpflegung und die Lernförderung wurden schriftli-

che Vereinbarungen zum Verfahren der Leistungserbringung getroffen. Aber auch im 

Bereich der soziokulturellen Teilhabe haben etwa die Hälfte aller Kommunen, die die-

ses Instrument nutzen, Vereinbarungen abgeschlossen.  

Tab. III.8-6: Schriftliche Vereinbarungen mit Leistungsanbietern nach Leistungsarten 

 
Anzahl % 

Eintägige Ausflüge 27 24,5 

Mehrtägige Fahrten 21 19,1 

Schülerbeförderung 21  19,1 

Gemeinschaftliche Mittagsverpfle-
gung 

88 80,0 

Lernförderung 74 67,3 

soziokulturelle Teilhabe 50 45,5 

Quelle: Onlineerhebung 2013, Frage II.A.4.1, N=110. 

III.8.2 Verwaltung  

Zentrale Einheiten 

Ob eine zentrale Verwaltungseinheit für die BuT-Leistungen besteht, kann nicht nur für 

die Verwaltungsverfahren, sondern auch für die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen 

bedeutsam sein. So ist etwa vorstellbar, dass durch die Existenz einer solchen zentra-

len Verwaltungseinheit die Bearbeitungsdauer von Anträgen verkürzt wird, was wiede-

rum zu einer Erhöhung der Inanspruchnahme der Leistungen führen könnte. Aus Ta-

belle III.8-7 wird deutlich, dass knapp die Hälfte aller Kommunen über eine solche zent-

rale Einheit verfügt. Allerdings lässt sich aus den Daten der Befragung nicht ablesen, 

welche Aufgaben diese zentralen Einheiten im Detail haben. 188 Kommunen nennen 

eine zentrale Einheit, die für die statistische Erfassung zuständig ist.43 In 102 dieser 

Fälle gibt es ebenfalls eine zentrale Verwaltungseinheit. 

 

                                                
43

   Frage III.C.1 lautete; „Werden die Daten zur Erbringung der BuT-Leistungen für alle Rechtskreise von 
einer zentralen Einheit Statistik / Sozialberichterstattung gebündelt erfasst?“ 
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Tab. III.8-7: Bestehen einer zentralen Verwaltungseinheit 

 
Häufigkeit Prozent 

Zentrale Verwaltungseinheit 161 48,2 

Keine zentrale Verwaltungseinheit 173 51,8 

Gesamt 334 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.1. 

Einsatz von Software 

Für die Erfassung der BuT-Leistungsdaten werden alle im Bereich der Sozialleistungen 

gängigen IT-Verfahren genutzt. In den Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung kommt 

verpflichtend A2LL zum Einsatz. Der Einsatz der anderen IT-Verfahren streut breit über 

die Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft und die anderen Ämter. Eine 

Übersicht über die verwendeten IT-Verfahren gibt Tabelle III.8-8. 

Tab. III.8-8: IT-Verfahren zur Erfassung der BuT-Leistungsdaten nach Rechtskreisen 

    SGB II WoG KindZ SGB XII AsylbLG 

AKDN- sozial N 9 27 27 28 31 

  % 2,6 7,9 7,9 8,2 9,1 

A2LL N 164 0 0 0 0 

  % 48,2 0 0 0 0 

compASS N 12 9 9 9 9 

  % 3,5 2,6 2,6 2,6 2,6 

LÄMMkom N 25 46 45 44 41 

  % 7,4 13,5 13,2 12,9 12,1 

Open PROSOZ N 60 113 113 113 108 

  % 17,6 33,2 33,2 33,2 31,8 

Prosoz N 15 31 31 36 37 

  % 4,4 9,1 9,1 10,6 10,9 

OK.Sozius N 12 42 43 45 41 

  % 3,5 12,4 12,6 13,2 12,1 

Fachverfahren anderer 
Anbieter 

N 11 23 23 20 18 

  % 3,2 6,8 6,8 5,9 5,3 
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    SGB II WoG KindZ SGB XII AsylbLG 

Eigene Fachverfahren 
bzw. Datenbanken 

N 12 19 19 15 14 

  % 3,5 5,6 5,6 4,4 4,1 

Sonstiges N 7 19 19 18 23 

  % 2,1 5,6 5,6 5,3 6,8 

Divergierende Antworten N 2         

  % 0,6         

  Gesamt 329 329 329 328 322 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage III.C.2. 

Tabelle III.8-9 weist aus, dass 35 % der Kommunen ein einheitliches IT-Verfahren für 

alle Rechtskreise nutzen. In Kommunen mit Jobcentern in gemeinsamer Trägerschaft 

unterscheiden sich die IT-Verfahren für das SGB II und die anderen Rechtskreise. In 

163 dieser Kommunen wird aber für alle Rechtskreise außer dem SGB II dasselbe Ver-

fahren genutzt. In 57 Kommunen (16,8 %) kommt auch in den anderen Rechtskreisen 

unterschiedliche Software zum Einsatz. 

Tab. III.8-9: Einheitlichkeit der Software zur Erfassung der BuT-Leistungsdaten 

  Häufigkeit Prozent 

Einheitliche Software für alle Rechtskreise 120 35,3 

Einheitliche Software ohne SGB II 163 47,9 

Unterschiedliche Software für die Rechtskreise 57 16,8 

Gesamt 340 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage III.C.2, eigene Berechnungen 

Schnittstellen im Verwaltungsverfahren 

Mögliche Probleme können im Verwaltungsverfahren durch technische Schnittstellen 

bzw. Medienbrüche entstehen. 57 % der Kommunen sehen sich jedoch nicht mit sol-

chen Schnittstellen konfrontiert (vgl. Tab. III.8-10). Bei diesen Kommunen sind alle 

Prozessschritte in einem Verwaltungsverfahren integriert. Technische Schnittstellen 

benannten 37 % der Kommunen. 23 % gaben Medienbrüche im Verwaltungsverfahren 

an. 
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Tab. III.8-10: Schnittstellen im Verwaltungsverfahren 

 
Häufigkeit Prozent 

Alle Prozessschritte in einem Verwaltungsverfahren 195 57,4 

Technische Schnittstellen im Verwaltungsverfahren 124 36,5 

Medienbrüche im Verwaltungsverfahren 79 23,2 

Unbekannt, ob Schnittstellen im Verwaltungsverfahren  9 2,6 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.C.11, N=340 

  



139 

III.9 Rahmenbedingungen 

III.9.1 Vorrangige Leistungen 

Um Aussagen über die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen treffen zu können, ist es 

unabdingbar zu wissen, ob und wenn ja welche vorrangigen Leistungen existieren. 

Wenn ein Bedarf über vorrangige Leistungen vollständig gedeckt wird, müsste die In-

anspruchnahmequote für die betreffende BuT-Leistung gleich null sein. Trotzdem wäre 

der Bedarf in diesem Fall gedeckt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt deutlich, dass vorrangige Leistungen am häufigsten bei 

der Schülerbeförderung anzutreffen sind. Dies ist auf viele kommunale und/oder Lan-

desregelungen für die Erstattung von Fahrtkosten zur Schule zurück zu führen. Sie 

regeln die Erstattung von Schülerbeförderungskosten unter ähnlichen Bewilligungskri-

terien wie die BuT-Leistung oder gelten allgemein für alle Schüler/innen, die einer 

Schülerbeförderung bedürfen. Ein Beispiel für eine entsprechende Landesregelung ist 

das Schulwegkostenfreiheitsgesetz in Bayern. Tabelle III.9-1 zeigt die Existenz vorran-

giger Leistungen differenziert nach Leistungsarten. In Tabelle III.9-2 sind ergänzend 

die Finanzierungsquellen der vorrangigen Leistungen genannt.  

Tab. III.9-1: Existenz vorrangiger Leistungen 

  
Vorrangige Leistun-

gen 

Keine vorrangigen. 

Leistungen 
Gesamt 

  N % N % N 

Ausflüge 24 7,1 309 90,9 333 

Klassenfahrten 23 6,8 309 90,9 332 

Schulbedarf 4 1,2 328 96,5 332 

Schülerbeförderung 196 57,6 133 39,1 329 

Lernförderung 52 15,3 278 81,8 330 

Mittagsverpflegung 27 7,9 303 89,1 330 

Soziokulturelle Teilhabe 41 12,1 289 85,0 330 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A-G.1. 

Die Nennungen zu „Sonstiges“ bei den verschiedenen Leistungsarten unterscheiden 

sich deutlich. Bei eintägigen Ausflügen und mehrtägigen Klassenfahrten werden neben 

einigen wenigen Stiftungen vor allem Fördervereine genannt. Inwieweit diese rein 

rechtlich tatsächlich als vorrangige Leistungen bezeichnet werden können, lässt sich 

nicht abschließend klären. In einigen Fällen nehmen sie aber offenbar eine Ersatzfunk-

tion ein. Bei der Lernförderung werden zusätzlich zu unentgeltlichen Förderangeboten 

auch Förderungen nach dem SGB VIII genannt, die bei entsprechenden Vorausset-

zungen als vorrangige Leistung in Betracht kommen. Bei der gemeinschaftlichen Mit-

tagsverpflegung werden neben einzelnen Kommunen, Stiftungen und Elterninitiativen 

in Einzelfällen ebenfalls Leistungen nach dem SGB VIII genannt. Bei den Leistungen 

zur soziokulturellen Teilhabe werden vor allem Vergünstigungen (bzw. komplette Bei-
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tragsfreiheit) von Vereinen oder durch bestimmte kommunale Pässe für z.B. SGB II-

Leistungsberechtigte angeführt.  

Tab. III.9-2: Finanzierung vorrangiger Leistungen 

  Komm. Leist Land Sonstiges 

  N % N % N % 

Ausflüge 9 37,5 2 8,3 14 58,3 

Klassenfahrten 9 39,1 1 4,3 14 60,9 

Schulbedarf[1] 1 25 1 25 2 50 

Schülerbeförderung 53 27 118 60,2 50 25,5 

Lernförderung 8 15,4 17 32,7 35 67,3 

Mittagsverpflegung 18 66,7 3 11,1 7 25,9 

Soziokulturelle Teilhabe 25 61 4 9,8 19 46,3 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen IV.A-G.1.1, Mehrfachnennungen möglich. 

III.9.2 Angebotsseite und Veränderung der Nutzung 

Bereits vor Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden – auf anderer 

Rechtsgrundlage, in anderer Form und in lokal unterschiedlichem Umfang – soziale 

Leistungen für Kinder und Jugendliche aus armen Familien durch freiwillige kommuna-

le Leistungen, Landesmittel oder verschiedene private Initiativen gefördert.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die Einführung der gesetzlichen 

BuT-Leistungen auf den Umfang lokaler Bildungs- und Teilhabeangebote ausgewirkt 

hat. Gut die Hälfte der kommunalen Leistungsträger gaben an, der Umfang sei kon-

stant geblieben, 29 % gaben an, er habe sich insgesamt erhöht und 17 % konnten dies 

nicht beurteilen.  

Tab. III.9-3: Veränderung des Umfangs lokaler Bildungs- und Teilhabeangebote 

Der Umfang lokaler 

Bildungs- und Teil-

habeangebote (hat 

sich)… 

Häufigkeit Prozent 

… erhöht 97 29,1 

… blieb konstant 180 54,1 

… verringert 1 0,3 

Keine Angabe möglich 55 16,5 

  333 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.D.1. 

In den zugehörigen Freitextantworten zeigt sich folgendes Bild der Veränderungen in 

den lokalen Angebotsstrukturen:  

 Im Bereich der Lernförderung nehmen viele Kommunen einen quantitativen Zu-

wachs von Angeboten privater Anbieter wahr. Im Bereich der schulnahen Lernför-
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derung scheinen hingegen die gesetzlichen und untergesetzlichen Regeln teilweise 

zu Schwierigkeiten im Aufbau dieser Angebote geführt zu haben.  

 Im Bereich der soziokulturellen Teilhabe wurde von einer Zunahme der Vielfalt der 

Angebote berichtet. Insbesondere wurden aus Sicht einiger Kommunen neue An-

gebote im Bereich von schulischen Arbeitsgemeinschaften und Ferienfreizeiten 

entwickelt. 

 Beim gemeinschaftlichen Mittagessen wurde ein Zuwachs der Angebote mit dem 

Ausbau der Ganztagsbetreuung und dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, al-

so mit veränderten Rahmenbedingungen jenseits der BuT-Leistungen in Verbin-

dung gebracht. 

 Insgesamt wurde berichtet, dass vormals kostenlose Angebote wegen der BuT-

Leistungen Marktpreise erhielten bzw. die Kosten bestimmter Angebote in den Be-

reichen Mittagessen, Teilhabe, Klassenfahrten an die Konditionen der BuT-

Leistungen angepasst wurden. 

Die Leistungsträger wurden ebenfalls gebeten, eine Einschätzung zu treffen, wie sich 

die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verändert hat, die Zugang 

zu lokalen Bildungs- und Teilhabeangeboten haben. Hier gab mit 63 % die Mehrheit 

der kommunalen Leistungsträger an, dass sich die Zahl erhöht habe (vgl. Tabelle III.9-

4).  

Tab. III.9-4: Veränderung der Anzahl Jugendlicher mit Zugangschancen zu  
Bildungs- und Teilhabeangeboten 

Diese Zahl der Kinder 

und Jugendlichen mit 

Zugangschancen hat 

sich 

Häufigkeit Prozent 

… erhöht 209 63,1 

… blieb konstant 57 17,2 

… verringert 4 1,2 

Keine Angabe möglich 61 18,4 

  331 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.D.2 

Anmerkung: Neben fehlenden Werten wurden die Werte von fünf der aus den Antworten von Kommune 
und Jobcenter zusammengeführten Fragebögen wegen divergierender Angaben nicht ausgewiesen. 

In den Freitextantworten zu dieser Frage zeigen sich je nach Leistungsarten unter-

schiedliche Einschätzungen:  

 Im Bereich der soziokulturellen Teilhabe wurde betont, dass leistungsberechtigte 

Kinder und Jugendliche auch vor der Einführung der BuT-Leistungen Zugang zu 

Vereinen hatten: „Wer vorher schon im Verein war, ist auch weiterhin Mitglied.“. 

Teilweise werde aber aus den Anträgen aber auch ersichtlich, dass neue Vereins-
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mitgliedschaften eingegangen wurden. Zugleich wurde von einer verstärkten Nut-

zung von Ferienfreizeiten berichtet. 

 Bei den schulnahen BuT-Leistungen lauten positive Aussagen: „Die Lernförderung 

wird gut nachgefragt. Auch können Kinder in vollem Umfang an Schulfahrten und 

Ausflügen teilnehmen. Hier ist besonders ein Anstieg bei der Teilnahme an Schü-

leraustausch-, Ski- oder AG-Fahrten zu erkennen.“ Eher skeptisch heißt es dage-

gen: „Am meisten Zugangschancen sind wohl in den Bereichen soziokulturelle 

Teilhabe (Freizeiten) und Lernförderung geschaffen worden. Allerdings hat der Ge-

setzgeber genau bei der Lernförderung (dem mehr oder weniger einzigen Bil-

dungsaspekt des Bildungs- und Teilhabepakets) ein sehr bürokratisches und leider 

restriktives Verfahren geschaffen!“ Oder: „Im Bereich Mittagessen ist sogar eher 

von einem Rückgang auszugehen. Mit Einführung des BuT ist die Förderung über 

die X-Stiftung  weggefallen und damit auch ein sehr unbürokratischer Zugang zu 

vergünstigtem Mittagessen. Vor allem Schwellenhaushalte haben davon profitiert 

und fallen jetzt aus der Förderung heraus, weil das Mittagessen allein meistens 

nicht bedarfsauslösend wirkt. Einige Schulen haben in diesem Bereich daher einen 

deutlichen Rückgang beim Mittagessen festgestellt.“. 

Ob Angebote fehlen, um die Bedarfe der Leistungsberechtigten zu decken44, verneinte 

mit 4 % die große Mehrheit der befragten Kommunen. Gut 16 % der kommunalen Leis-

tungsträger waren der Meinung, dass Angebote fehlen. Tabelle III.9-5 zeigt dabei, dass 

fehlende Angebote häufiger in Landkreisen häufiger genannt werden als in kreisfreien 

Städten.  

Tab. III.9-5: Fehlende Angebote zur Deckung des Bedarfes 

 
Fehlende Angebote 

  Ja Nein Gesamt 

Art des Leistungsträgers N % N % N 

Landkreis 45 83,3 198 71,7 243 

Kreisfreie Stadt 9 16,7 78 28,3 87 

  54 16,3 276 83,1 330 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.D.3 

Anmerkung: Die Werte von zwei der aus den Antworten von Kommune und Jobcenter zusammengeführ-
ten Erhebungsbögen wurden wegen divergierender Angaben nicht ausgewiesen. 

Diejenigen Kommunen, die fehlende Angebote benannten, bezogen sich in der großen 

Mehrheit auf fehlende Angebote bei der Lernförderung (19) und der gemeinschaftli-

chen Mittagsverpflegung (12). Bezogen auf die Angebote der soziokulturellen Teilhabe 

(16) wurde häufiger angemerkt, dass das Geld nicht ausreiche, um die Bedarfe zu de-

cken. Das wird u.a. auf die bereits weiter oben angesprochenen nicht förderfähigen 

Fahrtkosten zurückgeführt, die in Flächenlandkreisen eine Teilnahme an Angeboten 

                                                
44

  Der Wortlaut der Frage II.D.3 war: „Fehlen aus Ihrer Sicht als Leistungsträger Angebote bei einzelnen 
förderfähigen Leistungen zur Bildung und Teilhabe bzw. passen Angebote nicht zum Bedarf?“ 
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verhindern. Unter „Sonstiges“ wurden Angaben zusammengefasst, die sich nicht auf 

fehlende Angebote bei den förderfähigen Leistungen bezogen, sondern auf nicht för-

derfähige Leistungen, wie z.B. Schulbekleidung, Kosten für Schwimmbäder o.ä.  

Umgekehrt wurden die kommunalen Leistungsträger ebenfalls danach gefragt, ob sie 

für Kinder und Jugendliche, die nicht berechtigt sind, BuT-Leistungen in Anspruch zu 

nehmen, vergleichbare Leistungen als freiwillige Leistungen gewähren. Insgesamt 75 

Kommunen bejahten diese Frage. In 22 Fällen wurden Asylbewerber genannt, die nicht 

die Bedingungen von § 2 Abs. 1 AsylblG erfüllen. In 36 Kommunen erhalten Gering-

verdienende knapp oberhalb der Leistungsberechtigungsgrenze entweder Leistungen 

analog zum Bildungs- und Teilhabepaket oder aber andere Zuschüsse. In jeweils vier 

Fällen wurde erwähnt, dass das Mittagessen in Schulen/Kindertagesstätten bzw. die 

Schülerbeförderung für alle frei sei. Unter „Sonstiges“ finden sich vor allem Fälle, in 

denen über Kartensysteme Rabatte für alle Kinder zur Verfügung gestellt werden. 

Auf die Frage nach dem Abbau von Leistungen, die vor Einführung der gesetzlichen 

BuT-Leistungen anderweitig finanziert wurden, bestätigten 53 % der Kommunen einen 

solchen Abbau. 47 % der Kommunen gaben an, dass kein Abbau stattgefunden 

hat.45Als abgebaute vorher anders finanzierte Leistung wurden am häufigsten die ge-

meinschaftlichen Mittagsverpflegung genannt (vgl. Tabelle III.9-6).  

Tab. III.9-6: Vormalige Finanzierung abgebauter Leistungen 

  
Freiwillige 

Leistungen 

Leistungen 

des Lan-

des 

Sonstiges Gesamt 

Eintägige Ausflüge 15 4 17 36 

Klassenfahrten 18 3 24 45 

Schulbedarf 10 4 12 26 

Schülerbeförderung 47 6 4 57 

Lernförderung 10 1 8 19 

Mittagessen 104 58 25 187 

Soziokulturelle Teilha-
be 

24 0 18 42 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage II.D.5.1 

Darüber hinaus, lassen sich folgende Gründe für einen Abbau von Leistungen ausma-

chen:  

 Eine durch Spendenaktion der örtlichen Presse finanzierte kostenlose Lernförde-

rung wurde nach Einführung der Bildungs- und Teilhabeleistungen eingestellt. 

 Hortferienfahrten, die vorher überwiegend über Stiftungsmittel bezahlt wurden, sind 

mit der Einführung der Bildungs- und Teilhabeleistungen weggefallen. 

                                                
45

  Der Wortlaut der Frage lautete: „Wurden in Ihrer Kommune Leistungen zur Förderung von Bildungs- 
und Teilhabeangeboten, die vor Einführung der BuT-Leistungen aus anderen Quellen finanziert wur-
den, nach Einführung der gesetzlichen BuT-Leistungen abgebaut?“ 
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 Zuschüsse von Fördervereinen oder dem Elternbeirat der Schulen zu Klassenfahr-

ten sind mit der Einführung der Bildungs- und Teilhabeleistungen weggefallen.   

 Kostenlose Vereinsmitgliedschaften sind entfallen.  

Um aus den verschiedenen Ergebnissen ein verdichtetes Bild zu erhalten, in wie vielen 

Kommunen die Angebote seit Einführung der gesetzlichen BuT-Leistungen eher ab-

nahm, eher gleich blieb oder eher ausgebaut worden ist, wurde aus den beiden Fragen 

zur  

 Veränderung des Umfangs lokaler Bildungs- und Teilhabeangebote (II.D.1) und 

zum 

 Abbau von vor der Einführung finanzierter Leistungen (II.D.5) 

eine neue Variable mit den Ausprägungen „Konstanz“, „Erweiterung“, „Substitution“ 

und „Reduktion“ des Angebotes (jeweils im Vergleich vor der Einführung der gesetzli-

chen BuT-Leistungen und dem aktuellen Status) gebildet. Hierfür wurden  

 die Ausprägungen „Konstant und Abbau nein“ und „Weiß nicht und Abbau nein“ zu 

„Konstanz“,  

 die Ausprägungen „Erhöht und Abbau ja“ und „Erhöht und Abbau nein“ zu „Erweite-

rung“, 

 die Ausprägungen „Konstant und Abbau ja“ zu Substitution und 

 die Ausprägungen „Verringert und Abbau ja“, „Verringert und Abbau Nein“ und 

„Weiß nicht und Abbau ja“ zu Reduktion zusammen geführt. 

Tabelle III.9-7 zeigt die absolute und prozentuale Verteilung der Antworten. 

Tab. III.9-7: Veränderung der Angebotsseite 

  Häufigkeit Prozent 

Konstanz 114 34,5 

Erweiterung 96 29,1 

Substitution 89 27 

Reduktion 31 9,4 

Gesamt 330 100 

Quelle: Online-Befragung 2013, Fragen II.D.1 und II.D.5, eigene Berechnungen 

Wie aus Tabelle III.9-7 ersichtlich wird, geht mit 64 % die Mehrheit der Kommunen von 

einer Konstanz bzw. einer Erweiterung der Angebotsseite nach Einführung der BuT-

Leistungen aus. 27 % der befragten Leistungsträger sehen eine Substitution von Leis-

tungen und 9 % nehmen eine Reduktion des Leistungsangebots wahr. 
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III.10 Bewertungen durch die Leistungsstellen  

In Kapitel III.7 wurden bereits einige Bewertungen der befragten Kommunen zur Orga-

nisation der einzelnen Leistungsarten vorgestellt. Zum Abschluss der Online-Erhebung 

wurden den Kommunen mehrere übergreifende Bewertungsfragen gestellt: 

 Wie hoch bewerten Sie den Aufwand für die Bearbeitung von Erst- und Folgeanträ-

gen über alle Rechtskreise hinweg für die einzelnen Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepakets und in Ihrer Kommune insgesamt?   

 Inwieweit ist der lokale Prozess der Organisationsentwicklung zur Erbringung der 

BuT-Leistungen aktuell abgeschlossen? 

 Welche Änderungen der (gesetzlichen) Rahmenbedingungen wären aus Ihrer Sicht 

wünschenswert, um für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Fami-

lien den Zugang zu Bildung und Teilhabe zu erleichtern?  

Verwaltungsaufwand für die Antragsbearbeitung 

Deutlich mehr als die Hälfte der Kommunen bewertete die Bearbeitung von Erstanträ-

gen in den Leistungsarten Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und 

soziokulturelle Teilhabe als aufwändig oder sehr aufwändig (vgl. Tabelle III.10-1). Wäh-

rend dieser Anteil für die ein- und mehrtägigen Ausflüge und Klassenfahrten bei etwa 

36 % liegt und für den Schulbedarf nur bei 12 %, steigt er bei der Mittagsverpflegung 

auf 59 %, bei der soziokulturellen Teilhabe auf 64 %, bei der Schülerbeförderung auf 

68 % und schließlich bei der Lernförderung auf 94 % an. 

Tab. III.10-1: Aufwand für Erstanträge 

  
Sehr auf-

wändig 

Eher auf-

wändig 

Eher nicht 

aufwändig 

Gar nicht 

aufwändig 
Weiß nicht 

  % % % % % 

eintägige Ausflüge 7,1 29,1 51,5 12 0,3 

Mehrtägige Fahrten 5,5 31,4 53,2 9,5 0,3 

Schulbedarf 2,5 9,2 41,5 46,5 0,3 

Schülerbeförderung 21,6 46,6 18,8 5,6 7,5 

Lernförderung 59,6 34,6 4,9 0,6 0,3 

Mittagsverpflegung 21,5 37,2 32,6 8,3 0,3 

skT 18,8 45,4 30,2 5,2 0,3 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage V.1  

Die Folgeanträge werden von der Mehrzahl der kommunalen Leistungsträger als etwa 

gleich aufwändig angesehen, je nach Leistungsart von 15 %bis 34 % als weniger auf-

wändig. Bei der Lernförderung bezeichnen 15 % die Folgeanträge als aufwändiger als 

die Erstanträge (vgl. Tabelle III.10-2). 
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Tab. III.10-2: Aufwand für Folgeanträge 

  Der Aufwand ist… 

  Höher Gleich Geringer 
Weiß 
nicht 

  N N N N 

eintägige Ausflüge 0 82,3 17,4 0,3 

mehrtägige Fahrten 0,3 84,1 15,3 0,3 

Schulbedarf 0 71,1 28,6 0,3 

Schülerbeförderung 0,6 63,9 28,7 6,8 

Lernförderung 15,3 67,2 17,2 0,3 

Mittagsverpflegung 0,3 65,9 33,5 0,3 

soziokulturelle Teilhabe 1,8 66,2 31,7 0,3 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage V.2  

Stand der lokalen Organisationsentwicklung 

Der lokale Prozess der Organisationsentwicklung zur Erbringung der BuT-Leistungen 

wird von ca. 70 Prozent der Leistungsträger als weitgehend oder komplett abgeschlos-

sen angesehen. Knapp 30 % sehen noch Veränderungsbedarf, etwas weniger haben 

schon konkrete Änderungspläne.  

Diejenigen, die schon konkrete Veränderungspläne haben, nennen am häufigsten As-

pekte der internen Organisation. Hierunter sind Verfahrensvereinfachungen, Änderun-

gen in den Zuständigkeiten, Erstellung von Arbeitshilfen oder ähnliches gemeint. 

17 Kommunen beabsichtigen Veränderungen im Abrechnungsformat bzw. die Einfüh-

rung von neuen oder die Ausweitung von bestehenden Kartensystemen. Die gemein-

schaftliche Mittagsverpflegung und die Lernförderung sind die beiden Leistungsarten, 

für die häufiger Veränderungspläne genannt werden. Acht Kommunen weisen darauf 

hin, dass sie ihre Hinwirkungsaktivitäten überdenken und intensivieren wollen. 

Tab. III.10-3: Themenkomplexe, für die konkrete Änderungspläne bestehen 

Themenkomplexe Anzahl 

Interne Organisation 37 

Änderung Abrechnung/Einführung Kartensystem 17 

Mittagsverpflegung 12 

Lernförderung 11 

Hinwirkung 8 

Software 7 

Sonstiges 12 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage V.3.1 
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Wünschenswerte Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

Wie schon bei den Ausführungen zu den einzelnen Leistungsarten gezeigt wurde, be-

ziehen sich viele Anregungen zur Optimierung der Umsetzung der Bildungs- und Teil-

habeleistungen auf ihre konkrete Abwicklung. Auf die Frage, welche Änderungen der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen aus Sicht der Kommunen wünschenswert wären, 

wurden Aspekte der Verwaltungsvereinfachung bei der Antragsstellung, der Antrags-

bearbeitung oder der Abrechnung von BuT-Leistungen am häufigsten genannt (vgl. 

Tabelle III.10-4).46 Anregungen lauteten etwa: 

 die Bewilligungszeiträume generell auf zwölf Monate bzw. ein Schuljahr auszuwei-

ten sowie Bewilligungszeiträume zu vereinheitlichen, 

 Bagatellgrenzen bei möglichen Rückforderungen einzuführen, 

 die Antragserfordernis abzuschwächen, Globalanträge anzuwenden sowie insbe-

sondere die Antragserfordernis für Schulbedarf nach dem Bundeskindergeldgesetz 

abzuschaffen, 

 mit dem Folgeantrag des Jobcenters auf Leistungen nach dem SGB II automatisch 

auch den kommunalen BuT-Folgeantrag mitzusenden, 

 aber prinzipieller auch der Wunsch nach einer grundsätzlichen Abkehr vom Sach-

leistungsprinzip. 

Als Argumente zur Begründung gerade von grundsätzlichen Änderungswünschen be-

nannten die Kommunen am häufigsten den hohen Aufwand, der durch das Sachleis-

tungsprinzip im Antrags- und Abrechnungsverfahren entsteht. Dieser führt auch zu 

fundamentalen Vorschlägen wie diesem: „Zur Reduzierung des erheblichen Verwal-

tungsaufwandes wäre es angezeigt, die maßgeblichen Regelsätze für Kinder und Ju-

gendliche adäquat und unter Beachtung der Vorgaben des BVerfG anzuheben und die 

Verantwortung für eine sachgemäße Verwendung in die Hände der Eltern zurückzuge-

ben“.  

Insbesondere im Fall der Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe und des gemeinsa-

men Mittagessens wurde auch die Stigmatisierungsgefahr als Argument für Verände-

rungswünsche in Bezug auf das Sachleistungsprinzip genannt. Daneben wurde auch 

auf generelle Stigmatisierungspotentiale durch die BuT-Leistungen gerade für diejeni-

gen Kinder und Jugendlichen hingewiesen, die besonders benachteiligt sind,.  

Manche Änderungswünsche aus dem Bereich der Verwaltungsvereinfachung fanden 

im Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

vom 7. Mai 2013 bereits Berücksichtigung, so beispielsweise die Ermöglichung der 

                                                
46

  Nicht alle genannten Aspekte beziehen sich jedoch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Man-
che nennen auch wünschenswerte Änderungen auf der lokalen Ebene. Zu beachten ist außerdem, 
dass während der laufenden Online-Erhebung zum 1. August 2013 ein Teil der angesprochenen ge-
setzlichen Regelungen verändert wurde und sich ein Teil der Antworten auf die Situation vor der In-
kraftsetzung des Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 
vom 7. Mai 2013 (BGBl. I, 2013: 1167 f.) bezieht.  
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Rückerstattung der Ausgaben an die Leistungsberechtigten im Rahmen der berechtig-

ten Selbsthilfe. 

Neben Wünschen nach Verwaltungsvereinfachung wurde besonders häufig angeregt, 

statt Individualleistungen über das Bildungs- und Teilhabepaket lokale Infrastrukturen 

zu fördern. Dazu gehörten Vorschläge: 

 zur institutionellen bzw. infrastrukturellen Förderung des gemeinschaftlichen Mit-

tagessens in Schulen, der Lernförderung und von schulischen Ausflügen über die 

Schulpolitik und die Schulverwaltung,47 

 zur institutionellen bzw. infrastrukturellen Förderung der soziokulturellen Teilhabe, 

des Mittagessens und der Ausflüge in Kindertagesstätten über die Kinder- und Ju-

gendhilfe,  

 zur pauschalen institutionelle Förderung der Vereine sowie 

 zu einer flächendeckende Förderung von Schulsozialarbeit.  

 Zur Infrastrukturförderung fanden sich Aussagen wie:  

 „Lernförderung bei den Schulen regeln. Schülerbeförderung über Landesrecht re-

geln. Mittagsverpflegung über Landesrecht regeln. Teilhabeleistungen durch Erhö-

hung des Regelsatzes ersetzen.“ 

 „Die Leistungen für Bildung Teilhabe sollten direkt dort vorgehalten werden, wo 

Kinder aktiv sind. Den Schulen/ Kitas könnten pauschal Mittel zur Verfügung ge-

stellt werden, damit Mittagessen, Schulbedarfe, Lernförderung, Sport- und Kultur-

angebote kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können. Vereine, die Kinder- 

und Jugendarbeit leisten, könnten ebenfalls eine pauschale Förderung erhalten, um 

Kindern aus einkommensschwachen Familien Sozialtarife zu gewähren“. 

 Zudem wurde vorgeschlagen, die konkreten Konditionen einzelner BuT-Leistungen 

zu verbessern oder ihren Anwendungsbereich zu konkretisieren bzw. zu erweitern:  

 Im Bereich der soziokulturellen Teilhabe wurde die Erhöhung der Monatspauschale 

und eine Berücksichtigung von zusätzlichen Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten im 

ländlichen Raum) gewünscht. 

 Beim gemeinschaftlichen Mittagessen wurde die Abschaffung des Eigenanteils 

gefordert bzw. eine Pauschalierung der Leistung gewünscht. 

 Die Lernförderung sollte auch für die Stabilisierung erreichter Effekte und für Prä-

vention geöffnet werden. Darüber hinaus sollten die gesetzlichen Lernziele in lan-

deseinheitlichen Richtlinien genauer definiert werden, um die Entscheidungen zu 

vereinheitlichen und die Entscheidungssicherheit zu erhöhen. 

                                                
47

  Bei den schulnahen Leistungsarten nach § 28 Abs. 2, 5 und 6 SGB II wurde häufig vorgeschlagen, den 
Schulen ein entsprechendes Budget zur Verfügung zu stellen, das diese für Ausflüge und Klassenfahr-
ten, für das Mittagessen und die Lernförderung nutzen könnten. 
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 Bei der Schülerbeförderung wurde die Abschaffung des Eigenanteils vorgeschla-

gen. 

 Zudem wurde der Vorschlag geäußert, eine dem Schulbedarf vergleichbare Leis-

tung „Materialgeld“ für Kinder in Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. 

 Auch die Änderungsvorschläge zur Ausgestaltung der einzelnen BuT-Leistungen 

wurden oft mit erhoffter Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wie mit Stigmati-

sierungspotentialen begründet, zum Beispiel so: „Das gemeinsame Mittagessen 

sollte aus dem Leistungskatalog von BuT herausgenommen werden. Alleine durch 

die Hemmschwelle der Antragstellung ist der Zugang einiger Kinder nicht gewähr-

leistet. Hier sollte über ein Budget für die Schulen nachgedacht werden. Auch die 

Berechnung des Eigenanteils von 1,- Euro verursacht einen Verwaltungsaufwand, 

der volkswirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Bei Einrichtung eines Budgets für die 

Schulen würden wir die Abschaffung des Eigenanteils empfehlen.“ 

 Schließlich fanden sich Änderungswünsche, die auf die Verbesserung der Voraus-

setzungen für Angebot und Nachfrage zu den Leistungen zielen, die mit den BuT-

Leistungen förderbar sind. Hier wurden insbesondere der Ausbau von Ganztags-

schulen und die Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten durch höhere 

Einkommensgrenzen für den BuT-Leistungsanspruch genannt. 

Tab. III.10-4: Wünschenswerte Änderungen der gesetzlichen  
Rahmenbedingungen aus kommunaler Sicht 

Themenkomplexe N 

Antrag, Bewilligung, Abrechnung 92 

Übernahme in Verantwortung Schulen/Kitas/Vereine 49 

Eigenanteile 39 

Soziokulturelle Teilhabe 30 

Vereinheitlichung Rechtskreise 17 

Lernförderung 16 

Mittagsverpflegung 15 

verstärkte Hinwirkung 14 

Schülerbeförderung 6 

Interne Organisation 4 

Statistik 2 

Ausflüge und Klassenfahrten 1 

Schulbedarf 1 

Sonstiges 56 

Keine Angaben 53 

Quelle: Online-Befragung 2013, Frage V.4 

Bei den Anmerkungen, die unter der Kategorie „Vereinheitlichung der Rechtskreise“ 

zusammengefasst wurden, geht es vor allem – aber nicht nur – um die unterschiedli-

chen Regelungen zum Schulbedarf. Aus manchen Aussagen spricht aber auch der 
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Wunsch, eine rechtskreisübergreifende gesetzliche Grundlage für alle Leistungsbe-

rechtigten sowie für alle Länder einheitliche Richtlinien zur Umsetzung zu haben. Die 

Hinweise zur Hinwirkung bezogen sich vor allem darauf, dass das verfügbare Verwal-

tungsbudget nicht ausreicht, um im wünschenswerten Umfang über die Leistungen zu 

informieren, bzw. dass die über den erhöhten Bundesanteil an den Kosten für Unter-

kunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende abrechenbaren Kosten 

für Schulsozialarbeit über das Ende des Jahres 2013 hinaus übernommen werden soll-

ten. 

Die zahlreichen Antworten, die unter „Sonstiges“ zusammengefasst wurden, bezogen 

sich auf generelle Überlegungen. So wurde etwa angemerkt, dass die Leistungsge-

währung nicht an den Bezug von Sozialleistungen, sondern an Einkommensgrenzen 

gekoppelt sein sollte. Eine andere grundsätzliche Anmerkung lautete, dass das Geld 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eher für den qualifizierten Ausbau von Ganzta-

geseinrichtungen genutzt werden sollte. 
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III.11 Ergebnisse der multivariaten Analyse 

Bei der Auswertung der Online-Erhebung in den Kommunen zur Umsetzung der Leis-

tungen zu Bildung und Teilhabe lag der Schwerpunkt auf der Beschreibung. Dabei 

wurden jedoch die Informationen zu den wesentlichen Prozessschritten der Hinwirkung 

auf Inanspruchnahme, der Antrags-, Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren, sowie 

der Steuerung und der Rahmenbedingungen zu typisierenden Variablen verdichtet, die 

wesentliche Unterschiede in den kommunalen Umsetzungslösungen erfassen sollten. 

Der so gebildete Variablensatz (vgl. oben: II.1.4) bildete die Grundlage für eine multiva-

riate Analyse. Sie sollte klären, ob sich in den Daten charakteristische statistische Zu-

sammenhänge zeigen, die Ausgangspunkt für eine Typisierung der kommunalen Trä-

ger sein könnte. Die multivariate Analyse wurde von Verena Tobsch im Auftrag des 

SOFI durchgeführt. 

Als Typisierungsverfahren wurde eine kombinierte Faktoren- und Clusteranalyse ge-

wählt. Die Faktorenanalyse dient dazu, möglichst viele der beobachteten Unterschiede 

zwischen Kommunen auf wenige mathematisch identifizierte Dimensionen (Faktoren) 

zu reduzieren. Im zweiten Analyseschritt werden die Kommunen anhand dieser Werte 

zu Gruppen (Clustern) zusammengefasst, die in Bezug auf die Kombination der 

Faktorwerte möglichst einheitlich zusammengesetzt sind, während sie sich untereinan-

der möglichst stark unterscheiden.  

Grundlage der Faktorenanalyse war der erste Datenabzug aus der Online-Erhebung 

vom 13. September 2013. Von den 309 Kommunen des Datensatzes wurden 300 ein-

bezogen; in neun Fällen fehlten Angaben für einige der erforderlichen Variablen. Für 

die Faktorenanalyse wurden ausgewählte Organisationsvariablen zu Dummy-

Variablen48 recodiert. Teilweise wurden Merkmalsausprägungen zusammengefasst. 

Die verschiedenen Ämterzuständigkeiten bei Bewilligung der BuT-Leistungen wurden 

bei der schließlich gewählten Faktorlösung ausgeschlossen, da sich die Kategorien 

nicht sinnvoll zusammenfassen ließen und ihre Berücksichtigung zu einer Lösung mit 

zu vielen oder unplausiblen Faktoren führte. Das in Tab. III.11-1 dargestellte Modell49 

besteht aus sechs Faktoren, die inhaltlich durch hohe Korrelationen mit einer oder 

mehreren typisierenden Variablen charakterisiert werden („Faktorladungen“). Die ermit-

telten Faktorwerte werden normiert auf den Mittelwert Null und eine Standardabwei-

chung von eins. Jede einbezogene Kommune weist für die ermittelten Faktoren einen 

spezifischen Wert auf. 

                                                
48

 Dummy-Variablen bilden einzelne Kategorien komplexer Variablen mit den Merkmalsausprägungen 0 
und 1 ab. Da der typisierende Merkmalssatz Kollinearitäten aufweist, wurde bei der Faktoranalyse mit 
den Dummy-Variablen jeweils eine Kategorie (z.B. „0 keine genannt“) als Referenzgruppe behandelt, 
d.h. aus der Analyse ausgenommen. 

49
  Da die Hauptachsenanalyse nur einen Faktor mit geringem Varianzerhalt ergab, wurde das Verfahren 

der Hauptkomponentenanalyse mit Faktoren nach Kaiser-Kriterium gewählt. Die Faktorrotation nach 
Promax- und Varimaxverfahren führten zu ähnlichen Faktorladungen und gleicher Faktorstruktur. Da 
statistische Unabhängigkeit der Faktoren theoretisch nicht zwingend erforderlich ist und die Promax-
Lösung Zusammenhänge zwischen Faktoren zulässt, werden in Tab. III-10-1 die Ergebnisse für die 
Promax-Rotation dargestellt. 
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Tab. III.11-1: Gewählte Lösung der Faktorenanalyse 

Einbezogene Organisationsmerkmale 
 

F 1 

Ver- 

fahren 

1 

F 2 

Ver- 

fahren 

2 

F 3 

Hin- 

wir-

kung 1 

F 4 

Steue 

rung 

F 5 

Hin- 

wir-

kung 2 

F 6 

Form 

der 

Lei-

stung 
Faktorladungen >0,4 bzw. <-0,4 

Hinwirkung auf Inanspruchnahme 

Information der Leistungsberechtigten: 
besondere Beratungsangebote 

    0,73  

Wer berät zu BuT-Leistungen: 
Dritte in Beratung einbezogen 

0,46      

Kooperation mit Multiplikator/inn/en: 

eigene Gremien, Kostenübernahme 
  0,71    

Verfahren der Antragstellung 

Globalantrag möglich: 

ja 
 0,71     

Anträge können konkludent gestellt werden: 
ja 

0,72      

Anträge können konkludent bewilligt wer-
den: 
ja 

 0,71     

Dezentrale Antragstellung *) 

in Schule/Kita oder konkludent   
0,76      

Zulässige Formen der Antragstellung: 
mit Vorlage v. Berechtigungsausweis**) 

0,56      

Abrechnung 

Abrechnung über Sammellisten: 
für mindestens eine Leistungsart 

 0,45     

Steuerung und Verwaltung 

Koordinierendes Arbeitsgremium: 
ja 

   0,65   

Rechtskreisübergreifendes Gesamtkonzept: 
ja 

   0,67  0,55 

Verwaltung BuT in zentraler Einheit: 
ja 

    0,73  

Form der Kooperation mit Anbietern: 
eigene Gremien, Kostenübernahme 

  0,82    

Nutzung von Spielraum bei Leistungen: 
bei vier u. m. Regelungen (von neun) 

   0,55   

Form der Leistungserbringung 

Gutscheine (mindestens eine Leistungsart): 
ja 

     0,87 

Quelle: Online-Erhebung 2013; vgl. Übersicht II.1-[X]. Ausgangsdaten für Organisationsmerkmale vgl. 
deskriptive Ergebnisse in III.2 bis III.8. Bearbeitung: Verena Tobsch. 

N=300. Rotierte Faktorladungsmatrix: mit Dummies, Principal Component Analysis, Kaiser-Kriterium, 
Promax-Rotation) 

*) In mindestens einer Leistungsart / einem Rechtskreis möglich. 
**) In mindestens einer Leistungsart möglich. 

In der Faktorenanalyse zeigt sich, dass die verdichteten Organisationsvariablen cha-

rakteristische Unterschiede bei der kommunalen Umsetzung der Leistungen zu Bildung 

und Teilhabe erfassen. Die sechs Faktoren werden überwiegend durch wenige Variab-

len geprägt. 
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Bei Faktor 1 (dezentrales, konkludentes Verfahren) fallen die Möglichkeit zur dezentra-

len und zur konkludenten Antragstellung zusammen. Anträge bedürfen nicht immer der 

Schriftform, und Dritte sind stärker in die Beratung zu den Leistungen eingebunden. 

Verfahrensaspekte (Globalantrag, konkludente Bewilligung) prägen auch Faktor 2. 

Hinzu kommt, dass eher über Sammellisten abgerechnet wird. Formen intensiverer 

Kooperation mit Anbieter/inne/n und Multiplikator/inn/en zeichnen Faktor 3 aus. Faktor 

4 zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Bestehen eines koordinierenden BuT-

Arbeitsgremiums, einem rechtskreisübergreifendem Gesamtkonzept und der stärkeren 

Nutzung von Spielräumen bei der Gestaltung einzelner Leistungen. Prägend für Fak-

tor 5 ist die Verwaltung der BuT-Leistungserbringung in einer zentralen Organisations-

einheit, verbunden mit besonderen Beratungsangeboten für Leistungsberechtigte. Fak-

tor 6 wird inhaltlich vor allem durch die Leistungserbringung in Form von Gutscheinen 

bestimmt, wobei es einen positiven Zusammenhang mit der Geltung eines rechtskreis-

übergreifenden Gesamtkonzepts gibt.  

Die Clusteranalyse beruht auf den Faktorwerten für die 300 einbezogenen Kommunen. 

Abb. III.11-1 zeigt die gewählte Lösung mit vier Clustern50.  

Abbildung III.11-1: Clusterprofil (vier Cluster, sechs Faktoren) 

 

Quelle: Online-Erhebung 2013; Bearbeitung: Verena Tobsch. 
N=300. Vier-Cluster-Lösung auf Basis der Promax-Faktorlösung (vgl. Tab. III-10-1). 

                                                
50

  Die Fallzahl (n=300) ließ hierarchische Verfahren der Clusteranalyse zu. Die Cluster wurden nach der 
Ward-Methode gebildet. Geprüft wurden Modelle mit Faktoren nach Varimax- und Promax-Rotation. 
Für die Verwendung der Cluster aus der Promax-Faktorlösung sprach, dass sie annähernd gleich gro-
ße Gruppen ergab und beim Faktor 5 mehr Varianz zwischen den Gruppen erhielt. 
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In Tab. III.11-2 werden die Cluster-Profile nicht nur durch die für jedes Cluster spezifi-

schen Faktor-Mittelwerte beschrieben, sondern zusätzlich auch durch die Mittelwerte 

für weitere Variablen, die bei der Faktorenanalyse unberücksichtigt blieben.  

Tab. III.11-2: Gewählte Lösung der Cluster-Analyse: Faktorprofil und weitere Merkmale 

 
Cluster  

1 (65) 

Cluster 

2 (48) 

Cluster 

3 (97) 

Cluster 

4 (90) 

Faktorausprägungen Cluster-Mittelwert (normierte Werte)*) 

  Faktor 1: Verfahren 1 (dezentral, konkludent) 1,25 0,23 -0,51 -0,48 

  Faktor 2: Verfahren 2 (Globalantrag, konludent) 0,17 0,74 -0,51 0,04 

  Faktor 3: Hinwirkung (Multiplikator/inn/en, Anbieter) -0,39 1,71 -0,24 -0,37 

  Faktor 4: Steuerung (Gremium, Gesamtkonzept) -0,07 0,68 0,08 -0,50 

  Faktor 5: Hinwirkung 2 (Beratungsangebot) -0,03 -0,13 -0,68 0,82 

  Faktor 6: Form der Leistungserbringung ( Gutscheine) 0,10 -0,10 -0,38 -0,39 

Weitere ausgewählte Merkmalsausprägungen**) Cluster-Mittelwert (Angaben in %) 

Status der Kommune 

  Landkreis ohne Delegation (60,0%) 47,7 41,7 69,1 68,9 

  Landkreis mit Delegation (12,7%) 7,7 27,1 11,3 10,0 

  kreisfreie Stadt b.u. 100.000 Ew (8,0%) 9,2 6,3 6,2 10,0 

  Großstadt 100.000 Ew u.m. (14,7%) 23,1 18,8 11,3 10,0 

  Große. Großstadt 500.000 Ew. u.m. (3,0%) +) 7,7 2,1 2,1 1,1 

  SGB II: nur gE (42,0%) 35,4 35,4 55,7 35,6 

  SGB II: gE, BuT vollständig übertragen (4,7%) 6,2 4,2 3,1 5,6 

  SGB II: gE, BuT teilweise übertragen (23,3%) 24,6 16,7 18,6 31,1 

  SGB II::zkT (30,0%) 33,9 43,8 22,7 27,8 

Zuständige Ämter (Bewilligung) 

  in jedem Rechtskreis mehrere Ämter (24,3%) 26,2 25,0 26,8 20,0 

  je Rechtskreis genau ein Amt (37,0%) 36,9 35,4 44,3 30,0 

  In allen Rechtskreisen dasselbe Amt (6,0%) 6,2 4,2 4,1 8,9 

  teils ein Amt, teils mehrere Ämter (32,7%) 30,8 35,4 24,7 41,1 

Rahmenbedingungen 

  Potenzialdichte (14,9%) 16,3 17,5 13,6 14,6 

  Angebotslandschaft: Konstanz (33,2%) 32,3 19,2 39,2 34,8 

  Angebotslandschaft: Erweiterung (29,5%) 29,2 40,4 22,7 31,5 

  Angebotslandschaft: Substitution (27,2%) 32,3 31,9 23,7 24,7 

  Angebotslandschaft: Reduktion (10,1%) 6,2 8,5 14,4 9,0 

  Vorrangige Leistungen: keine (31,0%) 30,8 35,4 26,8 33,3 

  Vorrangige Leistungen: wenigstens eine (69,0%) 69,2 64,6 73,2 66,7 

Quelle: Online-Erhebung 2013; Bearbeitung: Verena Tobsch. 

N=300. Vier-Cluster-Lösung nach Ward auf Basis der Promax-Faktorlösung (vgl. Tab. III-10-1). 

*) Faktorwerte werden automatisch auf Mittelwert=0 und Standardabweichung=1 normiert. 

**) In Klammern: Durchschnittswerte. 

*) Ohne Regionalverbände und Stadtstaaten. 
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Cluster 1 (65 Kommunen) ist durch Großstädte und Städteregionen mit erhöhter Dichte 

potenziell Leistungsberechtigter geprägt, in denen BuT-Leistungen dezentral beantragt 

werden können.  

Hohe positive Werte für die Faktoren 3, 2 und 4, also für intensive Kooperation mit An-

bietern und Multiplikator/inn/en, niedrigschwellige Verfahren (Globalantrag, konkluden-

te Bewilligung), Steuerung der Leistungsprozesse durch BuT-Gremien bzw. 

-Organisationseinheiten und örtliche Ausgestaltung einzelner Leistungen sind charak-

teristisch für Cluster 2 (48 Kommunen). Die Kommunen geben häufiger eine Auswei-

tung des Angebots an Bildungs- und Teilhabeleistungen an. Landkreise mit Aufgaben-

delegation an kreisangehörige Gemeinden und Jobcenter in zugelassener kommunaler 

Trägerschaft sind in diesem Cluster überdurchschnittlich vertreten. Auch für dieses 

Cluster ist eine erhöhte Potenzialdichte charakteristisch. 

Cluster 3 (mit 97 Kommunen die größte der vier Gruppen) weist für fünf von sechs Fak-

toren eher unterdurchschnittliche Werte auf, d.h. bei den Verfahren der Leistungser-

bringung und bei der Kooperation mit Anbietern und Multiplikator/inn/en bestehen we-

niger BuT-spezifische Regelungen. Häufiger ist in jedem Rechtskreis genau ein Amt für 

die Bewilligung zuständig. Leistungen werden seltener in Form von Gutscheinen erb-

racht. Der Anteil der Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung ist in diesem Cluster be-

sonders hoch, Landkreise haben seltener BuT-Aufgaben an die kreisangehörigen Ge-

meinden delegiert, und die Anteile Jugendlicher und junger Erwachsener mit Leistun-

gen sozialer Mindestsicherung bleiben unter dem Durchschnitt.  

In Cluster 4 (90 Kommunen) sind besondere Beratungsangebote (Faktor 5) häufiger, 

dezentrale Beantragung und BuT-spezifische Formen der Kooperation und Steuerung 

seltener; auch hier werden Gutscheine seltener eingesetzt. Ämterzuständigkeiten sind 

in den verschiedenen Rechtskreisen häufiger unterschiedlich geregelt. Jobcenter in 

gemeinsamer Einrichtung haben BuT-Leistungen teilweise an die Kommune übertra-

gen. Wie in Cluster 3 ist die Delegation von Aufgaben an kreisangehörige Gemeinden 

seltener. 
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III.12 Schlussfolgerungen und Fragen für die Fallstudien 

Die deskriptive Auswertung der bundesweiten Online-Befragung hat erstmals eine 

bundesweit belastbare Informationsgrundlage zur kommunalen Umsetzung der Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe geschaffen. Sie hat damit im Gesamtplan der Unter-

suchung ihre zwei wesentlichen Funktionen erfüllt: 

 eine kontrollierte Auswahl von Kommunen für Fallstudien und für die Messung des 

Erfüllungsaufwands zu ermöglichen, 

 Vorwissen für die vertiefenden Erhebungen in einzelnen Kommunen bereitzustellen 

und für diese die Fragestellungen zu schärfen. 

Zugleich ist daran zu erinnern, dass die Online-Erhebung Faktoren, die eine Inan-

spruchnahme der BuT-Leistungen fördern oder hemmen oder Teilhabechancen beein-

flussen, noch ausschließlich aus der Perspektive der kommunalen Leistungsstellen 

behandelt. Sichtweisen der Leistungsberechtigten werden in Teil IV. dieses Zwischen-

berichts durch die Längsschnittbefragung im Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 

(PASS) dargestellt. Beide Perspektiven können noch nicht auf einander bezogen wer-

den, und die Anbieter haben im kommunal erhobenen Material dieses Zwischenbe-

richts noch keine eigene Stimme. Wie die Leistungsprozesse, das Angebot und die 

Inanspruchnahme zusammenwirken, werden erst die in der Implementationsanalyse 

vorgesehenen 29 Fallstudien beantworten können. 

Die Mehrzahl der Leistungsträger hat gut zwei Jahre nach Einführung der Leistungen 

für Bildung und Teilhabe ein stabiles Verfahren zur Umsetzung des Leistungsprozes-

ses entwickelt. Etwa 70 % der Kommunen bezeichnen die Organisationsentwicklung 

zur Erbringung der BuT-Leistungen als vollkommen oder weitestgehend abgeschlos-

sen. 

Hierbei haben sich viele unterschiedliche Modelle entwickelt, die sich aber auf der 

Grundlage der vorliegenden Informationen noch nicht einfach zu gut beschreibbaren 

Umsetzungstypen fügen. Und da sich über die Online-Erhebung auch keine interkom-

munal vergleichbare statistische Datengrundlage schaffen ließ (vgl. hierzu unten: 

III.13), können die bisherigen Befunde zu den Verfahrensunterschieden auch noch 

nicht beanspruchen, unterschiedliche Quoten der Inanspruchnahme von BuT-

Leistungen zu erklären. 

In der Auswertung wurden die standardisiert erhobenen Angaben schrittweise zu typi-

sierenden Organisationsvariablen verdichtet (vgl. Übersicht II.1-1). Diese erfassen und 

systematisieren wesentliche Unterschiede bei der kommunalen Umsetzung der neuen 

Leistungen, und in der multivariaten Analyse zeigen sich auch statistische Zusammen-

hänge zwischen Lösungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche und Prozessschrit-

te. Jedoch weisen diese Unterschiede auch nach Informationsverdichtung in viele ver-

schiedene Richtungen. Das Forschungsteam lässt sich bei der weiteren Untersuchung 

von der Annahme leiten, dass sich die ermittelten Organisationsvarianten auf kommu-

naler Ebene nicht beliebig kombinieren lassen, sondern dass zwischen ihnen innere 
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Zusammenhänge bestehen. Auch diese werden sich jedoch erst in den Fallstudien 

erklären lassen. 

Daher ist daran zu erinnern, dass die Online-Erhebung eine vorbereitende und dienen-

de Funktion für die vertiefenden Erhebungen hat, die im nächsten Untersuchungs-

schritt in den ausgewählten Kommunen vorgesehen sind. Im Folgenden werden hierfür 

einige weiterführende Fragen formuliert. 

Für die Antragstellung, Bewilligung und Abrechnung der Leistungen finden sich in den 

Kommunen sehr unterschiedliche Zuständigkeitsregelungen und Ämterkonstellationen. 

An jede dieser Konstellationen schließen sich andere Umsetzungsvarianten der Leis-

tungserbringung oder Formen der Information und Beratung an. Welche Vor- und 

Nachteile mit den einzelnen Varianten verbunden sind, wo etwa Schnittstellen die In-

anspruchnahme erschweren und was diese begünstigt, lässt sich auf der Basis der 

Onlinebefragung jedoch nicht beurteilen.  

Es wird zu überprüfen sein, was die Kommunen etwa unter einer konkludenten Antrag-

stellung (III.3.2) oder Bewilligung (III.4.2) verstehen oder wie Gutscheinverfahren von 

anderen Formen der Leistungserbringung abzugrenzen sind. Kartensysteme (vgl. III.6)  

spielen für die Umsetzung der BuT-Leistungen derzeit noch eine untergeordnete Rolle, 

ihre Bedeutung wird jedoch zunehmen. Mehrere Kommunen verwiesen auf Pläne zur 

zukünftigen Nutzung von Kartensystem für die Leistungserbringung. Bei der Fallaus-

wahl für die qualitative Implementationsstudie wurden sie besonders berücksichtigt. 

Was Gremien, Gesamtkonzepte und Arbeitsanleitungen zur Steuerung der Leistungs-

prozesse bei den Leistungsstellen beitragen und was die Kooperation mit Anbietern 

und Multiplikator/inn/en begünstigt, bedarf einer weiteren Klärung. Möglicherweise er-

geben sich aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen (etwa Fallzahlen, Gestal-

tung von Verfahrensschritten, Anzahl und räumlicher Verteilung der beteiligten Akteure 

usw.) ganz unterschiedliche Bedarfe und Möglichkeiten der Steuerung. Auch Leis-

tungsanbieter sind wichtige Kooperationspartner der Leistungsstellen, weil ohne deren 

Beteiligung die BuT-Leistungen nicht umgesetzt werden könnten. Sie sind daher so-

wohl in ihrer Rolle als Multiplikator/inn/en als auch in ihrer Funktion als Erbringer för-

derfähiger Leistungen einzubeziehen. Die Austausch- und Kooperationsbeziehungen 

sind dabei unterschiedlich gestaltet. Kommunen greifen z.B. in unterschiedlichem Ma-

ße auf Regelungen und Vereinbarungen mit Leistungsanbietern zur Leistungserbrin-

gung zurück (III.8.1). In den Fallstudien wird zum einen danach zu fragen sein, welche 

Faktoren diese unterschiedlichen Gestaltungen und deren unterschiedlichen Formali-

sierungsgrad beeinflussen. Zum anderen ist zu untersuchen, wie sich die unterschied-

lichen Steuerungsansätze und -formen bei den Leistungsanbietern qualitativ und quan-

titativ auf die Erbringung der Leistungen auswirken. 

Die Einführung von Bildungs- und Teilhabeleistungen stärkt den sozialstaatlichen Auf-

trag der Kommunen, die Inanspruchnahme einer Leistung sozialer Mindestsicherung 

aktiv zu fördern. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen haben offenbar zu neuen For-

men der Kooperation zwischen Schulen und Sozialverwaltung geführt, z.B. im Zusam-
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menhang mit der Lernförderung. Die für die Bewilligung zuständigen Leistungsstellen 

bedürfen für die Überprüfung der Angemessenheit der Kompetenz bzw. der Bewertung 

der Fachkräfte aus der Schule.  

Eine neue Schnittstelle hat sich in Bezug auf die Jugendhilfe ergeben. Die Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe sind nach § 81 SGB VIII zur strukturellen Zusammenarbeit mit 

anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen verpflichtet. U.a. sind dort Schulen und 

Schulverwaltung, Träger von Sozialleistungen nach anderen Büchern der Sozialge-

setzgebung und die Bundesagentur für Arbeit genannt. Zur Umsetzung des Leistungs-

prozesses zur Förderung der Bildung und Teilhabe sind die BuT-Leistungsstellen 

ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit diesen bzw. ähnlichen Stellen und Einrichtungen 

angewiesen. Hier gilt es Erfahrungen und etablierte Strukturen aus der Jugendhilfe51 

für die Umsetzung zu nutzen, statt Parallelstrukturen aufzubauen. Gleichzeitig stellen 

Leistungen nach dem SGB VIII – z.B. die Übernahme von Kosten bei Angeboten der 

Jugendarbeit nach § 11 SGB II, oder Leistungen zur Eingliederungshilfe von Kindern 

und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen nach § 35a SGB VIII – vorrangige 

Leistungen dar. In den Fallstudien wird darauf zu achten sein, inwieweit etablierte 

Strukturen der Jugendhilfe die Umsetzungsmodelle für die Erbringung von BuT-

Leistungen geprägt haben und welche Schnittstellenprobleme zwischen beiden Syste-

men entstehen. 

Die Leistungen zur Förderung von Bildung und Teilhabe haben nach Ansicht der 

Kommunen eine deutliche Änderung der Angebotsstruktur ergeben. Gut vier Fünftel 

der Kommunen gehen von einem konstanten bzw. ausgeweiteten Angebotsumfang 

aus (III.9.2). Trotz konstantem Umfang ergaben sich jedoch erhebliche Änderungen, 

weil Leistungen, die vor Einführung von Bildungs- und Teilhabeleistungen anderweitig 

finanziert wurden, substituiert wurden. 

Nach Einschätzung von drei Fünfteln der Kommunen haben im Jahr 2013 mehr Ju-

gendliche Zugang zu Bildungs- und Teilhabeleistungen als vor der gesetzlichen Rege-

lung. Zur Überprüfung dieser Einschätzung fehlen jedoch belastbare statistische Da-

ten. Die in der Online-Erhebung möglichen Annäherungen deuten auf eine starke 

Streuung der Inanspruchnahme hin. Auch wenn die Online-Befragung keine überprüf-

bare Antwort auf die Frage gibt, was eine hohe Inanspruchnahme befördert, können 

einige hemmende Faktoren bereits identifiziert werden. Einige Beispiele: 

 Aufgrund des Verfahrensaufwands wird bei geringen Erstattungsbeträgen, z.B. für 

eintägige Ausflüge oder für Vereinsbeiträge in (Dorf-)Sportvereinen, häufig auf ei-

nen Antrag verzichtet. 

 Vereine akzeptieren nur Lastschriftverfahren für die Mitgliedsbeiträge, eine Rücker-

stattung an die Leistungsberechtigten ist jedoch nicht möglich, weshalb Anträge 

nicht gestellt werden können.  

                                                
51

  Gleiches gilt für etablierte Strukturen eines kommunalen Übergangsmanagements für den Übergang 
von der Schule in den Beruf. 
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 Schulen verfügen nicht über Konten, auf die das Geld überwiesen werden kann, so 

dass von einer Antragstellung für eintägige Ausflüge abgesehen wird.  

 Der Eigenanteil der Leistungsberechtigten für das Mittagessen und/oder die Schü-

lerbeförderung muss vom Leistungsanbieter erhoben werden.  

Insbesondere bei der Lernförderung wird deutlich, dass unterschiedliche Verfahren zur 

Überprüfung der Angemessenheit des Dienstleistungsangebots eingeführt wurden, die 

teilweise sehr hohe Anforderungen stellen. Welche Auswirkungen dies jedoch auf eine 

Inanspruchnahme hat, muss ebenfalls in den Fallstudien geprüft werden. 

Dies gilt auch für die Frage, ob der Einsatz von Gutscheinen bzw. personenbezogene 

Direktzahlungen Leistungsberechtigte stigmatisiert und ob dies zu einem Verzicht auf 

eine Antragstellung führt, wie es von einigen Kommunen als Problem benannt wurde. 

Länderspezifische Unterschiede, z.B. bei Nutzung von Ressourcen für Schulsozialar-

beit, können neben unterschiedlicher Finanzausstattung auch in unterschiedlichen 

Strategien der Bundesländer begründet sein, die lokale Erbringung der Bildungs- und 

Teilhabeleistungen unterstützend zu begleiten. 
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III.13 Zur statistischen Erfassung von Bildungs- und Teilhabe- 

leistungen  

III.13.1 Erfassungsprobleme in der Online-Erhebung 

Bereits bei der Vorbereitung der Online-Erhebung wiesen die am Expert/inn/en-

Workshop beteiligten kommunalen Praktiker/innen darauf hin, dass die Kommunen 

unterschiedlich statistisch auskunftsfähig sein würden. Die Online-Erhebung sollte da-

her für die weitere Evaluation nur einige wenige statistische Angaben zum Kreis der 

potenziell Anspruchsberechtigten und zur Inanspruchnahme der BuT-Leistungen ver-

fügbar machen. Die Abschnitte III.A und III.B des Erhebungsbogens fragten nach der 

Bevölkerung insgesamt und nach der Bevölkerung im Kindes- und Jugendalter zum 

31.12.2012 (Fragen III.A.1 und III.A.2), nach dem Bezug von Sozialleistungen, die den 

BuT-Leistungen zugrunde liegen, für Dezember 2012 (Frage III.B.1) und nach Leistun-

gen zu Bildung und Teilhabe nach Rechtskreisen und Leistungsarten. Die Erhebung 

unterschied Fallzahlen (BuT-Leistungsfälle) für einen Monat (Februar 2012) und die 

Zahl der Leistungsbeziehenden für das Jahr 2012. Schließlich sollten die Gesamtauf-

wendungen für BuT-Leistungen im Jahr 2012 und die Kompensationsleistungen des 

Bundes für dieses Jahr angegeben werden. 

Um den Aufwand für die Teilnahme an der Erhebung zu begrenzen, wurde den Kom-

munen angeboten, sich auf Angaben zu beschränken, die ihnen ohne Datenabfragen 

bei anderen Stellen möglich waren, und abweichende Angaben in Textfeldern zu erläu-

tern. Tatsächlich bezeichneten eine ganze Reihe von Kommunen den Aufwand für die 

statistischen Angaben als unvertretbar hoch oder baten mit Blick auf diese Fragen um 

eine erheblich längere Frist für die Teilnahme an der Erhebung. Um die Erhebung zur 

Organisation der Leistungsprozesse im vorgesehenen Zeitrahmen abschließen zu 

können, verzichtete das Forschungsteam in solchen Fällen auf Daten zum Leistungs-

bezug. 

Damit wurde jedoch ein Ziel der Online-Erhebung nicht erreicht: Die Berechnung einer 

interkommunal vergleichbaren Quote der Inanspruchnahme von Leistungen zur Bil-

dung und Teilhabe und die Gewichtung der Aufwendungen mit der Zahl der berechtig-

ten Personen. Die Auswertung der vorliegenden Daten zeigt, dass die Angaben der 

kommunalen Auskunftspersonen zu Einwohnerzahlen, zur Zahl der potenziell und tat-

sächlich Leistungsberechtigten, zur Inanspruchnahme einzelner Leistungen sowie zur 

Höhe der Aufwendungen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nicht in der erforder-

lichen Vollständigkeit vorliegen und weder nach Abgrenzungen noch nach Nachweis-

tiefe vergleichbar sind. 

Wie bereits oben dargestellt (vgl. III.1), wurden daher Einwohnerzahlen in den notwen-

digen Altersabgrenzungen für weitere Analysen nicht aus der Onlineerhebung, sondern 

aus dem Zensus 2011 entnommen. Auch für die Zahl der potenziell Leistungsberech-

tigten griff das Forschungsteam zunächst auf amtliche Statistiken zu den Leistungen 

nach dem SGB II, SGB XII, BKGG u AsylbLG zurück, um vergleichbare Eckdaten für 
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alle Kommunen zu bilden. Der letzte Stichtag, zu dem diese Daten derzeit bundesweit 

verfügbar sind, war der 31.12.2011. Für 2011 wurde aus dem Verhältnis dieser poten-

ziell Leistungsberechtigten zu den Einwohner/innen unter 25 Jahren die Potenzialdich-

te berechnet. 

Für die Erfassung der neuen Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gibt 

es noch keine kommunalstatistischen Konventionen. Für die Jobcenter bzw. Leistun-

gen nach dem SGB II wurde die Erfassung bzw. Übermittlung der in A2LL (gemeinsa-

me Einrichtungen ohne Rückübertragung) bzw. im Datenstandard XSozial-BA-SGB II 

(zugelassene kommunale Träger und kommunale Träger mit Rückübertragung) erfass-

ten Leistungsdaten um die BuT-Leistungen erweitert (Bundesagentur für Arbeit 2013a, 

2013b. Doch auch die im Rahmen der Leistungserbringung für den Rechtskreis SGB II 

anfallenden Daten sind derzeit noch heterogen in Bezug auf Qualität und Füllgrad. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass die Daten auf drei Wegen erfasst werden: 

 Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung (gE), die alle BuT-Leistungen selbst erbrin-

gen, buchen in A2LL; die Leistungsstatistik wird durch die BA-Statistik erstellt; 

 Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung (gE), die einen Teil der BuT-Leistungen an 

den kommunalen Träger übertragen haben (derzeit 92), buchen teils in A2LL (z.B. 

Schulbedarf für die Monate Februar und August), teils in lokale Software; über eine 

separate Statistik-Schnittstelle („kleine XSozial“) werden diese an die BA-Statistik 

übermittelt und dort aufbereitet; 

 Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft (zkT) buchen vollstänig in 

lokalen Software-Systemen und übermitteln Daten über die Schnittstelle XSozial an 

die BA-Statistik. 

Für die anderen Rechtskreise fehlen vergleichbare Datenmodelle. Daten werden nur in 

dem Maß erfasst, wie das für die Fachverfahren und die Haushaltsführung der jeweili-

gen Kommune erforderlich ist, und nicht in vergleichbarer Weise statistisch aufberei-

tet.52 Zwar waren die Länder zum 31.03.2013 nach § 46 Abs. 8 Satz 4 SGB II erstmals 

verpflichtet, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Gesamtausgaben des 

Jahres 2012 für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und nach § 6 B 

BKGG mitzuteilen, um den finanziellen Ausgleichsleistungen des Bundes für die Kom-

munen den tatsächlichen Finanzbedarf gegenüberzustellen. Doch das dafür entwickel-

te Meldeverfahren ersetzt keine Statistik. Es umfasst nur wenige Ausgabensummen 

und erlaubt keine Rückschlüsse auf die Zahl der Leistungsberechtigten und auf die 

Inanspruchnahme der BuT-Leistungen. Manche Länder weisen Ausgabedaten nach 

Monaten, Rechtskreisen und Leistungsarten sehr detailliert aus, andere melden nur die 

gesetzlich geforderten Gesamtausgaben. Dem BMAS stehen damit keine interkommu-

nal vergleichbaren Ausgabedaten zur Verfügung.53 

Bei der Auswertung der Angaben, die Kommunen in der Online-Erhebung zu Fallzah-

len (BuT-Leistungsfällen) für einen Monat (Februar 2012), zu den Leistungsbeziehen-
                                                
52

  Zum Stand der Umsetzung vgl. BA Statistik 2013b. 
53

  Auskunft der Referate IIa1, IIc3 und IIa4 des BMAS vom 16. Januar 2014. 
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den für das Jahr 2012 und zu den Gesamtaufwendungen für BuT-Leistungen im Jahr 

2012 und zu den Kompensationsleistungen des Bundes für dieses Jahr machten, zeig-

ten sich im Einzelnen folgende Probleme: 

 Zur Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen im Februar 2012 

(Fallzahlen) nach Rechtskreisen und Leistungsarten liegen im Online-Datensatz für 

keine Leistungsart Angaben aus mehr als 50 % der Kommunen vor. Als Erläute-

rungen gaben 117 Kommunen an, dass ihnen die gewünschten Daten gar nicht 

oder nicht vollständig vorliegen, bzw. dass dafür eine gesonderte Auswertung er-

forderlich gewesen wäre, die aber über die genutzte Software nicht möglich sei. In 

70 Fällen wurde mitgeteilt, dass die Daten für einzelne Leistungsarten und/oder 

Rechtskreise nicht getrennt erfasst werden. In 44 Fällen konnten für den genannten 

Zeitraum keine Daten geliefert werden. Außerdem wurde noch das Problem ange-

führt, dass in manchen Leistungsstellen nur Fälle, aber nicht Personen gezählt 

werden. 

 Auch differenzierte Aufstellungen der Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit BuT-

Leistungen im Jahr 2012 liegen für keinen Rechtskreis und keine Leistungsart aus 

mehr als 60% der Kommunen vor. Über 200 Anmerkungen betrafen die gleichen 

inhaltlichen Einschränkungen wie oben. Zusätzlich wurde die Altersdifferenzierung 

als Problem angesprochen. 

 Zur Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Jahr 2012 

mindestens eine BuT-Leistung erhielten, gaben je Rechtskreis bis zu zwei Drittel al-

ler Kommunen Antworten. Allerdings weisen etliche ausdrücklich darauf hin, dass 

ihre Werte (insbesondere im SGB II) die Leistungen für Schulbedarf nicht berück-

sichtigen. Andere weisen darauf nicht hin, weshalb davon ausgegangen werden 

muss, dass bei ihnen der Schulbedarf eingeschlossen war. Deshalb sind diese Da-

ten nicht vergleichbar. Für die anderen Rechtskreise ist der Füllgrad deutlich gerin-

ger. 

 Angaben zu den Gesamtaufwendungen für BuT-Leistungen im Jahr 2012 machten 

89% der 340 Kommunen. Aber auch die Vergleichbarkeit dieser Angaben ist nicht 

gegeben, da einige Kommunen Personalkosten mit in die Aufwendungen einge-

rechnet haben, andere dagegen nicht, während wieder andere dazu keine Angaben 

gemacht haben. Gleiches gilt für das Mittagessen in außerschulischen Horten54: 

Auch hier erwähnen manche Kommunen, dass sie die Kosten hierfür mit einbezo-

gen haben, andere weisen aus, dass sie dies nicht getan haben, und bei vielen an-

deren ist nicht eindeutig, ob sie einbezogen wurden oder nicht. 

Jedoch können die Angaben zu den Aufwendungen für die verschiedenen Leistungsar-

ten im SGB II für eine näherungsweise Aussage zu Kosten je Leistungsberechtigten 

herangezogen werden, um einen Anhaltspunkt zu höherer oder niedrigerer Inan-

                                                
54

  Vgl. §§ 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II, 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII in der im Jahr 2013 gültigen Fassung. 
Diese Aufwendungen konnten bis 2013 aus den zusätzlichen Mitteln finanziert werden, die der Bund 
den Kommunen zum Belastungsausgleich zur Verfügung stellte. 
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spruchnahme zu gewinnen. Diese Angaben liegen in der Online-Befragung für etwa 

drei Viertel aller einbezogenen Kommunen vor. Auch bei diesen Zahlen gibt es Ein-

schränkungen: so haben manche Kommunen die Kosten für den Schulbedarf einge-

rechnet, andere wegen der automatisierten Auszahlung nicht. Aus diesem Grund sind 

für die Berechnung eines Dichtewerts die Aufwendungen für drei Leistungsarten aus-

geschlossen worden: 

 Aufwendungen für den Schulbedarf, 

 Aufwendungen für die Schülerbeförderung, weil hier die Vergleichbarkeit aufgrund 

der Vielzahl an vorrangigen Leistungen nicht gegeben ist und 

 Aufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, zum einen wegen des 

eben schon angesprochenen Problems der Einbeziehung des Hortmittagessens in 

außerschulischen Einrichtungen, zum anderen weil hier auch ein sehr unterschied-

licher Anteil von Schulen mit Mittagsverpflegung einen stark verzerrenden Einfluss 

hätte. 

Die Aufwendungen für die verbleibenden vier Leistungsarten wurden aufaddiert und 

dann durch die Anzahl der potenziell Leistungsberechtigten zwischen 6 und 17 Jahren 

dividiert, die sich zum Stichtag 31.12.2011 aus den Zahlen der BA-Statistik zu SGB-II-

Leistungsbezieher/inne/n ergibt. Der Aufwand je Leistungsberechtigten wird damit nur 

näherungsweise angegeben, da tatsächliche Aufwendungen im Jahr 2012 mit der An-

zahl der Bezieher/innen sozialer Mindestsicherung zum Stichtag 31.12. des Vorjahres 

verknüpft werden. Eine weitere Ungenauigkeit ergibt sich aus der Altersangrenzung auf 

Kinder von 6 bis 17 Jahren: Aufwendungen für Schul- und Kita-Ausflüge und soziokul-

turelle Teilhabe können auch für Kinder unter sechs Jahren finanziert werden. 

Trotz dieser Einschränkungen stellt dieser Dichtewert, der für 258 Kommunen berech-

net werden konnte, eine sinnvolle Annäherung dar: Der Median liegt bei 70,16 € je po-

tenziell leistungsberechtigtem Kind/Jugendlichen, der Mittelwert liegt bei 76,11 €. 

Tab. III.13-1: BuT-Aufwendungen nach SGB II je potenziell  
leistungsberechtigtem Kind/Jugendlichem 

 
Häufigkeit Prozent 

bis unter 50 € 45 17,5 

bis unter 100 € 165 63,9 

bis unter 150 € 40 15,5 

über 150 € 8 3,1 

Gesamt 258 100,0 

Quelle: Online-Erhebung 2013, Frage III.B.5, sekun- 
därstatistische Analysen und eigene Berechnungen.  
Nur Leistungen nach § 28 Abs. 2, 5 und 7 SGB II. 

Wie Tabelle III.12-1 entnommen werden kann, findet sich die große Mehrheit der 

Kommunen in dem Segment zwischen 50 und 100 €. Werte unter 25 € ergeben sich 

durchweg für kleinere Kommunen mit einer sehr geringen Anzahl von Leistungsberech-
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tigten. Die durchschnittlich aufgewendeten Mittel für die Leistungsarten nach § 28 Abs. 

2, 5 und 7 SGB II je leistungsberechtigtem Kind/Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 

Jahren nehmen tendenziell mit höheren Einwohnerzahlen und höherer Potenzialdichte 

zu. Für Status- und Organisationsvariablen ergeben sich keine starken Zusammen-

hänge.  

III.13.2 Erhebungsziele für die Fallstudien 

In den bevorstehenden Erhebungen in den Kommunen, für die im Rahmen der qualita-

tiven Implementationsstudie Fallstudien zu erstellen sind, verdienen die Probleme der 

statistischen Erfassung von BuT-Leistungen besondere Aufmerksamkeit. Für die 29 

Fallstudieneinheiten soll eine vergleichbare Datengrundlage für die Berechnung von 

Quoten der Inanspruchnahme gewonnen werden. Aufgrund der ermittelten Probleme 

muss davon ausgegangen werden, dass dies für alle Leistungsarten weiterhin schwie-

rig sein wird. Deshalb wird mit zwei Varianten geplant: 

 Berechnung von Quoten mit Daten nur für das SGB II, 

 Berechnung von Quoten mit Daten auch für alle anderen Rechtskreise. 

Die Kommunen sind erst seit April 2013 endgültig verpflichtet, Daten über XSozial zu 

übermitteln. Bis September 2013 galt zusätzlich eine Übergangsfrist, bis zu deren En-

de die Vollständigkeit der Datenübermittlung garantiert werden sollte (Bundesagentur 

für Arbeit 2012: 2). Deshalb erscheint es realistisch, im nächsten Erhebungsschritt Da-

ten für das zweite Quartal 2013 zu erhalten. Hierbei ist mit verschiedenen Schwierig-

keiten zu rechnen. 

Bei der Berichterstattung über XSozial handelt es sich um Monatsmeldungen. Für je-

den Monat wird berichtet, für welche Leistungsberechtigten welche BuT-Leistungen mit 

welchem monetären Gegenwert in Anspruch genommen worden sind. Jede Monats-

meldung setzt sich dabei aus vier Zeitscheiben zusammen. Wenn also die Kosten für 

z.B. eine Klassenfahrt im April erst im Mai erstattet werden, werden diese trotzdem 

dem April zugerechnet, ebenso wenn sie erst im Juni oder Juli erstattet werden. Eine 

Monatsmeldung ist daher erst nach mehreren Monaten vollständig (sog. Ladestände). 

Diese Leistungsfälle können jedoch aufgrund von Mehrfachzählungen nicht mit Perso-

nen gleichgesetzt werden: Wer z.B. für zwölf Monate in einem Verein den Vereinsbei-

trag erstattet bekommt, ist in jeder Monatsmeldung wieder erfasst. Auch lässt sich In-

anspruchnahme in Monatsscheiben nicht vergleichbar erfassen: wenn im nachgewie-

senen Monat keine Klassenfahrt oder kein Ausflug oder keine Lernförderung stattge-

funden hat, kann auch keine Leistung in Anspruch genommen werden. Eine Quartals-

angabe ist in dieser Hinsicht aussagekräftiger, auch wenn sie das Problem nicht ganz 

löst, weil z.B. die Stichtage für den Schulbedarf nicht in das zweite Quartal fallen.  

Um die gewünschten Daten zu erhalten, müssen die mit der Statistik befassten Fach-

kräfte in den Fallstudieneinheiten deshalb aus ihren Programmen eigene Auswertun-

gen vornehmen, z.B. nach Personen und nach Altersgruppen. Zu unterscheiden ist 
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zwischen Inanspruchnahme einer bestimmten Leistungsart oder der Inanspruchnahme 

von mindestens einer BuT-Leistung. Für letztere sollte mindestens der Schulbedarf 

unberücksichtigt bleiben, weil sich sonst zumindest im SGB II eine 

Inanspruchnahmequote von 100% ergeben würde. Neben dem Schulbedarf sollte 

ebenfalls die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung herausgerechnet werden, da auch 

hier zumindest in einigen Kommunen automatisierte Antragsverfahren bestehen. (Z.B. 

stellt das Jugendamt automatisch Anträge für alle Kinder und Jugendliche, für die auch 

Hortbeiträge übernommen werden.) 

Neben der Anzahl der Personen mit mindestens einer Leistung sollte zusätzlich erho-

ben werden, wie viele Personen eine bestimmte Leistung in Anspruch nehmen. Für die 

Quote der Inanspruchnahme im Rechtskreis SGB II sollten nach Möglichkeit folgende 

Angaben ermittelt werden: 

 Potenziell Leistungsberechtigte, 

 Personen mit mindestens einer Leistung, 

 Personen mit mindestens einer Leistung ohne Schulbedarf und Mittagessen, 

Für die nachstehenden Leistungen sollte ermittelt werden, welche Personen diese im 

zweiten Quartal 2013 in Anspruch genommen haben: 

 Ausflüge (ein- und mehrtägig)55, 

 Schülerbeförderung, 

 Lernförderung, 

 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung56, 

 Soziokulturelle Teilhabe. 

Für die anderen Rechtskreise wird geprüft werden, ob vergleichbare Daten zur Verfü-

gung stehen. Mindestens wird aber erhoben werden, 

 für welche Rechtskreise und Altersklassen die Anzahl der Grundleistungsbezie-

her/innen differenziert werden kann,  

 und wie die Erfassung der Inanspruchnahme erfolgt: Gibt es Unterschiede in der 

Erfassung nach Rechtskreisen? Was ist für die Kommunen leichter zu erfassen: 

Zahlungsfälle je Monat, Leistungsfälle (Personen) je Monat, Personen mit Leistun-

gen im Berichtsjahr? Lässt sich überhaupt eine Auswertung nach Personen mit 

Leistungen durchführen? 

Nach Abschluss der Erhebungen in Welle 1a der Fallstudien wird Klarheit darüber 

herrschen, ob die gewünschten Daten verfügbar sein werden. 

 

                                                
55

  Nicht differenziert nach ein- und mehrtägigen Ausflügen, weil viele Kommunen dies zusammen ziehen 
in der Statistik. 

56
  Daten ohne Mittagessen in außerschulischen Horten. 
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IV. Soziale Ungleichheit und Leistungen zur  

Bildung und Teilhabe 

Während die kommunalen Fallstudien die administrative Seite der Ausgestaltung und 

der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Blick nehmen, 

widmet sich die folgende Analyse den sozioökonomischen Einflussfaktoren von sozia-

ler Teilhabe wie auch von Kenntnis und Nutzung des Bildungs- und Teilhabepakets auf 

der Grundlage der 6. Welle des IAB-Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ 

(PASS)57.  

IV.1 Stratifizierung der sozialen Teilhabe im Kindes- und  

Jugendalter 

Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe sollen die Möglichkeiten zur sozialen und 

kulturellen Partizipation von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen 

Familien verbessern. Diese zweckgebundenen zusätzlichen Mittel sollen zum einen die 

vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Lücken bei der Sicherung des besonde-

ren Bedarfs von hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen schließen (vgl. Bundesver-

fassungsgericht 2010). Zum anderen zielt das neue Leistungsangebot darauf ab, so-

ziale Ungleichheiten beim Zugang zur formalen und informellen Bildung und bei der 

Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten in Einrichtungen und Schulen zu kom-

pensieren. So sollen dort Chancen auf Teilhabe eröffnet werden, „wo diese Kinder und 

Jugendlichen sonst aufgrund des geringen Einkommens ihrer Familien in besonderer 

Weise vom Ausschluss bedroht sind“ (BMFSFJ 2012: 9).  

Die sozialpolitischen Ziele des neuen Leistungsangebots werfen die Frage nach Art 

und Umfang der Exklusionsrisiken von Kindern und Jugendlichen aus armutsnahen 

Haushalten auf. Schlechtere Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen aus Fa-

milien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind für den Bereich der schuli-

schen und außerschulischen Bildung durch eine Reihe von Studien belegt (vgl. En-

gels/Thielebein 2011; Sletten 2010; Solga/Dombrowski 2009). Mit Blick auf das Bil-

dungs- und Teilhabepaket stellt sich die Frage, in welchem Umfang bei leistungsbe-

rechtigten Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der geförderten Formen der Teilhabe 

tatsächlich Exklusionsrisiken bestehen und mit welchen weiteren Merkmalen diese 

Ungleichheiten assoziiert sind. 

Im Folgenden wird deshalb die soziale Stratifizierung der sozialen und kulturellen Teil-

habe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen empirisch untersucht. Für 

fünf im Bildungs- und Teilhabepaket geförderte Formen der soziokulturellen Teilhabe 

wird ermittelt, ob bzw. in welchem Umfang etwa ein Jahr nach Einführung der neuen 

Leistungen eine „Partizipationslücke“ zwischen Leistungsberechtigten und Nichtleis-

tungsberechtigten besteht, die auf eine Benachteiligung schließen lassen. Die darauf 

                                                
57

 Weitere Informationen zur Datengrundlage siehe II.2. 
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folgenden Abschnitte greifen die Frage auf, ob die Partizipationsmuster nach haus-

haltsbezogenen, individuellen und regionalen Merkmalen variieren. 

IV.1.1 Existiert eine „Partizipationslücke“? 

Bei den in diesem Abschnitt betrachteten Teilhabeformen handelt es sich um Mittags-

verpflegung, Tagesausflüge und Klassenfahrten, die von Betreuungseinrichtun-

gen oder Schulen angeboten werden, um außerschulische Lernförderung für Schü-

ler/innen und um die Teilnahme von unter 18-Jährigen an organisierten soziokulturellen 

oder sportlichen Aktivitäten. Im Rahmen der PASS-Befragung wird für die verschiede-

nen Ziel- und Altersgruppen der Leistungen für Bildung und Teilhabe erhoben, ob sie 

die genannten Möglichkeiten aktuell wahrnehmen58, unabhängig davon, ob sie zum 

Kreis der Leistungsberechtigten gehören oder nicht. Auf dieser Grundlage können die 

Partizipationsmuster von Leistungsberechtigten und Nichtleistungsberechtigten im Kin-

des- und Jugendalter verglichen und mögliche Partizipationslücken identifiziert werden.  

Abbildung IV.1-1 gibt Aufschluss über die soziokulturelle Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen, deren Familien seit 2011 weder Arbeitslosengeld II, noch Sozialhilfe, 

Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten haben (Nichtleistungsberechtigte). Die An-

teilswerte beziehen sich bei der Lernförderung auf Schüler/innen bis zum 24. Lebens-

jahr. Bei der Mittagsverpflegung, Klassenfahrten und bei Tagesausflügen gehen zu-

sätzlich zu den Schülern/Schülerinnen auch Vorschulkinder in Betreuungseinrichtun-

gen oder in einer Kindertagespflege in die Berechnung ein. Bei organisierten Aktivitä-

ten beziehen sich die Werte auf alle unter 18-Jährigen. Aus der Abbildung geht auch 

hervor, für welchen Anteil der Kinder und Jugendlichen kein Angebot verfügbar war, 

bzw. im Fall der Lernförderung kein Bedarf bestand. Diese Kategorie wurde in der Er-

hebung nicht direkt erfragt, sondern nur dann erfasst, wenn die Befragten von sich aus 

spontan darauf hinwiesen. Aufgrund dessen sind diese Anteilswerte als Untergrenze 

zu interpretieren. 

Von den nichtleistungsberechtigten unter 25-jährigen Schülern/Schülerinnen nutzt nur 

etwas mehr als ein Zehntel eine außerschulische Lernförderung, um Schulleistungen 

zu verbessern. Bei den weiteren Teilhabeformen sind die Beteiligungsquoten deutlich 

höher: Etwas mehr als ein Drittel erhält eine Mittagsverpflegung in Betreuungseinrich-

tungen oder Schulen, etwas mehr als zwei Drittel nehmen in der Regel an mehrtägigen 

Klassenfahrten teil und nahezu alle Kinder und Jugendlichen beteiligen sich an Tages-

ausflügen. Auch organisierte Aktivitäten in der Freizeit werden von annähernd zwei 

Drittel der unter 18-Jährigen wahrgenommen. 

                                                
58

  Der Fragetext lautet z.B. für organisierte Aktivitäten: „Ist [Name KindX] Mitglied in einem Verein oder 
einer Gruppe? Das könnte zum Beispiel ein Sport- oder Musikverein, die freiwillige Feuerwehr oder ei-
ne politische oder religiöse Gruppe sein.“ Die gesamte Fragensequenz findet sich im Fragebogenaus-
zug im Anhang. 
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Abb. IV.1-1: Soziokulturelle Teilhabe von Nichtleistungsberechtigten  

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte  

Berücksichtigt man, dass Aktivitäten wie Klassenfahrten erst für ältere Kinder in Be-

tracht kommen und zudem nicht überall angeboten werden, vermittelt sich der Ein-

druck, dass die hier betrachteten Teilhabemöglichkeiten im Kontext von Schulen und 

Betreuungseinrichtungen umfassend wahrgenommen werden. Ob dies auch für Kinder 

und Jugendliche aus Niedrigeinkommenshaushalten gilt, ergibt ein Vergleich mit Abbil-

dung IV.1-2, welche die entsprechenden Beteiligungsquoten für Leistungsberechtigte 

zeigt.  

Abb. IV.1-2: Soziokulturelle Teilhabe von Leistungsberechtigten 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Angaben 

Leistungsberechtigte nutzen in einem ähnlichen Ausmaß eine außerschulische Lern-

förderung (11 %) und auch sie beteiligen sich mehrheitlich an Tagesausflügen von 

Schulen und Betreuungseinrichtungen (87 %). Deutliche Abweichungen sind hingegen 
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bei der Mittagsverpflegung in Einrichtungen, bei mehrtätigen Klassenfahrten und bei 

organisierten Freizeitaktivitäten festzustellen.  

Abbildung IV.1-3 stellt die Teilhabeunterschiede als Differenz der Anteilswerte der „ja“-

Antworten dar. Bei einem Partizipationsvorsprung von leistungsberechtigten Kindern ist 

die Differenz positiv, bei einem Partizipationsrückstand gegenüber Nichtleistungsbe-

rechtigten ist der Wert negativ.  

Abb. IV.1-3: Partizipationsunterschiede (Prozentpunktdifferenz  
Leistungsberechtigte - Nichtleistungsberechtigte) 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Angaben 

Mit Blick auf das neue Leistungsspektrum zur Förderung von Bildung und Teilhabe ist 

von besonderem Interesse, ob und in welchem Umfang Kinder und Jugendliche aus 

Familien mit geringem Einkommen weniger an sozialen, kulturellen und bildungsför-

dernden Aktivitäten teilnehmen, als solche aus finanziell besser gestellten Familien. 

Wie aus Abbildung IV.1-3 hervorgeht, ist dies bei fast allen hier betrachteten Teilhabe-

formen der Fall. Nur die Möglichkeit zur Mittagsverpflegung in Schulen und Be-

treuungseinrichtungen wird von Leistungsberechtigten signifikant häufiger genutzt. Ei-

ne Lernförderung wird etwas seltener in Anspruch genommen, die Unterschiede sind 

jedoch statistisch nicht bedeutsam. Ebenfalls geringe, wenn auch statistisch signifikan-

te, negative Abweichungen bestehen bei der Teilnahme an Tagesausflügen. Deutliche, 

statistisch signifikante Teilhabedefizite sind vor allem bei mehrtägigen Klassenfahrten 

und besonders ausgeprägt bei organisierten kulturellen und sportlichen Aktivitäten 

festzustellen.  

Die Partizipationsunterschiede zwischen den leistungsberechtigten und nichtleistungs-

berechtigten Kindern und Jugendlichen sind nur ein erstes Indiz für mögliche Exklusi-

onsrisiken bei den betrachteten Teilhabeformen. Allerdings können die beobachteten 

Partizipationsmuster auch aus einer unterschiedlichen Zusammensetzung der beiden 

Subgruppen resultieren. Im Folgenden wird deshalb untersucht, mit welchen haus-
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haltsbezogenen, individuellen und regionalen Merkmalen die Nutzung der Teilhabean-

gebote korreliert ist.  

IV.1.2  Haushaltsbezogene, individuelle und regionale Einflussfaktoren der Teil-

habe 

Mittagsverpflegung in Schulen und Betreuungseinrichtungen 

Im Entwurf des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen wird die Teilnahme an ei-

ner Gemeinschaftsverpflegung als wichtiges Element der sozialen Teilhabe von Kin-

dern und Jugendlichen anerkannt (vgl. Deutscher Bundestag 2010: 125). Damit wird 

nicht nur auf die biologische, sondern vorrangig auf soziale, kulturelle und psychologi-

sche Funktionen der Ernährungsversorgung Bezug genommen (vgl. Barlösius u.a. 

1995). Gemeinsames Essen wie es z.B. in vielen Familien als wichtiges Element der 

Alltagsgestaltung praktiziert wird, kann Zugehörigkeit und Nähe zum Ausdruck bringen 

(vgl. Feichtinger 1996; Leonhäuser u.a. 2009). Ebenso werden außerfamiliäre soziale 

Beziehungen häufig durch gemeinsames Essen in Restaurants oder bei gegenseitigen 

Besuchen gepflegt. Solche anerkannten sozialen und kulturellen Praktiken aufgrund 

finanzieller Einschränkungen nicht einhalten zu können, kann subjektiv als Form der 

sozialen Ausgrenzung wahrgenommen werden (vgl. Pfeiffer u.a. 2011).  

Im Zuge des Ausbaus von Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen wurde in vielen 

Einrichtungen ein gemeinsames Mittagessen als fester Bestandteil des Alltagsablaufs 

institutionalisiert und stellt somit einen wichtigen Teilhabemodus dar (vgl. 

Schütz/Weide 2009). Auch in diesem Kontext dienen Essenspausen nicht nur der Ver-

sorgung und Regeneration, sie bieten auch zusätzliche Gelegenheitsräume für die 

Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und den Austausch über schulische und biografische 

Erfahrungen und können dadurch die soziale Teilhabe unterstützen.  

Bislang liegen wenig empirische Erkenntnisse über die Relevanz und die Inanspruch-

nahme einer Mittagsverpflegung in Schulen und Betreuungseinrichtungen in der Ge-

samtbevölkerung vor. Subjektive Betreuungsvorstellungen der Eltern können hier eine 

wichtige Rolle spielen. So befürworten z.B. Eltern von Schulkindern in Westdeutsch-

land mehrheitlich ein gemeinsames Mittagessen in der Familie, wohingegen ostdeut-

sche Eltern sich überwiegend für eine Verpflegung in der Schule oder im Hort ent-

scheiden (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 49f.). 

Darüber hinaus können bei der Nutzung einer Mittagsverpflegung sowohl angebots- als 

auch nachfragebedingte Selektionen auftreten. Zum einen steht nicht allen Kindern und 

Jugendlichen eine Gemeinschaftsverpflegung zur Verfügung. Diese wird in erster Linie 

von Ganztagsschulen und Einrichtungen zur außerfamiliären Kindertagesbetreuung 

angeboten. Im Grundschulalter wird z.B. jedes vierte Kind in einer Ganztagsschule 

unterrichtet, die sich durch ein erweitertes Angebot an schulischen Aktivitäten wie auch 

durch das Angebot einer Mittagsverpflegung von anderen Schultypen unterscheiden 

(vgl. Marcus u.a. 2013: 11; Kultusministerkonferenz 2013). Ganztagsschulen wie auch 
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entsprechende Einrichtungen der Kinderbetreuung sind allerdings regional unter-

schiedlich verteilt. So stehen in Ostdeutschland insgesamt mehr Plätze für die außer-

schulische Ganztagsbetreuung von Kindern zur Verfügung und auch Ganztagsschulen 

sind dort etwas häufiger zu finden (vgl. Kultusministerkonferenz 2013). Vor diesem 

Hintergrund ist zu erwarten, dass ostdeutsche Kinder mittags häufiger in Schulen oder 

Betreuungseinrichtungen verpflegt werden als westdeutsche.  

Zum anderen werden die Schulformen und Betreuungsangebote selektiv genutzt. So 

können Elternbeiträge für Kinder aus ärmeren Familien als soziale Hürde wirken. Aller-

dings kommen Marcus u.a. (2013) zu dem Ergebnis, dass Kinder aus sozioökonomisch 

benachteiligten Haushalten in Westdeutschland häufiger Ganztagsschulen nutzen, 

während dies in Ostdeutschland seltener der Fall ist. Auch zeigen die Autoren für den 

Grundschulbereich, dass der Ganztagsschulbesuch in starkem Zusammenhang mit der 

Anzahl der Geschwister und dem Alter des Kindes, sowie mit dem Arbeitsmarktstatus 

der Mutter steht und auch von alleinerziehenden Müttern häufiger nachgefragt wird. 

Durch die Entscheidung für ein Ganztagsangebot können insbesondere erwerbstätige 

Mütter mögliche Zeitkonflikte zwischen Erwerbstätigkeit und Familie entschärfen, in-

dem zeitaufwändige Aktivitäten wie Nahrungszubereitung und Nachmittagsbetreuung 

nach außen verlagert werden (vgl. Datar/Nicosia 2012). Darauf weist auch das Ergeb-

nis hin, dass jüngere Kinder, die noch einer zeitlich intensiveren Betreuung bedürfen, 

häufiger Ganztagsschulen besuchen. Bei mehreren Kindern im Haushalt ist der Ganz-

tagsschulbesuch hingegen unwahrscheinlicher. Hier können Kostengründe eine Rolle 

spielen, wie auch die Tatsache, dass Mütter von mehreren Kindern seltener erwerbstä-

tig sind oder anderen Schulformen bzw. familiengebundenen Betreuungsarrangements 

den Vorzug geben. Ähnliche Selektivitäten sind auch bei der außerfamiliären Betreu-

ung von Kleinkindern festzustellen, die z.B. in Westdeutschland stärker von hochgebil-

deten Müttern genutzt wird (vgl. Krapf 2014). 

Dass leistungsberechtigte häufiger als nichtleistungsberechtigte Kinder und Jugendli-

che mittags in einer Schule oder Betreuungseinrichtung verpflegt werden, könnte dem-

nach wesentlich durch die selektive Verteilung und Nutzung von Einrichtungen, die 

eine Mittagsverpflegung anbieten, beeinflusst sein. Hinweise darauf finden sich in den 

folgenden beiden Abbildungen IV.1-4 und IV.1-5, in der die Beteiligungsquoten der 

beiden Subgruppen bei der Mittagsverpflegung nach weiteren sozialen Merkmalen 

aufgeschlüsselt werden. Die Anteilswerte beziehen sich hier auf Vorschulkinder, die 

außerfamiliär in Kindertageseinrichtungen oder im Rahmen einer Kindertagespflege 

betreut werden, sowie auf Schüler/innen bis zum 24. Lebensjahr.   

Wie sich zeigt, existieren sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede bei den Partizi-

pationsmustern von leistungsberechtigten und nichtleistungsberechtigten Kindern und 

Jugendlichen. In beiden Subgruppen konzentriert sich die Nutzung einer Mittagsver-

pflegung sehr stark auf Kinder im Vorschulalter und bei den Leistungsberechtigten 

auch noch auf unter 12-jährige Schüler/innen. Tendenziell nehmen Kinder, die mit ei-

nem Elternteil im Haushalt leben, etwas häufiger eine Mittagsverpflegung in Anspruch 

als solche mit beiden Eltern. Die Unterschiede sind jedoch statistisch nicht signifikant. 
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Dies gilt auch für die etwas niedrigere Quote von Kindern aus Migrantenfamilien im 

Vergleich zu einheimischen Kindern einschließlich solchen, bei denen bereits die Eltern 

in Deutschland geboren und aufgewachsen sind.  

Abb. IV.1-4: Beteiligungsquote an Mittagsverpflegung, Schüler/innen und Kinder in  
Betreuungseinrichtungen 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Während in Ostdeutschland sowohl Kinder aus Niedrigeinkommenshaushalten als 

auch Kinder aus finanziell besser gestellten Haushalten etwa in gleichem Ausmaß in 

Einrichtungen versorgt werden (77 %), übersteigt in Westdeutschland die Beteiligungs-

quote der Leistungsberechtigten mit 42 % diejenige der Nichtleistungsberechtigten 

(31 %). Da westdeutsche Kinder aus Haushalten mit Transferleistungsbezug bzw. 

Niedrigeinkommen verstärkt Schulen mit Ganztagsangeboten besuchen (Marcus u.a. 

2013), dürfte diese Selektivität wesentlich zum Partizipationsvorsprung von benachtei-

ligten Kindern beitragen. Ebenso geht aus den Abbildungen IV.1-4 und IV.1-5 hervor, 
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dass in beiden Subgruppen Kinder von Müttern mit einer mittleren oder höheren Bil-

dung signifikant häufiger in Einrichtungen versorgt werden als Kinder von Müttern mit 

einem niedrigen Bildungsabschluss. 

Die Anzahl der Minderjährigen im Haushalt und auch der Erwerbsstatus der Mutter 

beeinflusst die Inanspruchnahme einer Mittagsverpflegung in Schulen und Be-

treuungseinrichtungen in beiden Subgruppen in unterschiedlicher Weise. Leistungsbe-

rechtigte junge Erwachsene in Haushalten ohne minderjährige Kinder nutzen die Opti-

on zur Mittagsverpflegung deutlich häufiger (39 %) als ihre nichtleistungsberechtigten 

Altersgenossen (11 %). Kinder aus nichtleistungsberechtigten Familien mit mindestens 

drei Minderjährigen im Haushalt nehmen im Vergleich zu solchen mit nur einem min-

derjährigen Kind signifikant seltener die Verpflegung in der Schule oder in der Be-

treuungseinrichtung wahr. Bei den leistungsberechtigten Kindern gibt es hingegen nur 

geringe, nicht signifikante Unterschiede der Nutzungsquoten. 

Der Erwerbsumfang der Mutter steht bei den nichtleistungsberechtigten Kindern in 

deutlichem Zusammenhang mit der Beteiligungsquote. In dieser Subgruppe nehmen 

23 % der Kinder, deren Mutter nicht erwerbstätig ist, das Mittagessen in einer Einrich-

tung ein. Sind die Mütter erwerbstätig, dann ist die Nutzungsquote signifikant höher 

und steigt mit dem Arbeitszeitumfang. Leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche 

nutzen die Mittagsverpflegung auf unterschiedliche Weise. Hier sind es sogar Kinder 

von nicht erwerbstätigen Müttern, die am häufigsten am Schulmittagessen teilnehmen 

(54 %), wobei sich nur geringe, nicht signifikante Unterschiede zu Kindern von er-

werbstätigen Müttern abzeichnen. Tendenziell sind die Beteiligungsquoten von Kindern 

sogar niedriger, wenn deren Mütter einen höheren Arbeitszeitumfang haben.  

Die bisherigen Ergebnisse beschreiben lediglich den bivariaten Zusammenhang zwi-

schen den diskutierten Merkmalen und der Beteiligung an einer Mittagsverpflegung. 

Die folgenden multivariaten Modellschätzungen berücksichtigen nun gleichzeitig meh-

rere Faktoren, so dass der Einfluss der einzelnen Merkmale um den Einfluss der weite-

ren Faktoren bereinigt wird. In der Modellschätzung wird neben den bereits diskutierten 

Merkmalen zusätzlich das Einkommensniveau des Haushalts einbezogen. Tabelle 

IV.1-1 enthält sowohl die Schätzergebnisse für die gesamte Stichprobe (Modell I) als 

auch getrennt für Nichtleistungsberechtigte (Modell II, NLB) und Leistungsberechtigte 

(Modell III, LB). Die Tabelle gibt die durchschnittlichen marginalen Effekte (AME) wie-

der. Ein Effekt von 0,114 für das Merkmal „leistungsberechtigt“ sagt z.B. aus, dass die-

se Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu Nichtleistungsberechtigten im Durchschnitt 

der Stichprobe eine um 11,4 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine 

Mittagsverpflegung in Anspruch zu nehmen. 

Die Modellschätzungen bestätigen zentrale Ergebnisse der bivariaten Analysen. Auch 

nach Kontrolle weiterer Einflussfaktoren korreliert die Nutzungswahrscheinlichkeit in 

beiden Subgruppen hochsignifikant mit dem Alter der Kinder. Die Beteiligung an einer 

Mittagsverpflegung ist somit nicht nur eine Frage unterschiedlicher Teilhabechancen, 

sondern in hohem Maße eine von altersspezifischen Betreuungserfordernissen. Darü-
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ber hinaus bestätigen sich regionale Disparitäten. Der Nutzungsvorsprung der ostdeut-

schen Kinder ist vor dem Hintergrund der insgesamt besser ausgebauten Infrastruktur 

für die Ganztagsbetreuung zu sehen. Die Anzahl der Minderjährigen im Haushalt und 

die Anwesenheit eines oder beider Elternteile wirken sich in beiden Subgruppen unter-

schiedlich auf die Teilnahme an einer Mittagsverpflegung aus. Leben drei oder mehr 

Minderjährige im Haushalt, verringert sich in nichtleistungsberechtigten Haushalten die 

Nutzungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu Haushalten mit nur einem Minderjährigen 

signifikant um etwa 11 Prozentpunkte. Kinder, die mit beiden Eltern in leistungsberech-

tigten Haushalten leben, nutzen eine Mittagsverpflegung signifikant seltener (-8 Pro-

zentpunkte) als Kinder von Alleinerziehenden.  

Abb. IV.1-5: Beteiligungsquote an Mittagsverpflegung, Schüler/innen und Kinder  
in Betreuungseinrichtungen  

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte. 
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Tab: IV.1-1: Aktuelle Inanspruchnahme einer Mittagsverpflegung in Einrichtungen  

 Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

 dy/dx Std.Err. dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. 

leistungsberechtigt  0,114 *** 0,039 −  − −  − 

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) 0,026  0,025 0,017  0,023 0,117 * 0,063 

weiblich 0,023  0,026 0,016  0,031 0,070 ** 0,032 

Migrationshintergrund 0,040  0,036 0,039  0,047 0,039  0,045 

Altersgruppe               

0-3 Jahre (Referenzkate-
gorie) −  − −  − −  − 

4-6 Jahre -0,179 *** 0,048 -0,201 *** 0,065 -0,106 ** 0,054 

7-12 Jahre -0,340 *** 0,047 -0,371 *** 0,059 -0,248 *** 0,048 

13-17 Jahre -0,418 *** 0,048 -0,390 *** 0,061 -0,544 *** 0,048 

18-24 Jahre -0,411 *** 0,096 -0,362 *** 0,104 -0,652 *** 0,096 

Anzahl Minderjährige im 
HH               

0 -0,308 ** 0,122 -0,380 *** 0,1 0,150  0,210 

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 0,007  0,036 0,000  0,042 0,063  0,051 

3 bis 6 -0,066 * 0,04 -0,108 ** 0,522 0,041  0,051 

Lebensform              

Alleinerziehendenhh. 
(Referenzkat.) −  − −  − −  − 

Paarhaushalt -0,032  0,039 0,018  0,054 -0,082 * 0,045 

Sonstiger Haushalt -0,043  0,06 0,009  0,082 -0,057  0,066 

Bildungsabschluss der 
Mutter                

ohne/niedrig (Referenz-
kat.) −  − −  − −  − 

mittel 0,020  0,042 0,022  0,056 0,046  0,055 

hoch 0,063  0,044 0,065  0,055 0,084  0,060 

Erwerbsstatus der Mutter               

nicht erwerbstätig (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

Mutter bis 15 Std. 
erwerbst. 0,034  0,043 0,071  0,055 0,011  0,048 

Mutter 16 bis 30 Std. 
erwerbst. 0,078 ** 0,038 0,124 *** 0,048 0,026  0,056 

Mutter mehr als 30 Std. 
erwst. 0,131 *** 0,046 0,204 *** 0,053 -0,122  0,076 

Wohnort Ostdeutschland 0,351 *** 0,031 0,357 *** 0,042 0,328 *** 0,043 

Fallzahl 4267 1790 2477 

Prop > F 0,000 0,000 0,000 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME), Antwortausfälle bei Bildung und Er-
werbsstatus der Mutter wurden kontrolliert 
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Die bivariaten Ergebnisse weisen auf eine signifikant geringere Beteiligungsquote der 

Kinder von Müttern mit einem formal niedrigen Bildungsniveau hin. Allerdings ist dieser 

Einflussfaktor nach Kontrolle des Erwerbsumfangs der Mutter und weiterer Merkmale 

in beiden Subgruppen nicht mehr signifikant, wohingegen sich die unterschiedliche 

Bedeutung des mütterlichen Erwerbsstatus bestätigt. Dass die Teilnahmewahrschein-

lichkeit der nichtleistungsberechtigten Kinder bei einem höheren Arbeitszeitumfang der 

Mütter steigt, spricht hier für eine Nutzungsstrategie, welche den Müttern die Verein-

barkeit von Erwerbstätigkeit und Versorgungspflichten erleichtert. Leistungsberechtigte 

Kinder nutzen dagegen eine Mittagsverpflegung unabhängig vom Erwerbstatus der 

Mutter, tendenziell ist die Wahrscheinlichkeit sogar etwas geringer bei einer vollzeitna-

hen Beschäftigung der Mütter im Vergleich zur Nichterwerbstätigkeit (-12 Prozentpunk-

te). Vermutlich greifen in dieser Subgruppe Programme zur Bezuschussung der Kosten 

für eine Mittagsverpflegung, die teilweise bereits vor 2011 verfügbar waren und seither 

durch die Leistungen zur Bildung und Teilhabe abgedeckt werden (vgl. Deutsches In-

stitut für Jugendhilfe und Familienrecht 2013). Für einkommensarme Haushalte könnte 

die Nutzung einer kostengünstigen Schulverpflegung eine Bewältigungsstrategie sein, 

um die Versorgungssituation der Kinder zu verbessern und Einschränkungen beim 

Kauf von Nahrungsmitteln auszugleichen (vgl. Pfeiffer u.a. 2011). 

Wie bereits erwähnt, ist die Inanspruchnahme einer Mittagsverpflegung auch von der 

Verfügbarkeit eines solchen Angebots, etwa in Ganztagsschulen und ganztägigen Be-

treuungseinrichtungen abhängig. In einer weiteren Modellschätzung (vgl. Tabelle IV.1-

2) wird deshalb zusätzlich zu den bereits diskutierten Merkmalen noch der Einfluss 

einer ganztägigen Beschulung bzw. Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis zum 

14. Lebensjahr untersucht.59 So kann geprüft werden, ob die höhere Mittagsverpfle-

gungsquote der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen auf ihren häufigeren 

Besuch von Ganztagseinrichtungen – 47 % im Vergleich zu 31 % der nichtleistungsbe-

rechtigten – zurückzuführen ist. 

Erwartungsgemäß haben Kinder aus beiden Subgruppen in Ganztagseinrichtungen 

eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dort versorgt zu werden als solche mit kürze-

ren Schul- bzw. Betreuungszeiten. Wird die Betreuungssituation in der Modellschät-

zung nicht kontrolliert, dann übersteigt die Teilnahmewahrscheinlichkeit von leistungs-

berechtigten diejenige von nichtleistungsberechtigen unter 15-Jährigen um 13,5 Pro-

zentpunkte (ohne Tabelle). Wird dieses Merkmal berücksichtigt, dann fällt die entspre-

chende Wahrscheinlichkeit mit 3,1 Prozentpunkten deutlich geringer aus und ist statis-

tisch nicht mehr signifikant. Der Teilhabevorsprung der jüngeren Leistungsberechtigten 

ist somit wesentlich durch die Selektivität der Betreuung in Ganztagseinrichtungen be-

gründet. Der zentrale Einfluss des Alters der Kinder, des Erwerbsstatus der Mutter bei 

den Nichtleistungsberechtigten und der Wohnregion wird nach der Kontrolle der Be-

treuungssituation zwar schwächer, ist aber immer noch deutlich ausgeprägt und statis-

tisch hochsignifikant.  

                                                
59

 In der verwendeten Datenbasis wurde dieses Merkmal nur für unter 15-Jährige erhoben.  
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Tab. IV.1-2:  Aktuelle Inanspruchnahme einer Mittagsverpflegung in Einrichtungen,  
unter 15-Jährige 

  Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

  dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. 

leistungsberechtigt  0,031  0,033 −  − −  − 

Ganztagsbetreuung 0,375 *** 0,017 0,345 *** 0,023 0,397 *** 0,011 

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) 0,001  0,021 -0,001  0,021 0,031  0,045 

weiblich 0,001  0,025 -0,001  0,032 0,006  0,025 

Migrationshintergrund 0,031  0,030 0,026  0,044 0,026  0,034 

Altersgruppe              

0-3 Jahre (Referenzkate-
gorie) −  − −  − −  − 

4-6 Jahre -0,205 *** 0,043 -0,231 *** 0,06 -0,092 ** 0,042 

7-12 Jahre -0,319 *** 0,045 -0,355 *** 0,058 -0,186 *** 0,035 

13-17 Jahre -0,268 *** 0,051 -0,279 *** 0,064 -0,236 *** 0,040 

Anzahl Minderjährige im 
HH             

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 0,010  0,033 0,006  0,039 -0,006  0,037 

3 bis 6 -0,037  0,036 -0,069  0,049 -0,002  0,038 

Lebensform             

Alleinerziehendenhh. 
(Referenzkat.) −  − −  − −  − 

Paarhaushalt -0,051  0,037 -0,039  0,058 -0,044  0,034 

Sonstiger Haushalt -0,063  0,052 -0,053  0,079 -0,027  0,047 

Bildungsabschluss der 
Mutter              

ohne /niedrig (Referenz-
kat.) −  − −  − −  − 

mittel -0,022  0,037 -0,031  0,057 0,025  0,033 

hoch 0,018  0,041 0,018  0,058 0,030  0,046 

Erwerbsstatus der Mutter             

nicht erwerbstätig (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

Mutter bis 15 Std. 
erwerbst. 0,016  0,045 0,049  0,064 0,005  0,035 

Mutter 16 bis 30 Std. 
erwerbst. 0,048  0,035 0,085 * 0,049 0,022  0,037 

Mutter mehr als 30 Std. 
erwst. 0,105 ** 0,047 0,180 *** 0,056 -0,128  0,082 

Wohnort Ostdeutschland 0,310 *** 0,031 0,310 *** 0,048 0,276 *** 0,030 

N 3383 1361 2022 

Prop > F 0,000 0,000 0,000 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Antwortausfälle bei Bildung und Erwerbsstatus der Mutter wurden kontrolliert 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Nutzung einer Mittagsverpfle-

gung in Einrichtungen sowohl durch angebots- als auch durch nachfragebedingte Se-

lektivität – in erster Linie durch die Entscheidung für bzw. das verfügbare Angebot an 

Ganztagsschulen bzw. Ganztagsbetreuung – beeinflusst wird. Wird dies berücksichtigt, 

dann ist zumindest für die Altersgruppe der unter 15-Jährigen kein statistisch signifi-

kanter Teilhabevorsprung festzustellen. Bemerkenswert sind die unterschiedlichen 

Nutzungsmuster in Zusammenhang mit dem Erwerbsstatus der Mutter. Im Unterschied 

zu den Nichtleistungsberechtigten scheint die außerfamiliäre Ernährungsversorgung 

der Kinder bei Leistungsberechtigten weniger durch erwerbsbedingte, zeitliche Restrik-

tionen begründet zu sein, als durch die Möglichkeit, finanzielle Restriktionen zum Wohl 

der Kinder ausgleichen zu können.  

Außerschulische Lernförderung 

In Deutschland wird der Bildungserfolg von Kindern besonders stark von ihrer sozialen 

Herkunft geprägt (vgl. Baumert/Schümer 2001; Schneider 2008). So gelingt Kindern 

aus niedrigen Bildungsschichten seltener ein Übertritt in das Gymnasium. Auch weist 

z.B. der Bildungsbericht 2012 darauf hin, dass überdurchschnittlich viele Kinder aus 

Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und Kinder mit Migrationshin-

tergrund eine Klasse wiederholen müssen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung 2012: 75). Die Organisation und Finanzierung einer zusätzlichen, außerschuli-

schen Lernförderung kann eine wichtige Strategie von Eltern sein, um das schulische 

Leistungsniveau ihrer Kinder und Jugendlichen zu verbessern.60 Dabei wird Nachhilfe 

nicht nur dann in Anspruch genommen, wenn eine Gefährdung der Schullaufbahn vor-

liegt, sondern zunehmend auch, um Abschlussnoten zu verbessern oder den Über-

gang in eine weiterführende Schule zu unterstützen (vgl. Grunert 2012; Klemm/Klemm 

2010; Rudolph u.a. 2012).61  

Bislang liegen nur wenige Studienergebnisse dazu vor, welche sozialen Merkmale mit 

der Nutzung einer außerschulischen Lernförderung assoziiert sind und wie viele Schü-

ler/innen davon Gebrauch machen. Angaben zu Teilnahmequoten und Einflussfaktoren 

fallen zudem je nach Studiendesign sehr unterschiedlich aus (vgl. Klemm/Klemm 

2010). Auf der Grundlage des AID:A Datenbestandes des Deutschen Jugendinstituts 

aus dem Jahr 2009 (vgl. Rauschenbach/Bien 2012) beziffert der Bildungsbericht 2012 

die aktuelle Nachhilfequote der 13- bis unter 18-jährigen Schüler/-innen mit 21,2 % 

(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012: 87). In diesem Datenbestand wird 

die Beteiligungsquote jedoch aufgrund eines Bias zugunsten von höher gebildeten Be-

fragten vermutlich überschätzt (vgl. Quellenberg 2012: 239). Auf der Grundlage der 

                                                
60

  Auch in der Gesetzesbegründung zum Bildungs- und Teilhabepaket werden die Versetzung in die 
nächste Klassenstufe und das Erreichen eines ausreichenden Leistungsniveaus beispielhaft als förder-
fähige Lernziele benannt (vgl. Brose 2013: 54). 

61
  Die Schulforschung geht davon aus, dass steigende schulische Anforderungen, aber auch Defizite des 

Schulsystems dazu beigetragen haben, dass sich die außerschulische Lernförderung ausgeweitet hat 
(vgl. Rudolph u.a. 2012). 
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hier verwendeten Daten erhalten 15,5 % der 13- bis unter 18-jährigen Schüler/innen 

aktuell eine bezahlte außerschulische Lernförderung. 

Die empirische Evidenz früherer Studien deutet auf einen zentralen Einfluss der finan-

ziellen Situation des Haushalts auf die Inanspruchnahme einer außerschulischen Lern-

förderung hin. Becker (2007) zeigt z.B. auf Basis der Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe 2003, dass die Nutzung von Nachhilfeunterricht bei Paaren mit einem Kind 

stark mit dem Einkommensniveau variiert. Während die Beteiligungsquote im untersten 

Einkommensquintil unter sechs Prozent liegt, erhält im obersten Quintil jedes fünfte 

Kind Nachhilfe. Auch Schneider (2005) belegt auf der Basis des SOEP, dass die Inan-

spruchnahme von Nachhilfe in erster Linie von den finanziellen Möglichkeiten der El-

tern wie auch von der Anzahl der Geschwister abhängt.62 Zudem wird in der Literatur 

ein möglicher Einfluss des elterlichen Bildungshintergrunds diskutiert. Es gibt Hinweise 

darauf, dass Eltern aus bildungsfernen Milieus eine größere Distanz gegenüber schuli-

scher Bildung aufweisen, was mit einer geringeren Inanspruchnahme von Nachhilfe 

einhergeht (vgl. Busse/Helsper 2008). Im Unterschied dazu zeigt Schneider (2005), 

dass die Bildungsressourcen der Eltern keinen signifikanten Einfluss auf die Entschei-

dung haben, in Nachhilfe für ihre Kinder zu investieren, wenn in der Modellschätzung 

das verfügbare Haushaltseinkommen kontrolliert wird.  

Auf der Grundlage von PASS wurde die aktuelle Beteiligungsquote an einer bezahlten 

außerschulischen Lernförderung für alle Schüler/innen bis zum 24. Lebensjahr ermit-

telt, unabhängig von ihrem potenziellen Bedarf aufgrund des Leistungsniveaus.63 Die 

Nachhilfequoten von leistungsberechtigten und nicht leistungsberechtigten Schü-

lern/Schülerinnen unterscheiden sich nur geringfügig. Mit einer weiteren Aufgliederung 

der Beteiligungsquote nach individuellen Merkmalen können die Partizipationsmuster 

in den Subgruppen differenzierter beschrieben werden (siehe Abbildung IV.1-6). 

Schüler/innen ab dem 13. Lebensjahr nehmen in beiden Subgruppen signifikant häufi-

ger Nachhilfe in Anspruch als Jüngere.64 Schulische Probleme treten vermutlich in den 

höheren Klassenstufen häufiger auf und können in beiden Subgruppen durch familiäre 

Unterstützung beim Lernen weniger aufgefangen werden. Je mehr Kinder im Haushalt 

leben, die Vorschuleinrichtungen oder bereits eine Schule besuchen, desto stärker 

belasten die Kosten für Bildung und Teilhabe das Haushaltsbudget und desto höher 

dürfte auch der Aufwand für elterliche Unterstützungsleistungen z.B. für die Hausauf-

gabenhilfe ausfallen. Die damit einhergehenden finanziellen und zeitlichen Restriktio-

nen schlagen sich in der bivariaten Betrachtung in der Beteiligungsquote an außer-

schulischer Lernförderung nieder. Nicht-leistungsberechtigte Kinder nehmen signifikant 

seltener Nachhilfe in Anspruch, wenn drei oder mehr Kinder im Haushalt leben im Ver-

                                                
62

  Die Studie bezieht sich auf 17-Jährige, die irgendwann einmal bezahlten Nachhilfeunterricht erhalten 
haben. 

63
  Der Fragetext lautet: „Erhält [Name KindX-] derzeit bezahlte Nachhilfe für Schulfächer? Mit Nachhilfe 

sind zusätzliche Stunden oder Kurse gemeint, die außerhalb des Unterrichts angeboten werden und 
die extra bezahlt werden müssen.“ 

64
  Eine stärker differenzierte Unterscheidung der Altersgruppen führt aufgrund der geringen Beteiligungs-

quote vor allem bei jüngeren Schülern zu sehr kleinen Fallzahlen.  
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gleich zu solchen in Haushalten mit nur einem Kind. Bei leistungsberechtigten Kindern 

reduziert sich die Beteiligungsquote bereits ab dem zweiten Kind im Haushalt, wobei 

hier die Unterschiede nicht statistisch signifikant sind (siehe Abbildung IV.1-6). Zudem 

spielt für die Leistungsberechtigten auch die Wohnregion eine Rolle; die Beteiligungs-

quote ist im Osten mit vier Prozent signifikant geringer als im Westen (13 %), während 

sich diese bei Nichtleistungsberechtigten mit 13 % im Westen und 14 % im Osten 

kaum unterscheidet. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Osten die Ganz-

tagsbetreuung von Schülern/Schülerinnen stärker verbreitet ist, in denen teilweise auch 

Hausaufgabenbetreuung geleistet wird.  

Abb. IV.1-6: Beteiligungsquote außerschulische Lernförderung, unter 25-jährige  
Schüler/innen 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Der Einfluss der diskutierten Merkmale auf die aktuelle Inanspruchnahme von Nachhil-

fe wurde mit multivariaten Modellen, sowohl für die gesamte Stichprobe der unter 25-

jährigen Schüler/innen, als auch getrennt für Nichtleistungsberechtigte (NLB) und Leis-

tungsberechtigte (LB) überprüft. Tabelle IV.1-3 zeigt die Ergebnisse der gewichteten 

logistischen Regression, in der zusätzlich das Geschlecht, der Migrationsstatus des 

Schülers/Schülerin und das (logarithmierte) Haushaltsäquivalenzeinkommen65 kontrol-

liert werden.  

Der durchschnittliche marginale Effekt von 0,066 für 13- bis- 24-Jährige im Vergleich 

zur Referenzgruppe der 6- bis 12-Jährigen in Modell I zeigt an, dass Schüler/innen 

dieser Alterspanne im Durchschnitt eine um annähernd sieben Prozentpunkte höhere 

Wahrscheinlichkeit haben, aktuell Nachhilfe in Anspruch zu nehmen, als Jüngere.  

                                                
65

  Mithilfe des Haushaltsäquivalenzeinkommens kann die Einkommenssituation von Haushalten unter-
schiedlicher Größe und Zusammensetzung verglichen werden. Dazu wird das gesamte Einkommen al-
ler im Haushalt lebenden Personen mit einer von der OECD vorgeschlagenen Bedarfsskala gewichtet. 
Die erste erwachsene Person im Haushalt erhält ein Bedarfsgewicht von 1; weitere erwachsene Per-
sonen und Jugendliche ab 15 Jahren haben jeweils ein Gewicht von 0,5 und Kinder bis zu 14 Jahren 
ein Gewicht von 0,3.  

https://www.diw.de/de/diw_01.c.412259.de/presse_glossar/diw_glossar/einkommensmessung.html
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Tab. IV.1-3: Aktuelle Inanspruchnahme von Nachhilfe 

  Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

  dy/dx  Std.Err Dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. 

leistungsberechtigt  -0,024  0,027           

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) 0,003  0,022 -0,003  0,020 0,088 * 0,050 

weiblich 0,006  0,024 0,010  0,029 0,008  0,026 

Migrationshintergrund 0,035  0,029 0,035  0,036 0,019  0,034 

13-24 Jahre 0,066 *** 0,240 0,069 ** 0,030 0,057 * 0,033 

Anzahl Schul-/Kita Kinder 
im HH.                

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 0,003  0,026 0,014  0,031 -0,034  0,035 

3 und mehr  -0,076 ** 0,033 -0,094 ** 0,047 -0,047  0,038 

Wohnort Ostdeutschland -0,006  0,036 0,018  0,041 -0,071 ** 0,033 

Fallzahl 3137   1367   1770 

Prop > F 0,0248   0,0986   0,0466 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 

Im Wesentlichen bestätigt die Modellschätzung die bivariaten Ergebnisse zum Einfluss 

des Alters der Schüler/innen, der Anzahl der Kinder im Haushalt wie auch der Wohnre-

gion. Die zusätzlich kontrollierten Merkmale Migrationshintergrund und Geschlecht sind 

nicht mit der Inanspruchnahme von Nachhilfe korreliert.  

In Einklang mit Ergebnissen aus früheren Studien sind die finanziellen Ressourcen des 

Haushalts für die aktuelle Inanspruchnahme von Nachhilfe im Niedrigeinkommensbe-

reich von Bedeutung. Der schwach signifikante positive Effekt des Einkommensni-

veaus des Haushalts deutet darauf hin, dass Sozialpolitik die Möglichkeiten für Schü-

ler/innen aus Niedrigeinkommenshaushalten, eine außerschulische Lernförderung zu 

erhalten, durch zusätzliche finanzielle Ressourcen steigern kann. 

Der Einfluss des Merkmals „leistungsberechtigt“ auf die Nutzung bezahlter Nachhilfe 

erweist sich auch im multivariaten Modell als nicht signifikant. Allerdings sagt dieses 

Ergebnis nichts darüber aus, ob ein unterschiedsloser Zugang zu Lernförderung tat-

sächlich Bildungsnachteile von Kindern aus einkommensschwachen Haushalten in 

ausreichendem Umfang kompensiert, da auf der Grundlage von PASS der Förderbe-

darf der Schüler/innen – gemessen an ihrem Leistungsstand – nicht abgebildet werden 

kann.  

Tagesausflüge und Klassenfahrten 

Ähnlich wie das gemeinschaftliche Mittagessen bieten gelegentlich stattfindende Ta-

gesausflüge oder mehrtägige Klassenfahrten in Schulen und Betreuungseinrichtungen 

eine Gelegenheit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Gleichaltrigen zu erleben. Aller-
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dings gibt es kaum empirische Evidenz über die subjektive Bedeutung für die Kinder 

und Jugendlichen und über die Teilnahmechancen an diesen Aktivitäten. Ergebnisse 

einer Elternbefragung weisen darauf hin, dass damit verbundene Kosten teilweise als 

Belastung empfunden werden (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 232 ff.). 

Diese Aktivitäten finden zwar nur unregelmäßig und in größeren Abständen statt, sie 

müssen aber oft zusätzlich zu weiteren Ausgaben für die Förderung der Kinder und 

Jugendlichen finanziert werden. Dies könnte die Teilnahmechancen von Kindern und 

Jugendlichen aus einkommensschwachen Haushalten bzw. solchen mit einer höheren 

relativen Kostenbelastung durch mehrere Kinder mindern. Allerdings weisen insbeson-

dere die Ergebnisse aus qualitativen Interviews darauf hin, dass Eltern dennoch dazu 

tendieren, ihren Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. Dies untermauern auch die in 

Kapitel IV.1.1 berichteten sehr hohen Teilnahmequoten bei Tagesausflügen, wonach 

nur geringe Partizipationsunterschiede zwischen Leistungsberechtigten und Nichtleis-

tungsberechtigen bestehen. Auch haushaltsbezogene, individuelle und regionale 

Merkmale scheinen die Teilnahmewahrscheinlichkeit nur wenig zu beeinflussen.  

Neben einer zu erwartenden niedrigeren Teilnahmequote von Kindern im Vorschulalter 

haben nichtleistungsberechtigte Kinder von Alleinerziehenden (98 %) einen statistisch 

bedeutsamen, wenn auch nur geringen Vorsprung vor Kindern, die mit beiden Eltern im 

Haushalt leben (92 %) (siehe Abbildung IV.1-7.). 

Bei den Leistungsberechtigten (siehe Abbildung IV.1-8) beteiligen sich zum einen Kin-

der von nicht erwerbstätigen Müttern (84 %) signifikant seltener an Ausflügen als Kin-

der, deren Mütter teilzeit- oder vollzeitbeschäftigt sind (jeweils 94 %). Zum anderen 

nehmen Kinder aus Migrantenfamilien mit einer Teilnahmequote von 81 % gegenüber 

einheimischen bzw. Kindern, deren Eltern bereits in Deutschland geboren wurden, sig-

nifikant seltener an Ausflügen teil (91 %).  

Die folgende Tabelle IV.1-4.enthält die Ergebnisse von logistischen Regressionen, die 

den  gleichzeitigen Einfluss der diskutierten Merkmale auf die Teilnahme an Tagesaus-

flügen, sowohl für die gesamte Stichprobe, als auch getrennt für Nichtleistungsberech-

tigte (NLB) und Leistungsberechtigte (LB) überprüft.  

Nach Kontrolle von haushaltsbezogenen, individuellen und regionalen Merkmalen ist 

die bivariat festgestellte Partizipationslücke zwischen Leistungsberechtigten und Nicht-

leistungsberechtigten (vgl. Kapitel IV.1.1) statistisch nicht mehr signifikant. Die Wahr-

scheinlichkeit von leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen, an Tagesausflügen 

teilzunehmen, beträgt nach Kontrolle weiterer Merkmale nur noch -1 Prozentpunkt.  

Obwohl Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Haushalten zwar sehr umfas-

send an Tagesausflügen teilnehmen, sind ihre Teilnahmechancen dennoch ungleich 

verteilt. Diese sind vor allem von den materiellen Lebensumständen der Familie und 

der Betreuungssituation der Kinder geprägt. Ein höheres Einkommensniveau des 

Haushalts, die Erwerbstätigkeit der Mutter und der Besuch einer Ganztagsschule bzw. 

-betreuung erhöhen die Teilnahmewahrscheinlichkeit auch unter Kontrolle weiterer 

Merkmale signifikant. Zudem bestätigt sich im multivariaten Modell, dass leistungsbe-
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rechtigte Kinder aus Migrantenfamilien eine geringere Teilnahmewahrscheinlichkeit 

haben. Bei Nichtleistungsberechtigten findet sich hingegen kein so klar erkennbares 

Muster.  

Abb. IV.1-7: Beteiligungsquote an Tagesausflügen, Schüler/innen und Kinder in  
Betreuungseinrichtungen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte. 

Im Unterschied zur Teilnahme an Tagesausflügen sind leistungsberechtigte Kinder  

und Jugendliche gegenüber nichtleistungsberechtigten deutlich weniger an mehrtägi-

gen Unternehmungen von Schulen und Betreuungseinrichtungen beteiligt (siehe Abbil-

dung IV.1-3). Wie die altersspezifischen Teilnahmequoten in den beiden folgenden 

Abbildungen IV.1-9 und IV.1-10 zeigen, bietet sich diese Gelegenheit für die Mehrheit 

der Kinder und Jugendlichen erst, wenn sie das Schulalter erreicht haben. In beiden 

Subgruppen haben Kinder aus Alleinerziehenden-Haushalten eine höhere Teilnahme-
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quote als Kinder, die mit beiden Eltern zusammen leben (82 % gegenüber 67 % bei 

Nichtleistungsberechtigten und 68 % gegenüber 53 % bei Leistungsberechtigten). Die 

Analyse der Anteilswerte zeigt zudem höhere Teilnahmequoten für westdeutsche im 

Vergleich zu ostdeutschen Kindern (70 % gegenüber 61 % bei Nichtleistungsberechtig-

ten und 59 % gegenüber 51 % bei Leistungsberechtigten).  

Abb. IV.1-8: Beteiligungsquote an Tagesausflügen, Schüler/innen und Kinder in  
Betreuungseinrichtungen 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte  
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Tab. IV.1-4:  Teilnahme an Tagesausflügen, unter 25-jährige Schüler/innen und Kinder in 
Betreuungseinrichtungen 

  Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

  dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. 

leistungsberechtigt  -0,013  0,017 −  − −  − 

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) 0,008  0,008 -0,000  0,012 0,120 *** 0,035 

weiblich 0,018  0,012 0,018  0,014 0,014  0,014 

Migrationshintergrund -0,041 ** 0,021 -0,020  0,030 -0,068 ** 0,024 

Altersgruppe               

0-3 Jahre (Referenzkate-
gorie) −  − −  − −  − 

4-6 Jahre  0,277 *** 0,061 0,307 *** 0,077 0,231 *** 0,048 

7-12 Jahre 0,466 *** 0,056 0,506 *** 0,071 0,356 *** 0,045 

13-17 Jahre 0,467 *** 0,059 0,491 *** 0,075 0,388 *** 0,049 

18-24 Jahre 0,465 *** 0,061 0,485 *** 0,077 0,397 *** 0,055 

Ganztagsbetreuung               

ganztags 0,032 ** 0,013 0,022  0,017 0,048 ** 0,021 

nicht ganztags (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

keine Information -0,082  0,051 -0,051  0,052 -0,163 ** 0,073 

Anzahl Minderjährige im 
HH               

0 -0,007  0,042 -0,020  0,045 0,096  0,061 

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 0,059 ** 0,019 0,057 ** 0,020 0,042 * 0,023 

3 bis 6 -0,007  0,023 -0,015  0,029 0,007  0,028 

Lebensform              

Alleinerziehendenhh. 
(Referenzkat.) −  − −  − −  − 

Paarhaushalt -0,024 * 0,013 -0,040 ** 0,016 -0,013  0,021 

Sonstiger Haushalt -0,097 ** 0,035 -0,061  0,038 -0,213 ** 0,083 

Erwerbsstatus der Mutter               

nicht erwerbstätig (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

Mutter bis 15 Std. er-
werbstätig 0,024  0,024 0,005  0,028 0,057 * 0,030 

Mutter 16 bis 30 Std. 
erwerbst. 0,021  0,023 0,003  0,027 0,063 ** 0,032 

Mutter mehr als 30 Std. 
erwerbst. 0,021  0,026 -0,002  0,031 0,058  0,036 

Wohnort Ostdeutschland 0,005  0,020 -0,002  0,023 0,017  0,027 

N 4266 1787 2479 

Prop > F 0,000 0,000 0,000 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Antwortausfälle bei Erwerbsstatus der Mutter wurden kontrolliert 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Nichtleistungsberechtige Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien weisen bei 

mehrtägigen Klassenfahrten gegenüber einheimischen bzw. Kindern, deren Eltern be-

reits in Deutschland geboren wurden, niedrigere Teilnahmequoten auf. Bei Leistungs-

berechtigten besteht hingegen kein Unterschied. Ebenso variieren die Teilnahmequo-

ten in unterschiedlicher Weise mit dem Erwerbsstatus der Mutter. Bei Nichtleistungsbe-

rechtigten liegt die Quote niedriger, wenn die Mutter nicht erwerbstätig ist (61 % ge-

genüber mindestens 66 % bei erwerbstätigen Müttern). Dies dürfte in erster Linie mit 

einem jüngeren Alter der Kinder in Zusammenhang stehen. Bei Leistungsberechtigten 

haben sowohl Kinder von nicht erwerbstätigen Müttern (52 %), aber auch Kinder von 

Müttern mit einem Arbeitszeitumfang von mindestens 30 Stunden (53 %) geringere 

Teilnahmequoten als Kinder von Teilzeitbeschäftigten, deren Quoten 66 % bzw. 68 % 

betragen.  
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Abb. IV.1-9: Beteiligungsquote an Klassenfahrten, Schüler/innen und Kinder in  
Betreuungseinrichtungen 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
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Abb. IV.1-10:  Beteiligungsquote an Klassenfahrten, von Schüler/innen und Kinder in  
Betreuungseinrichtungen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Auch hier wurde der gleichzeitige Einfluss der betrachteten Merkmale mittels logisti-

scher Regressionen sowohl für die gesamte Stichprobe als auch getrennt für Nichtleis-

tungsberechtigte (NLB) und Leistungsberechtige (LB) geprüft (siehe Tabelle IV.1-5). 

Aufgrund geringer Fallzahlen bei jüngeren Kindern wurden hier nur Kinder ab dem 

siebten Lebensjahr berücksichtigt. 
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Tab. IV.1.5:  Determinanten der Teilnahme an Klassenfahrten, Schüler/innen ab dem  
siebten Lebensjahr 

  Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

  dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. dy/dx Std.Err. 

leistungsberechtigt  -0,080 ** 0,030 −  − −  − 

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) -0,011  0,016 -0,020  0,020 0,123  0,079 

weiblich -0,018  0,022 -0,036  0,026 0,025  0,037 

Migrationshintergrund 0,074 ** 0,031 -0,091 ** 0,035 -0,026  0,050 

Altersgruppe               

7-12 Jahre (Referenzka-
tegorie) −  − −  − −  − 

13-17 Jahre 0,189 *** 0,025 0,215 *** 0,030 0,132 ** 0,049 

18-24 Jahre 0,218 *** 0,032 0,242 *** 0,038 0,170 * 0,092 

Anzahl Minderjährige im 
HH               

0 -0,013  0,081 -0,100  0,119 0,181  0,139 

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 -0,006  0,027 0,001  0,032 0,007  0,045 

3 bis 6 0,025  0,037 -0,006  0,047 0,137 ** 0,052 

Lebensform              

Alleinerziehendenhh. 
(Referenzkat.) −  − −  − −  − 

Paarhaushalt -0,078 ** 0,026 -0,043  0,044 -0,157 *** 0,040 

Sonstiger Haushalt -0,148 ** 0,051 -0,045  0,069 -0,456 *** 0,073 

Bildungsabschluss der 
Mutter                

ohne /niedrig (Referenz-
kat.) −  − −  − −  − 

mittel 0,029  0,033 0,049  0,043 -0,039  0,049 

hoch 0,033  0,036 0,035  0,045 0,062  0,065 

Erwerbsstatus der Mutter               

nicht erwerbstätig (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

Mutter bis 15 Std. 
erwerbst. 0,069 * 0,037 0,045  0,047 0,126 ** 0,053 

Mutter 16 bis 30 Std. 
erwerbst. 0,019  0,037 -0,001  0,044 0,100 * 0,060 

Mutter mehr als 30 Std. 
erwerbst. 0,049  0,039 0,030  0,047 0,073  0,070 

Wohnort Ostdeutschland -0,025  0,035 -0,021  0,044 0,019  0,054 

N 3137 1365 1772 

Prop > F 0,000 0,000 0,000 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Antwortausfälle bei Bildung und Erwerbsstatus der Mutter wurden kontrolliert 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Anders als bei Tagesausflügen treten bei mehrtägigen Klassenfahrten die Unterschie-

de zwischen Leistungsberechtigen und Nichtleistungsberechtigen deutlich zutage. 

Auch nach der Kontrolle von relevanten Merkmalen bleibt ein signifikanter Teilnahme-

rückstand (- 8 Prozentpunkte) von Kindern und Jugendlichen aus Niedrigeinkommens-

haushalten erhalten. Deren Teilnahmewahrscheinlichkeit erhöht sich tendenziell mit 

dem Einkommensniveau des Haushalts, allerdings liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit 

knapp über dem Niveau von 10 Prozent. Auch der schon in der bivariaten Analyse be-

schriebene Zusammenhang mit dem Erwerbsstatus der Mutter bleibt erhalten.  

Organisierte Aktivitäten 

Die Teilnahme an organisierten sportlichen oder soziokulturellen Aktivitäten ist für viele 

Kinder und Jugendliche ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung. Bereits im Vor-

schulalter nimmt annähernd die Hälfte aller Kinder mindestens an einem Angebot wie 

z.B. Kinderturnen oder frühkindliche Musik- oder Kunsterziehung teil (vgl. Mühler/Spieß 

2008; Schmiade/Spieß 2010). Über 60 % aller 16-Jährigen gehen einer bildungsorien-

tierten Freizeitaktivität nach. Die Nachfrage danach ist in den letzten zehn Jahren so-

gar deutlich gestiegen (vgl. Hille u.a. 2013).  

In der Bildungsforschung werden in erster Linie mögliche entwicklungsfördernde Wir-

kungen einer Teilnahme an solchen Aktivitäten diskutiert. Empirische Befunde weisen 

z.B. darauf hin, dass die Teilnahme an organisierten Sportaktivitäten die sozialen 

Kompetenzen und das Selbstwertgefühl von Jugendlichen (vgl. Mahoney u.a. 2005) 

wie auch den Schulerfolg (vgl. Pfeifer/Cornelißen 2010) positiv beeinflussen und dass 

längerfristiger Musikunterricht im Kindes- und Jugendalter sowohl kognitive als auch 

nicht-kognitive Kompetenzen verbessert (vgl. Hille/Schupp 2013). Auch wenn die fakti-

schen Lern- und Entwicklungseffekte von organisierten Aktivitäten für Kinder und Ju-

gendliche insgesamt noch zu wenig erforscht sind, scheinen sie als Gelegenheitsstruk-

turen zum Erwerb von kulturellen Kompetenzen, zum Einüben von sozialen Kooperati-

onsbeziehungen und zur Sozialisation von Normen und Werten von großer Bedeutung 

zu sein.66  

Die Partizipation an organisierten außerschulischen Aktivitäten ist durch große soziale 

Unterschiede geprägt. Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Haushalten 

weisen insgesamt ein geringeres Freizeitengagement auf, als solche aus besser ge-

stellten Haushalten und sie nehmen seltener an gemeinschaftlich organisierten Frei-

zeitaktivitäten teil (vgl. z.B. Fehr 2012; Sletten 2010). Auch haben Jugendliche aus 

Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. aus einkommensarmen Haushalten 

geringere Chancen, in beitragspflichtigen Organisationen wie Musik,- Sport- oder Kul-

turvereinen aktiv zu sein (vgl. Kloß/Damelang 2013). Insbesondere bildungsorientierte 

Freizeitaktivitäten wie außerschulischer Musikunterricht werden von Kindern und Ju-

gendlichen aus niedrigen sozialen Schichten weniger genutzt (vgl. Hille u.a. 2013).  

                                                
66

 Ein kritischer Überblick über den Stand der Forschung findet sich bei Grunert (2012).   
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Dies ist zum einen in Zusammenhang mit einem geringeren Einkommen und somit 

geringeren finanziellen Spielräumen von einkommensarmen Familien zu sehen, die 

Kosten für Kursgebühren, Mitgliedsbeiträge, Sportausrüstung oder Musikinstrumente 

zu tragen. Zum anderen haben das Bildungsniveau der Eltern wie auch ihre freizeit- 

und bildungsorientieren Aspirationen und Interessen, die sie im Zuge der Sozialisation 

an ihre Kinder vermitteln, entscheidenden Einfluss auf das Freizeitverhalten der Kinder. 

Eltern können Kindern den Zugang zu bestimmten Freizeitaktivitäten erschließen, in-

dem sie sie in Formen organisierter Freizeit einbeziehen. Empirisch zeigt sich, dass ein 

hoher Bildungsabschluss der Mutter wie auch sportliche Aktivität von Müttern z.B. mit 

der häufigeren Nutzung von informellen Förderangeboten für Vorschulkinder korres-

pondiert (vgl. Mühler/Spieß 2008). Bei jüngeren Kindern sind die Teilnahmechancen 

auf informelle Förderangebote zudem von den zeitlichen Ressourcen der Mutter ab-

hängig; erwerbstätige Mütter nehmen entsprechende Angebote weniger in Anspruch 

(vgl. Schmiade/Spieß 2010).   

Die Teilnahme an organisierten Aktivitäten wird in PASS über die Mitgliedschaft in ei-

nem Verein oder einer Gruppe erhoben, ohne die in Frage kommenden Aktivitäten 

inhaltlich zu unterscheiden (siehe Fußnote in Kapitel IV.1.1). Im Vergleich der Teilnah-

mequoten war der Abstand zwischen leistungsberechtigen und nichtleistungsberechtig-

ten Kindern und Jugendlichen bei keiner der erhobenen Teilhabeformen so deutlich 

ausgeprägt. Aus der Aufgliederung der Anteilswerte nach sozialen Merkmalen ergeben 

sich erste Hinweise auf einen Zusammenhang mit den zeitlichen und kulturellen Res-

sourcen des Haushalts wie auch auf altersgebundene Beteiligungsquoten (siehe Abbil-

dungen IV.1-11 und IV.1-12).  

In beiden Subgruppen sind Kinder und Jugendliche, deren Mütter einen mittleren oder 

hohen Bildungsabschluss aufweisen und deren Mütter selbst einem Verein angehören, 

deutlich häufiger an organisierten Aktivitäten beteiligt als die jeweiligen Vergleichs-

gruppen (niedriger oder fehlender Bildungsabschluss der Mutter bzw. keine Vereins-

mitgliedschaft der Mutter).  

Bei allen anderen Merkmalen sind die Beteiligungsmuster weniger klar zu erkennen. 

Auffallend ist, dass nur leistungsberechtigte Kinder von Alleinerziehenden (41 %) häu-

figer in organisierte Aktivitäten eingebunden sind als Kinder aus Paarhaushalten 

(29 %) während bei Nichtleistungsberechtigten die Kinder aus Paarhaushalten eine 

etwas höhere Beteiligungsquote haben. Außerdem weisen nur in der Subgruppe der 

Nichtleistungsberechtigten die Kinder und Jugendlichen aus Migrantenfamilien mit 

51 % niedrigere Beteiligungsquoten auf als solche ohne Migrationshintergrund (67 %). 

Mit einer multivariaten Modellschätzung wird im Folgenden geprüft, ob die bivariaten 

Befunde unter gleichzeitiger Kontrolle der einbezogenen Faktoren bestätigt werden 

können.  
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Abb. IV.1-11:  Beteiligungsquote an organisierten Aktivitäten von unter 18-jährigen  
Kindern und Jugendlichen  

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
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Abb. IV.1-12:  Beteiligungsquote an organisierten Aktivitäten von unter 18-jährigen  
Kindern und Jugendlichen  

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Die Modellschätzung berücksichtigt zusätzlich das Einkommensniveau des Haushalts 

und das Merkmal „leistungsberechtigt“ (Modell I, Tabelle IV.1-6). Auch nach Kontrolle 

weiterer Einflussfaktoren haben leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche gegen-

über nichtleistungsberechtigten Altersgenossen im Durchschnitt eine um 13,8 Prozent-

punkte geringere Wahrscheinlichkeit, an organisierten Freizeitaktivitäten teilzunehmen. 

Darüber hinaus hat hier das Haushaltseinkommen keinen signifikanten Einfluss auf die 

Nutzungswahrscheinlichkeit. 

.  



194 

Tab. IV.1-6:  Beteiligung an organisierten Aktivitäten von unter 18-Jährigen 

  Modell I Modell II (NLB) Modell III (LB) 

  dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. dy/dx  Std.Err. 

leistungsberechtigt  -0,138 *** 0,036 −  − −  − 

log. HH-Äquivalenzeink. 
(in 100 €) 0,009  0,023 0,004  0,024 0,073  0,061 

weiblich 0,006  0,027 0,009  0,033 -0,013  0,038 

Migrationshintergrund -0,063 * 0,037 -0,090 * 0,048 -0,002  0,042 

Altersgruppe               

0-3 Jahre (Referenzkate-
gorie) −  − −  − −  − 

4-6 Jahre  0,238 *** 0,046 0,266 *** 0,057 0,191 *** 0,051 

7-12 Jahre  0,453 *** 0,038 0,507 *** 0,048 0,319 *** 0,038 

13-17 Jahre 0,348 *** 0,037 0,409 *** 0,048 0,209 *** 0,045 

Anzahl Minderjährige im 
HH               

1 (Referenzkategorie) −  − −  − −  − 

2 0,044  0,028 0,060 * 0,034 -0,021  0,044 

3 bis 6 -0,030  0,035 -0,052  0,049 0,014  0,042 

Lebensform              

Alleinerziehendenhh. 
(Ref.kat.) −  − −  − −  − 

Paarhaushalt -0,005  0,033 0,101 * 0,053 -0,128 *** 0,037 

Sonstiger Haushalt 0,001  0,055 0,067  0,074 -0,065  0,081 

Bildungsabschluss der 
Mutter                

ohne /niedrig  (Referenz-
kat.) −  − −  − −  − 

mittel 0,157 *** 0,039 0,167 *** 0,053 0,125 *** 0,043 

hoch 0,200 *** 0,040 0,201 *** 0,051 0,190 *** 0,058 

Erwerbsstatus der Mutter               

nicht erwerbstätig (Refe-
renzkat.) −  − −  − −  − 

Mutter bis 15 Std. 
erwerbst. -0,036  0,045 -0,082  0,057 0,052  0,049 

Mutter 16 bis 30 Std. 
erwerbst. 0,001  0,044 -0,031  0,053 0,097  0,063 

Mutter mehr als 30 Std. 
erwst. -0,039  0,043 -0,049  0,054 -0,045  0,055 

Mutter in Verein aktiv 0,194 *** 0,033 0,178 *** 0,037 0,263 *** 0,062 

Wohnort Ostdeutschland -0,065  0,047 -0,050  0,061 -0,071 * 0,038 

N 4842 1964 2896 

Prop > F 0,000 0,000 0,000 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Abkürzungen: NLB=Nichtleistungsberechtigte, LB=Leistungsberechtigte 

Antwortausfälle bei Bildung und Erwerbsstatus der Mutter wurden kontrolliert 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Familiäre Einflüsse – hier operationalisiert über das Bildungsniveau und die Vereins-

mitgliedschaft der Mutter – entscheiden hingegen maßgeblich, ob sich für Kinder und 

Jugendliche Teilhabechancen an organisierten Aktivitäten erschließen, und zwar auch 

bei einem knappen Haushaltsbudget. Das bedeutet allerdings nicht, dass Kosten für 

die Freizeitgestaltung keine Rolle spielen. Es ist eher zu vermuten, dass das Spektrum 

der in Frage kommenden Aktivitäten auf kostengünstige eingeschränkt ist.   

Zusammenfassung  

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob Kinder und Jugendliche aus ein-

kommensschwachen im Vergleich zu solchen aus finanziell besser gestellten Haushal-

ten geringere Chancen haben, sich an kulturellen und sozialen Aktivitäten zu beteili-

gen, die im Kindes- und Jugendalter üblich und entwicklungsfördernd sind. Die Analyse 

konzentriert sich auf fünf Teilhabeformen, die durch die Leistungen für Bildung und 

Teilhabe finanziell gefördert werden. 

Abschließend sollen zwei Fragen herausgegriffen werden: Erstens, bei welchen Teil-

habeformen sind leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche hinsichtlich ihrer Beteili-

gungschancen im Nachteil? Und zweitens, bei welchen Teilhabeformen verbessert ein 

höheres Haushaltseinkommen die Teilhabechancen? Über die erste Frage gibt der 

Effekt des Merkmals „leistungsberechtigt“ in den Modellschätzungen Auskunft, die Be-

antwortung der zweiten Frage stützt sich auf den jeweiligen Effekt des Haushaltsein-

kommens.  

Abb. IV.1-13:  Durchschnittliche marginale Effekte des Merkmals „leistungsberechtigt“ in 
den Modellschätzungen (jeweils Modell I, in Prozentpunkten) 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet;  

Die Abkürzung u25 bezieht sich auf das Schätzmodell für unter 25-Jährige, u15 auf das 
Schätzmodell für unter 15-Jährige.Signifikante Effekte sind fett hervorgehoben. 
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Abbildung IV.1-13 gibt eine Übersicht über die um den Einfluss der in den multivariaten 

Modellschätzungen kontrollierten Faktoren bereinigten Effekte des Merkmals „leis-

tungsberechtigt“ für die betrachteten Leistungsarten.  

Ohne Kontrolle der Betreuungsform ist bei der Nutzung einer Mittagsverpflegung zu-

nächst ein deutlicher Vorsprung von leistungsberechtigten unter 25-jährigen Kindern 

und Jugendlichen festzustellen. Dieser verliert jedoch an Bedeutung, sobald der Be-

such einer Ganztagsschule bzw. einer entsprechenden Betreuungseinrichtung für die 

Altersgruppe der unter 15-Jährigen kontrolliert wird. Leistungsberechtigte und Nichtleis-

tungsberechtigte unterscheiden sich demnach nicht hinsichtlich ihrer Teilnahmechan-

cen. Dies trifft ebenfalls auf die Teilnahme an Tagesausflügen und an bezahlter Nach-

hilfe zu. Hingegen haben Leistungsberechtigte signifikant geringere Chancen, sich an 

Klassenfahrten oder an organisierten Freizeitaktivitäten zu beteiligen. 

In der Subgruppe der Leistungsberechtigten ist die Chance, an einer Mittagsverpfle-

gung teilzunehmen, statistisch unabhängig vom Haushaltseinkommen, sobald für die 

Ganztagsbetreuung kontrolliert wird. Ebenso wenig scheint die Teilnahme an organi-

sierten Aktivitäten vorrangig eine Frage des Geldes zu sein, der Effekt des Haushalts-

einkommens ist schwach und statistisch nicht signifikant. Die Ergebnisse deuten eher 

darauf hin, dass das Bildungskapital der Eltern und damit einhergehende bildungs- und 

freizeitbezogene Orientierungen und Praktiken ausschlaggebend sind. Da in der sieb-

ten Welle von PASS zusätzlich Einstellungen von Eltern zum Bildungs- und Freizeit-

verhalten der Kinder erhoben wurden, können Auswertungen auf der Grundlage dieser 

Daten hierüber weiteren Aufschluss bringen. Im Unterschied dazu verbessert ein höhe-

res Haushaltseinkommen bei Leistungsberechtigten sowohl die Chance auf bezahlte 

Nachhilfe, als auch auf eine Teilnahme an Tagesausflügen und Klassenfahrten. Eine 

finanzielle Förderung könnte somit bei diesen Dimensionen am besten greifen. 
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IV.2 Kenntnis der Leistungen 

IV.2.1 Kenntnis als zentrale Voraussetzung 

Studien zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen zeigen, dass es Personen gibt, die 

Unterstützung bedürfen und auch die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, jedoch die 

ihnen zustehenden Leistungen nicht in Anspruch nehmen (zum Ausmaß und Ursachen 

der Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe/ALG II siehe z.B. Becker/Hauser 2005; Wil-

de/Kubis 2005; Bruckmeier/Wiemers 2010). 

Als mögliche Ursachen(komplexe) für die Nichtinanspruchnahme treten in den oben 

genannten empirischen Studien insbesondere eine geringe Anspruchshöhe, tatsächli-

che und vermutete bürokratische Hürden oder Stigmatisierungsängste in den Vorder-

grund. Noch bevor diese Aspekte in einem Abwägungsprozess zum Tragen kommen, 

muss der Leistungsberechtigte jedoch zunächst die Leistung und ihre Anspruchsrege-

lungen kennen. Die Kenntnis ist demnach die Grundvoraussetzung für eine Inan-

spruchnahme. Dies unterstützen beispielsweise Analysen auf der Basis des Niedrig-

einkommenspanels NIEP. Sie zeigen, dass neben einer geringen Anspruchshöhe auch 

die fehlende Kenntnis und die falsche Information über einzelne Anspruchsvorausset-

zungen zur Nichtinanspruchnahme zustehender Sozialleistungen führen (Mika 2006; 

Becker/Hauser 2005). Im Falle von spezifischen Leistungen – wie beispielsweise den 

spezifischen Bildungs- und Teilhabebedarfen von Kindern und Jugendlichen sowie 

jungen Erwachsenen – wird der Kenntnis eine noch stärkere Bedeutung zugesprochen 

als bei allgemeinen Sozialleistungen (vgl. van Oorschot 1991; Daponte u.a. 1999). Da-

her soll einleitend die Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets als zentrale Voraus-

setzung der Inanspruchnahme genauer beleuchtet werden. 

Die Kenntnis wird in der PASS-Befragung im Rahmen des Haushaltsinterviews abge-

fragt und somit vom Haushaltsvorstand für den gesamten Haushalt erhoben. Daher 

beziehen sich die nachfolgenden Auswertungen auch grundsätzlich insgesamt auf die 

Haushalte und nicht auf einzelne Haushaltsmitglieder; und zwar auf jene Haushalte, in 

denen die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen 

vor Vollendung des 25. Lebensjahres leben67. Je nach Analysefokus werden auch 

Haushalte mit Kindern in der entsprechenden Altersgruppe (unter 18 Jahren bzw. bei 

Schülern/Schülerinnen unter 25 Jahren) oder alle befragten Haushalte unabhängig von 

deren Haushaltszusammensetzung und Anspruchsvoraussetzungen betrachtet. 

Zum jeweiligen Befragungszeitpunkt der 6. Welle (Februar - September 2012) kannten 

insgesamt 67 % aller Haushalte in Deutschland das Bildungs- und Teilhabepaket. Sie 

gaben an, dass sie schon einmal etwas davon gehört haben.68 Betrachtet man in ei-

                                                
67

  Die berichteten Anteilswerte auf Haushaltsebene unterscheiden sich nur geringfügig (max. +-1%) von 
den Anteilswerten, die sich ergeben, wenn man die leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche unter 
25 Jahren (N=5222) als Basis heranzieht. 

68
  Der Fragetext lautet ausführlich: „Seit Frühjahr 2011 gibt es das „Bildungs- und Teilhabepaket für Kin-

der und Jugendliche“. Mit dem Bildungspaket werden Familien bei Bedarf mit verschiedenen Angebo-
ten finanziell unterstützt. Gefördert werden können zum Beispiel die Kosten für die Mittagsverpflegung, 
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nem zweiten Schritt nur jene Haushalte, die die Voraussetzungen zur Inanspruchnah-

me der Bildungs- und Teilhabeleistungen erfüllen, erhöht sich dieser Anteil auf fast 

74 %, d.h. in ca. drei Viertel der leistungsberechtigten Haushalte sind diese Leistungen 

bekannt. Zum Vergleich: In der ISG-Studie (Februar bis März 2012) gaben 71 % der 

leistungsberechtigten Familien an, von den Leistungen gehört zu haben (vgl. 

Apel/Engels 2012: 15).  

In PASS zeigt sich, dass 5 % der Befragten aus leistungsberechtigten Haushalten im 

Haushaltsinterview zunächst angegeben haben, noch nicht vom Bildungs- und Teilha-

bepaket gehört zu haben, obwohl sie im Interviewverlauf bei der Abfrage der einzelnen 

Leistungsarten eine Antragstellung berichten. Unterstellt man diesen Befragten eine 

implizite Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets, d.h. die Fördermöglichkeiten für 

diese Einzelleistungen sind bekannt, werden aber nicht diesem Bildungspaket zuge-

rechnet, erhöht sich somit der Bekanntheitsgrad auf insgesamt 79 %. In den folgenden 

Analysen wird jedoch ausschließlich die explizite Kenntnis betrachtet, also dass man 

die Frage nach der Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepaktes bejaht hat. 

IV.2.2 Der Informationsstand leistungsberechtigter Haushalte nach Gruppenzu-

gehörigkeit 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob sich bestimmte Gruppen von leistungsbe-

rechtigten Haushalten in ihrem Informationsgrad unterscheiden. Dies kann erste Er-

kenntnisse zu möglichen Selektivitätsprozessen bei der Antragsstellung bzw. Inan-

spruchnahme liefern (vgl. Kapitel IV.3). Des Weiteren sollen mögliche Gruppen von 

Leistungsberechtigten mit Informationsdefiziten identifiziert werden, um so Anhalts-

punkte zur Verbesserung der Informationsstrategien für das Bildungs- und Teilhabepa-

ket zu erhalten.  

In den Mittelpunkt rücken dabei als zentrale (haushalts-)strukturelle Merkmale der 

Haushaltstyp - Paar-Familie gegenüber Alleinerziehenden - und die Haushaltszusam-

mensetzung und zwar insbesondere, ob ein Schulkind im Haushalt lebt. Letzterer As-

pekt zielt auf die größere Relevanz und den Nutzen des Bildungs- und Teilhabepake-

tes für Familien mit Schulkindern ab, da sich die kostenintensiveren Komponenten der 

Leistungen v.a. auf diese Gruppe beziehen. Es kann also angenommen werden, dass 

diese Gruppe besser informiert ist. Alleinerziehende können als wichtige sozialpoliti-

sche Gruppe angesehen werden, der bei der Einführung neuer familienpolitischer Leis-

tungen besondere Beachtung zugesprochen werden kann. Zusätzlich wird als struktu-

relles Merkmal die Region (Ost-West) betrachtet, die in der multivariaten Analyse als 

Kontrollmerkmal einbezogen werden soll. 

Als Haushaltsmerkmale werden das formale Bildungsniveau (gemessen am höchsten 

Bildungsabschluss im Haushalt), der Migrationshintergrund sowie die Deutschkennt-

nisse im Haushalt herangezogen. Hinsichtlich der formalen Bildung wird vermutet, dass 

                                                                                                                                          
für Klassenfahrten, Nachhilfestunden oder die Mitgliedschaft in Vereinen. Haben Sie schon einmal da-
von gehört?“ (siehe Anhang, Fragenummer: HH 94/HBT0100). 
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der Informationsgrad mit dem Bildungsniveau steigt, da das Bildungsniveau und das 

Bewusstsein des individuellen Rechts gegenüber der Gesellschaft positiv korreliert 

sind. Schlechtere Deutschkenntnisse – so die Annahme – können den Informationszu-

gang und die -quellen einschränken und können daher eher ein Hemmnis darstellen, 

sich umfassend über die Leistungen und ihre rechtlichen Regelungen zu informieren. 

Ebenfalls soll untersucht werden, ob leistungsberechtigte Haushalte in Abhängigkeit 

des jeweiligen Rechtskreises einen unterschiedlichen Kenntnisstand aufweisen. So 

könnte eine unterschiedliche Informationspolitik der verschiedenen Sozialleistungsträ-

ger bei der Implementation des Bildungs- und Teilhabepakets den Kenntnisstand be-

einflussen, was beispielsweise das gesetzlich verankerte Hinwirkungsgebot im SGB II 

(§ 4 Abs. 2 SGB II) nahe legt.  

Die bivariate Analyse zeigt deutlich, dass sich der Informationsstand zwischen den 

unterschiedlichen leistungsberechtigten Gruppen stark unterscheidet (Abbildung IV.2-

1). Den besten Informationsstand bei den leistungsberechtigten Haushalten weisen 

Haushalte in Ostdeutschland (88 %), Alleinerziehendenhaushalte (82 %), Haushalte 

ohne Migrationshintergrund bzw. mit Deutsch als Muttersprache (beide: 81 %) und 

Haushalte mit Schulkindern (80 %) auf. 

Haushalte in Ostdeutschland geben am häufigsten an, zum Interviewzeitpunkt vom 

Bildungs- und Teilhabepaket gehört zu haben. Fast 90 % aller leistungsberechtigten 

Haushalte in den neuen Bundesländern kennen die Leistung. In Westdeutschland ge-

ben nur 69 % der leistungsberechtigten Haushalte an, vom Bildungs- und Teilhabe-

Paket schon einmal gehört zu haben. Dieser regionale Unterscheid zeigte sich bereits 

in der ISG-Studie (vgl. Apel/Engels 2012: 21). Interessanterweise weisen in Ost-

deutschland selbst Haushalte ohne Leistungsberechtigung (aber mit Kindern in der 

relevanten Altersgruppe) einen sehr hohen Kenntnisgrad auf (75 %; ohne Tabelle ) und 

liegen damit auch vor den leistungsberechtigten Haushalten in Westdeutschland. Wo-

rin dieser grundsätzliche Informationsvorsprung von Haushalten in Ostdeutschland 

begründet ist, lässt sich zunächst nicht erklären. Eventuell liefert die nachfolgende 

multivariate Betrachtung der Determinanten weitere Hinweise. 

Differenziert man nach dem Haushaltstyp – Paarhaushalte oder Alleinerzieher-

Haushalte – zeigt sich ein vergleichbares Bild. Alleinerziehendenhaushalte sind grund-

sätzlich, also unabhängig von ihrer Leistungsberechtigung, sehr gut über die Leistun-

gen informiert (75 %; ohne Tabelle). Dies entspricht ungefähr dem Durchschnittswert 

der Haushalte mit Leistungsberechtigung. Differenziert man zusätzlich nach der Leis-

tungsberechtigung, steigt die Bekanntheitsquote für das Bildungs- und Teilhabepaket 

bei den Alleinerziehendenhaushalten noch weiter an. Insgesamt 82 % der leistungsbe-

rechtigten Alleinerziehendenhaushalte haben bereits davon gehört. Bei den Paar-

Haushalten, welche die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, liegt die Kenntnisquote 

bei 68 %. Eine Ursache für den unterschiedlichen Informationsstand könnte zum einen 

darin begründet sein, dass aufgrund des bekannten hohen Armutsrisikos von Alleiner-

ziehenden (vgl. BMAS 2013: 109 ff.) diese Gruppe besonders intensiv und gezielt über 
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die neuen Teilhabeleistungen informiert wurde (und zwar unabhängig der tatsächlichen 

Leistungsberechtigung) und zum anderen, dass sich diese Gruppe selbst aktiver über 

mögliche finanzielle Unterstützungsleistungen informiert. 

Abb. IV.2-1: Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets von leistungsberechtigten 
Haushalten 

Basis: Haushalte, in denen leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche leben (N=3101) 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
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Ebenfalls starke Wissensunterschiede ergeben sich - wie einleitend vermutet – abhän-

gig vom Migrationshintergrund69 und von den Sprachkenntnissen70 im Haushalt. Nur 

60 % aller leistungsberechtigten Haushalte mit Migrationshintergrund kennen die Leis-

tungen. Der Anteil liegt damit weit unter der durchschnittlichen Quote für leistungsbe-

rechtigte Haushalte von 74 %. Im Gegensatz dazu sind Haushalte ohne Migrationshin-

tergrund besonders gut darüber informiert. 81 % der leistungsberechtigten Haushalte 

ohne Migrationshintergrund haben davon bereits gehört. 

Da in PASS zusätzlich die Deutschkenntnisse für Personen mit Migrationshintergrund 

abgefragt werden, lassen sich noch differenzierter mögliche hemmende bzw. fördernde 

Faktoren bezüglich des Kenntnisstandes betrachten. Die Auswertungen zeigen, dass 

die Deutschkenntnisse im Haushalt maßgeblich über die Kenntnis des Bildungspakets 

entscheiden und damit über die Möglichkeit, dieses in Anspruch zu nehmen: Schlechte 

Sprachkenntnisse hindern den Zugang zu bzw. das Verständnis der relevanten Infor-

mationen. Weniger als 40 % der leistungsberechtigten Haushalte mit zufriedenstellen-

den oder geringen Deutschkenntnissen kennen überhaupt die Bildungs- und Teilhabe-

leistungen. Es ist zu erwarten, dass die mangelnde Kenntnis auch zu einer geringeren 

Antragstellung bzw. Inanspruchnahme führt. Dies wird in Kapitel IV.3 untersucht.  

Aber auch leistungsberechtigte Haushalte mit guten und sehr guten Deutschkenntnis-

sen unterscheiden sich signifikant von den Haushalten, in denen mindestens eine Per-

son lebt, die Deutsch als Muttersprache spricht. Während 81 % der Haushalte mit 

Deutsch als Muttersprache schon einmal vom Bildungs- und Teilhabepaket gehört ha-

ben, sind es bei Migranten-Haushalten mit mindestens guten Kenntnissen nur knapp 

68 %. 

Die einzelnen Leistungsarten des Bildungs- und Teilhabepakets werden für unter-

schiedliche Alters- und Zielgruppen gewährt. Auch wenn eine Vielzahl von Leistungen 

auch Kindern unter sechs Jahren zu Gute kommt, kennen leistungsberechtigte Haus-

halte ohne Schulkinder das Bildungs- und Teilhabepaket vergleichsweise wenig 

(63 %). Wohingegen leistungsberechtigte Haushalte mit Schulkindern mit 80 % eine 

der höchsten Kenntnisquoten aufweisen. Es kann angenommen werden, dass ein er-

höhter Nutzen für die Gruppe der Schulkinder auch zu einer höheren Kenntnis für die-

se Unterstützungsleistung führt.  

Selbst unabhängig von einer Leistungsberechtigung haben jedoch Haushalte mit 

Schulkindern vergleichsweise häufig vom Bildungs- und Teilhabepaket gehört (70 %; 

ohne Tabelle). Dies kann an der wichtigen Rolle der Schule bei der Informationsver-

breitung liegen und unterstreicht damit auch die Bedeutsamkeit der Institutionen im 

Implementationsprozess. Denn gerade durch Aushänge und ausgelegtes Material in 

                                                
69

  Der Migrationshintergrund wird im PASS anhand den Informationen zur Zuwanderung (Zuwanderung 
des Befragten und/oder ggf. ihrer (Groß-)Eltern) generiert. Ein Migrationshintergrund liegt für einen 
Haushalt vor, wenn mindestens ein Haushaltsmitglied oder mindestens ein Elternteil nach Deutschland 
zugezogen ist. 

70
  Für die Analyse auf Haushaltsebene werden jeweils die Sprachkenntnisse der Eltern und ggf. des 

Jugendlichen selbst (wenn diese bereits direkt erhoben wurde) herangezogen und die höchste Angabe 
als Haushaltswert generiert. 
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der Schule können Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern als eine wichtige Ziel-

gruppe niedrigschwellig und flächendeckend über die Leistung informiert werden. 

Ein geringes formales Bildungsniveau hat sich in der bereits vorliegenden ISG-Studie 

zum Bildungs- und Teilhabepaket als wichtiger hemmender Faktor der Kenntnis ge-

zeigt (vgl. Apel/Engels 2012: 21). Zwar unterscheiden sich in der PASS-Studie die 

Kenntnisquoten leistungsberechtigter Haushalte je nach Bildungsniveau, jedoch sind 

hier die Unterschiede nicht signifikant. Leistungsberechtigte Haushalte mit hoher bzw. 

mittlerer Bildung weisen eine vergleichsweise durchschnittliche Kenntnisquote auf (ca. 

75 %). Die Kenntnisquote bei Haushalten mit geringem Bildungsniveau liegt jedoch mit 

64 % deutlich darunter. 

Bislang wurden lediglich bivariate Zusammenhänge berichtet. Jedoch ist anzunehmen, 

dass ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen den berichteten Einflussfaktoren 

existiert. Beispielsweise, dass Migrantenhaushalte auch häufig ein geringeres Bil-

dungsniveau aufweisen oder ein Zusammenhang zwischen dem Erwerbsstatus und 

dem Bildungsniveau besteht. Um belastbare Aussagen über mögliche Einflussfaktoren 

der Kenntnis treffen zu können, wurde in einem zweiten Schritt ein multivariates Modell 

zur Erklärung der Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets geschätzt. So kann je-

weils der Effekt einer Einflussgröße unter der Kontrolle der anderen einbezogenen 

Faktoren betrachtet werden. 

Es wurde ein multivariates logistisches Modell für alle leistungsberechtigten Haushalte 

geschätzt, das die Kenntnis (vom Bildungs- und Teilhabepaket gehört: ja/nein) erklären 

soll. Im Modell wurden all jene Einflussgrößen aufgenommen, die bereits bivariat be-

trachtet wurden.71 Des Weiteren wurden auch Informationen zum Sozialleistungsbezug 

seit 2011 (ALG-II-Bezug, Bezug von Wohngeld/Kinderzuschlag oder Sozialhilfebezug) 

aufgenommen, um Anhaltspunkte zum Kenntnisstand in Abhängigkeit des jeweiligen 

Rechtskreises zu erhalten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei der Interpretation 

bezüglich der einzelnen vier Rechtskreisgruppen Einschränkungen aufgrund der Fall-

zahlenproblematik und der unsicheren Bestimmung der Rechtskreiszugehörigkeit ge-

macht werden müssen (siehe ausführlicher Kapitel II.2.3). 

Für eine bessere Interpretation wurden die unabhängigen Variablen in dichotome (trifft 

zu=1/trifft nicht zu=0) umgewandelt. In der Tabelle IV.2-1 sind jeweils die sog. durch-

schnittlichen marginalen Effekte (AME), das Signifikanzniveau sowie die Standardfeh-

ler ausgewiesen. Die durchschnittlichen marginalen Effekte geben an, um wie viel Pro-

zentpunkte sich die Wahrscheinlichkeit vom Bildungs- und Teilhabepaket schon einmal 

gehört zu haben (=zu erklärende Variable) im Mittel verändert, wenn jeweils die erklä-

rende Einflussgröße um eine Einheit erhöht wird. Beispielsweise steigt im Vergleich zu 

Haushalten ohne Schulkinder (Wert=0) die Wahrscheinlichkeit der Kenntnis um 16 

                                                
71

  Als unabhängige Einflussgrößen werden auf Haushaltsebene einbezogen: Ost-West-Zugehörigkeit, 
Alg-II-Bezug seit 2011, Kinderzuschlag/Wohngeld-Bezug seit 2011, Sozialhilfebezug seit 2011, beste 
Deutschkenntnisse im Haushalt, höchster Bildungsabschluss im Haushalt, Haushaltstyp 
(Alleinerziehendenhaushalt/Paarhaushalt) sowie Schulkind im Haushalt. 
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Prozentpunkte an, wenn mindestens ein Schulkind im Haushalte lebt (Wert=1) und alle 

anderen erklärenden Variablen konstant gehalten werden.  

Tab. IV.2-1:  Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets 

Haushalte mit … dy/dx Signifikanz Std. Err. 

… Wohnort in Ostdeutschland 0,162 ** 0,053 

… ALG-II-Bezug seit 2011 0,175 ** 0,068 

… Sozialhilfe seit 2011 -0,052  0,073 

… Bezug von Wohngeld/Kinderzuschlag seit 2011 0,061  0,066 

… Niedrigem Bildungsniveau -0,009  0,083 

… Hohem Bildungsniveau 0,078  0,050 

… (Sehr) geringen Deutschkenntnissen -0,179 ** 0,062 

… Deutscher Muttersprache 0,107 * 0,044 

… Alleinerziehenden 0,111 ** 0,042 

… Schulkind im Haushalt 0,162 *** 0,039 

N 3094   

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 

Da sich die multivariate Betrachtung weitestgehend mit den Ergebnissen der bivariaten 

Analysen deckt und dort bereits auf Erklärungsansätze hingewiesen wurde, sollen ne-

ben der Darstellung der Ergebnisse nun zusätzliche Hinweise für gewinnbringende 

Informationsstrategien herausgearbeitet werden.  

Blickt man auf die Höhe der Effektgrößen, erweist sich der ALG-II-Bezug seit 2011 im 

Haushalt als besonders bedeutsam für die Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets. 

Trotz der erläuterten Ungenauigkeiten in PASS bei der Betrachtung der Rechtskreis-

zugehörigkeit ist ersichtlich, dass sich der Informationsstand von Personen über die 

Leistungen nach Rechtskreisen unterscheidet. Wenn ein Haushalt seit Januar 2011 

ALG II bezogen hat, ist er besser informiert als Haushalte, die in diesem Zeitraum aus-

schließlich andere Leistungen (v.a. Sozialhilfe nach SGB XII) bekommen haben. Die 

Wahrscheinlichkeit der Kenntnis steigt in der Gruppe der ALG-II-Bezieher – unter Kon-

trolle der anderen Einflussfaktoren – um 18 Prozentpunkte. Der Informationsvorsprung 

von ALG-II-Haushalten könnte im sog. Hinwirkungsgebot gemäß § 4 Abs. 2 SGB II 

begründet sein. Die kommunalen Leistungsträger sollen laut Gesetz aktiv auf Eltern 

und Kinder zugehen und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugend-

liche die Leistungen für Bildung und Teilnahme in Anspruch nehmen. Hierbei sind so-

wohl individuelle (Anschreiben, persönliche Beratung in den Jobcentern) wie auch 

strukturelle (Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertageseinrichtungen) Maßnahmen 

zur Information und Unterstützung vorstellbar. Bei den anderen Rechtskreisen ist kein 

derartiges Hinwirkungsgebot festgeschrieben, jedoch gelten natürlich für diese Sozial-

leistungsträger die allgemeinen Aufklärungs-, Beratungs- und Auskunftspflichten (§ 11 

SGB XII oder §§ 13 bis 15 SGB I). 
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Ob der erhöhte Kenntnisstand der SGB-II-Leistungsbezieher auch zu einer vermehrten 

Inanspruchnahme der Leistungen führt, wird in den nachfolgenden Kapiteln betrachtet. 

Familien mit geringen Deutschkenntnissen müssen eine ausgesprochen wichtige Ziel-

gruppe für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Informationskampagnen der Sozialleis-

tungsträger werden. Hat man diese Gruppe nicht stärker im Blick, läuft man Gefahr, 

diese Bevölkerungsgruppe von den Leistungen bereits im Vorfeld auszuschließen. 

Denn die Relevanz der Deutschkenntnisse bzw. die Barriere der Sprache zeigen sich 

im multivariaten Modell eindrucksvoll. Lebt in einem Haushalt mindestens eine Person 

mit deutscher Muttersprache, ist der Haushalt signifikant besser über das Bildungs- 

und Teilhabepaket informiert. Die Kenntnis steigt um 11 Prozentpunkte. Sind die deut-

schen Sprachkenntnisse im Haushalt gering, dann sinkt hingegen die Wahrscheinlich-

keit der Kenntnis im Durchschnitt der Stichprobe um 18 Prozentpunkte. Um dieses 

Informationsdefizit zu minimieren, müssen diese Familien gezielter angesprochen wer-

den, beispielsweise indem stärker als bisher fremdsprachiges Informationsmaterial 

bereitgestellt wird. 

Die Bedeutung der Schule als wichtiger Ort für die Verbreitung von Informationen zum 

Bildungs- und Teilhabepaket lässt sich aus dem Ergebnis schließen, dass leistungsbe-

rechtigte Haushalte mit mindestens einem Schulkind signifikant besser informiert sind 

als Haushalte ohne Kinder im schulpflichtigen Alter. Und zwar steigt – unter Kontrolle 

aller anderen Faktoren - die durchschnittliche Kenntnis um 16 Prozentpunkte, wenn in 

den Haushalten ein Schulkind lebt. Der Umstand, dass selbst nicht leistungsberechtig-

te Haushalte mit Schulkindern innerhalb der bivariaten Betrachtung immer noch über-

durchschnittlich informiert sind, untermauert diese Annahme.  

Darüber hinaus ist sicherlich auch ein gewichtiger Erklärungsgrund für den Informati-

onsvorsprung von Familien mit Schulkindern die höhere Bedeutung bzw. der (finanziel-

le) Nutzen der Leistungen für Schulkinder. So sind beispielsweise drei der sieben För-

derungen (Lernförderung, Schülerbeförderung, Schulbedarf) auf die Gruppe der Schü-

ler/innen beschränkt. Andere Leistungsarten (mehrtägige Klassenfahrten, kulturelle 

Teilhabe) v.a. für die Altersgruppe der über Sechsjährigen relevant. 

Inwieweit sich die regionalen Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundeslän-

dern durch eine unterschiedliche Informationspolitik seitens der Sozialleistungsträger 

bzw. unterschiedliche Informationsstrategien der Haushalte in Ost und West erklären 

lassen, kann mithilfe der Daten nicht erklärt werden. Aufgezeigt werden kann zunächst 

lediglich der Umstand, dass leistungsberechtigte Haushalte aus Ostdeutschland selbst 

unter Kontrolle der anderen Einflussfaktoren immer noch besser informiert sind als 

westdeutsche Haushalte mit Leistungsanspruch. Insgesamt erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit der Kenntnis um 16 Prozentpunkte, wenn der leistungsberechtigte Haus-

halt aus den neuen Bundesländern kommt.  

Auch der Haushaltstyp erweist sich in der multivariaten Betrachtungsweise der leis-

tungsberechtigten Haushalte weiterhin als bedeutsam. Alleinerziehendenhaushalte 

haben eine um 11 Prozentpunkte signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, das Bildungs- 
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und Teilhabepaket zu kennen als Paar- oder sonstige Haushalte. Als möglicher Grund 

für den Informationsvorsprung von Alleinerziehenden wurde bereits vermutet, dass sie 

aufgrund ihres hohen Armutsrisikos grundsätzlich eine wichtige Zielgruppe für die Leis-

tungen darstellen und vermutlich besonders angesprochen wurden.  

Das Bildungsniveau (gemessen am höchsten Bildungsabschluss im Haushalt) hat - 

entgegen der Annahmen - unter Kontrolle anderer Einflussgrößen keinen Einfluss auf 

die Kenntnis der Leistungen für Bildung und Teilhabe.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ca. ein Jahr nach der Einführung der 

neuen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bekanntheitsgrad mit einer 

Quote von 74 % unter den leistungsberechtigten Haushalten bereits hoch, aber noch 

steigerungsfähig gewesen ist. Da die Kenntnis über die Leistungen eine Grundvoraus-

setzung der Inanspruchnahme darstellt (noch bevor ein (un)bewusster Entscheidungs-

prozess für oder gegen die Leistung stattfindet), sollten alle Anstrengungen unternom-

men werden, diese Informationslücke weiter zu minimieren. 

Die multivariaten Analysen untermauern die bivariaten Ergebnisse und decken sich 

weitestgehend auch mit der ISG-Studie zum Informationsstand von unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen (Apel/Engels 2012: 21)..  Für Maßnahmen, die auf einen höheren 

Bekanntheitsgrad des potenziellen Nutzerkreises der Teilhabeleistungen abzielen, soll-

ten aufgrund der Ergebnisse v.a. Haushalte mit Migrationshintergrund und insbesonde-

re jene mit geringen Deutschkenntnissen, Paar-Haushalte sowie Haushalte mit Klein-

kindern in den Blick gerückt werden. Neben der Schule, der sicherlich eine Schlüssel-

rolle bei der Informationsvermittlung zukommt, sollten bei den Informationsmaßnahmen 

der Sozialleistungsträger verstärkt auch Kindertagesstätten (Kinderkrippe, Kindergar-

ten) als möglicher Informationsort berücksichtigt werden, um dort v.a. Familien mit jün-

geren Kindern über die Leistungen aufzuklären. 

IV.2.3 Informationsquellen 

Neben der Kenntnis wurden in PASS ebenfalls Quellen erhoben, die über das Bil-

dungs- und Teilhabepaket informieren können72. Hierzu wurden den Befragten sechs 

mögliche Informationsquellen genannt. Zusätzlich konnten sie angeben, wie sie sich 

anderweitig informiert haben. Damit können auf der Grundlage von PASS Aussagen 

gemacht werden, wie verbreitet eine bestimmte Informationsquelle bei den Befragten 

bzw. leistungsberechtigten Haushalten ist und inwieweit die Haushalte verschiedene 

Arten von Informationsquellen nutzen. Jedoch kann nicht differenziert werden, wie 

wichtig oder relevant die Informationsquelle für die Kenntnis des Bildungs- und Teilha-

bepakets ist oder wie zuverlässig oder umfassend die Informationen der jeweiligen 

                                                
72

  Fragetext (HBT0200): „Wie haben Sie vom Bildungspaket gehört? Ich lese Ihnen verschiedene Mög-
lichkeiten vor und Sie sagen mir bitte, ob das zutrifft oder nicht“: A Sie haben Informationen im Internet 
erhalten; B Das Bildungspaket ist Ihnen bekannt durch die Berichterstattung in Presse, Rundfunk oder 
Medien; C Sie wurden von Freunden, Verwandten oder Bekannten darauf hingewiesen; D Sie wurden 
in der Schule bzw. im Kindergarten oder in der Kinderkrippe darauf hingewiesen; E Sie wurden von 
Mitarbeitern des Amtes persönlich darauf angesprochen; F Sie haben ein Anschreiben erhalten; G Sie 
wurden anderweitig informiert. Welche Informationsquelle war das?. 
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Quelle angesehen werden. In den folgenden Analysen wird in einem ersten Schritt die 

Nutzung der Informationsquellen aller Haushalte, die schon einmal vom Bildungs- und 

Teilhabepaket gehört haben, untersucht; und zwar in Abhängigkeit von der Leistungs-

berechtigung. In einem zweiten Schritt werden dann nur die leistungsberechtigten 

Haushalte und ihre Informationsquellen betrachtet und hierbei noch zusätzlich nach 

dem Rechtskreis (ALG-II-Bezug oder Kinderzuschlag/Wohngeld seit 2011) differen-

ziert. 

Die dominante Quelle für Informationen über das neue Bildungs- und Teilhabepaket 

sind bei allen Haushalten die (Massen-)Medien, und zwar unabhängig von der Leis-

tungsberechtigung (siehe Abbildung IV.2-2) oder vom Rechtskreis (siehe Abbildung 

IV.2-3). So geben 94 % aller Haushalte an, in den Medien vom Bildungs- und Teilha-

bepaket gehört zu haben. Bei den leistungsberechtigten Haushalten sind es immerhin  

drei Viertel, deren Information aus den Medien stammt. Jedoch zeigt Abbildung IV.2-2 

deutlich, dass leistungsberechtigte Haushalte in einem größeren Ausmaß weitere wich-

tige Informationskanäle haben im Vergleich zu Haushalten ohne Anspruch.  

Abb. IV.2-2: Informationsquellen von Haushalten mit Kenntnis des Bildungs- und  
Teilhabepakets – differenziert nach Leistungsberechtigung 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Gut ein Drittel der leistungsberechtigten Haushalte hat in ihrem Bekanntenkreis vom 

Bildungs- und Teilhabepaket gehört. Über die Leistungen ist dort bei den Leistungsbe-

rechtigten deutlich häufiger gesprochen worden als in der Vergleichsgruppe (14 %). 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda nimmt somit einen hohen Stellenwert ein, wenn es 

darum geht, sich über das Bildungs- und Teilhabepaket zu informieren. Ebenfalls spielt 

die Kita/Schule als Informationsquelle eine wichtige Rolle. Ein Viertel der leistungsbe-

rechtigten Haushalte gibt an, dort informiert worden zu sein. Über „offizielle“ Informati-

onskanäle wurden zusammengenommen 42 % der leistungsberechtigten Haushalte 

informiert. Sie sind stark zielgruppenfokussiert. Bei den nicht-leistungsberechtigten 
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Haushalten spielen sie keine bedeutende Rolle. Jeweils ca. ein Viertel der leistungsbe-

rechtigten Haushalte gibt an, sich bei Mitarbeitern des Amtes (27 %) oder durch ein 

offizielles Anschreiben (26 %) informiert zu haben. Bedenkt man die gesetzlich veran-

kerte Beratungs- und Auskunftspflicht der Sozialleistungsträger sowie das explizite 

Hinwirkungsgebot für Arbeitslosengeld-II-Empfänger, würde man erwarten, dass die 

direkte Informationspolitik seitens der Sozialleistungsträger besser wirkt. Hiernach 

müssen jedoch alle leistungsberechtigten Haushalte über ihre Ansprüche informiert 

werden. Jedoch muss man bei der Interpretation berücksichtigen, dass hier nur eine 

Person – der Haushaltsvorstand – für den gesamten Haushalt Auskunft gibt. Es ist 

davon auszugehen, dass sich der Anteil erhöhen würde, wenn die Information auf indi-

vidueller Ebene vorläge. Zusätzlich muss man bedenken, dass bei einem Teil der Be-

fragten (mindestens 5 %) eine implizite Kenntnis unterstellt werden kann (siehe Kapitel 

IV.2.1), diese Befragten können aufgrund der Filterführung bei der Analyse der Infor-

mationsquellen nicht einbezogen werden. 

Das Internet dient knapp 15 % der Haushalte als Informationsquelle. Hierbei ist auffäl-

lig, dass die Differenzen zwischen leistungsberechtigten Haushalten und solchen ohne 

Berechtigung nicht so stark ausgeprägt sind wie bei den bereits genannten Quellen, 

sondern dass das Internet in annähernd gleichem Umfang genutzt wird, um sich 

Kenntnisse zu verschaffen. 

Abb. IV.2-3: Informationsquellen von Haushalten mit Kenntnis des Bildungs- und  
Teilhabepakets – differenziert nach Rechtskreisen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte. 

Abbildung IV.2-3 zeigt nun eine Differenzierung nach den Rechtskreisen73, wobei ledig-

lich der ALG-II-Bezug und der Bezug von Wohngeld/Kinderzuschlag seit 2011 ausge-

                                                
73

  Die Differenzierung nach Rechtskreisen ist allerdings über den gesamten Zeitraum nicht trennscharf. 
Haushalte mit ALG-II-Bezug seit 2011 können zu einem anderen Zeitpunkt ebenfalls auch Wohn-
geld/Kinderzuschlag bezogen haben und umgekehrt. 
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wählt wurde, um auf ausreichende Fallzahlen zurückgreifen zu können (siehe Kapitel 

II.2.3). Haushalte mit ALG-II-Bezug informieren sich im Vergleich zu Beziehern von 

Wohngeld/Kinderzuschlag deutlich häufiger im Bekanntenkreis (38 % gegenüber 

33 %), mithilfe des Internets (17 % gegenüber neun Prozent) und werden häufiger im 

Kindergarten angesprochen (29 % gegenüber 20 %). Die Mitarbeiter der jeweiligen 

Ämter haben als Informationsquelle eine vergleichbare Relevanz. Fast ein Drittel 

(28 %) der Haushalte mit ALG-II-Bezug nennen diese als Informationsquelle sowie ein 

Viertel der Haushalte mit Wohngeld/Kinderzuschlag. Lediglich das persönliche An-

schreiben nennen die Wohngeldbezieher häufiger als die ALG-II-Bezieher als mögliche 

Informationsquelle (35 % gegenüber 27 %). Dieser Aspekt deckt sich mit dem Ergebnis 

in der ISG-Studie. Hier wurde vermutet, dass die zuständigen Leistungsstellen unter-

schiedliche Informationsstrategien realisieren, so dass Familienkassen und Wohngeld-

stellen flächendeckender Informationsschreiben zum Bildungs- und Teilhabepaket ver-

sendet haben als die Jobcenter (vgl. Apel/Engels 2012: 21 f.). 

Auch für die Erklärung des Informationsdefizits von Migrantenhaushalten bzw. von 

Haushalten mit geringen Deutschkenntnissen liefert eine differenzierte Analyse der 

Informationsquellen erste Anhaltspunkte (siehe Abbildung IV.2-4): nur 53 % der Haus-

halte mit geringen Deutschkenntnissen geben die Medien als Informationsquelle an 

(gegenüber 82 % der Haushalte, in denen mindestens ein Muttersprachler lebt). Es 

kann angenommen werden, dass ausländische Medien eher selten über das neue Bil-

dungspaket berichten und die deutschen Medien von dieser Gruppe eher selten ge-

nutzt werden. Damit entfällt für sie eine wichtige Informationsquelle, die von nahezu 

allen anderen leistungsberechtigten Haushalten häufig angegeben wird. Jedoch zeigt 

sich, dass Haushalte mit geringen Deutschkenntnissen signifikant häufiger von Be-

kannten und in der Schule bzw. Kindertagesstätte informiert werden. Dadurch kann 

aber scheinbar das Informationsdefizit nicht ausgeglichen werden. 

Hinsichtlich der Bedeutung unterschiedlicher Informationsquellen kann als Fazit gezo-

gen werden, dass leistungsberechtigte Haushalte in einem größeren Ausmaß neben 

den Massenmedien weitere relevante Informationskanäle nennen als Haushalte ohne 

Anspruch. Dazu gehören insbesondere soziale Netzwerke – d.h. man spricht im 

Freundeskreis über die neuen Leistungen – und auch die Sozialleistungsträger selbst. 

Wobei jedoch deutlich wurde, dass die Informationspolitik dieser offiziellen Stellen noch 

verbesserungsfähig ist. Nicht einmal jeder zweite leistungsberechtigte Haushalt gab 

an, über ein Anschreiben oder vom Mitarbeiter eines Amtes informiert worden zu sein. 

Auch innerhalb der leistungsberechtigten Gruppen konnten in differenzierten Analysen 

Unterschiede offen gelegt werden. So berichteten beispielsweise Haushalte mit Wohn-

geldbezug signifikant häufiger, ein Anschreiben erhalten zu haben, als ALG-II-

Bezieher. Des Weiteren nutzen Haushalte mit geringen Deutschkenntnissen nach ei-

genen Angaben weitaus seltener die Medien und verlieren dadurch eine wichtige In-

formationsquelle. Es wird vermutet, dass dies auch als eine Ursache für das Informati-

onsdefizit dieser Gruppe angesehen werden kann. 

 



209 

Abb. IV.2-4: Informationsquellen von Haushalten mit Kenntnis des Bildungs- und  
Teilhabepakets – differenziert nach Deutschkenntnissen 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
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IV.3  Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket 

IV.3.1 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme  

Die Inanspruchnahme von Leistungen für Bildung und Teilhabe wird in hohem Maße 

durch die gesetzlichen Regelungen zu den einzelnen Teilhabeleistungen, konkrete 

Umsetzung des Antragsverfahrens in der Praxis sowie die Informationspolitik der Leis-

tungsstellen beeinflusst. Während die Überprüfung der bundeslandspezifischen Praxis 

und der Informationspolitik mit den vorliegenden Daten nicht vorgenommen werden 

kann, lassen sich die aus den gesetzlichen Regelungen abgeleiteten Aspekte durchaus 

in die Interpretation der Ergebnisse einfließen.  

Für jede Teilhabeleistung hat der Gesetzgeber definiert, welchem Nutzerkreis sie zu-

gänglich gemacht werden soll. So ist die Förderung der gemeinschaftlichen Mittags-

verpflegung, der eintägigen Ausflüge sowie der mehrtägigen Fahrten lediglich an den 

Besuch einer Einrichtung gebunden. Die Genehmigung einer Lernförderung oder 

Schulbeförderung ist hingegen mit wesentlich höheren Restriktionen verbunden. Eine 

Lernförderung wird vorrangig dann genehmigt, wenn von der Lerneinrichtung ein be-

sonderer Bedarf bestätigt und gleichsam genügend hohe Erfolgswahrscheinlichkeit 

eingeräumt werden. Eine entsprechende Übersicht der für die Beantragung und Inan-

spruchnahme von Teilhabeleistungen relevanten Aspekte findet sich in Tabelle IV.3-1. 

Die den geförderten Leistungen zugrunde liegenden Anspruchsvoraussetzungen be-

stimmen neben anderen Faktoren ihre höhere oder geringere Inanspruchnahme. Ein 

wesentlicher Einfluss geht vom Restriktionsgrad aus, der den Nutzerkreis im engeren 

Sinne definiert. Teilhabeleistungen mit höherem Restriktionsgrad – die schulnahe Lern-

förderung sowie die Schülerbeförderung – sollten aus dieser Sicht heraus weniger ge-

nutzt werden als andere Leistungen. Des Weiteren ist zu beachten, ob es sich um eine 

neue, erstmals durch das Bildungs- und Teilhabepaket geförderte Leistung, wie z. B. 

die eintägigen Ausflüge, oder eine – zumindest in bestimmten Regionen – bereits vor-

her geförderte Leistung handelt, beispielsweise die Mittagsverpflegung.74 Bei den vor-

her geförderten Leistungen können ein höherer Bekanntheitsgrad und eine Nutzungs-

gewohnheit angenommen werden, die in einer verstärkten Inanspruchnahme auch im 

neuen Rahmen resultieren könnten. Besonders hohe Nutzung kann für bereits vorher 

geförderte und weniger restriktiv gehandhabte Leistungen vermutet werden. 

Darüber hinaus bedingt das Angebot einer Leistung ihre Nutzung. Hierbei können regi-

onale Aspekte herangezogen werden, wobei in Ostdeutschland aufgrund historischer 

Entwicklungen eine bessere Angebotsstruktur erwartet wird. Ferner ist zu prüfen, in-

wiefern die Angebotsausgestaltung im ganztägigen Bereich umfangreicher ist als im 

nicht ganztägigen, um mögliche Versorgungslücken aufzudecken. Dabei wird unter 

anderem der Frage nachgegangen, inwiefern die tatsächliche Nutzung einer ganztägi-

                                                
74 

 Auch mehrtägige Fahrten werden nicht erstmals durch das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert (vgl. 
Martens/Rock 2013: 6). 
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gen Betreuung im vorschulischen und schulischen Bereich die Inanspruchnahme von 

Leistungen für Bildung und Teilhabe begünstigt.  

Tab. IV.3-1:  Aspekte der Teilhabedimensionen 

Teilhabedimension Restriktionsgrad und Nutzerkreis
75

  Bereits vorher durch andere Quel-

len gefördert: ja/nein 

Gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung 

gering; alle Leistungsberechtigte in insti-
tutioneller Betreuung 

ja; bundeslandspezifische Lösungen 
vor der Einführung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes 

Eintägige Ausflüge 

gering; alle Leistungsberechtigte in insti-
tutioneller Betreuung 

nein 

Mehrtägige Fahrten 

gering; alle Leistungsberechtigte in insti-
tutioneller Betreuung 

ja; neu für Kindergartenkinder 

Schülerbeförderung 

hoch; nur für Schüler/innen, grundsätzlich 
nur für eine nächstgelegene Schule, Prü-
fung der Notwendigkeit der Förderung, 
nachrangig zur Förderung durch Dritte 

ja; bundeslandspezifische Lösungen 
vor der Einführung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes 

Schulnahe Lernförde-
rung 

hoch; relativ kurze Dauer, positive Ein-
schätzung des voraussichtlichen Erfolgs 
durch Dritte notwendig 

ja; infolge der Einführung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes die Strei-
chung von äquivalenten Positionen im 
Regelbedarf

76
 

Soziale und kulturelle 
Teilhabe 

gering; alle Leistungsberechtigte bis 18 
Jahre 

ja; infolge der Einführung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes die Strei-
chung von äquivalenten Positionen im 
Regelbedarf

77
 

Quelle: eigene Darstellung. 

Nachdem die Rahmenbedingungen in Form der spezifischen Anforderungen und des 

Angebots geklärt sind, werden die Analysen um haushaltsstrukturelle und individuelle 

Faktoren erweitert. Hier geht man davon aus, dass die Entscheidungsfindung einen 

sequenziellen Prozess darstellt. Zunächst ist es notwendig, das Wissen über die zur 

Verfügung stehenden Leistungen sowie über die eigene Zugehörigkeit zur 

Berechtigtengruppe zu erlangen (mehr zur Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepake-

tes in Kapitel IV.2). Danach wird eine Entscheidung für bzw. gegen die Beantragung 

von Sozialleistungen getroffen. Dieser Entscheidungsprozess wird maßgeblich durch 

die Eigenschaften der handelnden Individuen geleitet. In erster Linie wird hier die Bil-

dung der Eltern, genauer die Bildung der Mutter analog zu anderen Untersuchungen 

herangezogen (vgl. Schmiade/Spieß 2010; Hille u.a. 2013). Dieser Faktor kann bei 

                                                
75

  Die Leistungen für Bildung und Teilhabe richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im 
Rechtskreis des SGB II, SGB XII, Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) sowie an einen Teil der Kinder 
und Jugendliche aus Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) be-
ziehen (DV 12/12 AF III).  

76
  Hier handelt es sich um die Positionen „Außerschulischer Unterricht, Hobbykurse“ (vgl. Martens/Rock 

2013: 7). 
77

  Hiervon betroffen ist die Position „Mitgliedsbeiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck“ (vgl. Mar-
tens/Rock 2013: 7). 



212 

verschiedenen Teilhabeleistungen unterschiedliche Wirkung entfalten, auf die in den 

einzelnen thematischen Abschnitten näher eingegangen wird.  

Neben der Bildung werden der Migrationshintergrund sowie die Deutschkenntnisse bei 

den Analysen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist der Migrationshintergrund 

als eine Globalvariable aufzufassen (vgl. Schnell u.a. 2008: 71). Solche Variablen stel-

len meist sogenannte Erklärungen mit impliziten Gesetzen dar, bei denen kein nach-

vollziehbarer Wirkungsmechanismus angegeben wird. Globalvariablen stehen häufig 

stellvertretend für den Einfluss ihrer verschiedenen Dimensionen mit diversen Wir-

kungsmechanismen. Anstatt des Migrationshintergrunds können allerdings die Einzel-

dimensionen, etwa die Deutschkenntnisse, Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kultur-

kreis mit eigenen Normen und Werten etc., besser in den Zusammenhang mit der In-

anspruchnahme Sozialleistungen gebracht werden. Schlechtere Kenntnisse würden 

mangelhaften Informationsstand (vgl. Ergebnisse in Kapitel IV.2) sowie größere 

Schwierigkeiten im Umgang mit den Leistungsstellen implizieren und somit den gesam-

ten Antragsprozess erschweren.  

In deskriptiven Auswertungen nutzen wir Deutschkenntnisse, um Annahmen über mög-

liche selektive Effekte zu überprüfen. Gleichsam verwenden wir den Migrationshinter-

grund als einen Faktor, der sowohl die Problematik der Deutschkenntnisse als auch 

den kulturellen Kontext abbildet und Vergleiche mit anderen Studien ermöglicht, die 

lediglich den Migrationshintergrund, nicht aber die Einzeldimensionen für die Analysen 

heranziehen. In den multivariaten Auswertungen zum Nutzungsverhalten werden nur 

die Deutschkenntnisse als erklärender Faktor herangezogen, für den Annahmen über-

prüfbar sind.  

Analyserelevant ist darüber hinaus die bereits erläuterte Differenzierung der Wohnregi-

on in Ost- und Westdeutschland, über die vorwiegend strukturelle Unterschiede in der 

Kinderbetreuung und Frauenerwerbstätigkeit abgebildet werden. Diese Unterschiede 

bestehen zum einen in der besser ausgebauten Infrastruktur für Kinderbetreuung und 

zum anderen hinsichtlich der Akzeptanz von Normen und Werten, auf denen Entschei-

dungen über Betreuungsarrangements beruhen. Während in Westdeutschland das 

Ideal der primär mütterlichen Kinderbetreuung weit verbreitet ist, erscheinen die Nor-

men der mütterlichen Pflege und Versorgung in Ostdeutschland weniger verbindlich 

(vgl. Schmitt/Trappe 2010), was mit einer höheren Akzeptanz der Erwerbstätigkeit von 

Müttern einhergeht. Somit ermöglicht die bessere Angebotsstruktur in Ostdeutschland 

eine stärkere Inanspruchnahme. Zugleich ist zu vermuten, dass Entscheidungen für 

oder gegen eine Inanspruchnahme von Leistungen, beispielsweise einer außerhäusli-

chen Mittagsverpflegung, wertebasiert getroffen werden.  

Vor diesem Hintergrund ist der Einfluss der mütterlichen Erwerbstätigkeit zu prüfen. 

Stärker ins Erwerbsleben eingebundene Mütter können weniger Verantwortung für die 

Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder, die Beförderung zur Schule und insbesondere für 

die Übernahme der Mittagsverpflegung übernehmen. Aus diesem Grund kann z.B. ein 
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positiver Effekt des größeren Erwerbsumfangs78 der Mütter auf die Nutzung der außer-

häuslichen Mittagsverpflegung sowie der Schülerbeförderung erwartet werden. Ob 

hierfür allerdings auch eine staatliche Unterstützung in Form von Bildungs- und Teilha-

beleistungen beantragt wird, bedarf empirischer Überprüfung. Denn mit der Erwerbstä-

tigkeit kann das Haushaltseinkommen steigen und den relativen Nutzen der staatlichen 

Förderung, insbesondere bei restriktiv geregelten Teilhabeleistungen, relativieren. Die 

Erwerbstätigkeit korreliert auch mit Bildung: Je höher die formale Bildung der Mutter, 

desto eher geht sie einer Beschäftigung nach. Hinzu kommt, dass mit höherer Bildung 

auch der Erwerbsumfang steigt. Deshalb kontrollieren wir bei multivariaten Analysen 

für beide Faktoren gleichzeitig. 

Wir überprüfen anschließend den Einfluss von weiteren Variablen auf der Haushalts-

ebene, die ebenfalls verstärkende oder hemmende Wirkung auf die Nutzung von Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe haben können. Hintergrund ist, dass der erwartete 

materielle Ertrag der Inanspruchnahme mit längerer ALG-II-Bezugsdauer, der höheren 

Armutsgefährdung des Haushalts sowie für Haushalte mit alleinerziehendem Elternteil 

steigen sollte. So zeigt Jacobi (2003: 105), dass sich z.B. der ALG-II-Bezug im Vorjahr 

als ein starker Prädiktor für die aktuelle Inanspruchnahme erweist. Diejenigen Haushal-

te, die längere Zeit auf Sozialleistungen angewiesen sind, sind selbst unter Kontrolle 

des Einkommens bedürftiger als neu in den Leistungsbezug gekommene Haushalte. 

Dieser Umstand wird unter anderem auch auf den Verschleiß langlebiger Verbrauchs-

güter zurückgeführt (vgl. Jacobi 2003: 105). Dabei erhöhen jüngere Kinder im Haushalt 

die Bezugsdauer (vgl. Riphan 2001: 392), so dass der erwartete Ertrag zusätzlicher 

Transferleistungen gegenüber den Kosten steigt. Bei multivariaten Auswertungen er-

folgt daher eine Kontrolle für das Alter der Kinder. 

Auch für Haushalte von Alleinerziehenden wird von erhöhter Armutsgefährdung aus-

gegangen (vgl. Achatz u.a. 2013; BMAS 2013: 109 ff). Eine Aufnahme bzw. Auswei-

tung der Erwerbstätigkeit sind bei Alleinerziehenden jedoch seltener zu erwarten (vgl. 

empirische Analysen von Riphan 2001). Infolgedessen werden vor allem für wenig 

restriktive Leistungen eine stärkere Antragstellung und Inanspruchnahme in den Haus-

halten von Alleinerziehenden ausgegangen.  

IV.3.2 Antragstellung für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst der erste Schritt im Prozess der Inanspruch-

nahme – die Antragstellung – beleuchtet. Hier wird näher untersucht, welche Faktoren 

dabei eine Rolle spielen können und evtl. bereits auf dieser Stufe Selektivitäten bewir-

ken (Kapitel IV.3.2). Anschließend wird in Kapitel IV.3.3 die Nutzung der beantragten 

Leistungen in den Blick genommen. In diesem Zusammenhang werden gesondert 

Gründe für die Nichtinanspruchnahme von bereits beantragten Leistungen analysiert. 

                                                
78

  Dies konnte bereits in den eigenen Analysen gezeigt werden, wobei jedoch eine unterschiedliche Be-
deutung des mütterlichen Erwerbstatus für Leistungsberechtigte und Nichtleistungsberechtigte bei der 
Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung offen gelegt werden konnte (siehe Kapitel IV.1.2). 
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Einen ersten Einblick in die Antragstellung bei verschiedenen Teilhabeleistungen bietet 

Abbildung IV.3-1. Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass zum Befragungszeitpunkt 

für 40 % der berechtigten Kinder mindestens ein Antrag aus dem Bildungs- und Teil-

habepaket gestellt wurde.79 Zudem zeigt sich, dass die Mittagsverpflegung die mit gro-

ßem Abstand am meisten beantragte Leistung darstellt, während die Lernförderung mit 

ca. 4 % das Schlusslicht bildet. Dazwischen liegen mit ähnlichen Antragsquoten die 

ein- und mehrtägigen Ausflüge, Schülerbeförderung sowie die kulturelle Teilhabe. Die-

se Verteilung entspricht weitgehend den Erwartungen, die sich aus den verschiedenen 

Anforderungen der Teilhabedimensionen ergeben sowie aus der Tatsache, ob es die 

Leistung in der gegebenen oder ähnlichen Form bereits vorher gegeben hat.  

Abb. IV.3-1: Antragstellungsquoten für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte.  

Im Zusammenhang mit der Antragstellung und Inanspruchnahme der Bildungs- und 

Teilhabeleistungen ist nicht nur ein Vergleich zwischen den Einzelleistungen unterei-

nander von Bedeutung. Noch wichtiger erscheint die Frage, ob dabei Selektivitäten in 

der Nutzung entstehen. Dies ist dann der Fall, wenn die Wirkung von Inanspruchnah-

me beeinflussenden Faktoren in verschiedenen gesellschaftlichen Zielgruppen unter-

schiedlich ausfällt. Haben z.B. stärker armutsgefährdete Haushalte größere Hürden auf 

dem Weg zur Inanspruchnahme, z.B. wegen fehlender Zeitressourcen bei Alleinerzie-

henden oder kinderreichen Familien, kann dies in einer geringeren Inanspruchnahme 

der Leistungen resultieren.  

Um mögliche Selektivitäten beurteilen zu können, ist eine genaue Betrachtung der 

Programmziele unabdingbar (vgl. Prein/Van Santen 2012: 71). In der Bundestags-

drucksache 17/12036 werden die Ziele des Gesetzes folgendermaßen formuliert: 

„[n]eben der verfassungskonformen Neubemessung der Regelleistungen für Kinder 

und Jugendliche verfolgt das Gesetz das Ziel, mit der Ausgestaltung der Leistungen für 

Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche aus besonders förderungsbedürftigen 

                                                
79

  Zu beachten ist hier, dass die Beantragung und Inanspruchnahme des Schulbedarfs im PASS-
Fragebogen nicht abgefragt wurde. 
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Haushalten zum einen ein gleichberechtigtes Maß an Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft und zum anderen den gleichberechtigten Zugang zu Bildung im schuli-

schen und außerschulischen Bereich zu gewährleisten“ (Deutscher Bundestag 2013: 

1). 

In den nachfolgenden Abschnitten wird der Zusammenhang zwischen den in Kapitel 

IV.3.1 erläuterten Faktoren und der Nutzung von Leistungen für Bildung und Teilhabe 

näher untersucht. 

Antragstellung für die Förderung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 

Die Förderung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung ist ein wichtiger Bestandteil 

des Bildungs- und Teilhabepakets und berücksichtigt – wie bereits in Kapitel IV.1.2 

erläutert – eine über den Zweck der Nahrungsaufnahme hinausgehende sozialintegra-

tive Funktion des gemeinsamen Mittagessens.  

Unsere Analysen beginnen mit der Untersuchung der Angebotsstruktur bezüglich der 

gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Von Interesse ist dabei, ob regionale Unter-

schiede in der Angebotsstruktur bestehen, wozu die Angaben der Befragten zum feh-

lenden Angebot herangezogen werden. Die zugrunde liegende Erwartung ist, dass die 

Mittagsverpflegung in Ostdeutschland einer größeren Anzahl der Kinder zur Verfügung 

steht als in Westdeutschland. Ferner wird untersucht, ob die Angebotsstruktur nach 

Betreuungsumfang (ganztägig vs. nicht ganztägig) variiert. Vorteile sollten sich im bes-

ser ausgebauten Angebot im Rahmen der ganztägigen Betreuung zeigen.  

Direkt im Anschluss daran wird eruiert, inwiefern sich insgesamt die Antragstellung 

regional unterscheidet und ob sie vom Betreuungsumfang abhängt. Hier werden die-

selben Wirkungsrichtungen wie bei der Angebotsstruktur erwartet, so dass die Bean-

tragung und Inanspruchnahme der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Ost-

deutschland höher ausfallen sollten (vgl. BMFSFJ 2011: 7). Ursächlich kann eine höhe-

re Antragstellung in Ostdeutschland nicht nur auf strukturelle Faktoren, wie etwa das 

Angebot der Mittagsverpflegung und Verbreitung der ganztägigen Betreuung, sondern 

auch auf Unterschiede in den Einstellungen gegenüber der außerfamiliären Mittags-

verpflegung zurückgeführt werden (vgl. Kapitel IV.3.1). So vertreten beispielsweise 

Eltern schulpflichtiger Kinder unter 14 Jahren in Westdeutschland häufiger die Ansicht, 

dass das Mittagessen zu Hause eingenommen werden sollte im Vergleich zu Eltern in 

Ostdeutschland, die größtenteils von den Vorzügen der institutionellen Mittagsverpfle-

gung überzeugt sind (vgl. BMFSFJ 2011: 7). 

Ferner sollte die Antragstellung in positivem Zusammenhang mit dem größeren Be-

treuungsumfang stehen. Zwar können auch Kinder, die nicht in einer Nachmittagsbe-

treuung sind, am Mittagessen teilnehmen. Dennoch spielt hier möglicherweise der Um-

stand, dass ein Eigenanteil zu tragen ist, eine Rolle, indem bei einer kürzeren Kita- 

bzw. Schulbetreuung eine Entscheidung gegen die Nutzung getroffen wird.  

Bezüglich der Bildung sind keine Nachteile für Kinder von schlechter gebildeten Eltern 

zu erwarten, da die Beantragung dieser Leistung relativ unkompliziert ist. Zudem weist 
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sie einen hohen Bekanntheitsgrad über die Bildungsgruppen hinweg auf, weil ihre För-

derung vielerorts bereits vor der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes von 

der Kommune oder von anderen Trägern übernommen wurde. 

Die mütterliche Erwerbstätigkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor. Wie in Kapitel IV.1.2 

gezeigt wurde, nutzen unter den Sozialleistungen beziehenden Haushalten besonders 

oft diejenige die Mittagsverpflegung, in denen die Mutter keiner Erwerbstätigkeit nach-

geht. Die damit verbundenen Kosten sollten zur höheren Beantragung von Leistungen 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bei dieser Zielgruppe führen. Auch wird erwartet, 

dass besonders bedürftige Haushalte stärker diese Leistung beantragen. Dies betrifft 

Haushalte mit längerem Bezug von Transferleistungen, insbesondere von Leistungen 

nach SBG II und SBG XII sowie Haushalte von Alleinerziehenden.  

Zudem wird angenommen, dass sich die Förderung der gemeinschaftlichen Mittags-

verpflegung besonders auf die Vorschul-, Grundschulkinder sowie Kinder in den weiter-

führenden Schulen, jedoch nicht in den letzten Jahrgangsstufen konzentrieren. Ältere 

Schulkinder nutzen vermehrt nicht förderfähige Angebote, wie z. B. belegte Brötchen 

beim Bäcker. 

Unsere Analysen zeigen, dass seit Januar 2011 für 32 % der berechtigten Kinder und 

Jugendlichen ein Antrag auf die Förderung von Mittagessenskosten gestellt wurde 

(siehe Abbildung IV.3-1). Damit stellt diese Leistung die mit Abstand am häufigsten 

beantragte Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dar. Ähnliche Befunde fin-

den sich in früheren Studien zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- 

und Teilhabepaket. So wurde in einer Umfrage des Deutschen Städtetages festgestellt, 

dass für die Inanspruchnahme des Mittagessens für 21 % der Kinder und Jugendlichen 

mit Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug, 25 % der Kinder und Jugendlichen in den 

Haushalten mit SGB-XII-Bezug sowie für 27 % der Kinder aus den SGB-II-Haushalten 

ein Antrag gestellt wurde (vgl. Deutscher Städtetag 2011).  

Trotz dieser „Vorreiterstellung“ stellt sich dennoch die Frage, weshalb für fast 70 % der 

berechtigten Kinder zum Befragungszeitpunkt noch keine Anträge gestellt wurden. Ein 

wichtiger Anhaltspunkt im Fragebogen des PASS ist die Angabe dazu, inwiefern das 

mangelnde Angebot das Ausbleiben eines Antrags erklären kann. Insgesamt wird in 

sieben Prozent der Fälle berichtet, dass in der vom Kind besuchten Einrichtung kein 

Mittagessen angeboten wird.80 Nähere Betrachtung zeigt, dass der Angebotsmangel 

regional variiert und zudem vom Betreuungsumfang abhängig ist. So wird ein Ange-

botsmangel vor allem für nicht ganztägig betreute Schulkinder in Westdeutschland an-

gegeben (17 %), während in Ostdeutschland unabhängig von der Betreuungsart das 

Angebotsproblem so gut wie gar nicht besteht (1%).  

                                                
80

  Dieser Wert dürfte die tatsächlichen Angebotsdefizite eher unterschätzen. Denn die Antwortkategorie 
„kein Angebot“ wurde den Befragten nicht vorgelesen, sondern neben den Antwortmöglichkeiten „keine 
Angabe“ und „weiß nicht“ nur dann vermerkt, wenn der Befragte dies von sich aus spontan angegeben 
hatte. Würde man die Antwortmöglichkeit zum fehlenden Angebot explizit vorlesen, dürfte diese Ant-
wortkategorie stärker besetzt sein. 



217 

Inwiefern unterscheiden sich nun die Antragsquoten nach der Region und dem Be-

treuungsumfang? In Abbildung IV.3-2 zeigen sich starke Unterschiede in der Antrag-

stellung zugunsten der ganztägigen Betreuung bei den unter 15-jährigen Kindern und 

Jugendlichen (52 % vs. 21 %). Eine Aufschlüsselung nach der Wohnregion verdeutlicht 

jedoch, dass dies nur für Kinder und Jugendliche in den alten Bundesländern gilt, wäh-

rend in Ostdeutschland keine Unterschiede nach der Betreuungsart festzustellen sind. 

Mit anderen Worten, in Ostdeutschland wird die Mittagsförderung für Kinder mit und 

ohne institutionelle Nachmittagsbetreuung gerne genutzt (vgl. auch Kapitel IV.1.2), so 

dass für mehr als jedes zweite Kind bereits ein Antrag gestellt wurde. Kinder in West-

deutschland profitieren nur dann im vergleichbaren Umfang, wenn sie ganztägig in der 

Schule oder Kindertagesstätte betreut werden.  

Demnach besteht für nicht ganztägig betreute unter 15-jährige Kinder und Jugendliche 

in Westdeutschland eine spürbare Nutzungslücke – hier lagen zum Befragungszeit-

punkt lediglich für 11 % der Kinder entsprechende Anträge vor. Unter Berücksichtigung 

bereits skizzierter größerer Schwierigkeiten auf der Angebotsseite scheint speziell für 

diese Zielgruppe noch ein beträchtlicher Handlungsbedarf seitens der föderalen Schul-

politik gegeben zu sein. Gleichwohl kann selbst dieser Umstand nicht vollständig die 

starken regionalen Unterschiede erklären. Vielmehr kommen hier womöglich unter-

schiedliche Vorstellungen über die Familienbilder, Geschlechterrollen und insbesonde-

re darüber, was eine gute Kinderversorgung ausmacht, zum Ausdruck (siehe auch 

Kapitel IV.1.2).  

Abb. IV.3-2: Antragstellung für die Mittagessensförderung bei Kindergartenkindern und 
Schulkindern unter 15 Jahren nach der Betreuungsart und regionalen  
Merkmalen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1982 
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Zusätzlich zu den externen Rahmenbedingungen können personen- und haushaltsbe-

zogene Faktoren eine wichtige Rolle spielen. So zeigt sich, dass insbesondere der 

Informationsstand zu entscheidenden Unterschieden im Antragsverhalten führt (aus-

führliche Analysen zur Kenntnis bietet Kapitel IV.2). Besteht eine explizite Kenntnis 

über die Förderungsmöglichkeit, wird die Leistung wesentlich häufiger beantragt als 

wenn diese nur implizit bekannt ist und von den Befragten nicht als eine Leistung aus 

dem Bildungs- und Teilhabepaket betrachtet wird (für 38 % bzw. 10 % der berechtigten 

Kinder).81 Zum ähnlichen Ergebnis kommen Apel und Engels (2012: 7): Unkenntnis 

bildet das größte Hindernis für die Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und 

Teilhabe.  

Dass die Förderleistung vielen Kindern dennoch vorenthalten bleibt, kann jedoch nicht 

alleine auf die Unkenntnis zurückgeführt werden, da selbst bei Kenntnis der Bezu-

schussung für 55 % der Kinder Anträge ausbleiben. Vermutlich ist der zeitliche Vorlauf, 

der zwischen der Bekanntgabe und aktiver Nutzung einer neuen Maßnahme notwendig 

ist, einer der hierfür relevanten Faktoren (vgl. dazu auch ein empirisches Beispiel von 

Leubecher 2013: 284). Ob dies so ist, lässt sich allerdings erst in einer späteren Analy-

se der 7. PASS-Befragungswelle überprüfen, in der die Fragen zum Bildungs- und 

Teilhabepaket zum zweiten Mal gestellt wurden. 

Zudem lässt sich anhand der bereits vorliegenden Daten analysieren, ob ein längerer 

Bezug von ALG-II-Leistungen mit verstärkter Nutzung weiterer staatlicher Förderun-

gen, hier der Leistungen für Bildung und Teilhabe, einhergeht (siehe Abbildung IV.3-

3).82 Diese Erwartung stützt sich auf die Vermutung, dass mit längerer Bezugsdauer 

sowohl die Kenntnis über das neue Förderangebot besser wird, als auch die Bedürftig-

keit gegenüber Haushalten ohne ALG-II-Bezug bzw. mit einer kürzeren Bezugsdauer 

steigt. Unsere Analysen bestätigen diese Erwartung: Für Kinder in den Haushalten, die 

länger als ein Jahr ALG-II-Leistungen erhalten, wird deutlich häufiger die zusätzliche 

Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt. Bei den Kindern in 

Haushalten mit Bezugsdauer von ein bis zwei Jahren trifft dies sogar auf jedes zweite 

Kind zu (50 %). 

                                                
81

  Dem Gesetz ist keine bestimmte Form des Antrags zu entnehmen. Grundsätzlich kann der Antrag 
schriftlich, etwa durch das Ausfüllen eines Formulars, oder mündlich gestellt werden (DV-
Empfehlungen 2012). Die in der PASS-Befragung verwendete Abfrage zur Kenntnis ist sehr allgemein 
gehalten: „Seit Frühjahr 2011 gibt es das „Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche“. 
[…] Haben Sie schon einmal davon gehört?“ Wie die empirische Evidenz unserer Analysen zeigt, liegt 
häufig eine implizite Kenntnis über das Bildungs- und Teilhabepaket vor, so dass Leistungen beantragt 
werden, aber nicht aktiv diesem Förderprogramm durch die Personen zugeordnet werden (siehe auch 
Kapitel IV.2.1). Zudem ist eine konkludente Antragstellung möglich, so dass die Vorlage eines Bewilli-
gungsbescheids über den Bezug von SGB-II- bzw. SGB-XII-Leistungen, Kinderzuschlag oder Wohn-
geld und eine mündliche Bestätigung, dass die gewünschte Leistung (z. B. Musikunterricht) noch nicht 
in Anspruch genommen wurde, ausreicht (DV-Empfehlungen 2012: 11). 

82
  Anzumerken ist hier, dass die Haushalte, die in der hier untersuchten Gruppe kein ALG-II beziehen, 

mindestens eine andere Transferleistung beziehen – das Wohngeld, den Kinderzuschlag oder die Leis-
tungen nach dem SGB XII. 
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Abb. IV.3-3: Antragstellung für Kinder und Jugendliche in einer Betreuungseinrichtung 
nach ALG-II-Bezugsdauer 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2211 

Um die bereits gezeigten Effekte sowie die Wirkung von personen- und haushaltsbe-

zogenen Variablen zu prüfen, wird ein logistisches Regressionsmodell geschätzt (siehe 

Tabelle IV.3-2). Im multivariaten Modell, das den gleichzeitigen Einfluss mehrerer Fak-

toren berücksichtigt, zeigt sich ein folgendes Bild: Die ganztägige Betreuung und die 

Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepaketes gehören zu den stärksten Einflussfakto-

ren. Für Kinder in einer ganztägigen institutionellen Betreuung steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass ein Antrag auf Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 

gestellt wird, im Durchschnitt um 28 Prozentpunkte. Ähnlich hohe Wirkung hat die ex-

plizite Kenntnis der neuen Leistungen – hier erhöht sich die Antragswahrscheinlichkeit 

um 26 Prozentpunkte.  

Die bereits aufgezeigten Ost-West-Unterschiede bleiben im multivariaten Modell erhal-

ten. Für Kinder in Ostdeutschland ist die Chance, dass ein Antrag gestellt wird, um 

16 Prozentpunkte höher als in Westdeutschland. Die im Gesamtmodell auch unter 

Kontrolle des Betreuungsumfangs und der Erwerbstätigkeit der Mutter immer noch 

bestehenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland könnten eher auf his-

torisch begründete Unterschiede in den Wertestrukturen zurückgeführt werden, die 

sich in einer wesentlich stärkeren Befürwortung des institutionell geregelten Mittages-

sens in Ostdeutschland äußern. 

Des Weiteren hat die Vollzeiterwerbstätigkeit der Mutter einen starken negativen Effekt 

auf die Beantragung der staatlichen Förderung. Für Kinder von vollzeiterwerbstätigen 

Müttern sinkt die Wahrscheinlichkeit der Antragstellung gegenüber denjenigen, deren 

Mütter nicht erwerbstätig sind, um 16 Prozentpunkte. Mögliche Gründe dafür sind, dass 

in höherem Umfang erwerbstätige Personen entweder aus Zeitmangel (noch) nicht 

dazugekommen sind oder die Aufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpfle-
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gung aus dem bestehenden – durch die mütterliche Erwerbstätigkeit möglicherweise 

höheren – Haushaltsbudget bezahlen. Ähnlicher Effekt liegt für die Bildung vor. Für 

Kinder von Müttern mit mittlerer Bildung werden im Durchschnitt 10 Prozentpunkte we-

niger Anträge gestellt als für Kinder von niedrig gebildeten Müttern. Auch bereiten 

schlechte Deutschkenntnisse der Mütter keine Schwierigkeiten bei der Antragstellung.  

Auf der Haushaltsebene wurde genauer untersucht, inwiefern sich die größere Armut 

sowie längerer Bezug von Arbeitslosengeld II differenzierend auswirkt. Während von 

der Armut kein signifikanter Effekt ausgeht und keine Unterschiede zwischen den Al-

leinerziehenden und Paarhaushalten festzustellen sind, wirkt sich die Bezugsdauer 

begünstigend aus. Hier können besonders Kinder in den Haushalten mit einer Bezugs-

dauer von ein bis zwei Jahren sowie mit einem längeren Bezug von über drei Jahren 

profitieren (durchschnittlich um 28 sowie 19 Prozentpunkte im Vergleich zur Kontroll-

gruppe der Haushalte ohne Bezug von Arbeitslosengeld II).  

Im Übrigen wurde für das Geschlecht und Alter des Kindes kontrolliert. Hier zeigt sich, 

dass für Mädchen eher ein Antrag gestellt wird als für Jungen (sechs Prozentpunkte) 

sowie für jüngere eher als für Jugendliche und junge Erwachsene ab 18 Jahre.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der Förderung der gemeinschaftli-

chen Mittagsverpflegung keine Nachteile für Kinder in Haushalten mit besonders 

schwierigen Ausgangsbedingungen vorliegen. Vielmehr scheinen sich Personen mit 

geringerer Bildung sowie längerem ALG-II-Bezug aktiver um die zusätzliche finanzielle 

Unterstützung zu kümmern. Eine entscheidende Voraussetzung hierfür ist die explizite 

Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepaketes, die gruppenspezifischen Verbreitungs-

grad aufweist (vgl. Kapitel IV.2). Hier könnten die Leistungsstellen besonders viel errei-

chen, wenn bestehende Informationskanäle noch intensiver genutzt würden als bisher. 

Antragstellung für die eintägigen Ausflüge und mehrtägige Fahrten 

Auch eintägige Ausflüge und mehrtägige Fahrten gehören zu den Teilhabemöglichkei-

ten, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden und sowohl für Schü-

ler/innen als auch für Vorschulkinder in einer außerfamiliären Tagesbetreuung zugäng-

lich sind. Durch die Förderung soll verhindert werden, dass Kinder aus bedürftigen 

Familien aufgrund der finanziellen Einschränkungen von gemeinsamen Aktivitäten in 

Betreuungs- oder Lerneinrichtungen ausgeschlossen werden. Im Unterschied zur För-

derung des Mittagessens stehen die Familien nicht in der Pflicht, einen Teil der Kosten 

selber zu tragen, da diese vollständig übernommen werden. Die ausgegebenen Gut-

scheine werden in der Regel in der Einrichtung abgegeben und von ihr direkt mit dem 

jeweiligen Amt, das für die Bildungs- und Teilhabeleistungen zuständig ist, abgerech-

net. 
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Tab. IV.3-2:  Antragstellung zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen  
Mittagsverpflegung  

 dy/dx   Std.Err. 

Weiblich (Kind) 0,062 ** 0,028 

Altersgruppe     

0-3 Jahre (Referenzkategorie)    

4-6 Jahre 0,024  0,050 

7-12 Jahre 0,027  0,050 

13-17 Jahre 0,034  0,057 

18-24 Jahre -0,136 * 0,073 

Kenntnis des BuT-Pakets    

nein (Referenzkat.)    

ja 0,260 *** 0,038 

Bildungsabschluss der Mutter    

ohne /niedrig (Referenzkat.)    

Mittel -0,102 ** 0,045 

Hoch -0,031  0,059 

Deutschkenntnisse der Mutter    

keine/sehr schlechte (Referenzkat.)    

zufriedenstellende 0,058  0,105 

(sehr) gut -0,056  0,088 

Muttersprache 0,026  0,087 

Erwerbsstatus der Mutter    

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)    

Mutter bis 15 Std. erwerbst. 0,015  0,058 

Mutter 16 bis 30 Std. erwerbst. 0,071  0,058 

Mutter mehr als 30 Std. erwst. -0,163 ** 0,061 

Lebensform    

Paarhaushalt (Referenzkat.)    

Alleinerziehend -0,015  0,033 

Bezugsdauer ALG-II    

bis 1 Jahr 0,001  0,068 

1-2 Jahre 0,280 *** 0,082 

2-3 Jahre 0,084  0,057 

über 3 Jahre 0,193 ** 0,062 

Armutsniveau des Haushalts    

nicht arm (Referenzkat)    

relativ arm (>40 % bis <=60 %) 0,025  0,033 

streng arm (<=40 %) 0,009  0,061 

Betreuungsumfang    

Keine ganztägige Betreuung (Ref.)    

Nachmittagsbetreuung in der Schule 0,280 *** 0,036 

Wohnort Ostdeutschland 0,163 *** 0,047 

N 2064   

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Im Zuge der elterlichen Entscheidung, ob man die Förderung für die Ausflüge/Fahrten 

beantragt, können Eigenschaften der berechtigten Kinder eine Rolle spielen. Sowohl 

bei den ein- als auch bei mehrtägigen Ausflügen wird in erster Linie ein positiver Effekt 

des Alters der leistungsberechtigten Kinder erwartet. Dieser Effekt sollte bei den mehr-

tägigen Fahrten stärker ausfallen als bei den eintägigen Ausflügen. Des Weiteren liegt 

die Vermutung nahe, dass in Ostdeutschland vor allem aufgrund des besseren Ange-

bots höhere Antragsquoten vorliegen. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass 

erwerbstätige Mütter eher die Teilnahme ihrer Kinder an den Ausflügen/Fahrten befür-

worten, da dies neben der Förderung der sozialen Teilhabe auch Freiräume für die 

mütterliche Erwerbstätigkeit schafft. 

Diese Leistungen werden für 15 % (eintägige Ausflüge) bzw. 17 % (mehrtägige Fahr-

ten) der berechtigten Kinder beantragt (siehe Abbildung IV.3-1). Somit beträgt der An-

teil der berechtigten Kinder, die von diesen Leistungsarten profitieren können, lediglich 

die Hälfte im Vergleich zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung.  

Eine differenziertere Betrachtung in Abbildung IV.3-4 zeigt zunächst einen größeren 

Angebotsmangel bei mehrtägigen (je nach Umfang der Betreuung 20 % bis 34 %) im 

Vergleich zu den eintägigen Ausflügen, wo das fehlende Angebot mindestens sieben 

bis 14 % der unter 15jährigen Kinder und Jugendlichen betrifft.83 Ebenso liegen be-

deutsame regionale Unterschiede – insbesondere bei mehrtägigen Klassenfahrten – 

vor: Weitaus mehr Kinder und Jugendliche in Ostdeutschland können aus diesem 

Grund keine Förderung beantragen (30 % bzw. 34 %) als Kinder in Westdeutschland 

(20 % bis 25 %). 

Ungeachtet der Unterschiede im Angebot werden in den neuen Bundesländern prozen-

tual gesehen dennoch mehr Anträge auf Förderung der Ausflüge beider Art gestellt 

(siehe Abbildung IV.3-5). Wie auch beim Mittagessen hat die Betreuungsform bei den 

Ausflügen regional unterschiedliche Wirkung. In Westdeutschland zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen nach Betreuungs-

umfang. In den neuen Bundesländern sind die betreuungsbedingten Unterschiede 

deutlich zu sehen: Nahezu doppelt so viele Anträge werden für Kinder und Jugendliche 

außerhalb der ganztägigen Betreuung gestellt (30 % bei den eintägigen Ausflügen so-

wie 32 % bei den mehrtägigen Fahrten).  

 

                                                
83

 Zu den Einschränkungen bei der Interpretation siehe Kapitel IV.3.2.1. 
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Abb. IV.3-4: Angaben zum fehlenden Angebot für eintägige Ausflüge und mehrtägige 
Fahrten bei Kindergartenkindern und Schulkindern unter 15 Jahren nach  
der Betreuungsart und regionalen Merkmalen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1982 

Abb. IV.3-5:   Antragstellung für eintägige Ausflüge und mehrtägige Fahrten bei Kinder-
gartenkindern und Schulkindern unter 15 Jahren nach der Betreuungsart und regionalen 
Merkmalen 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1982 

Des Weiteren stellt sich die Frage, welche Rolle der Kenntnis bei der Antragstellung 

zukommt. Die Kenntnis der Förderungsmöglichkeit zeigt sich auch hier als eine Variab-

le mit einem positiven Einfluss. So beträgt das nicht genutzte Potenzial bei den Kin-

dern, deren Eltern über die neuen BuT-Leistungen nicht informiert sind, 85 % bzw. 
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75 % (eintägig vs. mehrtägig). Dieser Wert liegt für die Kinder von informierten Eltern 

mit 73 % bzw. 57 % (eintägig vs. mehrtägig) deutlich darunter (siehe Abbildung IV.3-6).  

Abb. IV.3-6: Anteil unterlassener Anträge nach expliziter Kenntnis des Bildungs- und 
Teilhabepaketes 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2426 

Die Wichtigkeit der Kenntnis für die Förderung wird dann besonders klar, wenn für den 

Einfluss weiterer Faktoren im multivariaten Modell kontrolliert wird, dieser Einfluss also 

statistisch konstant gehalten wird (siehe Tabelle IV.3-3). Die Analysen illustrieren, dass 

die Kenntnis selbst dann einen signifikanten Einfluss hat, wenn man zahlreiche weitere 

Faktoren, wie Bildung, Deutschkenntnisse und Erwerbsumfang der Mutter, Alter und 

Geschlecht des Kindes sowie haushaltsbezogene Faktoren betrachtet. Mit anderen 

Worten, bleibt festzuhalten, dass sogar für Personen mit gleichem Bildungsniveau, 

gleichen Deutschkenntnissen usw. ein Vorsprung durch Wissen besteht. Im Falle der 

eintägigen Ausflüge steigt die Chance, dass ein Antrag gestellt wird, um zehn Prozent-

punkte. Bei den mehrtägigen Ausflügen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit sogar um 

durchschnittlich 16 Prozentpunkte. Die Deutschkenntnisse sind in der multivariaten 

Betrachtung bei beiden Förderdimensionen nicht hingegen nicht signifikant.  

Darüber hinaus gehört die Bildung zu den hier als relevant betrachteten Faktoren. In 

bivariaten Auswertungen geht von dieser Variable ein positiver Effekt auf die Antrag-

stellung aus. Haushalte mit niedrig gebildeten Müttern weisen die niedrigsten Antrags-

raten auf – ein Antrag wird hier für maximal acht Prozent der berechtigten Kinder ge-

stellt. Im Gegensatz dazu stellen Personen mit mittlerer oder hoher Bildung für bis zu 

20 % der Kinder und Jugendliche einen Antrag. Allerdings relativieren sich diese Un-

terschiede bei der Hinzunahme der Kenntnis über die Leistung. Im multivariaten Modell 

bleibt lediglich für die eintägigen Ausflüge ein schwach signifikanter positiver Effekt von 

acht Prozentpunkten bei Müttern mit mittlerer Bildung gegenüber den gering gebildeten 

Müttern erhalten. Wenn keine Informationsdefizite vorliegen, spielt der Bildungshinter-
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grund der Mutter demnach eine relativ geringe Rolle. Kaum Unterschiede zeigen sich 

auch bei der Betrachtung des mütterlichen Erwerbsumfangs. Diejenigen Mütter, die 

maximal 15 Stunden pro Woche einer Beschäftigung nachgehen, beantragen die För-

derung der eintägigen Ausflüge etwas häufiger als nicht erwerbstätige Mütter (neun 

Prozentpunkte). Stärker ins Erwerbsleben eingebundene Mütter unterscheiden sich 

dagegen nicht von den nicht erwerbstätigen Müttern hinsichtlich des Antragsverhal-

tens. 

Betrachtet man näher die Merkmale der Kinder, stellt man fest, dass das Geschlecht 

der Leistungsberechtigten selbst keinen Einfluss hat. Für Jungen und Mädchen erfolgt 

die Antragstellung gleichermaßen. Ein Alterseffekt ist bei mehrtägigen Ausflügen der 

Fall. Für ältere Kinder und Jugendliche (13 bis 25 Jahre alt) besteht eine um 11 Pro-

zentpunkte höhere Chance einer Antragstellung. Dies hängt wahrscheinlich mit ver-

mehrtem Angebot für diese Altersgruppe zusammen, so dass die geringere Antragstel-

lung bei jüngeren Kindern v.a. dadurch erklärt werden kann, dass hier ein geringeres 

Angebot an Ausflügen existiert. 

Die Bezugsdauer von ALG-II-Leistungen wirkt sich ebenfalls begünstigend aus. 

Bivariat zeigt sich, dass in den Haushalten, die kein ALG II beziehen84 bzw. die Be-

zugsdauer unter einem Jahr liegt, für maximal sieben Prozent der Kinder ein Antrag 

gestellt wird. Dieser Wert steigt für Kinder in den Haushalten mit längerer Bezugsdauer 

deutlich auf bis zu 25 %. Auch in der multivariaten Analyse ist dieser Effekt signifikant. 

Bereits für die Kinder in den Haushalten mit ALG-II-Bezug ab einem Jahr ist die Chan-

ce, dass ein Antrag auf Förderung eines eintägigen Ausflugs gestellt wird, zwölf Pro-

zentpunkte höher als für Kinder in den Haushalten, die andere Sozialleistungen als 

ALG II beziehen. Noch deutlicher ist dieser Zusammenhang bei den mehrtägigen Aus-

flügen zu erkennen. Die Chance auf eine Antragstellung bei Kindern in den Haushalten 

mit längerem Bezug ab drei Jahre steigt gegenüber den Kindern in den Haushalten 

ohne ALG-II-Bezug durchschnittlich um 19 Prozentpunkte. Für stärker finanziell belas-

tende mehrtägige Ausflüge ist die Dauer des ALG-II-Bezugs ausschlaggebend – mit 

längerer Dauer ist eine wesentlich höhere Chance auf Antragstellung verbunden.  

Hier spielen womöglich mehrere Faktoren eine Rolle: Einerseits die größere Bedürftig-

keit der Kinder in den Haushalten mit langem ALG-II-Bezug, andererseits die Kenntnis 

und womöglich gewisse Routine im Umgang mit den Behörden. Dies wird daran deut-

lich, dass sich keine Unterschiede zwischen den Haushalten ohne ALG-II-Bezug und 

diejenigen mit einer kurzen Bezugsdauer im Antragsverhalten abzeichnen, obwohl bei 

der zweiten Gruppe die Bedürftigkeit grundsätzlich höher sein dürfte.85 Auch deutet der 

Unterschied im Effekt der Bezugsdauer auf die günstigeren eintägigen Ausflüge ge-

genüber den teureren mehrtägigen Ausflügen in diese Richtung. Hier kann unter ande-

                                                
84

 Allerdings beziehen diese Haushalte andere Leistungen, welche den Bezug von Bildungs- und Teilhabe-
leistungen begründen – z. B. den Kinderzuschlag oder das Wohngeld. 

85
  Unter den Haushalten ohne ALG-II-Bezug sind auch diejenigen, die die Leistungen nach SGB XII be-

ziehen, für die diese Annahme eher nicht zutrifft. Allerdings ist ihr Anteil an der gesamten Gruppe der 
Haushalte ohne ALG-II-Bezug sehr gering (unter einem Prozent). 
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rem eine Entscheidung gegen einen relativ geringen „Gewinn“ im Vergleich zum ver-

muteten Aufwand als Erklärung herangezogen werden. 

Ein weiterer Effekt zeigt sich bei der Hinzunahme des Armutsniveaus der Haushalte. 

Mit höherem Niveau der Einkommensarmut reduziert sich die Antragstellung um ca. elf 

Prozentpunkte. Signifikant ist dieser Effekt jedoch nur bei mehrtägigen Ausflügen. Be-

trachtet man die Wirkung des Armutsniveaus und des ALG-II-Bezugs, stellt sich her-

aus, dass das Armutsniveau nur bei den Haushalten mit mehr als zwei Jahren ALG-II-

Bezug negative Auswirkungen auf die Antragstellung hat. Vermutlich sind hierfür mul-

tiple Problemlagen verantwortlich, in denen sich Personen und Haushalte mit langem 

ALG-II-Bezug befinden (vgl. Bartelheimer 2004: 48). Ihre Lebensumstände verschlech-

tern sich sukzessive, so dass sie von neuen Transferleistungen häufig schlechter er-

reicht werden als andere Personengruppen. Besondere Hinwirkung der Leistungsträ-

ger auf Personen mit längerem ALG-II-Bezug erscheint aus dieser Perspektive als 

notwendig. 

Zudem gilt anzumerken, dass in Haushalten von Alleinerziehenden gegenüber den 

Paarhaushalten ein statistisch signifikanter positiver Effekt auf die Antragstellung zu 

verzeichnen ist. Demnach wird für Kinder in den Haushalten von Alleinerziehenden  um 

sieben Prozentpunkte häufiger ein eintägiger und um elf Prozentpunkte häufiger ein 

mehrtägiger Ausflug beantragt. Ursachen hierfür ließen sich in der stärkeren Armutsge-

fährdung von Haushalten der Alleinerziehenden vermuten. Aus dieser Perspektive er-

reicht die staatliche Förderung diejenige Gruppe besonders gut, die gleichzeitig am 

stärksten bedürftig ist.  

Schließlich wird den regionalen Aspekten Aufmerksamkeit gewidmet. Die höhere Be-

antragung in Ostdeutschland ist sowohl für ein- als auch für mehrtägige Ausflüge signi-

fikant. Hier wird durchschnittlich um sieben bis 14 Prozentpunkte häufiger ein Ausflug 

beantragt. Da hier für eine Reihe von strukturellen Variablen, die Ost- und West-

deutschland unterschiedlich prägen, bereits kontrolliert wird (z.  B. Einkommen, mütter-

liche Erwerbstätigkeit oder ganztägige Betreuung), liegt die Vermutung nahe, dass der 

festgestellte Effekt teilweise durch die unterschiedlichen Einstellungen der Mütter be-

gründet werden könnte.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Kenntnis über die Förderung von Aus-

flügen eine entscheidende Bedeutung zukommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein An-

trag gestellt wird, steigt um durchschnittlich 10 bis 16 Prozentpunkte. Unter Kontrolle 

dieses Faktors stellt sich darüber hinaus ein positiver Befund in den Vordergrund. Un-

ter den Antragstellern sind häufiger stark von Ungleichheit gefährdete Gruppen vertre-

ten – Haushalte von Alleinerziehenden oder mit längerem ALG-II-Bezug. Wenn man 

hier von Selektion spricht, dann ist diese – zumindest zum Teil – in Richtung beson-

ders bedürftiger Personen gegeben. 

  



227 

Tab. IV.3-3:  An tragstellung für die Förderung der eintägigen Ausflüge und mehrtägigen 
Fahrten 

  Eintägige Ausflüge Mehrtägige Fahrten 

  

dy/dx Signi-

fikanz 

Std. 

Err. 

dy/dx Signi-

fikanz 

Std. Err 

Weiblich (Kind) 0,012  0,026 0,018  0,027 

Altersgruppe       

0-12 Jahre (Referenzkategorie)       

13-15 Jahre 0,052  0,035 0,112 *** 0,033 

Kenntnis des BuT-Pakets       

nein (Referenzkat.)       

ja 0,104 ** 0,051 0,163 *** 0,051 

Bildungsabschluss der Mutter       

ohne /niedrig (Referenzkat.)       

mittel 0,076 * 0,044 0,038  0,051 

hoch 0,076  0,065 0,060  0,065 

Deutschkenntnisse der Mutter       

keine /sehr schlechte (Referenzkat.)       

Zufrieden stellend 0,088  0,104 0,030  0,110 

(sehr) gut -0,029  0,100 -0,143  0,112 

Muttersprache -0,025  0,101 -0,067  0,115 

Erwerbsstatus der Mutter       

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)       

Mutter bis 15 Std. erwerbst. 0,087 * 0,051 0,069  0,050 

Mutter 16 bis 30 Std. erwerbst. -0,018  0,048 -0,042  0,050 

Mutter mehr als 30 Std. erwerbst. 0,003  0,063 0,039  0,063 

Lebensform       

Paarhaushalt (Referenzkat.)       

Alleinerziehend 0,069 * 0,038 0,115 *** 0,034 

Bezugsdauer ALG-II       

Kein Bezug (Referenzkat.)       

bis 1 Jahr 0,010  0,068 0,065  0,076 

1-2 Jahre 0,122 * 0,071 0,109  0,067 

2-3 Jahre 0,115 * 0,066 0,171 ** 0,064 

über 3 Jahre 0,123 ** 0,053 0,190 *** 0,050 

Armutsniveau des Haushalts       

nicht arm (Referenzkat)       

relativ arm (>40 % bis <=60 %) 0,043  0,038 0,027  0,038 

streng arm (<=40 %) -0,069  0,046 -0,109 ** 0,048 

Wohnort Ostdeutschland 0,138 ** 0,046 0,073 * 0,040 

N 1552   1559   

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Antragstellung für die schulnahe Lernförderung 

Die schulnahe Lernförderung unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den anderen 

Förderkomponenten des Bildungs- und Teilhabepaketes. Zum einen besteht die Not-

wendigkeit für Nachhilfe insgesamt bei weniger Kindern als beim täglichen Mittagessen 

oder den Ausflügen/Fahrten. Zum anderen gestaltet sich der Zugang zur schulnahen 

Lernförderung deutlich restriktiver, da die Leistungsgewährung an weitere Vorausset-

zungen gebunden ist. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Förderung eher 

kurzfristig angelegt ist mit dem Ziel, vorübergehende Lernschwächen auszugleichen 

(vgl. DV-Empfehlungen 2012: 31). Diese Notwendigkeit wird dabei eng interpretiert 

(vgl. Brose 2013), so dass deutlich weniger Kinder als der gesamte Berechtigtenkreis 

Zugang zu dieser Leistungsart haben.  

Bisherige Studien illustrieren die Auswirkungen solcher Restriktionen, die sich in den 

im Vergleich zu anderen Bildungs- und Teilhabeleistungen höchsten Ablehnungsquo-

ten bei der schulnahen Lernförderung und Schülerbeförderung äußern (vgl. BMFSFJ 

2013: 24). Zudem erfordert die Antragstellung bei der Nachhilfeförderung mehr Auf-

wand als bei den übrigen Teilhabeleistungen. So ist dem Antragsformular eine zusätz-

liche Bestätigung der Schule über die Notwendigkeit der Nachhilfeförderung bzw. an-

derweitige Nachweise für die Erforderlichkeit, wie z.  B. der „Blaue Brief“ beizulegen. In 

der Summe der beiden Faktoren – der restriktiven Handhabung sowie des zusätzlichen 

Aufwandes – erklärt sich eine deutlich niedrigere Anzahl an Antragstellungen und In-

anspruchnahmen bei der schulnahen Lernförderung im Unterschied zu anderen Leis-

tungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 

Wie in Kapitel IV.3.1 erörtert, können die Bildungsungleichheiten entlang verschiedener 

Faktoren untersucht werden. So rücken im Zusammenhang mit der PISA-Studie 2000 

und dem ersten Bildungsbericht systematische Unterschiede im schulischen Erfolg 

zwischen den Mädchen und Jungen zugunsten der ersteren ins Blickfeld der Diskussi-

onen (vgl. Solga/Dombrowski 2009: 17). Daraus entsteht die Erwartung, dass wegen 

dem größeren Förderbedarf bei den Jungen auch mehr Lernförderung für sie aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket beantragt wird. Zudem gehen wir davon aus, dass mit 

höherem Alter der berechtigten Kinder und Jugendlichen eine verstärkte Antragstellung 

verbunden ist.  

Darüber hinaus wird für diese Leistungsart eine niedrigere Antragsrate bei Eltern mit 

höherer Bildung angenommen, da für die vergleichsweise kurzfristig angelegte Förde-

rung ein größerer Aufwand, - bspw. Einholen von Nachweisen über schulische Leis-

tungen - erforderlich ist. Besser gebildete Eltern haben eine größere Chance, durch die 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Erweiterung des Erwerbsumfangs aus dem 

Leistungsbezug auszusteigen. Damit ist der erwartete Ertrag für diese Personengruppe 

grundsätzlich niedriger als für schlechter gebildete Eltern (vgl. Riphan 2001: 392ff.) 

Zudem können sie den bestehenden Förderbedarf eher durch eigene Kompetenzen 

auffangen als Eltern mit niedriger Bildung.  
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Dasselbe gilt für den Einfluss der Erwerbstätigkeit: Bei den Erwerbstätigen liegt die 

Vermutung nahe, dass sie zwar weniger Zeit für die eigenständige Lernförderung ihrer 

Kinder haben, auf der anderen Seite eher über finanzielle Ressourcen hierzu verfügen. 

Ein leicht negativer Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit wird daher für die 

Nutzung der schulnahen Lernförderung erwartet. 

Tatsächlich wurde zum Befragungszeitpunkt für lediglich 4 % der berechtigten Kinder 

und Jugendlichen ein Antrag gestellt (siehe Abbildung IV.3-1). Für fast ein Drittel der 

berechtigten Kinder (28 %) verweist das befragte Haushaltsmitglied darauf, dass die 

Nachhilfeförderung nicht notwendig sei. Diese Einschätzung scheint bildungsabhängig 

zu erfolgen: Während in Haushalten mit besser gebildeten Müttern für fast jedes dritte 

Kind dieser Grund für ausgebliebene Antragstellung berichtet wird, sind es in den 

Haushalten mit weniger gebildeten Müttern lediglich knapp 13 %. Möglich sind hier 

sowohl geringer ausgeprägte Lernschwierigkeiten bei den Kindern von gebildeten Müt-

tern als auch die Tatsache, dass gebildete Mütter eher in der Lage sind, die Nachhilfe-

förderung ihrer Kinder selber zu übernehmen, wodurch die externe Förderung an Rele-

vanz verliert.  

Ähnlicher Befund zeigt sich bei der Hinzunahme der Merkmale Migrationshintergrund 

sowie Deutschkenntnisse der Mutter. Hat die Mutter einen Migrationshintergrund bzw. 

schlechtere Deutschkenntnisse, wird wesentlich seltener berichtet, dass keine Not-

wendigkeit zur Förderung gegeben ist (siehe Abbildung IV.3-7). Diese Effekte können 

teilweise auf die verwendete Skala zurückgehen – explizit vorgelesen wurden lediglich 

die Antwortmöglichkeiten „ja“ und „nein“. Die Antwort, die eine fehlende Notwendigkeit 

signalisiert, wurde somit nur dann aufgezeichnet, wenn der Befragte dies spontan ge-

äußert hatte. Dies kann wiederum abhängig von Deutschkenntnissen, dem Migrations-

hintergrund und Bildung geschehen. Die Größe der Unterschiede kann dennoch ein 

Hinweis darauf sein, dass die Bildungsrückstände der Kinder einerseits in 

Migrantenfamilien sowie in Familien mit geringerem Bildungshintergrund am stärksten 

ausgeprägt sind und andererseits dass diese Rückstände von den Eltern antizipiert 

werden. 

Wie wirken sich diese drei Faktoren auf die eigentliche Antragstellung aus? Hinsichtlich 

der Bildung und des Migrationshintergrunds der Mutter zeichnen sich keine signifikan-

ten Unterschiede ab. Daher kann man hier lediglich von Tendenzen sprechen, wonach 

in Migrantenhaushalten sowie in den Haushalten mit weniger gebildeten Müttern häufi-

ger Förderantrage gestellt werden (Abbildung IV.3-8). Signifikant ist dagegen der Un-

terschied zwischen den Haushalten, in denen nur schlechte Deutschkenntnisse vorlie-

gen im Vergleich zu allen anderen Haushalten. Während bei den ersteren für fast jedes 

fünfte Kind (19 %) ein Antrag gestellt wird, betrifft dies in den anderen Gruppen ledig-

lich drei bis vier Prozent aller Kinder. Zwar ist aus den vorliegenden Daten nicht er-

sichtlich, für welches Fach die Förderung beantragt wird. Dennoch liegt die Vermutung 

nahe, dass in den Haushalten mit schlechten Deutschkenntnissen der Mutter insbe-

sondere Deutsch förderungsbedürftig sein könnte. 
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Abb. IV.3-7: Anteil der Angaben über die fehlende Notwendigkeit der schulnahen Lern-
förderung nach Deutschkenntnissen, Migrationshintergrund und Bildung 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1577 (Migrationshintergrund 
und Deutschkenntnisse) sowie n=1617 (Bildung). 

Abb. IV.3-8: Antragstellung nach Deutschkenntnissen, Migrationshintergrund sowie  
Bildung der Mutter 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 
n=1577 (Migrationshintergrund und Deutschkenntnisse) sowie n=1617 (Bildung). 
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In der logistischen Regression sollen diese sowie weitere Faktoren auf ihre Bedeutung 

für die Antragstellung überprüft werden. Hier gehen wir davon aus, dass einerseits die 

Merkmale der Mütter (Bildung und Deutschkenntnisse) und andererseits die finanzielle 

Lage des Haushalts, abgebildet vor allem über das Armutsniveau und Länge des ALG-

II-Bezugs, relevant sind. 

Die multivariate Betrachtung bestätigt eine verstärkte Antragstellung in den Haushalten 

mit schlechter gebildeten Müttern sowie bei denjenigen Müttern, die gar keine bis 

schlechte Deutschkenntnisse aufweisen. Der Effekt der Deutschkenntnisse zeigt sich 

in der Gegenüberstellung der Haushalte mit sehr schlechten Deutschkenntnissen und 

aller anderen Haushalte (vgl. Tabelle IV.3-4). Abbildung IV.3-9 veranschaulicht die vor-

hergesagten Wahrscheinlichkeiten, dass ein Antrag gestellt wird in Abhängigkeit von 

der Bildung und Deutschkenntnissen der Mutter. In dieser Abbildung zeigt sich, dass 

die schulnahe Lernförderung in den Haushalten mit niedrig gebildeten Müttern häufiger 

beantragt wird. Schlechte Deutschkenntnisse sowie geringe Bildung scheinen einer 

Beantragung der schulnahen Lernförderung also nicht im Wege zu stehen.  

Ausgehend davon, dass sich die Deutschkenntnisse und vor allem die Bildungsaspira-

tionen der Eltern auf ihre Kinder großen Einfluss haben, kann man davon ausgehen, 

dass die Lernförderung besonders förderungsbedürftige Gruppen erreicht. So beträgt 

die Antragswahrscheinlichkeit für ein Kind mit niedrig gebildeter Mutter, die kaum 

Deutsch beherrscht, durchschnittlich etwa 35 %. Diese Chance sinkt für ein Kind von 

einer höher gebildeten Mutter ohne Deutschkenntnisse bereits auf durchschnittlich 

20 %. Der durchgehende negative Effekt der höheren Bildung spricht für die anfangs 

aufgestellte These, dass in Haushalten mit höherer Bildung die Nachhilfe eher mit ei-

genen Ressourcen bewältigt wird bzw. erst gar keine Notwendigkeit hierzu entsteht, 

wenn der schulische Erfolg den elterlichen Erwartungen entspricht.  

Eine weitere zu berücksichtigende Variable ist die Kenntnis des Bildungs- und Teilha-

bepaketes. In den vorangegangenen Analysen zur Förderung des gemeinschaftlichen 

Mittagessens und der Ausflüge/Fahrten spielte die Kenntnis eine wichtige Rolle. Dieses 

Ergebnis findet sich auch bei der schulnahen Lernförderung wieder: Kenntnis des Bil-

dungs- und Teilhabepaketes erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Antrag gestellt 

wird, wenn auch lediglich um durchschnittlich drei Prozentpunkte. In den Haushalten 

von Alleinerziehenden ist ebenfalls ein positiver Effekt von drei Prozentpunkten festzu-

stellen. Größere finanzielle Bedürftigkeit der Haushalte von Alleinerziehenden sowie 

der größere Zeitmangel dürften dabei von Bedeutung sein. Von der mütterlichen Er-

werbstätigkeit geht hingegen kein signifikanter Effekt aus. 

Hinsichtlich der ALG-II-Bezugsdauer hebt sich insgesamt lediglich die signifikant höhe-

re Antragstellung bei den Haushalten mit längerem Bezug über drei Jahre gegenüber 

den Haushalten ohne ALG-II-Bezug hervor (Differenz von etwa fünf Prozentpunkten). 

Auch hierbei handelt es sich grundsätzlich um stärker bedürftige Haushalte, die länge-

re Zeit im Niedrigeinkommensbereich verbleiben und unter anderem durch das soge-
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nannte „overspending“ im Laufe der Zeit die langlebigen Konsumgüter verbrauchen 

(vgl. Martens 2013: 15). 

Abb. IV.3-9: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten auf einen Antrag auf schulnahe  
Lernförderung nach Bildung und Deutschkenntnissen der Mutter 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, n=1478. 
Deutschkenntnisse der Mutter: 0 „gar keine bis weniger gut“, 1 „zufriedenstellend“, 2 „gute bis sehr gute“, 
3 „Muttersprache“. 

Aus der Kinderperspektive können mehrere Einflussfaktoren hier von Bedeutung sein, 

wie etwa das Alter oder Geschlecht, allen voran aber das objektiv oder zumindest sub-

jektiv gemessene schulische Leistungsniveau. Zum Leistungsniveau liegen keine In-

formationen vor, daher beschränken sich die Analysen auf die Variablen Alter und Ge-

schlecht des Kindes. Vom Alter der Kinder geht entgegen der Erwartungen kein signifi-

kanter Effekt aus. Bezüglich des Geschlechts verdeutlichen bereits bivariate Analysen 

einen aus Sicht der Befragten bestehenden höheren Förderbedarf bei Jungen gegen-

über den Mädchen sowie eine tatsächlich etwas höhere Antragsquote für die Jungen. 

In der multivariaten Auswertung bestätigt sich dies.  

Schließlich soll der Blick auf die Unterschiede nach der Betreuungsart und nach regio-

nalen Gesichtspunkten gerichtet werden. Hier können keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den neuen und alten Bundesländern festgestellt werden. Der Betreuungsum-

fang scheint dagegen relevant zu sein. In der ganztägigen Betreuung werden durch-

schnittlich für weniger Kinder Förderanträge gestellt (signifikanter Unterschied von vier 

Prozentpunkten). Vermutlich greift hier der Umstand, dass in den ganztägigen Schulen 

die Nachhilfe zunehmend direkt in den Schulen organisiert und als nicht kostenpflichti-
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ge Leistung angeboten wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Antragstellung, 

ohne dass dies für die Schulkinder Nachteile bedeutet.  

Insgesamt wird ersichtlich, dass die Restriktionen in der Gestaltung ihre Wirkung in der 

geringen Nutzung dieser Leistung eindrucksvoll zeigen. Schulnahe Lernförderung er-

reicht allein schon deswegen sehr wenige Kinder und Jugendliche. Wenn sie beantragt 

wird, sind es auch hier vorwiegend stärker bedürftige Gruppen, wie Haushalte mit lan-

gem ALG-II-Bezug und Haushalte von Alleinerziehenden, die häufiger unter den An-

tragstellern anzutreffen sind. Außerdem wird eine Antragstellung nicht durch schlechte 

Deutschkenntnisse der Mutter oder geringes Bildungsniveau negativ beeinträchtigt. Im 

Gegenteil, profitieren Kinder in den Haushalten mit besser gebildeten Müttern und Müt-

tern mit besseren Deutschkenntnissen von der schulnahen Lernförderung in wesentlich 

geringerem Umfang. 

Antragstellungen für die Schülerbeförderung 

Die Übernahme von Kosten im Rahmen der Schülerbeförderung wird in § 28 Abs. 4 

SGB II geregelt. Die genauere Ausgestaltung unterliegt jedoch regionalen Schwankun-

gen, da Schülerbeförderung Gegenstand landesrechtlicher bzw. kommunaler Regelun-

gen ist (vgl. DV-Empfehlungen 2012: 25; Klerks 2011: 152). Die verschiedenen Un-

klarheiten in der Regelung der Schülerbeförderung sowie die häufige Übernahme der 

Beförderungskosten durch Dritte86 können als strukturelle Faktoren insgesamt eine 

geringere Leistungsbeantragung auslösen. 

Im Übrigen können die zahlreichen Anforderungen dazu führen, dass besonders stark 

von der Armut gefährdete Haushalte häufiger unter den Antragstellern und Nutzern 

dieser Leistung anzutreffen sind, da sie aufgrund der hohen relativen Kosten auf jede 

zusätzliche Einnahmequelle stärker angewiesen sind. Inwiefern sich diese Annahme 

durch die Befragungsdaten bestätigen lässt und ob in vorherigen Analysen einbezoge-

ne Variablen, z. B. die Deutschkenntnisse, Migrationshintergrund, Bildung und Er-

werbstätigkeit der Mutter auch in diesem Zusammenhang eine Wirkung entfalten, wird 

im Folgenden untersucht. 

Die Antragstellung bei der Schülerbeförderung bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie 

bei den ein- und mehrtägigen Ausflügen: Seit Einführung des Bildungs- und Teilhabe-

paketes wurden für 15 % der berechtigten Kinder und Jugendlichen entsprechende 

Anträge gestellt (siehe Abbildung IV.3-1). Von Restriktionen geht also kein besonderer 

Einfluss aus, der eine relativ zu den übrigen Bildungs- und Teilhabeleistungen beson-

ders niedrige Antragsquote zu verantworten hätte.  

                                                
86

  Die Kostenübernahme von Beförderungskosten für die Schüler/innen wird regional unterschiedlich 
gestaltet. Noch vor der Verabschiedung der Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden die Kosten in 
manchen Ländern oder Kommunen übernommen (vgl. Leubecher 2013). Die Übernahme dieser Kos-
ten durch Dritte führt dazu, dass diese Leistung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes nicht 
noch zusätzlich beantragt wird.  
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Tab. IV.3-4:Antragstellung für die schulnahe Lernförderung 

 dy/dx Signifikanz Std. Err. 

Weiblich (Kind) -0,020 * 0,012 

Altersgruppe     

0-12 Jahre (Referenzkategorie)    

13-17 Jahre 0,019  0,016 

18-24 Jahre 0,053  0,071 

Kenntnis des BuT-Pakets    

nein (Referenzkat.)    

ja 0,033 * 0,017 

Bildungsabschluss der Mutter    

ohne /niedrig (Referenzkat.)    

mittel -0,043 * 0,024 

hoch -0,045  0,027 

Deutschkenntnisse der Mutter    

keine /sehr schlechte (Referenz-
kat) 

   

zufriedenstellende -0,164 ** 0,072 

(sehr) gut -0,175 ** 0,077 

Muttersprache -0,187 ** 0,074 

Erwerbsstatus der Mutter    

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)    

Mutter bis 15 Std. erwerbst. 0,001  0,021 

Mutter 16 bis 30 Std. erwerbst. -0,012  0,021 

Mutter mehr als 30 Std. erwst. -0,024  0,017 

Lebensform    

Paarhaushalt (Referenzkat.)    

Alleinerziehend 0,031 ** 0,015 

ALG-II-Bezug    

bis 1 Jahr 0,014  0,026 

1-2 Jahre 0,027  0,021 

2-3 Jahre 0,002  0,012 

über 3 Jahre 0,053 *** 0,014 

Armutsniveau des Haushalts    

nicht arm (Referenzkat)    

relativ arm (>40 % bis <=60 %) -0,005  0,016 

streng arm (<=40 %) 0,009  0,028 

Betreuungsumfang    

Keine ganztägige Betreuung (Ref.)    

Nachmittagsbetreuung in der 
Schule 

-0,038 ** 0,017 

Keine institutionelle Betreuung  -0,021  0,037 

Wohnort Ostdeutschland 0,002  0,014 

N 1478   

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 
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Nahezu jeder fünfte Leistungsberechtigter (19 %) nutzt laut Angaben der Befragten 

allerdings keine Schülerbeförderung. Vermutlich wohnen die betroffenen Kinder in der 

Nähe der Schule und können diese ohne öffentliche Verkehrsmittel erreichen oder sie 

werden mit dem Auto zur Schule gefahren. Eine andere gesetzlich verankerte Restrik-

tion hinsichtlich der Nutzung besteht darin, dass nur der Weg zur nächstgelegenen 

Schule des gewählten Bildungsgangs gefördert werden kann, was häufig nicht der Fall 

ist (vgl. auch Apel/Engels 2012: 32). Vor allem für ältere Kinder in der Sekundarstufe 

ergeben sich allein aufgrund des ausgewählten Schultyps und seiner nicht zwangsläu-

fig gegebenen geographischen Nähe insgesamt längere Schulwege als für Grund-

schulkinder, die grundsätzlich eine nächstgelegene Grundschule besuchen. Entschei-

det man sich den Interessen und Begabungen des Kindes entsprechend für eine Schu-

le mit geeigneter Ausrichtung (z. B. ein Gymnasium mit Musik oder Sport als Schwer-

punkt), sind die Anforderungen für eine Antragstellung häufig nicht mehr erfüllt.  

In Abbildung IV.3-10 werden die Merkmale der Mütter für die Vergleiche herangezo-

gen. Schlechte Deutschkenntnisse stellen keine Hürde auf dem Weg zur Leistungsför-

derung dar: Besonders viele Anträge werden gerade für Kinder in den Haushalten ge-

stellt, in denen die Mutter sehr schlechte bis gar keine Deutschkenntnisse aufweist 

(knapp 27 %). Dieser Unterschied ist signifikant bis auf den Vergleich mit den Haushal-

ten, in denen die Mutter Deutsch als Muttersprache spricht.  

Abb. IV.3-10: Antragstellung für die Schülerbeförderung nach Deutschkenntnissen,  
Migrationshintergrund sowie Bildung der Mutter 

 
Quelle: PASS, 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1577 (Migrationshintergrund 
und Deutschkenntnisse) sowie n=1617 (Bildung) 
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Ein weiterer Vergleich der Haushalte nach dem Migrationshintergrund der Mutter zeigt, 

dass der geringfügige Unterschied von drei Prozentpunkten, der für die etwas aktivere 

Nutzung in den Haushalten ohne Migrationshintergrund spricht, keine statistische Sig-

nifikanz aufweist. Die Bildungsaspekte erweisen sich dagegen als wirksam. Ist die Mut-

ter noch Schülerin bzw. hat keinen Abschluss, wird für deutlich weniger Kinder ein För-

derantrag gestellt als wenn sie mindestens mittlere Bildung hat (siehe Abbildung IV.3-

10). Der Umfang der mütterlichen Erwerbstätigkeit sowie die Kenntnis über die Förde-

rung spielen hingegen keine Rolle (ohne Abbildung). 

Zudem hat sich bei der Beantragung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, der 

Ausflüge/Fahrten sowie der Lernförderung gezeigt, dass die Haushalte mit längerem 

ALG-II-Bezug zusätzlichen Fördermöglichkeiten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

aktiver wahrnehmen als Haushalte ohne Bezug bzw. mit nur kurzer Bezugsdauer. Ab-

bildung IV.3-11 verdeutlicht, dass dieser Befund auch für Schülerbeförderung gilt. 

Während in den Haushalten mit Bezugsdauer ab drei Jahren für mehr als jedes fünfte 

Kind (22 %) ein Antrag gestellt wird, erreichen die übrigen Haushalte einen Maximal-

wert von lediglich zehn Prozent. Differenziert man zusätzlich die Haushalte mit länge-

rem Bezug, wird dieser Zusammenhang noch deutlicher (ohne Abbildung).  

Abb. IV.3-11: Antragstellung nach der ALG-II-Bezugsdauer 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=1739 

Die Befunde der logistischen Regression stehen im Einklang mit den Ergebnissen biva-

riater Auswertungen (siehe Tabelle IV.3-5). Besonders häufig werden die Anträge in 

den Haushalten mit längerem ALG-II-Bezug gestellt sowie dann, wenn die Mutter kaum 

Deutsch spricht. Eine Benachteiligung von Haushalten mit Migrationshintergrund und 

Haushalte von Langzeitarbeitslosen scheint demnach nicht der Fall zu sein. Eine posi-

tive Wirkung geht zudem von der mütterlichen Bildung aus. Für Kinder von Müttern mit 

mittlerer Bildung steigt die Antragswahrscheinlichkeit um durchschnittlich 12 Prozent-

punkte gegenüber den Kindern von niedrig gebildeten Müttern. Eine Erklärung dafür 
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könnte sein, dass Kinder besser gebildeter Mütter häufiger Gymnasien und Realschu-

len besuchen, für die tendenziell weitere Wege in Kauf genommen werden als bei den 

Hauptschulen. 

Darüber hinaus konnten keine weiteren Effekte festgestellt werden. Es bestehen also 

keinerlei Hinweise auf regionale Unterschiede oder auf die Wirkung des mütterlichen 

Erwerbsumfangs, der Lebensform oder der Charakteristiken der Kinder (Alter und Ge-

schlecht). Auch lassen sich keine Unterschiede erkennen, die auf die Betreuungsart 

zurückgeführt werden können. Dies spricht dafür, dass die gesetzlichen Regelungen 

einerseits und die tatsächliche Notwendigkeit andererseits die Beantragung der Schü-

lerbeförderungskosten maßgeblich beeinflussen. 

Schlussfolgernd lässt sich hier folgendes Ergebnis hervorheben: Die Förderung scheint 

besonders bedürftige Haushalte mit langem ALG-II-Bezug sowie Haushalte mit Migra-

tionshintergrund zu erreichen. Gleichsam zeigt sich hier ein Bildungseffekt – in Haus-

halten von höher gebildeten Müttern nutzt man gerade diese Teilhabeleistung intensi-

ver als in Haushalten mit niedriger Bildung. 

Antragstellungen für die Förderung sozialer und kultureller Teilhabe 

Zur Förderung der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 

werden Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Musik-

unterricht sowie Unterricht in weiteren künstlerischen Fächern, angeleitete Aktivitäten 

der kulturellen Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten gerechnet (§ 28 Abs. 7 SGB II). 

Diese Teilhabeleistung ist auf Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren begrenzt. Aus 

diesem Grund beschränken sich die nachfolgenden Analysen auf diese Zielgruppe.  

Im Zusammenhang mit dem Freizeitverhalten wird von einem starken Einfluss elterli-

cher Bildung ausgegangen (vgl. Fehr 2012; Hille 2013) 87. So demonstriert Fehr (2012) 

anhand empirischer Analysen, dass sich den Kindern von höher gebildeten Eltern bes-

sere Teilhabechancen eröffnen. Mit der Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepa-

ket sollen unter anderem solche Ungleichheiten bekämpft werden. Gleichwohl findet 

sich in der Forschungsliteratur zur Inanspruchnahme sozialstaatlicher Angebote Evi-

denz für den sogenannten „Mittelschichtsbias“, der sich darin äußert, dass bestimmte 

Angebote häufiger von Kindern und Jugendlichen aus höheren Bildungs- und Einkom-

mensschichten genutzt werden (vgl. Prein 2010). 88 Die Bildungsaspirationen der Eltern 

prägen die Bildungsaspirationen ihrer Kinder und führen in besser gebildeten Haushal-

ten zur verstärkten Nutzung von kulturellen und bildungsorientierten Angeboten. Im 

Freizeitbereich sind es häufig kostenpflichtige Bildungs- und Kulturangebote sowie 

Vereine und Verbände (vgl. Gottschall/Pothmann 2011). Mit den vorliegenden Daten 

soll dies im Folgenden empirisch überprüft werden. 

 

                                                
87

  Häufig wird statt des höchsten Bildungsabschlusses im Haushalt die Bildung der Mutter herangezogen 
(siehe z. B. Schmiade/Spieß 2010). 

88
  Zitiert nach Gottschall/Pothmann (2011). 
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Tab. IV.3-5: Antragstellung für die Schülerbeförderung  

  dy/dx Signifikanz Std. Err. 

Weiblich (Kind) 0,048  0,038 

Altersgruppe     

0-12 Jahre (Referenzkategorie)    

13-17 Jahre 0,042  0,040 

18-24 Jahre 0,081  0,081 

Kenntnis des BuT-Pakets    

nein (Referenzkat.)    

Ja -0,022  0,045 

Bildungsabschluss der Mutter    

ohne /niedrig (Referenzkat.)    

Mittel 0,116 *** 0,033 

Hoch 0,071  0,050 

Deutschkenntnisse der Mutter    

keine /sehr schlechte (Referenzkat.)    

Zufrieden stellende -0,438 *** 0,103 

(sehr) gut -0,400 *** 0,109 

Muttersprache -0,354 *** 0,105 

Erwerbsstatus der Mutter    

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)    

Mutter bis 15 Std. erwerbst. 0,009  0,043 

Mutter 16 bis 30 Std. erwerbst. 0,036  0,076 

Mutter mehr als 30 Std. erwerbst. -0,003  0,048 

Bezugsdauer ALG II    

Kein Bezug (Referenzkat.)    

bis 1 Jahr 0,027  0,054 

1-2 Jahre -0,006  0,041 

2-3 Jahre 0,004  0,042 

über 3 Jahre 0,148 ** 0,048 

Armutsniveau des Haushalts    

nicht arm (Referenzkat)    

relativ arm (>40 % bis <=60 %) -0,050  0,033 

streng arm (<=40 %) -0,013  0,051 

Betreuungsumfang    

Keine ganztägige Betreuung (Ref.)    

Nachmittagsbetreuung in der Schule 0,052  0,051 

Keine institutionelle Betreuung  0,112 ** 0,050 

Wohnort Ostdeutschland 0,006  0,048 

N 1479   

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01 

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 

Von Interesse ist des Weiteren die Frage, ob Kinder von Müttern mit schlechten 

Deutschkenntnissen bei dieser Förderlinie unterrepräsentiert sind und somit weniger 

davon profitieren. Schlechtere Deutschkenntnisse korrelieren mit der Kenntnis der Bil-

dungs- und Teilhabeleistungen (siehe Kapitel IV.2). In bivariaten und multivariaten 
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Analysen kann untersucht werden, inwiefern sich dies auf die Antragstellung auswirkt. 

Weiterhin kann die mütterliche Erwerbstätigkeit relevant sein, so dass erwerbstätige 

Mütter stärker die Vereinsmitgliedschaft und weitere Freizeitangebote befürworten, da 

dies einerseits die soziale Teilhabe fördert und andererseits Freiräume für die mütterli-

che Erwerbstätigkeit schafft. 

Von den haushaltsstrukturellen Faktoren wird auch hier eine begünstigende Wirkung 

derjenigen Faktoren erwartet, die sich negativ auf die finanzielle Lage des Haushalts 

auswirken. Dazu gehören ALG-II-Bezugsdauer, der alleinerziehende Haushaltsvor-

stand sowie die erhöhte Armutsgefährdung des Haushalts. So stellt auch Fehr (2012: 

301) fest, dass die Hilfebezieher am seltensten aktiv in verschiedenen Arten von Frei-

zeitaktivitäten und vermutet dahinter eine kumulierende Wirkung des Hilfebezugs auf 

die soziale Benachteiligung. Die Bildungs- und Teilhabeförderung könnte dahingehend 

ausgleichend wirken, dass gerade solche Haushalte vermehrt die Förderung beantra-

gen.  

Die Auswertungen verdeutlichen, dass Anträge auf Förderung der kulturellen Teilhabe 

vergleichsweise selten sind – bis zum Interviewzeitpunkt wurden sie lediglich für zwölf 

Prozent der berechtigten Kinder gestellt. Weniger wird von allen geförderten Leistun-

gen nur noch die Nachhilfe beantragt (vier Prozent, siehe Abbildung IV.3-1 in Kapitel 

IV.3.1). Dieser Effekt könnte zum Teil in der Frageformulierung begründet sein: Kon-

kret werden in der betreffenden Frage nur solche Anträge erhoben, welche sich auf die 

Finanzierung von Beiträgen zur „Vereins- oder Gruppenmitgliedschaften“ beziehen. 

Vermutlich wird dadurch die mögliche Palette aller unter den § 28 Abs. 7 SGB II fallen-

den förderungsfähigen Fälle sozialer und kultureller Teilhabe nicht abgebildet und so-

mit nicht komplett erhoben.  

Bemerkenswert ist, dass die explizite Kenntnis der Förderung eine Antragstellung fast 

vollständig determiniert (siehe Abbildung IV.3-12). Unter den Antragstellern sind ver-

schwindend wenige Personen zu finden, die gesagt haben, nichts vom Bildungs- und 

Teilhabepaket gehört zu haben (ca. ein Prozent %).89 Die kulturelle Förderung wird 

demnach besonders stark mit dem Bildungs- und Teilhabepaket in Verbindung ge-

bracht. Hat man die Leistung beantragt, kennt man explizit auch das Bildungs- und 

Teilhabepaket. 

                                                
89

  Dies führt bei multivariaten Auswertungen zum statistischen Problem, das im Englischen als separation 
bezeichnet wird (zur Auseinandersetzung mit diesem Problem siehe Zorn 2005). Aus diesem Grund 

wird die Kenntnis bei der multivariaten Analyse der Antragstellung im Zusammenhang mit der kulturel-
len Teilhabe ausgeschlossen. 
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Abb. IV.3-12: Antragstellung für die soziale und kulturelle Teilhabe nach Kenntnis des 
Bildungs- und Teilhabepaketes 

 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2853. 

Darüber hinaus wird für etwa jedes dritte berechtigte Kind als spontan geäußerter 

Grund für die ausgebliebene Antragstellung berichtet, dass es nicht im Verein ist.90 Für 

doppelt so viele Kinder und Jugendliche wird zudem angegeben, dass kein Antrag ge-

stellt wurde. Zusammengenommen beläuft sich das zum Interviewzeitpunkt nicht aus-

geschöpfte Potenzial zur Antragsstellung auf schätzungsweise 88 % der berechtigten 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.  

Ein erster Eindruck bivariater Auswertungen zeigt eine leicht erhöhte – im Durchschnitt 

um etwa drei Prozentpunkte – Antragstellung bei Müttern ohne Abschluss im Vergleich 

zu hoch gebildeten Müttern (Abbildung IV.3-13). Noch deutlicher wird der Unterschied 

zwischen dem Antragsverhalten, wenn man nach Deutschkenntnissen der Mutter diffe-

renziert. Die vermutlich am stärksten benachteiligten Personen – jene mit schlechten 

und sehr schlechten Deutschkenntnissen – stellen wesentlich häufiger Anträge als alle 

anderen Gruppen. Es scheint also bei der Förderung kultureller Teilhabe zunächst kein 

Ausschluss der besonders von der Benachteiligung betroffenen Gruppen zu erfolgen.  

Ferner zeigt sich für die Erwerbstätigkeit, dass eine Antragstellung dann am wahr-

scheinlichsten ist, wenn die Mutter zwischen 16 und 30 Stunden pro Woche einer Be-

schäftigung nachgeht. Offensichtlich ist diese Gruppe stark an der Förderung der kultu-

rellen Teilhabe ihrer Kinder interessiert. Gleichwohl spricht die höhere Antragshäufig-

keit gegenüber den vollzeit- bzw. vollzeitnah arbeitenden Müttern dafür, dass es diesen 

Haushalten an eigenen Ressourcen fehlt, die kulturelle Teilhabe ihrer Kinder zu för-

dern. Denn mit geringerem Erwerbsumfang ist der Haushalt potenziell stärker auf die  

Bildungs- und Teilhabeleistungen angewiesen. 

 

                                                
90

  Näheres zur kulturellen Teilhabe für Leistungsberechtigte und Nichtleistungsberechtigte findet sich in 
Kapitel 5. 



241 

Abb. IV.3-13:  Antragstellung für Förderung sozialer und kultureller Teilhabe nach 
Deutschkenntnissen, Bildung und Erwerbstätigkeit der Mutter 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2601 (Deutschkenntnisse und 
Migrationshintergrund), n=2623 (Bildung) sowie n=2593 (Erwerbstätigkeit). 

Auf der Haushaltsebene zeigt sich erneut eine erhöhte Antragsquote unter den Haus-

halten mit längerem ALG-II-Bezug (siehe Abbildung IV.3-14). Im Durchschnitt beantra-

gen diese Haushalte doppelt so oft die Förderung sozialer und kultureller Teilhabe als 

Haushalte, die andere sozialstaatliche Leistungen beziehen. Plausibel ist hier anzu-

nehmen, dass der erwartete Ertrag von zehn Euro monatlich vor allem für Haushalte, 

die eine längere Bedürftigkeitsphase erfahren, attraktiver ist als für andere Zielgruppen 

und die administrativen Hürden im Zusammenhang mit der Antragstellung eher ge-

nommen werden. Denn die relativen Kosten sind für solche Haushalte größer als für 

Haushalte ohne bzw. mit nur kurzem ALG-II-Bezug. Bei höherer Bedürftigkeit sind of-

fensichtlich selbst relativ geringe zusätzliche Beträge notwendig und überwiegen den 

damit verbundenen Aufwand. 
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Abb. IV.3-14: Antragstellung für die Förderung sozialer und kultureller Teilhabe nach 
ALG-II-Bezugsdauer im Haushalt 

 
Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2861 (ALG-II-Bezug) 

Abb. IV.3-15: Antragstellung für die Förderung sozialer und kultureller Teilhabe nach 
Geschlecht und Alter des Kindes 

 
Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte, n=2861 

Bezüglich der personenbezogenen Variablen der berechtigten Kinder und Jugendli-

chen wird vor allem erwartet, dass förderungsfähige Freizeitaktivitäten verstärkt für 

Kinder ab dem Schulalter von Interesse sind. Dementsprechend sollte sich das in der 

Antragstellung widerspiegeln. Der erwartete positive Zusammenhang zwischen dem 

höheren Kindesalter und der Antragstellung ist deutlich erkennbar: Im Durchschnitt 

wurden für 15 bis 18 % der Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahre Anträge gestellt 

(siehe Abbildung IV.3-15). Für Vorschulkinder liegt dieser Wert mit ca. zehn Prozent 

deutlich niedriger. Bei den unterdreijährigen Kindern ist nur ein vernachlässigbarer An-

teil von einem Prozent zu verzeichnen. 
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Tab. IV.3-6:  Antragstellung für die Förderung sozialer und kultureller Teilhabe  

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01  

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 

Die bivariat aufgezeigten Zusammenhänge bestätigen sich größtenteils auch im multi-

variaten Modell (siehe Tabelle IV.3-6). Von der Förderung profitieren bisher entspre-

chend Erwartungen stärker ältere Kinder und Jugendliche.  

  dy/dx Signifikanz Std. Err. 

Weiblich (Kind) -0,005  0,019 

Altersgruppe     

0-6 Jahre (Referenzkategorie)    

7-12 Jahre 0,088 *** 0,028 

13-17 Jahre 0,110 ** 0,037 

Bildungsabschluss der Mutter    

ohne /niedrig (Referenzkat.)    

mittel -0,012  0,039 

hoch 0,023  0,051 

Deutschkenntnisse der Mutter    

keine /sehr schlechte (Referenzkat)    

zufriedenstellende -0,284 ** 0,134 

(sehr) gut -0,293 ** 0,125 

Muttersprache -0,247 ** 0,124 

Erwerbsstatus der Mutter    

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)    

Mutter bis 15 Std. erwerbst. 0,033  0,043 

Mutter 16 bis 30 Std. erwerbst. 0,155 ** 0,061 

Mutter mehr als 30 Std. erwst. -0,001  0,030 

Lebensform    

Paarhaushalt (Referenzkat.)    

Alleinerziehend 0,078 ** 0,026 

Bezugsdauer ALG II    

Kein Bezug (Referenzkat.)    

bis 1 Jahr -0,007  0,037 

1-2 Jahre 0,036  0,069 

2-3 Jahre 0,012  0,038 

über 3 Jahre 0,066 ** 0,033 

Armutsniveau des Haushalts    

nicht arm (Referenzkat)    

relativ arm (>40 % bis <=60 %) -0,015  0,026 

streng arm (<=40 %) 0,054  0,059 

Betreuungsumfang    

Keine ganztägige Betreuung (Ref.)    

Nachmittagsbetreuung in der Schule -0,021  0,031 

Wohnort Ostdeutschland 0,046  0,040 

N 2427   



244 

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Antrag gestellt wird, deutlich höher, wenn 

die Mutter über gar keine oder nur schlechte Deutschkenntnisse verfügt. Auch werden 

signifikant mehr Anträge von Alleinerziehenden, in Teilzeit (16 bis 30 Stunden pro Wo-

che) beschäftigten Müttern sowie in den Haushalten mit ALG-II-Bezugsdauer ab drei 

Jahre gestellt. Die Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket scheint daher 

den Teilhabedefiziten entgegen zu wirken.  

Fazit zur Antragsstellung 

Die Analysen zur Antragstellung liefern vielfältige Ergebnisse, wobei zusammenfas-

send drei Aspekte herausgestellt werden. Der erste Befund ist in gewissem Maße 

überraschend – einer nicht geringen Zahl der Befragten ist die Verbindung zwischen 

den bereits beantragten oder gar genutzten Teilhabeleistungen und dem Bildungs- und 

Teilhabepaket nicht bewusst. Eine Leistung wird daher häufig beantragt, ohne dass sie 

unter dem Begriff „Bildungs- und Teilhabepaket“ verortet wird. Ein weiteres interessan-

tes Ergebnis ist, dass dies über die einzelnen Dimensionen durchaus stark variiert. So 

ist dieser Link bei der sozialen und kulturellen Teilhabe am stärksten bewusst. Hier 

determiniert die explizite Kenntnis des Bildungs- und Teilhabepakets fast vollständig 

ihre Nutzung. Wer diese Kenntnis nicht hat, ist unter den Antragstellern kaum zu fin-

den. Auch bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung ist die explizite Kenntnis eine 

entscheidende Voraussetzung für die Antragstellung. Daraus lässt sich schließen, dass 

immer noch viel Spielraum auf der Seite der Leistungsstellen gegeben ist, wenn es um 

die Informationspolitik geht. Der Ertrag solcher Maßnahmen lässt sich auf der Grundla-

ge multivariater Auswertungen als positiv einschätzen. Zudem sollen zielgruppenspezi-

fische Informationsmaßnahmen erfolgen, da die Kenntnis verschiedenen Zielgruppen 

unterschiedlich erreicht (vgl. Kapitel IV.2). 

Zweitens bestätigt sich die eingangs formulierte Vermutung, dass eine restriktivere 

Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen die Antragstellung negativ beeinträch-

tigt. Das zeigt sich unter anderem in der geringen Nutzung der schulnahen Lernförde-

rung.  

Nicht zuletzt scheint die Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ihrem Ziel, 

Teilhabedefiziten entgegen zu wirken, gerecht zu werden, wenn auch noch nicht in 

vollem Maße. Im Großen und Ganzen zeigt sich über die verschiedenen Dimensionen 

hinweg ein ähnlicher Befund: Es sind keine Nachteile für Kinder in Haushalten mit be-

sonders schwierigen Ausgangsbedingungen feststellbar. Umgekehrt sind unter den 

Antragstellern vermehrt Personen mit schlechten Deutschkenntnissen und geringer 

Bildung zu finden. Zudem ist bei Haushalten von Alleinerziehenden oder mit längerem 

ALG-II-Bezug ein Antrag besonders wahrscheinlich.  

IV.3.3. Nutzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

In Kapitel IV.3.2 wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inanspruchnahme von 

Bildungs- und Teilhabeleistungen ausführlich erörtert – die Antragstellung. Hier hat sich 
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gezeigt, dass nicht alle Zielgruppen gleichermaßen aktiv sind, wenn es um die Bean-

tragung der Leistungen geht. Positiv kann jedoch hervorgehoben werden, dass häufig 

gerade Personen und Haushalte in besonders nachteiligen Lebenslagen, beispielswei-

se Haushalte mit langem ALG-II-Bezug sowie Personen mit Migrationshintergrund oder 

schlechten Deutschkenntnissen diese erste Hürde eher nehmen.  

Das vorliegende Kapitel untersucht nun die tatsächliche Inanspruchnahme entlang 

folgender Fragen. Wie ist die Inanspruchnahmequote je Teilhabeleistung und wie viele 

Kinder nutzen mindestens eine Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket? In 

welchem Umfang werden Leistungen trotz Antragstellung nicht in Anspruch genom-

men? Was sind die häufigsten Gründe dafür? Welche Faktoren spielen dabei eine Rol-

le? 

Aspekte der Inanspruchnahme 

In Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen für Bildung und Teilhabe 

besteht für die SGB-II-Leistungsträger nach § 4 Abs. 2 Satz 2 SGB II ein 

Hinwirkungsgebot. Die Leistungsträger sind verpflichtet, die Leistungsberechtigten ak-

tiv zu informieren sowie zu ermitteln, inwiefern die beantragten Leistungen auch wahr-

genommen wurden und gegebenenfalls auch zu vermitteln (vgl. Klerks 2011: 157). 

Daraus resultiert die Erwartung, dass die Inanspruchnahme der zuvor beantragten 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in hohem Ausmaß erfolgen soll. Im 

Unterschied zu anderen Transferleistungen, wie z. B. Arbeitslosengeld II, müssen die 

Leistungen nach einer Antragstellung in der Regel aktiv abgerufen werden, da sie teil-

weise als Sachleistungen in Form personalisierter Gutscheine gewährt werden. Dies 

könnte wiederum der Inanspruchnahme im Wege stehen und sich insbesondere bei 

Leistungen wie Nachhilfe, die für die Leistungsberechtigten einen höheren organisato-

rischen Aufwand mit sich bringen, negativ auf die Nutzung auswirken.  

Eine Übersicht zur Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe bietet 

Abbildung IV.3-16. Dieser Abbildung ist zu entnehmen, dass fast 34 % der Kinder und 

Jugendlichen zum Befragungszeitpunkt mindestens eine Leistung aus dem Bildungs- 

und Teilhabepaket in Anspruch genommen haben.91 Schränkt man die Altersgrenzen 

auf Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren ein,92 ergibt sich eine 

Inanspruchnahmequote von 45 %.  

Bezogen auf einzelne Leistungen ergibt sich dieselbe Rangfolge wie bei der Antrag-

stellung (siehe Kapitel IV.3.2). Am häufigsten wird mit 24 % die gemeinschaftliche Mit-

tagsverpflegung genutzt, gefolgt von der Schülerbeförderung sowie den Ausflügen und 

mehrtägigen Fahrten. Etwas seltener wird die Förderung der Vereinsmitgliedschaft in 

Anspruch genommen. Zuletzt verzeichnet die Lernförderung mit knapp über zwei Pro-

zent erwartungsgemäß die geringste Inanspruchnahmequote.  

                                                
91

 Die Inanspruchnahme des Schulpakets wurde in dieser Befragung nicht erhoben. 
92

 Gerade für diese Zielgruppe sind die meisten Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beson-
ders relevant. 
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Abb. IV.3-16: Inanspruchnahme von Leistungen für Bildung und Teilhabe (Basis:  
alle Leistungsberechtigte)  

 
Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte.  

Vergleiche mit Ergebnissen anderer Studien sind hier nur eingeschränkt möglich, da 

sich zwischen den Studien zahlreiche Faktoren unterscheiden, die für die Analyseer-

gebnisse ausschlaggebend sein können, wie etwa die Stichprobenziehung, das Ge-

wichtungsdesign sowie die befragten Gruppen. Folgende Nutzungsquoten ergeben 

sich beispielsweise für die ISG-Studie:93 Mittagessen (21 %), eintägige Ausflüge (zwölf 

Prozent), mehrtägige Klassenfahrten (17 %), Schülerbeförderung (drei Prozent), Lern-

förderung (zwei Prozent) sowie soziale und kulturelle Teilhabe (15 %).94 Größere Un-

terschiede werden lediglich bei zwei Teilhabedimensionen sichtbar – der Schülerbeför-

derung sowie der sozialen und kulturellen Teilhabe. Die in der vorliegenden Studie 

geringere Quote bei der kulturellen Teilhabe kann zum Teil auf die Frageformulierung 

zurückzuführen sein. Die höhere Inanspruchnahmequote bei der Schülerbeförderung 

könnte wiederum die tatsächliche Inanspruchnahme besser abbilden als die ISG-

Studie, da in der PASS-Befragung durch die Filterführung eher gewährleistet ist, dass 

die Nutzung einer konkreten Leistung bei den in Frage kommenden Leistungsberech-

tigten abgefragt wird.95 Im Übrigen sind die Ergebnisse trotz der Unterschiede in den 

Studiendesigns sowie in den Analysestrategien sehr ähnlich. 

Die „Verluste“ auf dem Weg zwischen der Antragstellung und der Inanspruchnahme 

verdeutlicht noch mal Abbildung IV.3-17. 

                                                
93

  Vgl. Apel/Engels (2012). 
94

  Vgl. Apel/Engels 2012: 31. 
95

  Hierbei muss also bei der Quotenberechnung im Unterschied zur ISG-Befragung nicht angenommen 
werden, dass alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren generell leistungsberechtigt sind (vgl. 
Apel/Engels 2012: 30). 
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Abb. IV.3-17: Inanspruchnahme von Leistungen für Bildung und Teilhabe (Basis: alle 
Antragsteller der jeweiligen Leistung) 

 
Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich, führt der überwiegende Anteil der gestellten An-

träge zur faktischen Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen. An der 

ersten Stelle stehen mit Nutzungsquoten von über 80 % die gemeinschaftliche Mittags-

verpflegung sowie die eintägigen Ausflüge und mehrtägigen Fahrten. Nur geringfügig 

weniger werden die Schülerbeförderung und die Förderung der sozialen und kulturellen 

Teilhabe genutzt (knapp 80 %). Mit einem deutlichen Abstand von mehr als 20 Pro-

zentpunkten folgt die Inanspruchnahme der schulnahen Lernförderung. In fast jedem 

zweiten Fall wird die beantragte Förderung nicht genutzt.  

Diese unterschiedlichen Nutzungsintensitäten können verschiedene Ursachen haben. 

Zunächst befinden sich unter den nicht abgerufenen Leistungen zahlreiche Fälle, zu 

denen aktuell noch keine Entscheidung der zuständigen Stelle vorliegt. Die Bandbreite 

ist dabei sehr groß: Während bei der Schülerbeförderung für lediglich fünf Prozent der 

Anträge die Entscheidung aussteht, liegt dieser Wert bei den übrigen Leistungen zwi-

schen 41 % und knapp 64 % (siehe Abbildung IV.3-18). Die im Großen und Ganzen 

ähnlichen Anteile der noch nicht entschiedenen Anträge können also die besonders 

hohe Zahl von Nichtnutzern bei der Nachhilfeförderung nicht erklären.  

Bezeichnend ist darüber hinaus, dass mindestens jeder zehnte (noch) nicht in An-

spruch genommene Antrag abgelehnt wird. Die geringste Ablehnungsquote von ca. elf 

Prozent verzeichnen die Anträge auf mehrtägige Fahrten. Besonders hohe Ableh-

nungsquoten zeigen sich erwartungsgemäß bei den restriktiv gestalteten Leistungen – 

der schulnahen Lernförderung mit 33 % sowie der Schülerbeförderung mit 85 %. Die-

ses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Anspruchsvoraussetzungen ca. ein Jahr nach 

der Einführung – insbesondere bei den Leistungen mit hohen Anforderungen – für die 

Antragsteller in größerem Ausmaß noch unbekannt sind. Selbst die mit 16 % relativ 
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„niedrigen“ Ablehnungsquoten bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, den 

eintägigen Ausflügen und bei der Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe deu-

ten auf Defizite im Informationsstand der Eltern hin. 

Unabhängig von den Analysen zu den Gründen der Nichtinanspruchnahme gibt der 

Vergleich von Inanspruchnahmequoten Anlass, die Ausgestaltung der selten oder gar 

sehr selten genutzten Leistungen zu überdenken. Hier gilt es noch genauer zu ermit-

teln, wie hoch der Bedarf z.B. an Lernförderung ist und ob dieser in ausreichendem 

Maß gedeckt werden kann. Um dies besser beurteilen zu können, sind weiterführende 

Analysen erforderlich. Möglicherweise fällt nach anfänglicher Zurückhaltung die Nut-

zung in späteren Befragungswellen höher aus.  

Abb. IV.3-18:  Ausgewählte Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von beantragten  
Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 
Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte

96
 

Abschließend betrachten wir die Ergebnisse multivariater Auswertungen zu den mögli-

chen Selektivitäten, die auf personen- oder haushaltsbezogene Faktoren zurückgeführt 

werden könnten. Aus der Gesamtbetrachtung wird ersichtlich, dass die Selektivitäten 

auf dieser Stufe, also von der Beantragung zur Inanspruchnahme insgesamt geringer 

ausfallen als auf dem Weg zur Beantragung (siehe Tabelle IV.3-7). Manche Leistungs-

dimensionen bleiben von Selektivitäten sogar so gut wie unberührt.97 So findet sich bei 

der Inanspruchnahme eintägiger Ausflüge keine Evidenz für gruppenspezifische Effek-

                                                
96

  Folgende Fallzahlen liegen den Auswertungen zugrunde: n=113 (Mittagsverpflegung), n=57 (eintägige 
Ausflüge), n=75 (mehrtägige Fahrten), n=36 (schulnahe Lernförderung), n=72 (Schülerbeförderung) 
sowie n=36 (soziale und kulturelle Teilhabe). Dabei handelt es sich um Personen, für die ein Antrag auf 
die betreffende Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gestellt wurde, welcher jedoch (noch) 
nicht in Anspruch genommen wurde. 

97
  Diese Aussagen beziehen sich auf die in den multivariaten Auswertungen verwendeten Variablen. Zu 

möglichen Effekten anderer Faktoren können hier keine Aussagen getroffen werden. 
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te: Personen, die diese Leistung bereits aktiv nutzen, scheinen mit ähnlichen Merkma-

len ausgestattet zu sein wie diejenigen, die die beantragte Leistung (noch) nicht nut-

zen.  

Hinsichtlich der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung wird lediglich ein Effekt der 

höheren Erwerbstätigkeit der Mutter festgestellt. Womöglich sind stark ins Erwerbsle-

ben eingebundene Mütter stärker an der Nutzung dieser Förderoption interessiert, weil 

hier eine größere Notwendigkeit im Unterschied zu Haushalten mit weniger erwerbstä-

tigen Müttern besteht. Der Erwerbsumfang ist auch bei der Inanspruchnahme der 

Schülerbeförderung von großer Relevanz. Hier zeigt sich bei allen erwerbstätigen Müt-

tern ein positiver Effekt, auch bei solchen mit geringfügiger Erwerbstätigkeit. 

Zudem sind Tendenzen festzustellen, dass schlechter gestellte Gruppen weniger an 

den Leistungen partizipieren. Bei den mehrtägigen Ausflügen sind sowohl Haushalte 

mit längerem ALG-II-Bezug als auch sehr arme Haushalte in der Inanspruchnahme 

deutlich zurück. Dies könnte durch möglicherweise anfallende Mehrausgaben, die nicht 

über die Förderung gedeckt werden, begründet sein. Zudem nehmen Kinder und Ju-

gendliche aus Haushalten mit besser gebildeten Müttern diese Leistung häufiger in 

Anspruch. Es ist zu vermuten, dass die Selektivität der Inanspruchnahme auch durch 

eine unterschiedliche Schulwahl - z.B. aufgrund des häufigeren Besuchs von weiterfüh-

renden Schulen - beeinflusst wird. 

Ferner zeigt sich ein Einfluss der institutionellen Betreuung und ihres Umfangs. Einer-

seits wird die Lernförderung im Durchschnitt um 30 Prozentpunkte weniger bean-

sprucht, obwohl ein Antrag gestellt wurde, wenn eine Nachmittagsbetreuung in der 

Schule genutzt wird. Vermutlich wird ein Teil der Anträge gerade wegen dieser vorhan-

denen, möglicherweise kostenfreien Alternative abgelehnt. Ein anderer Teil könnte die 

beantragte Förderung selber ungenutzt lassen, wenn eine Lernförderung in Be-

treuungseinrichtungen als Alternative erkannt wird. Beide Vermutungen sind Hinweise 

auf mögliche Informationsdefizite rund um die restriktiv gestalteten Förderungsmög-

lichkeiten. 

Andererseits wird bei der Förderung sozialer und kultureller Teilhabe deutlich, dass 

Kinder und Jugendliche, die nicht in einer institutionellen Betreuung sind, wesentlich 

häufiger von der Förderung ausgenommen werden. Die Chance einer Inanspruchnah-

me sinkt für sie gegenüber den institutionell betreuten Kindern und Jugendlichen um 

ca. 33 Prozentpunkte.98 Bei näherer Betrachtung hebt sich diese Subgruppe durch ihr 

im Durchschnitt höheres Alter hervor. Allerdings kommt die Förderung organisierter 

Aktivitäten für die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren nicht weniger in Frage 

als für jüngere Kinder, v.a. wenn man berücksichtigt, dass hier bereits ein Interesse 

durch die erfolgte Antragstellung gegeben ist. Genauere Gründe für eine geringere 

Inanspruchnahme trotz der Antragstellung lassen sich aus den Befragungsdaten nicht 

ableiten. Es gilt jedoch anzumerken, dass es in dieser Gruppe häufiger zu einer Ableh-

                                                
98

  Auch eine weitere Einschränkung der analysierten Gruppe auf sieben bis 17-jährige Kinder und Ju-
gendliche ändert nichts an diesem Resultat. 
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nung des Antrags kommt als in anderen Gruppen. Womöglich werden hier häufiger 

Anträge für nicht förderfähige Angebote gestellt, was ebenfalls ein Indiz für einen unzu-

reichenden Informationsstand wäre. 

Tab. IV.3-7: Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

  

Mittags-

verpfle-

gung 

Eintägi-

ge Aus-

flüge 

Mehrtä-

gige 

Fahrten 

Lernför-

derung 

Schüler-

beförde-

rung 

Sozia-

le/kulture

lle Teil-

habe 

 

dy/dx 

 

Signif. 

dy/dx 

 

Signif. 

dy/dx 

 

Signif. 

dy/dx 

 

Signif. 

dy/dx 

 

Signif. 

dy/dx 

 

Signif. 

Bildungsabschluss der Mutter       

ohne /niedrig (Referenzkat.)       

mittel / hoch   0,266**  -0,206***  

Erwerbsstatus der Mutter       

nicht erwerbstätig (Referenzkat.)       

Mutter bis 15 Std. erwerbst.       0,177*  

Mutter 16 bis mehr als 30 Std. 
erwerbst. 

0,137*       0,225**  

Bezugsdauer ALG-II       

Kein Bezug (Referenzkat.)       

bis 2 Jahre      -0,351*** 

über 2 Jahre   -0,114*     

Lebensform       

Paarhaushalt (Referenzkat.)       

Alleinerziehend       0,111* 

Armutsniveau des Haushalts       

nicht arm (Referenzkat)       

relativ arm (>40 % bis <=60 %)       -0,158*  

streng arm (<=40 %)   -0,208*      0,164**  

Betreuungsumfang       

Keine ganztägige Betreuung 
(Ref.) 

- - -  -  

Nachmittagsbetreuung in der 
Schule 

- - - -0,327* -  

Keine institutionelle Betreuung  - - -  - -0,334** 

N       

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtet 

Signifikanzniveaus: * = p < 0,1; **= p < 0,05; *** = p < 0,01  

Logistische Regression, durchschnittliche marginale Effekte (AME) 

Fazit zur Inanspruchnahme 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Förderung im Rahmen des Bildungs- 

und Teilhabepaketes mit einer Inanspruchnahmequote von ca. 34 %99 noch bei weitem 

                                                
99

  Dies bezieht sich auf den Befragungszeitraum Februar bis September 2012. 
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nicht ausgeschöpft ist. Insbesondere bei der Lernförderung sollte eine weiterführende 

Ursachensuche erfolgen, da diese Leistung sehr begrenzt genutzt wird und lediglich 

etwa zwei Prozent der Berechtigten zugutekommt. In Einklang mit früheren Untersu-

chungen gehört die Mittagsverpflegung dagegen zu den am häufigsten genutzten Leis-

tungen, gefolgt von der Schülerbeförderung sowie den eintägigen Ausflügen und mehr-

tägigen Fahrten. 

Positiv ist hervorzuheben, dass der überwiegende Anteil der gestellten Anträge zur 

Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen führt. Allerdings wird auch 

hier eine besondere Stellung schulnaher Lernförderung deutlich. Diese Leistung wird in 

fast jedem zweiten Fall trotz Antrags nicht genutzt. Ein weiteres positives Ergebnis ist, 

dass die Selektivitäten auf dieser Stufe, also von der Beantragung zur Inanspruchnah-

me, insgesamt geringer ausfallen als auf dem Weg zur Beantragung. Manche Leis-

tungsdimensionen, wie etwa eintägige Ausflüge bleiben von Selektivitäten sogar so gut 

wie unberührt.  

Eines der wichtigen Gründe für die fehlende Inanspruchnahme ist die Ablehnung: Min-

destens jeder zehnte (noch) nicht in Anspruch genommene Antrag auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe wird abgelehnt. Besonders hohe Ablehnungsquoten zeigen sich 

bei den restriktiv gestalteten Leistungen – der schulnahen Lernförderung sowie der 

Schülerbeförderung, was auf Informationsdefizite bei den Antragstellern hinweisen 

könnte. 

Allerdings sind auch Tendenzen einer Benachteiligung von schwächer gestellten ge-

sellschaftlichen Gruppen zu erkennen. So liegen bei den mehrtägigen Fahrten sowohl 

Haushalte mit längerem ALG-II-Bezug als auch sehr arme Haushalte in der Inan-

spruchnahme deutlich zurück. Diese Ungleichheiten können durch die Förderung aus 

dem Bildungs- und Teilhabepaket demnach nicht vollständig aufgefangen werden.  

Nicht zuletzt zeigt sich ein Einfluss der ganztägigen Betreuung als zentrale Rahmen-

bedingung für Leistungen zur Bildungsförderung. Die schulnahe Lernförderung wird 

beispielsweise wesentlich seltener in Anspruch genommen, wenn die Nachmittagsbe-

treuung in der Schule stattfindet. Vermutlich stellt die schulische Nachmittagsbetreuung 

eine gute Alternative zur schulnahen Lernförderung aus dem Bildungs- und Teilhabe-

paket dar. Vor diesem Hintergrund ist unter Berücksichtigung der insgesamt sehr ge-

ringen Inanspruchnahme der Lernförderung zu überlegen, ob diese stärker von einer 

individuellen hin zu einer organisierten Förderung der schulischen Nachmittagsbetreu-

ung verlagert werden sollte, um Bildungsnachteile von Kindern und Jugendlichen aus 

einkommensschwachen Familien besser kompensieren zu können. 
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IV.4.  Verbesserungsvorschläge und Wünsche aus der Perspektive 

von Leistungsberechtigten 

Die Umsetzung und Regelungen zum Bildungs- und Teilhabepaket stehen seit Beginn 

der Einführung in der (fach-)öffentlichen Diskussion. Gerade Wohlfahrtsverbände, aber 

auch Gewerkschaften äußern sich zur Thematik und schlagen alternative Verfahrens-

weisen vor. Zum einen werden die Zugangshürden, wie beispielsweise das komplizier-

te Antragsverfahren, zum anderen die Anspruchsvoraussetzungen oder auch das In-

formationsdefizit vieler Eltern kritisiert (vgl. DIJuF 2013; DGB 2012; Diakonie 2012). 

Angesichts dieser Debatte stellt sich die Frage, wie die Leistungsberechtigten selbst 

das neue Leistungspaket bewerten. In der sechsten Welle des PASS wurden deshalb 

die Leistungsberechtigten bzw. Antragssteller der Leistungen zur Bildung und Teilhabe 

zu möglichen Verbesserungsvorschlägen befragt. Es konnten sowohl Verbesserungs-

vorschläge für das Antragsverfahren als auch Vorschläge zur Erweiterung des Förder-

spektrums gemacht werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist wichtig, dass sich 

die Anmerkungen zeitlich auf das erste Jahr nach der Einführung beziehen. Damit 

überschneiden sich manche Verbesserungsvorschläge mit den zum 1. August 2013 in 

Kraft getretenen Änderungen im Bildungs- und Teilhabepaket.  

IV.4.1 Verbesserungsvorschläge zum Antragsverfahren 

Wurde mindestens ein Antrag für das Bildungs- und Teilhabepaket im Haushalt ge-

stellt, konnten im Rahmen des Haushaltsinterviews abschließend noch Verbesse-

rungsvorschläge zum Antragsverfahren angeben werden100. Diese Möglichkeit nahm 

jeder zweite Haushalte (53 %) auch wahr. Insgesamt wurden von diesen 439 Haushal-

ten 626 Verbesserungsvorschläge festgehalten. Die Angaben wurden offen erfasst, die 

Anzahl der Nennungen war nicht begrenzt. 69 % dieser Haushalte hatten einen Ver-

besserungsvorschlag. 23 % gaben zwei Vorschläge ab und acht Prozent hatten drei 

(und mehr) Vorschläge gemacht. 

Die offenen Nennungen101 wurden mithilfe eines induktiv erarbeiteten Schemas katego-

risiert, das insgesamt 15 Einzelkategorien umfasst, die thematisch gruppiert werden 

können. In Tabelle IV.4-1 sind die so zusammengefassten Verbesserungsvorschläge 

und ihre Häufigkeiten aufgeführt. Basis sind hierbei die Haushalte, die mindestens ei-

nen Verbesserungsvorschlag gemacht haben. 

Die Verbesserungsvorschläge umfassen ein großes Spektrum an Kommentaren, Wün-

schen und Forderungen. Sie beziehen sich im Schwerpunkt auf die Organisation des 

Antragsverfahrens. Insgesamt 62 % der Haushalte geben Verbesserungsvorschläge zu 

diesem Bereich an. Die Vorschläge gehen aber auch darüber hinaus. So werden auch 

Änderungswünsche zu allgemeinen oder spezifischen Regelungen geäußert oder der 

                                                
100

  Die genaue Fragestellung im Fragebogen lautet „Wenn Sie jetzt noch einmal an die Antragsverfahren 
für die finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket denken: gibt es dabei Dinge, die 
man verbessern müsste?“. 

101
  Im Rahmen der Kategorisierung wurden maximal drei Nennungen berücksichtigt, da lediglich 5 Haus-
halte mehr als drei Verbesserungsvorschläge nannten. 
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Arbeitsablauf in der Behörde sowie die Informationspolitik über die neuen Leistungen 

angesprochen. 

Der Aspekt der Stigmatisierung, der in der öffentlichen Debatte um das Bildungs- und 

Teilhabepaket häufig thematisiert wird, wird von den Befragten im Rahmen der offenen 

Antworten spontan eher selten geäußert. Knapp zwei Prozent der Haushalte machen 

Stigmatisierung zum Thema. Beispielsweise äußern sich zwei der insgesamt elf Be-

fragten mit Stigmatisierungsängsten folgendermaßen: „Für die Kinder ist es sehr unan-

genehm, dass sie diese Hilfe bekommen, die Mutter unterlässt es manchmal, so dass 

sie es aus eigener Tasche zahlt; auch im Dorf ist es unangenehm, wenn man es nicht 

direkt an den Verein zahlt“ oder „Stigmatisierung der Kinder, weil Antrag bei Klassen-

fahrten z. B. durch den Klassenlehrer abgezeichnet werden muss.“ 

Aufgrund des sehr breit gefächerten Spektrums sollen im Folgenden lediglich die wich-

tigsten Vorschläge herausgegriffen und erläutert werden (siehe Tabelle IV.4-1). 

Mit Abstand am häufigsten wird eine Vereinfachung des Antragsverfahrens gefordert. 

Ein Drittel der Haushalte (34 %), die Verbesserungsvorschläge gemacht haben, bezie-

hen sich auf diesen Aspekt. Beispielhaft ist hierbei folgende Angabe: ,,Das müsste 

vereinfacht werden, das ist immer zu viel Schreiberei, zu viel Papier, das ausgefüllt 

werden muss“. In diesem Zusammenhang kann auch eine weitere Forderung gesehen 

werden, die sich insbesondere auf die Wiederbewilligungsanträge bezieht. So fordern 

weitere vier Prozent der Haushalte bei ihren Vorschlägen, dass eine erneute Antrags-

stellung entweder vereinfacht werden sollte oder die Förderintervalle verlängert werden 

sollten. Des Weiteren wünschen sich ca. ein Viertel der Haushalte (25 %), dass die 

Bearbeitungszeit des Antrags verkürzt wird. Weitere Verbesserungsvorschläge, die 

sich ebenfalls auf die Organisation des Antragsverfahrens beziehen, werden nur von 

einem geringen Anteil der befragten Haushalte geäußert (siehe Tabelle IV.4-1). 

Immerhin jeder vierte Haushalt (20 %) fordert bei seinen Verbesserungsvorschlägen, 

dass umfassender über das Bildungs- und Teilhabepaket informiert werden soll. Die 

Verringerung des Informationsdefizits wird also auch bei den Leistungsberechtigten 

selbst thematisiert und als wichtiger Ansatzpunkt für eine Verbesserung der neuen 

Leistungen angesehen.  

Mit größerem Abstand folgen dann drei Einzelaspekte, die sich auf die verschiedenen 

Regelungen der Leistungen beziehen. So fordern 10 % der Haushalte mit Verbesse-

rungsvorschlägen, das Leistungsspektrum der förderungsfähigen Angebote zu erwei-

tern. Eine Forderung, zu der später im Interviewverlauf noch eine gesonderte Frage 

gestellt wurde (siehe Kapitel IV.4.2). Spontan wird bereits hier auf vielzählige Aspekte 

der einzelnen Teilleistungen Bezug genommen. Beispielsweise wünschen sich die An-

tragssteller im Bereich der Schülerbeförderung eine ,,finanzielle Unterstützung beim 

Schulbus“ oder dass ,,in den Wintermonaten auch Monatsfahrkarten ersetzt werden“ 

sollen. Auch die Lernförderung wird thematisiert. Es besteht der Wunsch, dass die 

Förderung nicht erst bei einer ernsthaften Gefährdung (ab der Note 5) einsetzen sollte, 

sondern schon viel früher. Bei der Förderung sozialer Teilhabe wird angeregt, ein brei-
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tes Vereinsspektrum und auch private Freizeitbeschäftigungen zu berücksichtigen: „Es 

werden nur Vereine unterstützt, z.B. kein privater Schwimmhallenbesuch“.  

Tab. IV.4-1:  Verbesserungsvorschläge zum Antragsverfahren (Basis Haushalte) 

Verbesserungsvorschläge zum Antragsverfahren BuT-Paket Gesamt 

  

Allgemeine Information zum BuT-Paket verbessern 20,1 

  

Organisation des Antragsverfahrens verbessern 61,9 

Antragsverfahren vereinfachen  34,4 

Bearbeitungszeit verkürzen 25,5 

Weiterbewilligungsregelungen erleichtern/Förderintervalle verlängern 3,5 

Sonstiges 6,5 

  

Regelungen der Leistung verbessern 32,6 

keine Vorleistungen und sonstige finanzielle Organisation der Leistungen verbessern 4,7 

finanziellen Umfang der Leistung erhöhen 9,8 

Förderungsfähige Angebote erweitern 10,3 

Berechnung des Leistungsbezuges und Anspruchsvoraussetzungen 8,0 

Sonstiges 0,9 

  

Arbeitsablauf in der Behörde verbessern 10,3 

Fachwissen/Freundlichkeit der Mitarbeiter 3,1 

Zuständigkeiten klären/zentrale Anlaufstelle 2,9 

Sonstiges 4,7 

  

Stigmatisierung auf mehreren Ebenen vermindern 1,7 

  

Sonstige Verbesserungsvorschläge 0,8 

Basis: Leistungsberechtigte Haushalte mit mindestens einem Antrag zur Bildung und Teilhabe und min-
destens einem Verbesserungsvorschlag (N=439) 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Neben einer Erweiterung der förderfähigen Angebote wird auch die Erhöhung des fi-

nanziellen Umfangs häufig thematisiert. 10 % der Haushalte äußern bei ihren Verbes-

serungsvorschlägen zum Antragsverfahren spontan, dass höhere Zuschüsse im Rah-

men des Bildungs- und Teilhabepakets bereitgestellt werden sollen. Dies bezieht sich 

insbesondere auf die Teilleistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: „Mu-

sikschulbeitrag von zehn Euro deckt nicht die Kosten und ist der Grund weshalb die 

Kinder nicht mehr in die Musikschule gehen können.“ oder „Begrenzung auf 10,00 EUR 

monatlich reicht nicht aus, um alle Kosten der Teilhabe zu decken. Zum Beispiel 

Sportausrüstung oder Fahrten zu Wettkämpen müssen von mir bezahlt werden.“ Mitt-

lerweile kann seit dem 1. August 2013 auch die notwendige Ausstattung, finanziert 

werden. Allerdings bleibt der Betrag von zehn Euro unverändert. Von den Befragten 

wird aber auch angesprochen, dass der Regelsatz für die schulnahe Lernförderung zu 

gering ist oder die Pauschale für das Schulbedarfspakets erhöht werden sollte. 
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Die Regelungen für den Leistungsbezug sollten auch hinsichtlich der Berechnungs-

grundlagen und Anspruchsvoraussetzungen überdacht werden. So rückten acht Pro-

zent der Haushalte diesen Aspekt bei ihren Verbesserungsvorschlägen in den Mittel-

punkt. Darunter fallen allgemeine Vorschläge, wie eine Entkoppelung des Bildungs- 

und Teilhabepaktes vom konkreten Sozialleistungsbezug oder eine Erhöhung der Ein-

kommensgrenzen. Es werden aber auch ganz spezielle Regelungen bemängelt: „Die 

Berechnung der Fahrtwege der Schule werden nach Luftlinie berechnet, nicht nach 

tatsächlichen Busfahrtstrecken.“ 

IV.4.2 Vorschläge zur Erweiterung des Leistungsspektrums 

Neben möglichen Verbesserungsvorschlägen zum Antragsverfahren wurden im Haus-

haltsinterview zusätzliche Aktivitäten erhoben, die durch das Bildungs- und Teilhabe-

paket gefördert werden könnten.102 Befragt wurden hierzu alle leistungsberechtigten 

Haushalte, also nicht nur jene, die bereits einen Antrag gestellt haben.  

Von den leistungsberechtigten Haushalten geben insgesamt knapp ein Fünftel (18 %; 

n=296) einen oder mehrere Vorschläge für zusätzliche Aktivitäten an. Hat man sich 

näher mit dem Bildungs- und Teilhabepaket beschäftigt, werden häufiger Vorschläge 

zu zusätzlichen Aktivitäten gegeben. Von den Haushalten, die bereits mindestens ei-

nen Antrag für das Bildungs- und Teilhabepaket gestellt haben, erachten gut ein Viertel 

der Haushalte (26 %) weitere Aktivitäten für förderwürdig. 

Von den befragten Haushalten wurden insgesamt 405 Einzelnennungen erfasst. 

Grundsätzlich konnten die Befragten wieder beliebig viele Vorschläge machen, wobei 

drei Viertel eine Anmerkung hatten und 19 % zwei Vorschläge für weitere förderungs-

fähige Aktivitäten machten. Ein geringer Anteil nannte drei und mehr Aktivitäten. 

Alle Angaben wurden offen erhoben, der Interviewer notierte die Antwort stichpunktar-

tig. Die nachträgliche Zusammenfassung erfolgte auch hier mithilfe eines induktiv erar-

beiteten Kategorienschemas. Es besteht aus 17 Einzelkategorien, die in neun Haupt-

kategorien überführt werden können. 

Vorrangig wurde zunächst die genannte Aktivität erhoben. Dabei wurde jedoch nicht im 

Einzelnen unterschieden bzw. geprüft, ob die genannte Aktivität bereits durch die Leis-

tungen des Bildungs- und Teilhabepakets förderfähig ist. 

Der Blick auf das Kategorienschema und die konkreten Aktivitäten zeigt, dass viele der 

genannten Aktivitäten bereits im bestehenden Leistungsspektrum enthalten sind (z.B. 

musikalische Angebote oder Vielzahl von sportlichen Aktivitäten). In gewissen Umfang 

kann dies auch als Hinweis für eine unzureichende Informiertheit der Haushalte gewer-

tet werden. Jedoch wird bei Zusatzerläuterungen auch oft darauf hingewiesen, dass 

bei konkreten Aktivitäten auch bestimmte Leistungsbedingungen zu eng gesteckt sind 

und man diese erweitern sollte. 

                                                
102

 Die genaue Fragestellung im Fragebogen war: „Gibt es Aktivitäten oder Angebote für Kinder und Ju-
gendliche, deren Kosten im Moment nicht durch das Bildungs- und Teilhabepaket übernommen wer-
den, die aber gefördert werden sollten?“. 
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Ebenfalls wurde bei der Nennung der konkreten Aktivitäten häufig thematisiert, dass 

der finanzielle Umfang der Leistung nicht ausreichend ist. Immer wenn dieser Aspekt 

genannt wurde, wurde neben der Aktivität auch die eigene Kategorie „generell höhere 

Leistungsbeiträge“ berücksichtigt. 

So äußerten sich immerhin 13 % der Haushalte, die Vorschläge machten, dahinge-

hend, dass die Leistungsbeträge höher sein müssten, ohne dass in der Frage dieser 

Aspekt explizit angesprochen wurde. Der zu geringe finanzielle Umfang wurde zum 

einen generell thematisiert: ,,Höhere finanzielle Zuwendungen wären dringend not-

wendig, um gleiche Grundlagen mit anderen Kindern zu erreichen“ oder ,,Förderung 

sollte einen höheren Betrag umfassen“. Zum anderen wurde der Bedarf für eine höhere 

finanzielle Förderung auch für konkrete Aktivitäten erläutert und eingefordert. Auch hier 

wurde in der Regel die Höhe von zehn Euro pro Monat für die soziale und kulturelle 

Teilhabe kritisiert. Dieser Aspekt wurde ja auch bereits bei den Verbesserungsvor-

schlägen angesprochen (siehe Kapitel IV.4.1). So ist man – laut den Befragten – nicht 

in der Lage, mit zehn Euro im Monat die regelmäßigen Gebühren für bestimmte Ange-

bote zu bezahlen („Musikschule kostet hier € 80/Monat wird aber nur mit € 10 geför-

dert“). Des Weiteren wird von den Befragten deutlich gemacht, dass für eine Vielzahl 

von Angeboten auch zusätzliche Aufwendungen notwendig sind, die mit der derzeiti-

gen Leistungshöhe nicht gedeckt werden können: „10 Euro monatlich reichen für keine 

Aktivität, außer Gebühren für Kurs fallen auch Material, Sportbekleidung etc. an“ oder 

„Es gibt zusätzliche Kosten, z. B. bei den sportlichen Aktivitäten: Equipment, Instand-

haltung und Sportbekleidung bzw. Schuhe, Anfahrtskosten usw. - was nicht momentan 

in Betracht genommen wird. 

Blickt man abschließend noch auf die verschiedenen Aktivitäten, die von den Befragten 

angegeben wurden, wird ein breites Spektrum der Wünsche sehr deutlich (Tabelle 

IV.4-2).  

Über ein Drittel der leistungsberechtigten Haushalte (37 %), die weitere Aktivitäten für 

förderungswürdig halten, wünscht sich, dass mehr sportliche Aktivitäten durch das Bil-

dungs- und Teilhabepaket gefördert werden sollten. Hierbei werden häufig Schwimmen 

(insbesondere private Schwimmbadbesuche, Babyschwimmen), Reiten und Tanzen 

genannt.  

Auch zusätzliche Bildungsangebote und schulische Förderung werden von 19 % be-

fürwortet, wie die Förderung für Nachhilfe, spezielle Kurse und Lehrgänge und/ oder 

sonstige Bildungsangebote und schulische Förderung. Bei der schulnahen Lernförde-

rung wird von den leistungsberechtigten Haushalten v.a. die zu engen Bewilligungsre-

gelungen thematisiert, was sich auch mit der in den Fachdiskursen geäußerten Kritik 

zum Bildungs- und Teilhabepaket deckt. So wird beispielsweise von den Befragten 

geäußert, dass die Nachhilfe nicht erst bei einer ernsthaften Versetzungsgefahr, auch 

bei Lese- und Rechtschreibschwäche oder mit einem Privatlehrer/Einzelunterricht 

übernommen werden sollte.  
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Zehn Prozent der Haushalte hätten auch gerne eine umfangreichere Förderung musi-

kalischer Angebote. Werden Zusatzerläuterungen gemacht, wird – vergleichbar zu den 

Sportaktivitäten – insbesondere die geringe finanzielle Förderung bemängelt, da die 

Kosten für die Kursgebühren oder Musikinstrumente den Leistungsumfang von 10 Euro 

pro Monat überschreiten (siehe oben). 

Fast jeder zehnte Befragte möchte gerne, dass auch mehrtägige Fahrten gefördert 

werden. Hier werden zum einen Klassenfahrten oder mehrtägige Fahrten von Kinder-

tagesstätten genannt, aber auch zum anderen angeregt, Schüleraustausch oder orga-

nisierte Ausflüge von Vereinen und Jugendclubs zu fördern. Da viele der genannten 

Aktivitäten bereits über das Bildungs- und Teilhabepaket getragen werden, weist dies 

hier auch auf eine fehlende Kenntnis des Leistungsspektrums hin. 

Eine generelle Übernahme der Fahrtkosten begrüßen sieben Prozent der leistungsbe-

rechtigten Haushalte mit ihrem Vorschlag. Zwar wird die Schülerbeförderung bereits im 

Bildungs- und Teilhabepaket berücksichtigt, jedoch entstehen für Kinder und Jugendli-

chen oft auch Wegekosten, um an Sportaktivitäten oder Nachhilfe teilnehmen zu kön-

nen. Aus Sicht der Betroffenen bedarf es einer besseren Unterstützung, um mehr An-

gebote im Umkreis in Anspruch nehmen zu können. 

Die weiteren Aktivitäten werden insgesamt eher weniger gewünscht und sind sehr di-

vers. Jeweils unter fünf Prozent der Haushalte würden gerne Ferienangebote, Besuche 

kultureller Einrichtungen oder Veranstaltungen, Angebote zu Gesundheit und Ernäh-

rung oder die Übernahme von Betreuung(-skosten) im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepakets finanziert bekommen. Insgesamt 14 % der Haushalte geben weitere 

Aktivitäten an, die nicht sinnvoll zu den Oberkategorien gruppiert werden können, aber 

seltener als 20 Mal von den Befragten geäußert wurden und somit keine eigene Kate-

gorie darstellen. Hier werden beispielsweise Krabbelgruppen für Babys, der Karnevals- 

oder der Tierschutzverein genannt. Auch wird vereinzelt angesprochen, dass es wün-

schenswert wäre, wenn man die Gutscheine für soziale und kulturelle Teilhabe bei 

mehr als einem Verein einlösen könnte.  

IV.4.3 Zusammenfassung der Verbesserungsvorschläge 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Jahr nach der Einführung des Bil-

dungspakets auch seitens der Befragten ein breites Spektrum an Verbesserungsvor-

schlägen zum Bildungs- und Teilhabepaket geäußert werden. Mithilfe der beiden offen 

erhobenen Fragen konnten zusammengenommen über 1000 Änderungswünsche und 

zusätzliche förderfähige Aktivitäten von den leistungsberechtigten Haushalten gesam-

melt werden. Nimmt man die engere Gruppe der Antragssteller als Basis, zeigt sich, 

dass mehr als jeder Zweite mindestens eine Nennung bei einer der beiden abschlie-

ßenden Fragen machte. 53 % der Haushalte mit Antragsstellung nannten Verbesse-

rungsvorschläge zum Antragsverfahren, insgesamt 26 % äußerten sich zu zusätzlichen 

Aktivitäten für das Bildungs- und Teilhabepaket.  
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Tab. IV.4-2: Vorschläge für weitere förderungsfähige Aktivitäten (Basis Haushalte) 

Weitere Vorschläge für förderungsfähige Aktivitäten Gesamt 

  

Sportliche Aktivitäten 37,0 

Schwimmen 8,6 

Reiten 3,7 

Tanzkurse/-unterricht 3,1 

Sonstiges 22,4 

  

Musikalische Angebote 11,5 

  

Bildungsangebote und schulische Förderung  18,5 

Nachhilfe 7,9 

Spezielle Kurse/ Lehrgänge 4,5 

Sonstiges 6,5 

  

(Mehrtägige) Ausflüge  8,8 

  

Ferienangebote 4,1 

  

Besuch kultureller Einrichtungen/Veranstaltungen 3,9 

  

Angebote zu Gesundheit/Ernährung 4,9 

  

Generelle Übernahme von Fahrtkosten 6,5 

  

Generell höhere Leistungsbeträge 13,4 

  

Weitere Nennungen 22,0 

Betreuung(skosten) 3,6 

Allgemeine Verbesserungsvorschläge bzw. Anmerkungen zum BuT-Paket 4,2 

sonstige Aktivitäten bzw. mehrere gleichzeitig 14,1 

Basis: Alle leistungsberechtigten Haushalte mit mind. einem Verbesserungsvorschlag (N=296) 

Quelle: PASS 6. Welle, eigene Berechnungen, gewichtete Anteilswerte 

Bemerkenswert ist, dass bei beiden Fragestellungen ein bedeutsamer Aspekt doppelt 

thematisiert wurde: ein unzureichender Leistungsumfang des Bildungs- und Teilhabe-

pakets. So nennen dies zehn Prozent der befragten Haushalte spontan bei den Ver-

besserungsvorschlägen des Antragsverfahrens und 13 % der Haushalte sprechen dies 

(erneut) bei den förderungsfähigen Aktivitäten an.  

Die Erhöhung der finanziellen Unterstützung wird insbesondere für die Teilleistung der 

sozialen und kulturellen Teilhabe gefordert, bei der insgesamt zehn Euro monatlich 

beantragt werden können. Begründet wird dies von den Befragten zum einen, dass 

generell die Beiträge und Gebühren für die entsprechenden Angebote den derzeitigen 

Leistungsbetrag häufig übersteigen, z. B. bei Musikunterricht. Zum anderen wird argu-

mentiert, dass neben der Vereinskosten oder der Kursgebühren noch weitere Aufwen-
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dungen (z.B. Anschaffung von Musikinstrumenten, Sportkleidung) notwendig sind, um 

die grundsätzlich geförderte Aktivität sinnvoll ausüben zu können. Letzteres musste bis 

vor der in Kraft getretenen Änderung zum 1. August 2013 noch aus eigenen Mitteln 

bestritten werden. 

Hinsichtlich möglicher Verbesserungsvorschläge des Antragsverfahrens rückt zum 

einen der Wunsch nach einer Vereinfachung in den Vordergrund. Gut verständliche 

und übersichtliche Anträge, insgesamt weniger Formulare, weniger Bürokratie, direkte 

Kommunikation mit den Anbietern, einfachere Wiederbewilligungen und längere För-

derlaufzeiten waren hier die wichtigsten Punkte seitens der Befragten. Zum anderen 

wird häufig die zu lange Bearbeitungszeit der Anträge angemahnt. Immerhin äußern 

dies mehr als ein Viertel der Haushalte bei ihren Verbesserungsvorschlägen. 

Ein sehr breites Spektrum an Wünschen ergibt sich bei der Frage nach den möglichen 

förderfähigen Aktivitäten. Die Einzelnennungen reichen von bestimmten Vereinen und 

speziellen Kursen über organisierte Freizeitaktivitäten, Schüleraustausch oder kulturel-

le Veranstaltungen bis hin zur generellen Übernahme von Fahrtkosten. Neben den 

Aktivitäten und den höheren Leistungsbeiträgen wurden jedoch auch weitere An-

spruchsvoraussetzungen und Leistungsbedingungen angesprochen, die als zu eng 

und unflexibel angesehen werden. Dies wurde insbesondere an der Leistungsart 

schulnahe Lernförderung aufgezeigt. Auch die Forderung, mehrere Vereinsmitglied-

schaften gleichzeitig finanziell zu unterstützen, wurde in diesem Zusammenhang ange-

sprochen.  

Insgesamt zeigen die Verbesserungsvorschläge und Wünsche der Leistungsberechtig-

ten sowohl durch ihre Bündelung als auch in ihrer Vielfalt wichtige Anhaltspunkte, um 

die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket weiter zu 

erhöhen. Nur dann kann auch das Ziel erreicht werden, die soziale und kulturelle Teil-

habe von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu fördern. 

 

  



260 

IV.5.  Zusammenfassung: Sozioökonomische Determinanten von 

Kenntnis und Inanspruchnahme 

Die Auswertungen der 6. Befragungswelle des Panels „Arbeitsmarkt und soziale Siche-

rung“ (PASS) liefern wichtige Befunde zur sozialen Teilhabe von Kindern und Jugendli-

chen sowie zur Kenntnis und Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes. 

Mit einem Befragungszeitraum der PASS-Studie von Februar bis September 2012 

kann die Situation der Leistungsberechtigten ca. ein Jahr nach der Einführung des Bil-

dungs- und Teilhabepaketes abgebildet werden. Zusammenfassend sollen nun die 

Ergebnisse für die sechs verschiedenen Leistungsarten (exklusive des Schulbedarfs-

pakets) dargestellt werden. Vorangestellt sind jene Ergebnisse zur Kenntnis und Be-

wertung, die das Bildungs- und Teilhabepaket insgesamt betreffen. 

 (1.) Kenntnis und allgemeine Bewertung des Bildungs- und Teilhabepaketes 

(a) Ca. ein Jahr nach der Einführung des Bildungs- und Leistungspaketes haben 74 % 

der leistungsberechtigten Haushalte bereits schon einmal von diesen neuen Leistun-

gen gehört; in der Gesamtbevölkerung lag die Kenntnisquote bei 67 %. Da die Kennt-

nis über die neuen Leistungen eine Grundvoraussetzung der Inanspruchnahme dar-

stellt, sollten alle Anstrengungen unternommen werden, die noch vorhandenen Infor-

mationsdefizite bei den Leistungsberechtigten weiter zu minimieren. 

(b) Einen hohen Informationsrückstand weisen Haushalte mit geringen Deutschkennt-

nissen, Paarhaushalte sowie Haushalte mit Kleinkindern auf. Sie sollten gezielter an-

gesprochen werden, um den potenziellen Nutzerkreis der Leistungen für Bildung und 

Teilhabe zu erweitern. 

(c) Die abgefragten Informationsquellen werden in unterschiedlichem Ausmaß genutzt. 

Am häufigsten werden die Medien zur Information herangezogen. Es folgen bei den 

leistungsberechtigten Nutzern die offiziellen Kanäle (wie Mitarbeiter des Amtes oder 

Anschreiben), die sozialen Netzwerke und die Institutionen wie Schule oder Kindergar-

ten. Insgesamt wird deutlich, dass die Informationspolitik der zuständigen Stellen noch 

verbesserungswürdig ist. Die Nutzung von bestimmten Informationsquellen variiert 

zudem je nach Rechtskreis und Migrationshintergrund. 

(d) Blickt man auf die Antragsstellungs- und Inanspruchnahmequoten für die Leistun-

gen des Bildungs- und Teilhabepaketes insgesamt, zeigt sich, dass für knapp die Hälf-

te der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen (40 %) im ersten Jahr der Einfüh-

rung mindestens ein Antrag gestellt wurde (die Leistungsart „Schulbedarf“ wurde in 

PASS nicht berücksichtigt). Die tatsächliche Inanspruchnahmequote für mindestens 

eine Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket liegt mit 34 % geringfügig darun-

ter. Als mögliche Gründe der Nichtinanspruchnahme können v.a. noch laufende oder 

bereits abgelehnte Anträge angeführt werden. 

(e) Mehr als die Hälfte der Haushalte fordern bei ihren Verbesserungsvorschlägen eine 

Vereinfachung der Antragstellung (34 % der Haushalte) und kürzere Bearbeitungszei-

ten bei den Anträgen (25 % der Haushalte). Hinsichtlich der förderfähigen Aktivitäten 
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gibt es ein breites Spektrum an Wünschen. Neben konkreten Aktivitäten werden auch 

zu enge und unflexible Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsbedingungen ange-

sprochen. All diese Angaben beziehen sich zeitlich auf das erste Jahr nach der Einfüh-

rung und können sich daher mit den zum 1. August 2013 in Kraft getretenen Änderun-

gen im Bildungs- und Teilhabepaket überschneiden.  

(2.) Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kita, Schule und Hort 

(a) 51 % der Leistungsberechtigten und 38 % der Nichtleistungsberechtigten nutzen 

regelmäßig eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Betreuungsein-

richtungen. Kinder in einer Ganztagesbetreuung, in Ostdeutschland und jüngere Kinder 

haben höhere Quoten bei der Mittagsverpflegung. Werden jedoch diese angebots- und 

nachfragebedingte Selektivitäten kontrolliert, verschwindet der Partizipationsvorsprung 

von leistungsberechtigten Kindern. 

(b) Für die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen liegen die Antragstellungs-

quoten für die Mittagsverpflegung bei 32 %. Die überwiegende Mehrzahl der Antrags-

steller (82 %) nimmt die finanzielle Förderung dieser Leistungsart dann auch tatsäch-

lich in Anspruch. Somit liegt die Inanspruchnahmequote (bezogen auf alle Leistungsbe-

rechtigten) für die Förderung der Mittagsverpflegung bei 24 %. 

 (c) Es wird v.a. für jene Kinder und Jugendliche ein Antrag gestellt, deren Mütter eher 

schlechte Deutschkenntnisse und ein niedriges Bildungsniveau aufweisen und deren 

Haushalte von längerem ALG-II-Bezug betroffen sind. Des Weiteren spielt die Kenntnis 

eine wichtige Rolle.  

(3.) Eintägige Ausflüge und mehrtägige Fahrten 

(a) Bei den Tagesausflügen bestehen nur sehr geringe Partizipationsunterschiede. Ein 

Großteil der Leistungsberechtigten (87 %) und der Nichtleistungsberechtigten (92 %) 

beteiligt sich an den Tagesausflügen von Schulen und Betreuungseinrichtungen. Je-

doch zeigen die multivariaten Analysen, dass die Teilnahmechancen ungleich verteilt 

sind. Ein höheres Einkommensniveau des Haushaltes, die Erwerbstätigkeit der Mutter 

sowie der Besuch einer Ganztagsschule bzw. -betreuung erhöhen die Teilnahmewahr-

scheinlichkeit.  

(b) An mehrtägigen Ausflügen nehmen leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche 

(57 %) deutlich seltener teil als nichtleistungsberechtigte (68 %). Die Partizipationslü-

cke liegt bei elf Prozentpunkten und bleibt auch bei Kontrolle der haushaltsbezogenen, 

individuellen und regionalen Merkmalen im Rahmen der multivariaten Betrachtung be-

stehen. Neben dem Alter des Kindes erweist sich der Erwerbsstatus der Mutter als 

wichtige Einflussgröße. So nehmen ältere Jugendliche und Kinder, deren Mütter er-

werbstätig sind, signifikant häufiger an Klassenfahrten teil.  

(c) Blickt man auf die Antragsstellung und die tatsächliche Inanspruchnahme der bei-

den Teilleistungen, ergibt sich für eintägige Ausflüge und mehrtägige Fahrten ein ver-
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gleichbares Bild. Für jeweils ca. 15 % der leistungsberechtigten Kinder und Jugendli-

chen wird ein Antrag für die Kostenübernahme von Ausflügen und Fahrten gestellt. 

Insbesondere finden sich Kinder aus Haushalten mit langem ALG-II-Bezug und einer 

ungesicherten finanziellen Lage unter den Antragsstellern. Zudem wird auch für Kinder 

und Jugendliche aus Alleinerziehendenhaushalten und aus Ostdeutschland signifikant 

häufiger eine Kostenübernahme für Ausflüge beantragt. 

 (d) In der Regel führt ein Antrag auch zu einer tatsächlichen finanziellen Förderung 

durch das Bildungs- und Teilhabepaket: bei 87 % der Kinder und Jugendliche ist der 

Antrag für eintägige Ausflüge und bei 81 % für mehrtägige Fahrten bereits genehmigt 

und eine Teilnahme erfolgt. Die Inanspruchnahmequoten (bezogen auf alle Leistungs-

berechtigten) liegen für beide Teilleistungen bei 13 %. 

(4.) Soziale und kulturelle Teilhabe 

(a) Die Partizipationslücke ist bei der sozialen und kulturellen Teilhabe besonders of-

fensichtlich. Lediglich 34 % der leistungsberechtigten Kinder nehmen an organisierten 

Aktivitäten regelmäßig teil. Zum Vergleich: In der Gruppe der nichtleistungsberechtig-

ten Kinder sind 64 % Mitglied in einem Verein oder einer Gruppe. 

(b) Familiäre Einflüsse – gemessen anhand des Bildungsniveaus und der Vereinsmit-

gliedschaft der Mutter – entscheiden maßgeblich über die sozialen und kulturellen Teil-

habechancen. Auch wenn das Einkommensniveau des Haushaltes in der multivariaten 

Betrachtung keine zusätzliche Einflusskraft besitzt, muss dies nicht bedeuten, dass die 

Kosten der Freizeitgestaltung keine Rolle spielen. Es ist eher zu vermuten, dass dann 

das Spektrum der Freizeitaktivitäten auf kostengünstige eingeschränkt wird. 

c) Betrachtet man die Determinanten der Antragsstellung, zeigt sich, dass die Einfüh-

rung des Bildungs- und Teilhabepaketes einen ersten Beitrag dazu leisten kann, den 

Teilhabedefiziten entgegenzuwirken. Kindern, deren Mütter eher schlecht Deutsch 

sprechen und deren Haushalte bereits über drei Jahre ALG II beziehen, haben eine 

höhere Wahrscheinlichkeit einen Antrag zu stellen.  

(d) Die Leistungsart der sozialen und kulturellen Teilhabe wurde häufig im Zuge der 

offenen Bewertungen des Bildungs- und Teilhabepaketes seitens der Befragten thema-

tisiert, v.a. dann wenn ein unzureichender Leistungsumfang bemängelt wird. So forder-

ten bei den Verbesserungsvorschlägen des Antragsverfahrens zehn Prozent der be-

fragten Haushalte spontan einen höheren Leistungsumfang des Bildungs- und Teilha-

bepaketes und 13 % der Haushalte sprachen dies (erneut) bei den förderungsfähigen 

Aktivitäten an.  

(5.) Schulnahe Lernförderung 

(a) Die Lernförderung ist die Dimension der sozialen Teilhabe, die am geringsten ge-

nutzt wird. Von den nichtleistungsberechtigten Schülern/Schülerinnen nutzen ca. 13 % 

außerschulische Lernförderung, um Schulleistungen zu verbessern, bei den leistungs-
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berechtigten Schülern/Schülerinnen sind es elf Prozent. Als relevante Determinanten 

können das Alter des Schülers/Schülerin, die Anzahl der Kinder im Haushalt sowie die 

Wohnregion angesehen werden. Der Migrationshintergrund oder das Geschlecht spie-

len dagegen keine statistisch signifikante Rolle. Des Weiteren gibt es einen Hinweis 

darauf, dass zusätzliche finanzielle Ressourcen die Möglichkeiten zur Lernförderung 

gerade für Schüler/innen aus Niedrigeinkommenshaushalten erhöhen können. 

(b) Auch bei der Antragsstellung und der tatsächlichen Inanspruchnahme der Teilleis-

tung des Bildungs- und Teilhabepaketes weist die Lernförderung die geringste Rele-

vanz auf, was mit den restriktiven Anspruchsvoraussetzungen im Zusammenhang 

steht. Für nur vier Prozent der leistungsberechtigten Schüler/innen wird ein Antrag auf 

Lernförderung gestellt, der dann auch nur bei jedem zweiten Antragssteller zur Inan-

spruchnahme führt. Damit liegt die tatsächliche Inanspruchnahmequote für diese Teil-

leistung bei lediglich zwei Prozent. Von der finanziellen Förderung profitieren insbe-

sondere Schüler/innen aus Alleinerziehendenhaushalten, Schüler/innen mit geringem 

Bildungshintergrund und/oder geringen Deutschkenntnissen der Mutter sowie Schü-

ler/innen aus Haushalten mit langem ALG-II-Bezug. 

 (6.) Schülerbeförderung 

(a) Zur Schülerbeförderung wurden im Rahmen von PASS keine Teilhabequoten für 

Leistungsberechtigte und Nichtleistungsberechtigte erhoben. Für insgesamt 15 % der 

Schüler/innen wurde seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ein Antrag 

auf Kostenübernahme gestellt. Auffällig ist hier, dass lediglich drei Viertel der Antrag-

steller (77 %) eine Finanzierung für die Schülerbeförderung dann auch in Anspruch 

nehmen (können). Zurückzuführen ist dies v.a. auf eine sehr hohe Ablehnungsquote. 

Dies kann darauf hindeuten, dass die genauen Modalitäten für die Antragstellung ge-

rade für diese Leistungsart zu Beginn der Einführung des Bildungs- und Teilhabepake-

tes noch weniger bekannt waren. 

(b) Analysiert man die zentralen Einflussgrößen der Antragsstellung wird deutlich, dass 

die Förderung gerade besonders bedürftige Haushalte mit langem ALG-II-Bezug sowie 

Haushalte mit Migrationshintergrund erreicht. Des Weiteren zeigt sich ein Bildungsef-

fekt: In Haushalten von höher Gebildeten nutzt man gerade Leistung Schülerbeförde-

rung intensiver als in Haushalten mit niedriger Bildung. Eventuell lässt sich dies durch 

einen höheren Bedarf dieser Gruppe erklären. 
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